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Das Gaia-Prinzip und die soziale Maschine

Ein Bericht über die systematische Degradierung menschlicher Vielfalt.

1. Einleitung: Der Konflikt zwischen natürlicher Vielfalt und systemischer Normierung 

Diese  Analyse  ist  kein  theoretisches  Gedankenspiel.  Sie  ist  die  hart  erkämpfte
Schlussfolgerung aus einem 36-jährigen Konflikt mit einer entmenschlichten Bürokratie,
die  das  Natürliche  pathologisiert  und das  Individuelle  unterdrückt.  Als  philosophisches
Leitprinzip dient uns die „Gaia-Hypothese“ – nicht als wissenschaftliche Theorie, sondern
als Metapher für ein lebendiges System, das auf Vielfalt, Interdependenz und evolutionärer
Entwicklung gründet. Die zentrale These dieses Berichts lautet, dass die soziale Maschine
des deutschen Wohlfahrtsstaates, angetrieben von einer neoliberalen Staatsideologie, in
einem unversöhnlichen Konflikt mit diesem natürlichen Prinzip steht. Dieser systemische
Antagonismus verweigert dem Menschen sein grundgesetzlich verbürgtes Recht auf ein
psycho-sozio-kulturelles Existenzminimum und führt zu einer tiefgreifenden Degradierung
des  Individuums,  zur  Erstickung  seiner  Potenziale  und  zu  einem  kollektiven
gesellschaftlichen Leiden. Um diesen Prozess in seiner ganzen Tragweite zu verstehen,
muss zunächst der natürliche Zustand menschlicher Vielfalt beleuchtet werden.

2. Die natürliche Ordnung: Neurodiversität als evolutionäres Schema 

Um die pathologische Natur gesellschaftlicher Normierung zu erkennen, müssen wir zuerst
den evolutionären Normalzustand verstehen. Kinder sind hierfür der reinste Ausdruck: Sie
sind nicht neurotypische Erwachsene in kleiner Form, sondern die lebendige Verkörperung
einer natürlichen, entwicklungsbedingten Neurodiversität. Ihre neurologischen Profile – ob
als  Autismus,  ADHS  oder  Hochsensibilität  kategorisiert  –  sind  keine  Defizite,  sondern
Ausdruck der evolutionären Stärke und Anpassungsfähigkeit der menschlichen Gattung.
Diese Vielfalt ist eine natürliche Variation der menschlichen Gehirnfunktion, die bei Kindern
besonders unverstellt hervortritt, da sie den rigiden Anpassungsprozessen der Gesellschaft
noch nicht unterworfen wurden.

In  diesem  ursprünglichen  Zustand  der  Vielfalt  liegt  das,  was  man  metaphorisch  den
„göttlichen  Funken“  oder  das  „Licht  der  Seele“  nennen  könnte  –  ein  unschätzbarer
Reichtum  an  Kreativität,  originellen  Perspektiven  und  kognitiven  Potenzialen.
Neurodiversität  ist,  wie  die  Biodiversität  in  der  Natur,  ein  evolutionärer  Vorteil  für  die
Gesellschaft  als  Ganzes.  Sie  ist  der  Motor  für  Innovation  und  Resilienz.  Es  ist  dieser
natürliche Reichtum, der im scharfen Kontrast zur deformierenden Kraft einer Zivilisation
steht, die Uniformität über Einzigartigkeit stellt.

3. Die zivilisatorische Fehlentwicklung: Sozialisation als deformierende Kraft 

Die  Identifizierung  jener  gesellschaftlichen  Kräfte,  die  diese  natürliche  Vielfalt
unterdrücken,  ist  von  zentraler  strategischer  Bedeutung.  Es  handelt  sich  um  die
zivilisatorische  Fehlentwicklung  des  deutschen  Sozialstaates,  angetrieben  von  einer
neoliberalen  Ideologie,  die  als  säkularer  Religionsersatz  fungiert.  Gestützt  wird  diese
Ideologie  durch  ein  Phänomen,  dessen  Kernproblem  bereits  1931  in  der  päpstlichen
Enzyklika  ‚Quadragesimo  anno‘  präzise  analysiert  wurde:  ein  „ausbeuterischer
Kapitalismus“,  der  zur  „Machtzusammenballung  in  den  Händen  einzelner“  und  zum
„Imperialismus des  internationalen Finanzkapitals“  führt.  Dass  dieses  Problem seit  fast

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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einem  Jahrhundert  bekannt  und  ungelöst  ist,  entlarvt  die  träge  Festung  nationaler
Untätigkeit.

Dieses System verfolgt mit unerbittlicher Konsequenz das Ziel, die menschliche Vielfalt zu
unterdrücken,  um  ein  angepasstes,  neurotypisches  Individuum  zu  schaffen,  das
reibungslos  als  „Rad  in  der  ‚Maschine‘“  funktioniert.  Kreativität  und  kritisches  Denken
werden  als  Störfaktoren  betrachtet,  die  die  Effizienz  des  Systems  gefährden.  Die
Sozialisation  in  dieser  Kultur  ist  somit  kein  Prozess  der  Entfaltung,  sondern  der
Deformation  –  ein  systematischer  Angriff  auf  die  menschliche  Natur.  Die  konkreten
Mechanismen dieser Normierung prägen den gesamten Lebensverlauf des Individuums.

4. Die Mechanismen der Normierung: Ein Leben in der Maschine 

Von der frühesten Kindheit bis ins Arbeitsleben durchläuft der Mensch einen Prozess der
systematischen  Zurichtung.  Jede  Stufe  dieses  Prozesses  ist  darauf  ausgelegt,  die
natürliche Vielfalt zu brechen und das Individuum den Anforderungen der ökonomischen
Maschine unterzuordnen, wie sie von Institutionen wie dem Jobcenter der Kreisverwaltung
Kusel oder dem Sozialgericht in Speyer exekutiert werden.

4.1. Die Prägung in der frühen Kindheit

Die  Deformation  beginnt  bereits  im  Kindergarten.  Diese  Institution,  die  eigentlich  ein
Schutzraum für  freie  Entwicklung  sein  sollte,  wird  zur  ersten  Stufe  der  systemischen
Anpassung.  Vom Kultusministerium  verordnete,  standardisierte  pädagogische  Konzepte
zielen  darauf  ab,  die  natürliche  neurodiverse  Entwicklung  zu  kanalisieren  und  auf
Konformität  zu  trimmen.  Anstatt  die  einzigartigen  Wahrnehmungs-  und Lernstile  jedes
Kindes  zu  fördern,  wird  ein  Rahmen  geschaffen,  der  Abweichungen  sanktioniert.  Die
treffende Erkenntnis „Wenn das Kind aus dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu klein“ wird
hier  ins  Gegenteil  verkehrt:  Das  Kind  wird  gezwungen,  sich  dem zu  kleinen  Rahmen
anzupassen.

4.2. Die Schule als Prägestempel des Kapitals

Die Schule setzt diesen Prozess mit erhöhter Intensität fort. Ihre primäre Funktion ist nicht
die  Bildung  mündiger  Bürger,  sondern  die  Formung  eines  „angepassten  genormten
neurotypischen  Rads“  für  den  Arbeitsmarkt.  Neurodiverse  Kinder,  deren  Gehirne
Informationen anders verarbeiten, werden pathologisiert und gezwungen, ihr natürliches
Verhalten zu unterdrücken – ein energiezehrender Prozess, der als „Masking“ bekannt ist
und  langfristig  zu  psychischer  Erschöpfung  führt.  Individuelle  Potenziale  werden  nicht
gefördert, sondern als Störung des standardisierten Betriebs abgetan. Das Bildungssystem
wird  so  zum  Prägestempel  des  Kapitals,  das  aus  lebendiger  Vielfalt  genormtes
Humankapital macht.

4.3. Das Arbeitsleben: Moderne Zeiten

Im modernen Arbeitsleben erreicht die Entmenschlichung ihren Höhepunkt. Die Analogie
zu  Charlie  Chaplins  Film  „Moderne  Zeiten“  ist  hier  mehr  als  nur  eine  Metapher;  sie
beschreibt die Realität für Millionen. Der Mensch wird endgültig auf den „Produktionsfaktor
Arbeit“ reduziert. Das Konstrukt der Grundsicherung, ob Hartz IV oder Bürgergeld, dient
dabei als der „Heilige Gral“ der staatlichen Organe zur Regulierung des Arbeitsmarktes und
zur  nicht  zu  rechtfertigenden  Kontrolle  des  Menschen.  Es  inszeniert  ein  „groteskes

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Theaterstück, in dem der Bürger nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern gleichzeitig der
Statist, das Publikum und der Prügelknabe ist.“

5. Das Resultat: Die degenerierte Gesellschaft und der „Homo Consumus“ 

Die  systematische  Unterdrückung  von  Vielfalt  bleibt  nicht  ohne  tiefgreifende
gesellschaftliche Konsequenzen. Das Endprodukt dieses gesamten Normierungsprozesses
ist  der  „Homo Consumus“  –  ein  Menschentyp,  der  perfekt  an  eine  von  Konsum und
Wachstumswahn  geprägte  Gesellschaft  angepasst  ist.  Er  ist  das  Wesen,  bei  dem der
„göttliche Funken erstickt“ und das „Licht der Seele verhüllt“ ist. Seine inneren Potenziale
wurden durch äußere Anforderungen ersetzt; sein Streben nach Sinn durch das Verlangen
nach Waren.

Die aus diesem Menschentypus hervorgehende Gesellschaft ist eine Anklage an sich und
zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

1. Verlust  von  Empathie  und  Mitgefühl:  Eine  Gesellschaft,  die  Vielfalt  als  Störung
behandelt,  verliert  die  Fähigkeit  zur  Empathie.  Die  Normierung  führt  zu  einer
emotionalen  Verarmung und einer  tiefen Gleichgültigkeit  gegenüber dem Leiden
derer, die nicht in die Norm passen. 

2. Isolation und Entfremdung: Die Zerstörung der natürlichen Vielfalt untergräbt die
sozialen  Bindungen.  In  einer  Welt  genormter  Individuen,  die  in  Konkurrenz
zueinander stehen, verkümmern authentische Beziehungen. Das Resultat ist eine
Gesellschaft isolierter Einzelner, die sich selbst und einander fremd geworden sind. 

3. Beherrschbarkeit  und Kontrolle:  Diese isolierten,  empathielosen und auf Konsum
ausgerichteten  Individuen  sind  für  die  herrschenden  Strukturen  leicht  zu
kontrollieren.  Eine  Gesellschaft,  der  die  Fähigkeit  zu  kritischem,  divergentem
Denken systematisch abtrainiert wurde, ist unfähig, sich der Logik der Maschine zu
widersetzen.

4. Fazit: Das gesellschaftliche Leiden als Abkehr vom Gaia-Prinzip

Die  hier  skizzierte  Analyse  ist  ein  poetischer  Sprengsatz,  ein  Messer  im  Bauch  der
Bürokratie.  Der  zentrale  Konflikt  unserer  Zeit  ist  der  zwischen  dem  natürlichen,
evolutionären  Schema  der  Vielfalt  –  dem  Gaia-Prinzip  –  und  der  künstlichen,
deformierenden  Normierung  durch  die  soziale  Maschine  des  Kapitalismus.  Das
allgegenwärtige  gesellschaftliche  Leiden,  das  sich  in  Phänomenen  wie  Depression,
Burnout, sozialer Kälte und einem tiefen Gefühl der Sinnlosigkeit äußert, ist keine zufällige
Ansammlung individueller Probleme.

Es  ist  die  direkte  und  unausweichliche  Konsequenz  dieser  radikalen  Abkehr  von  der
natürlichen Ordnung. Eine Gesellschaft, die ihre wertvollste Ressource – die menschliche
Vielfalt  – systematisch degradiert,  zerstört  nicht nur das Glück des Einzelnen, sondern
auch ihre eigene Zukunftsfähigkeit. Die Wiederanerkennung der Vielfalt als unantastbare
Grundlage  einer  gesunden  menschlichen  und  gesellschaftlichen  Entwicklung  ist  daher
keine Option, sondern eine Notwendigkeit für das Überleben.

ARGUMENENTATION + INFORMATIONEN

Kinder  sind  nicht  neurotypische  Erwachsene  in  kleiner  Form,  sondern  die  lebendige

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Verkörperung einer natürlichen, entwicklungsbedingten Neurodiversität.

Diese  Aussage  ist  eine  treffende  Beschreibung  aus  der  Perspektive  der
Neurodiversitätsbewegung,  die  neurologische  Unterschiede  –  wie  ADHS,  Autismus,
Legasthenie  –  nicht  als  Defizite,  sondern  als  natürliche  Variationen  der  menschlichen
Gehirnfunktion sieht, die bei Kindern besonders deutlich als Ausdruck ihrer natürlichen
Entwicklungsphase hervortreten und somit eine natürliche Neurodiversität darstellen, nicht
einfach  nur  „Mini-Versionen  neurotypischer  Erwachsener“.  Kinder  zeigen  diese
Unterschiede  oft  unverstellt,  da  sie  noch  nicht  so  stark  gesellschaftlichen  Normen
angepasst sind. 

INFORMATION  ===>
Der revolutionäre Gedanke ist folgender: Kinder sind nicht neurotypische Erwachsene in
kleiner  Form,  sondern  die  lebendige  Verkörperung  einer  natürlichen,
entwicklungsbedingten  Neurodiversität.  Dieses  Verständnis  erschüttert  traditionelle
Defizitmodelle und begründet ein fundamentales Recht auf Entwicklung und Entfaltung,
das  tief  im  verfassungsrechtlichen  Anspruch  eines  menschenwürdigen  "psycho-sozio-
kulturellen Existenzminimums" verwurzelt ist.

Kinder als natürliche Neurodiverse

Das Konzept der Neurodiversität versteht neurologische Unterschiede nicht als Krankheit,
sondern als natürliche menschliche Variation, die sozialer Diversität wie Geschlecht oder
Ethnie  gleicht.  Kinder  verkörpern  diesen  Zustand  in  Reinform.
Im Vergleich zu einer ausgereiften, stabilisierten "Neurotypie" stellt das kindliche Gehirn
ein System höchster neurobiologischer Dynamik dar.

Charakteristikum
Zustand im Kindesalter

(Natürliche Neurodiversität)
Zustand im stabilisierten

Erwachsenenalter (Neurotypie)

Gehirnstruktur & 
-funktion

Hohe Plastizität, intensive 
Vernetzung und Umbauprozesse; 
neuronale Pfade sind im 
Entstehen.

Stabilisierte Struktur, effiziente, 
spezialisierte Netzwerke; neuronale Pfade
sind gefestigt.

Wahrnehmung & 
Kognition

Ungeschützt, reizoffen, 
experimentell; Denken ist 
assoziativ, nicht-linear und von 
Neugier getrieben.

Gefiltert, effizient, aufgabenorientiert; 
Denken ist strukturiert, linear und von 
Erfahrung geprägt.

Lernmodus

Explorativ, spielerisch, 
ganzheitlich; Lernen durch 
aktives Erleben und 
Nachahmung.

Systematisch, zielgerichtet, analytisch; 
Lernen durch gezielte Aneignung und 
Anwendung von Wissen.

Kommunikation & 
Regulation

Emotionen und Impulse werden 
erst erlernt; Bedürfnis nach Co-
Regulation durch 
Bezugspersonen.

Entwicklung von Selbstregulation und 
sozialen Codes; Kommunikation erfolgt 
überwiegend innerhalb etablierter 
Konventionen.

Diese  „kindliche  Neurodiversität“  ist  kein  Mangel,  sondern  der  evolutionäre  Motor  der
menschlichen  Anpassungsfähigkeit.  Sie  erlaubt  es  jeder  neuen  Generation,  sich  nicht
einfach zu kopieren, sondern kreativ auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Die
Herausforderung entsteht nicht durch die Neurodiversität des Kindes selbst, sondern wenn

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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gesellschaftliche Systeme – von Kitas über Schulen bis hin zu Behörden – nur auf den
neurotypischen Erwachsenen ausgerichtet sind. Die Erkenntnis muss lauten: "Wenn das
Kind aus dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu klein".

Neurowissenschaftlich ist das kindliche Gehirn durch hohe Plastizität, Überproduktion von
Synapsen  und  anschließendes  „Pruning“  (Selektion  oft  genutzter  Verbindungen)
gekennzeichnet.
-  Verhalten,  das  Erwachsene  als  „neurodivergent“  markieren  würden  –  intensive
Interessen,  sensorische  Besonderheiten,  unkonventionelle  Problemlösungen,  impulsive
Emotionalität – ist in der Kindheit normale Varianz: Ausdruck eines Systems, das noch
testet, welche Muster in welcher Umwelt tragfähig sind.

In  diesem  Sinne  sind  alle  Kinder  zunächst  neurodivers,  weil  sie  sich  qualitativ  vom
neurotypischen Erwachsenen unterscheiden: Sie denken assoziativer, fühlen unmittelbarer,
experimentieren mit Rollen und Identitäten, ohne sich bereits in eine feste neuronale und
soziale Spur eingepasst zu haben.

Anthropologisch  betrachtet  ist  Kindheit  eine  evolutionäre  Erfindung,  die  Homo sapiens
einen  enormen  Vorsprung  verschafft  hat:  eine  lange  Phase  geschützter,  sozial
eingebetteter Experimentierzeit, in der neurologische und kulturelle Varianten ausprobiert
werden  können,  bevor  sie  sich  im  Erwachsenenalter  verfestigen.
Die  Verbindung beider  Konzepte  führt  zu einem schlüssigen rechtlichen und ethischen
Imperativ: Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum für Kinder muss ihrer natürlichen
Neurodiversität Rechnung tragen.

Ein System, das nur auf den neurotypischen Erwachsenen ausgelegt ist, verfehlt diesen
Anspruch  fundamental.  Es  benachteiligt  nicht  nur  Kinder  mit  diagnostizierten
Neurodivergenzen wie Autismus oder ADHS, sondern jedes Kind in seinem grundlegend
anderen  Entwicklungsmodus.  Die  staatliche  Gewährleistungspflicht  muss  daher  einen
Rahmen  schaffen,  der  breit  genug  ist  für  die  gesamte  Bandbreite  kindlicher
Neurodiversität.

Fazit
Die  Erkenntnis,  dass  Kindheit  an  sich  ein  Zustand  natürlicher  und
entwicklungsnotwendiger  Neurodiversität  ist,  verändert  den  Blick  auf  die
verfassungsrechtlichen Garantien grundlegend. Sie macht deutlich, dass das psycho-sozio-
kulturelle Existenzminimum für Kinder kein statischer Betrag ist, sondern ein dynamisches
Versprechen auf einen entwicklungsoffenen Raum.

Dieser  Raum  muss  sicher,  einbindend  und  anregend  genug  sein,  damit  aus  der
neurodiversen  Plastizität  des  Kindes  eine  eigenständige,  handlungsfähige  und
gesellschaftlich teilhabende Persönlichkeit erwachsen kann. Die Würde des Kindes liegt in
der Garantie dieses Entwicklungsweges. Ein Rechtssystem, das dies anerkennt, vollendet
die  Treppe  vom bloßen  Überleben  zur  Entfaltung  –  und  investiert  in  die  evolutionäre
Zukunft der Gesellschaft selbst.

Der europäische Forschungsprojekt NEDBELS argumentiert hierfür mit einem notwendigen
Wandel: weg vom strengen „medizinischen Modell“ der Behinderung, hin zu einem „Modell
der Rechte und der Bürgerschaft“. Alex ist nicht ein Defizit-Träger, der behandelt werden
muss,  sondern  ein  Rechtsträger,  dem  der  Zugang  zu  den  Voraussetzungen  einer

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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gelingenden Entwicklung garantiert werden muss.

Die  Einforderung eines  Rechts  auf  ein  entwicklungsgerechtes,  neurodiversitätssensibles
Umfeld ist daher keine Spezialforderung für eine kleine Gruppe, sondern die konsequente
Auslegung  allgemeiner  Rechtsgarantien  für  die  gesamte  Kindheit.  Sie  zwingt  uns,
Bildungs-  und  Sozialsysteme  nicht  als  starre  Normmaschinen,  sondern  als  flexible
Entwicklungswerkstätten zu denken. Der ermächtigende Sozialstaat investiert nicht in die
Korrektur  von  Abweichungen,  sondern  in  die  Freilegung  des  in  jeder  neurodiversen
Schneeflocke  eines  kindlichen  Gehirns  angelegten,  einzigartigen  Potenzials.  In  dieser
Investition liegt nicht nur die Würde des Kindes Alex, sondern die Zukunftsfähigkeit der
gesamten Gesellschaft.

Ganz  grundsätzlich  dazu  :  Kinder  sind  anders  als  Erwachsene.  Als  gewissermaßen.
Natürlich geborene Neurodiverse !

Definiere  also  in  einer  wissenschaftlich  fundierten  und  ausreichend  schlüssigen
Argumentation "Kinder als wesentlicher Ausdruck der Neurodiversität" des evolutionären
menschlichen  Sein  und  Werden.  Kinder,  das  ist  in  der  Verhaltensforschung  und  den
Neurowissenschaften,  vollkommen  unstrittig  unterscheiden  sich  wesentlich  vom
'erwachsenen' Homo Sapiens. Kinder sind also von Geburt an 'neurodivers' und anders als
der 'normale' Bürger. Und das ist ganz wesentlich bei der Definition und gerade auch der
Rechtfertigung für ein so benanntes 'psycho-sozio-kulturellen Existenzminimum' im Sozial -
so eben auch dem Verfassungsrecht der BRD.

<=== INFORMATION

Die Kernaussage:
Nicht „kleine Erwachsene“: Kinder sind keine minderwertigen Versionen von Erwachsenen,
sondern  entwickeln  sich  auf  ihre  eigene,  oft  abweichende  Weise.
Natürliche Vielfalt:  Neurodiversität  betrachtet diese Unterschiede (wie Autismus, ADHS,
Legasthenie,  Dyspraxie)  als  Teil  der  menschlichen Vielfalt,  ähnlich wie Unterschiede in
Hautfarbe oder Körpergröße.

Entwicklungsbedingte  Manifestation:  Bei  Kindern  wird  diese  neurologische  Vielfalt
besonders  sichtbar,  da  sie  noch  nicht  die  Muster  der  Anpassung und des  Verbergens
entwickelt haben, die Erwachsene oft zeigen.

Beispiele für Neurodivergenz bei Kindern:

Autismus-Spektrum- Störung (ASS)
Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS/ADS)
Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche)
Dyskalkulie (Rechenstörung)
Dyspraxie (Entwicklungsstörung motorischer Funktionen)
Hochsensitivität
Synästhesie

Bedeutung der Perspektive:

Diese  Sichtweise  fordert  eine  Abkehr  vom  rein  medizinischen  Modell,  das  diese

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Unterschiede  als  Störungen  pathologisiert,  hin  zu  einer  Akzeptanz  und  Wertschätzung
dieser  individuellen  neurologischen  Profile.  Kinder  sind  demnach  in  ihrer  einzigartigen
Gehirnstruktur  und  Wahrnehmungsweise  einfach  „anders“,  was  eine  natürliche
Ausdrucksform menschlicher Entwicklung ist. 

Der  revolutionäre  Gedanke  ist  folgender:  Kinder  sind  nicht  neurotypische
Erwachsene  in  kleiner  Form,  sondern  die  lebendige  Verkörperung  einer
natürlichen,  entwicklungsbedingten  Neurodiversität. Dieses  Verständnis
erschüttert  traditionelle  Defizitmodelle  und  begründet  ein  fundamentales  Recht  auf
Entwicklung  und  Entfaltung,  das  tief  im  verfassungsrechtlichen  Anspruch  eines
menschenwürdigen "psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums" verwurzelt ist.

Kinder als natürliche Neurodiverse
Das Konzept der Neurodiversität versteht neurologische Unterschiede nicht als Krankheit,
sondern als  natürliche menschliche Variation, die sozialer Diversität wie Geschlecht
oder Ethnie gleicht. Kinder verkörpern diesen Zustand in Reinform.

Im Vergleich zu einer ausgereiften, stabilisierten "Neurotypie" stellt das kindliche Gehirn
ein System höchster neurobiologischer Dynamik dar.

Charakteristikum
Zustand im Kindesalter 
(Natürliche 
Neurodiversität)

Zustand im stabilisierten 
Erwachsenenalter (Neurotypie)

Gehirnstruktur & 
-funktion

Hohe Plastizität, intensive 
Vernetzung und 
Umbauprozesse; neuronale 
Pfade sind im Entstehen.

Stabilisierte Struktur, effiziente, 
spezialisierte Netzwerke; neuronale 
Pfade sind gefestigt.

Wahrnehmung & 
Kognition

Ungeschützt, reizoffen, 
experimentell; Denken ist 
assoziativ, nicht-linear und 
von Neugier getrieben.

Gefiltert, effizient, 
aufgabenorientiert; Denken ist 
strukturiert, linear und von 
Erfahrung geprägt.

Lernmodus

Explorativ, spielerisch, 
ganzheitlich; Lernen durch 
aktives Erleben und 
Nachahmung.

Systematisch, zielgerichtet, 
analytisch; Lernen durch gezielte 
Aneignung und Anwendung von 
Wissen.

Kommunikation & 
Regulation

Emotionen und Impulse 
werden erst erlernt; Bedürfnis
nach Co-Regulation durch 
Bezugspersonen.

Entwicklung von Selbstregulation 
und sozialen Codes; Kommunikation
erfolgt überwiegend innerhalb 
etablierter Konventionen.

Diese „kindliche Neurodiversität“ ist kein Mangel, sondern der  evolutionäre Motor der
menschlichen Anpassungsfähigkeit. Sie erlaubt es jeder neuen Generation, sich nicht
einfach zu kopieren, sondern kreativ auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Die
Herausforderung entsteht nicht durch die Neurodiversität des Kindes selbst, sondern wenn
gesellschaftliche Systeme – von Kitas über Schulen bis hin zu Behörden – nur auf den
neurotypischen Erwachsenen ausgerichtet sind. Die Erkenntnis muss lauten: "Wenn das
Kind aus dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu klein".

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Das  verfassungsrechtliche  Existenzminimum  als  Schutzraum  für
Entwicklung
Der Staat garantiert nicht nur das physische Überleben, sondern ein menschenwürdiges
Existenzminimum. Dieses setzt sich aus zwei untrennbaren Komponenten zusammen:
1.  Das  physische  Existenzminimum: Deckung  der  Grundbedürfnisse  wie  Nahrung,
Kleidung,  Wohnung  und  Gesundheitsversorgung.
2.  Das soziokulturelle Existenzminimum: Ermöglichung einer  minimalen Teilhabe
am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben.

Für  das sich entwickelnde Kind wird dieser abstrakte Rechtsbegriff  zu einer konkreten
Gewährleistungspflicht für gelingende Entwicklung. Aus den drei Dimensionen des
Begriffs ("psycho-sozio-kulturell") leiten sich drei Entwicklungspfeiler ab:

Dimension des 
Existenzminimums

Übersetzung in kindliche 
Entwicklungsgarantie

Konkreter Inhalt & staatliche 
Pflicht

Psychisch / "Psycho" Sichere Bindung & 
Integrität

Gewährleistung verlässlicher 
Bezugspersonen, Schutz vor 
Traumatisierung, Förderung eines 
stabilen Selbstwertgefühls.

Sozial / "Sozio" Soziale Einbettung & 
Teilhabe

Zugang zu Gemeinschaft (Familie, 
Kita, Spielgruppen), Erlernen 
sozialer Interaktion, Schutz vor 
Ausgrenzung.

Kulturell / 
"Kulturell"

Bildung & 
Welterschließung

Zugang zu vielfältigen 
Bildungsangeboten, kulturellen 
Gütern und der Möglichkeit, die 
eigene Lebenswelt aktiv zu 
gestalten und zu verstehen.

Diese Pflichten sind nicht bloß politische Zielvorgaben, sondern rechtlich verankert – etwa
im Sozialgesetzbuch (SGB), das Leistungen wie die Eingliederungshilfe für behinderte oder
von Behinderung bedrohte Kinder vorsieht.

Die  Synthese:  Neurodiverse  Kindheit  als  Anspruch  auf  ein
entwicklungsgerechtes Existenzminimum
Die  Verbindung beider  Konzepte  führt  zu einem schlüssigen rechtlichen und ethischen
Imperativ: Das  psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum für Kinder muss ihrer
natürlichen Neurodiversität Rechnung tragen.

Ein System, das nur auf den neurotypischen Erwachsenen ausgelegt ist, verfehlt diesen
Anspruch  fundamental.  Es  benachteiligt  nicht  nur  Kinder  mit  diagnostizierten
Neurodivergenzen  wie  Autismus  oder  ADHS,  sondern  jedes  Kind  in  seinem
grundlegend  anderen  Entwicklungsmodus.  Die  staatliche  Gewährleistungspflicht
muss  daher  einen  Rahmen  schaffen,  der  breit  genug  ist  für  die  gesamte
Bandbreite kindlicher Neurodiversität.

Diese  Pflicht  konkretisiert  sich  in  drei  Forderungen:

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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1. Anerkennung vor Pathologisierung: Die Verschiedenheit kindlicher Wahrnehmungs-
und  Lernwege  muss  als  Normvariante  respektiert  werden,  nicht  primär  als  zu
korrigierendes  Defizit.
2.  Individuelle  Befähigung  statt  standardisierter  Anpassung: Bildungs-  und
Betreuungssysteme  müssen  sich  an  den  Bedürfnissen  des  Kindes  orientieren
(„Pädagogisch  diagnostizieren“),  nicht  umgekehrt.
3.  Aktive Ermöglichung von Teilhabe: Es reicht nicht, Zugänge nicht zu versperren.
Der Staat muss – etwa über das "Bildungs- und Teilhabepaket" – aktiv die Ressourcen
bereitstellen, die für soziale, kulturelle und sportliche Teilhabe notwendig sind.

Fazit
Die  Erkenntnis,  dass  Kindheit  an  sich  ein  Zustand  natürlicher  und
entwicklungsnotwendiger  Neurodiversität ist,  verändert  den  Blick  auf  die
verfassungsrechtlichen Garantien grundlegend. Sie macht deutlich, dass das psycho-sozio-
kulturelle  Existenzminimum  für  Kinder  kein  statischer  Betrag  ist,  sondern  ein
dynamisches Versprechen auf einen entwicklungsoffenen Raum.

Dieser  Raum  muss  sicher,  einbindend  und  anregend  genug  sein,  damit  aus  der
neurodiversen  Plastizität  des  Kindes  eine  eigenständige,  handlungsfähige  und
gesellschaftlich teilhabende Persönlichkeit erwachsen kann. Die Würde des Kindes liegt in
der Garantie dieses Entwicklungsweges. Ein Rechtssystem, das dies anerkennt, vollendet
die  Treppe  vom bloßen  Überleben  zur  Entfaltung  –  und  investiert  in  die  evolutionäre
Zukunft der Gesellschaft selbst.

Kinder  als  natürliche  Neurodiverse:
Eine evolutionsbiologische Begründung
für ein kindgerechtes Existenzminimum

1.  Die  verfassungsrechtliche  Fundierung:  Vom  physischen  zum
psycho-sozio-kulturellen Existenzminimum
Das menschenwürdige Existenzminimum, wie es das Grundgesetz gewährleistet, hat
sich  von  einem  rein  materiellen  Überlebensbegriff  zu  einem  multidimensionalen
Garantiegehalt entwickelt. Es umfasst heute nicht nur Nahrung, Kleidung und Wohnung,
sondern auch die unverzichtbaren Mittel für die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen
und  politischen  Leben.  Für  Kinder  bedeutet  dies  einen  qualitativen  Zusatz:  Das
Existenzminimum muss ihrem besonderen  Entwicklungs- und Entfaltungsbedürfnis
Rechnung  tragen.  Es  ist  kein  statischer  Betrag,  sondern  ein  dynamischer,
entwicklungsbezogener  Anspruch auf  einen  Raum,  der  es  ihnen  ermöglicht,  ihre
Persönlichkeit  auszubilden  und  zu  einer  eigenständigen,  gesellschaftlich  teilhabenden
Person heranzuwachsen. Dieses Recht auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung ist ein
verfassungsrechtliches Grundprinzip.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Die Umsetzung dieses Anspruchs erfordert mehr als finanzielle Transfers. Sie erfordert ein
adaptives Umfeld – in Familien, Kitas,  Schulen und im öffentlichen Raum – das die
spezifischen,  sich  wandelnden  Bedürfnisse  der  Kindheit  respektiert  und  fördert.  Die
staatliche  Gewährleistungspflicht  liegt  daher  darin,  einen  Rahmen zu  schaffen,  der
breit genug ist für die gesamte Bandbreite kindlicher Entwicklungswege.

2.  Neurodiversität:  Vom  Defizitmodell  zur  Würdigung  natürlicher
Vielfalt
Der  Begriff  Neurodiversität,  geprägt  in  den  1990er  Jahren,  beschreibt  die  Vielfalt
menschlicher Gehirne und neurologischer Funktionsweisen als natürliche, wertneutrale
Variation,  vergleichbar  mit  biologischer  Diversität.  Dies  stellt  einen  fundamentalen
Paradigmenwechsel dar:

• Medizinisches/Defizitmodell:  Betrachtet  neurologische  Unterschiede  (wie
Autismus  oder  ADHS)  als  pathologische  Abweichungen  von  einer  Norm,  die
korrigiert oder behandelt werden müssen. 

• Neurodiversitätsparadigma: Versteht diese Unterschiede als unterschiedliche,
aber gleichwertige Arten des Seins und Denkens. Das Problem liegt nicht im
Individuum,  sondern  in  einer  Umwelt,  die  primär  auf  eine  als  „neurotypisch“
definierte Mehrheit ausgerichtet ist. 

Die  Neurodiversitätsbewegung fordert daher eine neuroaffirmative Praxis: Nicht das
Kind  muss  sich  anpassen,  sondern  die  Umgebung  muss  sich  so  gestalten,  dass
verschiedene neurokognitive Profile gedeihen können. Dieses Denken ist für die Kindheit
von zentraler  Bedeutung,  denn es  entpathologisiert  entwicklungsbedingte  Unterschiede
und würdigt sie als Potenzial.

3.  Kindheit  als  natürlicher  Zustand  der  Neurodiversität:  Ein
evolutionärer Imperativ
Der  entscheidende  Schritt  besteht  darin  zu  erkennen,  dass  nicht  nur  diagnostizierte
„Besonderheiten“,  sondern  die  Kindheit  selbst  ein  Zustand  natürlicher
Neurodiversität  ist.  Verglichen  mit  dem  stabilisierten,  effizienten  Gehirn  eines
Erwachsenen ist das kindliche Gehirn ein System höchster Dynamik.

3.1 Die Neurobiologie der entwicklungsbedingten Neurodiversität
Das kindliche Gehirn ist durch  extreme Plastizität, eine Überproduktion von Synapsen
und  anschließendes  „Pruning“  (das  Beschneiden  wenig  genutzter  Verbindungen)
gekennzeichnet.  Dieser  Prozess  ist  kein  Reifungsdefizit,  sondern  ein  evolutionär
optimierter  Lern-  und  Anpassungsmechanismus.  Er  ermöglicht  es  jeder  neuen
Generation,  nicht  einfach  die  neuronale  Architektur  der  Elterngeneration  zu  kopieren,
sondern neu zu kalibrieren und kreativ auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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3.2  Kontrast:  Das  neurodiverse  Kind  vs.  der  neurotypische
Erwachsene
Die folgende Tabelle verdeutlicht den qualitativen Unterschied zwischen dem Zustand der
Kindheit und dem stabilisierten Erwachsenenalter:

Charakteristikum
Zustand im Kindesalter 
(Natürliche Neurodiversität)

Zustand im stabilisierten 
Erwachsenenalter 
(Neurotypie)

Gehirnzustand
Hohe Plastizität; intensive 
Vernetzung und Umbau; 
neuronale Pfade im Entstehen.

Stabilisierte Struktur; effiziente, 
spezialisierte Netzwerke; 
gefestigte Pfade.

Wahrnehmung & 
Kognition

Ungeschützt, reizoffen, 
experimentell; assoziatives, 
nicht-lineares Denken; von 
Neugier getrieben.

Gefiltert, effizient, 
aufgabenorientiert; 
strukturiertes, lineares Denken; 
von Erfahrung geprägt.

Lernmodus

Explorativ, spielerisch, 
ganzheitlich; Lernen durch 
aktives Erleben, Nachahmung 
und Ausprobieren.

Systematisch, zielgerichtet, 
analytisch; Lernen durch gezielte
Wissensaneignung.

Kommunikation & 
Regulation

Emotionen und Impulse werden 
erst erlernt; elementares 
Bedürfnis nach Co-Regulation 
durch Bezugspersonen.

Etablierte Selbstregulation; 
Kommunikation innerhalb 
sozialer Konventionen.

Verhalten,  das  bei  Erwachsenen  als  „neurodivergent“  diagnostiziert  werden  könnte  –
intensive  Fokussierung  (Hyperfokus),  sensorische  Besonderheiten,
unkonventionelle Problemlösungen, impulsive Emotionalität – ist in der Kindheit
oft die normale Varianz eines Systems, das testet, welche Muster tragfähig sind.
In  diesem  Sinne  sind  alle  Kinder  zunächst  neurodivers,  weil  sie  sich  qualitativ  vom
neurotypischen Erwachsenen unterscheiden.

3.3 Der evolutionäre Vorteil der langen Kindheit
Anthropologisch  betrachtet  ist  die  lange,  geschützte  Kindheit  des  Homo  sapiens  eine
geniale  evolutionäre  Erfindung.  Sie  bietet  eine  sozial  eingebettete
Experimentierphase, in der neurologische und kulturelle Varianten ohne unmittelbaren
Überlebensdruck  ausprobiert  werden  können,  bevor  sie  sich  im  Erwachsenenalter
verfestigen.  Diese  Phase  der  neurodiversen  Plastizität ist  der  Motor  menschlicher
Anpassungsfähigkeit und kultureller Innovation. Sie sichert nicht das bloße Überleben der
Art, sondern ihre kreative und flexible Weiterentwicklung.

4.  Konkretisierung  des  kindgerechten  Existenzminimums:  Vom
starren Rahmen zur flexiblen Entwicklungswerkstätte
Aus  der  Erkenntnis  der  kindlichen  Neurodiversität  folgt  ein  klarer  Imperativ  für  die
Ausgestaltung des psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums. Ein System, das nur auf

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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den  neurotypischen  Erwachsenen  ausgelegt  ist,  verfehlt  den  verfassungsrechtlichen
Anspruch  jedes  Kindes.  Die  Gewährleistungspflicht  des  Staates  muss  daher  einen
neuroaffirmativen Rahmen schaffen.

4.1 Rechtliche und ethische Implikationen
Die Würde des Kindes liegt in der Garantie seines individuellen Entwicklungsweges.
Dies erfordert einen Perspektivenwechsel vom „Defizit- Träger, der behandelt werden
muss“,  zum  „Rechtsträger,  dem  der  Zugang  zu  den  Voraussetzungen  einer
gelingenden  Entwicklung  garantiert  werden  muss“.  Die  Forderung  nach  einem
entwicklungsgerechten Umfeld ist keine Spezialforderung für eine Minderheit, sondern die
konsequente Auslegung allgemeiner Rechtsgarantien für die gesamte Kindheit.

4.2 Bausteine eines neurodiversitätssensiblen Umfelds
Die  konkrete  Ausgestaltung  dieses  Rahmens  umfasst  insbesondere  die  Bildungs-  und
Sozialsysteme,  die  nicht  als  starre  Normmaschinen,  sondern  als  flexible
Entwicklungswerkstätten zu denken sind:

• Bildungssystem: Es braucht  individuelle Förderansätze, die unterschiedliche
Lernstile  wertschätzen.  Dazu  gehören  reizarme  Rückzugsräume,  alternative
Bewertungsmethoden,  die  Stärken  in  den  Vordergrund  stellen,  und  die
Qualifizierung von Pädagogen für neuroaffirmative Praxis. 

• Sozialraum & Familie:  Kinder  benötigen  sichere Basisbeziehungen für  Co-
Regulation und  geschützte Freiräume für exploratives Spiel. Die Unterstützung
von Familien  muss  sich  an  den realen  Bedürfnissen  der  neurodiversen  Kindheit
orientieren, nicht an idealisierten Erwachsenenvorstellungen. 

• Gesellschaftliche  Teilhabe:  Öffentliche  Räume,  kulturelle  Angebote  und
Freizeiteinrichtungen müssen so gestaltet  sein,  dass sie die  sensorischen und
kommunikativen  Besonderheiten von  Kindern  einbeziehen  und  nicht
ausschließen. 

5. Fazit: Die Investition in die evolutionäre Zukunft
Die  Erkenntnis,  dass  Kindheit  an  sich  ein  Zustand  natürlicher  und
entwicklungsnotwendiger  Neurodiversität  ist,  verändert  den  Maßstab  für
verfassungsrechtliche  Garantien  fundamental.  Das  psycho-sozio-kulturelle
Existenzminimum für Kinder ist  kein statischer Betrag, sondern ein dynamisches
Versprechen auf einen entwicklungsoffenen Raum.

Ein Rechtssystem, das dies vollumfänglich anerkennt, vollendet die Treppe vom bloßen
Überleben  zur  Entfaltung.  Der  ermächtigende  Sozialstaat  investiert  dann  nicht  in  die
Korrektur von Abweichungen von einer fiktiven Norm, sondern in die  Freilegung des
einzigartigen Potenzials, das in jedem kindlichen Gehirn angelegt ist. In dieser
Investition  liegt  nicht  nur  die  Würde  des  einzelnen  Kindes,  sondern  die
Zukunftsfähigkeit und evolutionäre Resilienz der gesamten Gesellschaft.

Kinder gelten sozialrechtlich nicht einfach als „unfertige“ neurotypische Bürger, sondern als

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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eigenständige Population mit qualitativ anderer, hochplastischer Gehirnorganisation – und
genau daraus  folgt  ein  spezifisches,  erweitertes  Anspruchsniveau für  ihr  psycho-sozio-
kulturelles  Existenzminimum.  Diese  andere  neurobiologische  und  entwicklungslogische
Ausgangslage lässt sich mit dem Neurodiversitätsparadigma, der Evolutionsanthropologie
der verlängerten Kindheit und den menschenrechtlichen Modellen von Behinderung und
Teilhabe systematisch unterfüttern.

Begriff  und  Struktur  des  psycho-sozio-kulturellen
Existenzminimums
Im sozial-  und verfassungsrechtlichen Diskurs beschreibt das  Existenzminimum nicht
nur  die  physische  Reproduktion  des  Lebens,  sondern  die  Sicherung  eines
menschenwürdigen  Lebensstandards,  der  soziale  Beziehungen,  kulturelle  Teilhabe  und
Persönlichkeitsentwicklung  einschließt.  In  der  Logik  der  Menschenrechte  wird  dieses
Minimum zunehmend als Bündel positiver Gewährleistungspflichten verstanden: Der Staat
muss Rahmenbedingungen schaffen, die tatsächliche Teilhabe ermöglichen, statt sich auf
ein Abwehrrecht gegen Eingriffe zu beschränken.

Für  Kinder  konkretisiert  sich  das  psycho-sozio-kulturelle  Minimum  in  drei  sich
überlagernden Dimensionen:

• Psychische Dimension: Verlässliche Bindungen, emotionale Sicherheit,  Schutz vor
Traumatisierung,  Zugang  zu  entwicklungsangemessener  Förderung  und  zu
Unterstützungsleistungen,  die  neurobiologische Reifung nicht  behindern,  sondern
begleiten. 

• Soziale  Dimension:  Geregelter  Zugang  zu  Bildung,  Peerkontakten,  Inklusion  in
Gemeinschaften  und  die  Beseitigung  struktureller  Barrieren,  die  bestimmte
neurokognitive Profile systematisch ausschließen würden. 

• Kulturelle  Dimension:  Recht  auf  Spiel,  Ausdruck,  Sprache,  Werte-  und
Sinnbildungsprozesse, einschließlich der  Möglichkeit,  eigene Wahrnehmungs- und
Denkstile als legitime Varianten menschlicher Kultur zu erfahren. 

Damit ist das Existenzminimum für Kinder seiner Struktur nach dynamisch: Es muss so
beschaffen  sein,  dass  es  Offenheit  für  Entwicklung  garantiert,  statt  Kinder  auf  ein
normiertes Erwachsenenprofil hin „zurechtzuschneiden“.

Neurodiversität als normativer Referenzrahmen
Das  Neurodiversitätsparadigma  versteht  neurologische  Varianten  –  etwa  im  Bereich
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Kommunikation oder exekutive Funktionen – nicht primär
als  Defekte,  sondern  als  reguläre  Variationen  im  Spektrum  menschlicher
Gehirnorganisation.  In  diesem  Rahmen  wird  „Neurotypie“  nicht  als  natürliche  Norm,
sondern als  statistische  Häufung bestimmter  Muster  gefasst,  während neurodivergente
Ausprägungen als „anders, nicht weniger“ beschrieben werden.

• Ontologisch  betrachtet  sind  neurodivergente  Personen  nach  dieser  Sichtweise
Träger  legitimer,  eigenständiger  Weisen  des  Erlebens  und  Denkens;
Beeinträchtigungen  entstehen  maßgeblich  in  der  Passung  zwischen  Person  und

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Umwelt. 
• Rechtlich-ethisch schlägt sich dies im Übergang von einem medizinischen zu einem

sozialen und menschenrechtlichen Modell von Behinderung nieder, wie es die UN-
Behindertenrechtskonvention formuliert: Behinderung resultiert aus Barrieren, nicht
aus dem bloßen Vorhandensein eines Unterschieds. 

Gerade für Kinder ist dieses Paradigma zentral, weil ihr gesamter Entwicklungsmodus von
hoher  Variabilität,  experimenteller  Erkundung  und  temporär  „untypischen“  Mustern
geprägt ist, die nach klassischen Defizitlogiken leicht pathologisiert würden.

Kindliche Neurodiversität als evolutionärer Normalfall
Entwicklungsneurowissenschaften  zeigen,  dass  das  kindliche  Gehirn  durch  eine  Phase
intensiver  Synapsenbildung  (Synaptogenese)  und  späteres,  über  Jahre  anhaltendes
selektives  synaptisches  „Pruning“  gekennzeichnet  ist.  Diese  Konstellation  erzeugt  eine
besondere Mischung aus Überfülle und Instabilität:

• In der mittleren Kindheit erreichen Synapsendichte und Vernetzungsgrad in Teilen
des  Kortex  Werte,  die  deutlich  über  dem  Erwachseneniveau  liegen,  bevor  im
Jugend-  und  jungen  Erwachsenenalter  nach  und nach  spezialisierte,  effizientere
Netzwerke hervorgehen. 

• Der lange Zeitraum erhöhter Plastizität bei Homo sapiens – im Vergleich zu vielen
anderen Primaten – wird in der Evolutionsanthropologie als ein zentrales Merkmal
interpretiert,  das  kulturelle  Lernfähigkeit  und Anpassungsvermögen an komplexe
Umwelten ermöglicht. 

Aus  dieser  Perspektive  erscheint  Kindheit  nicht  als  defizitärer  Vorzustand,  sondern  als
evolutionär „designte“ Phase radikaler Neuvariations- und Erprobungsfähigkeit:

• Wahrnehmung ist reizoffener und detailreicher, was exploratives Lernen in variablen
Umwelten begünstigt, aber gleichzeitig höhere Anforderungen an Schutz und Co-
Regulation stellt. 

• Kognitive  Strategien  sind  assoziativer,  spielerischer  und  weniger  hierarchisch
organisiert;  so  können  Konventionen  befragt  und  innovative  Problemlösungen
erprobt werden, bevor sich stabile Routinen herausbilden. 

Im  Lichte  des  Neurodiversitätsparadigmas  folgt  daraus  ein  bemerkenswerter  Schluss:
Wenn  die  erwachsene  „Neurotypie“  selbst  Ergebnis  eines  langen  Selektions-  und
Spezialisationsprozesses ist, dann stellt die kindliche Phase systematischer Offenheit den
eigentlichen Kern der menschlichen Neurodiversität dar – nicht ihre Abweichung.

Kind  =  natürlicher  Neurodiverser,  Erwachsener  =  stabilisierte
Neurotypie?
Die  begriffliche  Zuspitzung  „Kinder  als  natürliche  Neurodiverse“  und  „Erwachsene  als
Neurotypie-Träger“ kann wissenschaftlich plausibel unterlegt werden, sofern klar ist, dass
es sich um idealtypische Beschreibungen handelt:

• Idealtypisch  ist  das  erwachsene  Gehirn  ein  System,  in  dem  synaptische

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Landschaften  weitgehend  konsolidiert  sind,  Routinen  und  kulturell  geprüfte
Strategien  dominieren  und  Lernen  stärker  in  bestehenden  Deutungsrahmen
stattfindet. 

• Idealtypisch ist das kindliche Gehirn dagegen ein System erhöhter Varianz, in dem
sensorische, affektive und kognitive Muster ausprobiert, übertrieben und verworfen
werden; Verhaltensweisen, die beim Erwachsenen als „neurodivergent“ klassifiziert
würden, sind hier häufig nur Ausdruck eines breit streuenden Suchprozesses. 

Damit lassen sich drei normative Kernaussagen formulieren:

• Jede  Kindheit  ist  zunächst  neurodivers,  weil  sie  sich  kategorial  von  der
konsolidierten Erwachsenenorganisation unterscheidet – unabhängig davon, ob eine
Diagnose wie Autismus oder ADHS vorliegt. 

• „Abweichungen“ sind in dieser  Phase prima vista  eher  Signale  einer  lebendigen
Anpassungssuche  als  Hinweise  auf  Falschentwicklungen;  pathologisierende
Zuschreibungen müssen deshalb besonders streng gerechtfertigt werden. 

• Kinder  sind  im  rechtlichen  Sinne  Sonderfälle:  Ihr  psychischer  Zustand  ist
systematisch vulnerabler, ihr exploratives Verhalten systematisch kollisionsanfälliger
mit  starren  Normen  –  und  genau  das  macht  ein  erweitertes  Schutz-  und
Ermöglichungsregime erforderlich. 

In diesem Bild ist der „normale“ erwachsene Bürger das Ergebnis eines erfolgreichen, aber
zugleich  restriktiveren  Selektionsprozesses,  während  das  Kind  die  Phase  maximaler
Offenheit repräsentiert, in der evolutionäre Neuerungen überhaupt erst entstehen können.

Vom Defizitmodell zum Rechte- und Bürgerschaftsmodell
Die Kritik des medizinischen Modells der Behinderung argumentiert, dass Probleme primär
in  Personen  verortet  und  durch  Therapie  oder  Anpassung  „behoben“  werden  sollen.
Demgegenüber versteht das soziale Modell Behinderung als Effekt von Umweltbarrieren
und verlangt, dass Systeme – von der baulichen Umgebung bis zu pädagogischen Normen
– sich auf Diversität einstellen.

Die  UN-Behindertenrechtskonvention  radikalisiert  diesen  Gedanken  zum
menschenrechtlichen Modell: Menschen mit Beeinträchtigungen sind Rechtsträger, deren
Ansprüche auf gleichberechtigte Teilhabe aktive staatliche Anpassungsleistungen auslösen.
Überträgt man diese Logik auf Kindheit als Phase universeller Neurodiversität, ergeben
sich weitreichende Konsequenzen:

• Das Kind wird nicht als „noch nicht voll tauglicher Bürger“ betrachtet, der erst durch
Disziplinierung  in  die  Normen  des  neurotypischen  Erwachsenenstaats
hineinzuwachsen  habe,  sondern  als  vollwertiger  Rechtsträger  mit  spezifischen
entwicklungsbezogenen Ansprüchen. 

• Institutionen,  die  ausschließlich  auf  regulierte,  selbstkontrollierte,  linear-
aufgabenorientierte  Neurologie  ausgelegt  sind  (typische
Erwachsenenanforderungen),  verletzen  dieses  Rechteprofil  strukturell  –  sie
erzeugen  funktionale  Behinderungen,  wo  eigentlich  nur  natürliche
Entwicklungsvarianz vorliegt. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Ein  Modell  der  Rechte  und  der  Bürgerschaft,  wie  es  in  modernen  Disability  Studies
diskutiert  wird,  fordert  daher  Umgebungen,  die  von  vornherein  mit  unterschiedlichen
Wahrnehmungs-, Lern- und Regulationsweisen rechnen – und damit mit der Normalität
der kindlichen Neurodiversität.

Inhaltliche Anforderungen an das kinderbezogene Existenzminimum

Wird die  universelle  kindliche  Neurodiversität  ernst  genommen,  lässt  sich das  psycho-
sozio-kulturelle  Existenzminimum für  Kinder  inhaltlich  präzisieren,  ohne  sich  in  bloßen
Finanzgrößen zu erschöpfen:

1. Psycho-neurobiologische Ermöglichungsräume

- Zeit- und Reizräume, in denen spielerische Exploration, intensive Interessen und
unkonventionelle  Ausdrucksweisen  nicht  sanktioniert,  sondern  als
entwicklungstypisch  anerkannt  werden.
-  Zugang  zu  feinfühligen  Bezugspersonen,  die  Co-Regulation  und
Übersetzungsleistungen zwischen kindlichen und erwachsenen Perspektiven leisten,
statt Abweichungen vorschnell als Störung zu etikettieren.

2. Soziale und institutionelle Plastizität

-  Bildungs-  und  Betreuungssysteme,  die  curriculare,  zeitliche  und  methodische
Flexibilität  besitzen,  um  unterschiedliche  Entwicklungsrhythmen,
Konzentrationsspannen  und  sensorische  Profile  einzubeziehen.
-  Abbau  von  Barrieren  wie  rigiden  Sitzzeiten,  Uniformitätserwartungen  oder
ausschließlich sprachlich-abstrakten Lernformaten, die gerade jene Variationsbreite
einschränken, aus der kulturelle Innovation entsteht.

3. Kulturelle Anerkennung von Varianten

- Sichtbare Repräsentation unterschiedlicher Denk- und Lebensweisen in Medien,
Lehrmaterialien und öffentlichen Diskursen, sodass Kinder ihre eigene Art zu fühlen,
zu  lernen  und  zu  interagieren  als  legitimen  Teil  der  Kultur  erfahren.
-  Schutz  vor  Stigmatisierung  und  vor  einer  Systemlogik,  die  das  „andere“  Kind
systematisch als Problemträger statt als Ressource adressiert; dies schließt rechtlich
einklagbare Ansprüche auf inklusive Settings ein.

Damit verschiebt sich der Fokus: Das Minimum ist nicht erreicht, wenn ein Kind lediglich
physisch  überlebt  und  elementare  Beschulung  erfährt,  sondern  wenn  es  über  reale
Chancen verfügt, seine neurodiverse Plastizität in eine eigenständige, handlungsfähige und
sozial eingebettete Persönlichkeit zu überführen.

Evolutionäre Zukunftsfähigkeit als verfassungsrechtliches Argument
Wenn  die  verlängerte,  neurodivers  geprägte  Kindheit  der  Schlüssel  zur  kulturellen
Anpassungsfähigkeit des Menschen ist, wird der Schutz kindlicher Neurodiversität zu einer
Frage  kollektiver  Zukunftssicherung.  Ein  Gemeinwesen,  das  Kinder  frühzeitig  in  enge
Normmuster presst, reduziert nicht nur individuelles Entwicklungspotenzial, sondern auch
seine  Fähigkeit,  auf  neue  ökologische,  technologische  oder  soziale  Herausforderungen
kreativ zu reagieren.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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In  einem  menschenrechtlich  ausgerichteten  Verfassungsstaat  lässt  sich  daraus  ein
dreifacher Argumentationszug entwickeln:

• Menschenwürde:  Die  Würde  des  Kindes  umfasst  das  Recht,  nicht  bloß  als
„Projektionsfläche des zukünftigen Steuerzahlers“, sondern als gegenwärtige Person
mit eigenem Entwicklungswert anerkannt zu werden – einschließlich des Rechts,
anders zu wahrnehmen, zu denken und zu fühlen. 

• Gleichheit: Wenn neurodiverse Profile Teil normaler menschlicher Varianz sind, wäre
eine Rechtsordnung, die faktisch nur den neurotypisch erwachsenen Bürger zum
Maßstab macht, eine strukturelle Benachteiligung einer ganzen Entwicklungsphase. 

• Demokratie  und  Nachhaltigkeit:  Eine  Gesellschaft,  die  ihre
„Entwicklungswerkstätten“  –  Kitas,  Schulen,  Freiräume  –  als  Orte  neurodiverser
Erprobung konzipiert, investiert in ein Reservoir an Perspektiv- und Lösungsvielfalt,
das für die Bewältigung komplexer Zukunftsprobleme unverzichtbar ist. 

In dieser Lesart ist das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum für Kinder kein bloßer
Kostenfaktor,  sondern  eine  verfassungsrechtlich  gebotene  Zukunftsvorsorge  –  ein
institutionalisierter Schutzraum für jene natürliche Neurodiversität, aus der menschliche
Entwicklung immer wieder neu hervorgeht.

Neurowissenschaftliche  Belege  für  kindliche  Plastizität  und  Synaptogenese  ?!
Welche wissenschaftlichen Modelle berücksichtigen natürliche kindliche Neurodiversität ?!
Wie verändert das Neurodiversitätsparadigma Kinderschutz und Fürsorgepflichten im Sinne
der UN-BRK und UN_KRK ???

Neurowissenschaftliche Studien belegen eine explosive Phase der Synaptogenese in der
frühen Kindheit, gefolgt von selektivem Pruning, das die hohe Plastizität kindlicher Gehirne
erklärt. Wissenschaftliche Modelle wie das Neurodiversitätsmodell rahmen diese Variabilität
als natürliche Variation, nicht als Defizit. Das Paradigma verändert Kinderschutzansätze,
indem  es  UN-KRK  und  UN-BRK  mit  einem  Fokus  auf  Barrierenabbau  und  Teilhabe
verknüpft.

Neurowissenschaftliche Belege für Plastizität und Synaptogenese
Kindliche Gehirne durchlaufen in den ersten Lebensjahren eine massive Überproduktion
von Synapsen während der Synaptogenese, die um das 2.-3. Lebensjahr ihren Höhepunkt
erreicht. Ab dann setzt synaptisches Pruning ein, ein erfahrungsabhängiger Prozess, bei
dem Mikroglia ungenutzte Verbindungen eliminieren, was die Netzwerke effizienter und
spezialisierter macht – besonders im präfrontalen Kortex bis ins junge Erwachsenenalter.

• Dieser  Prozess  ist  aktivitätsgesteuert:  Stark  genutzte  Synapsen  persistieren,
schwache werden entfernt, was eine enorme Anpassungsfähigkeit ermöglicht. 

• Studien an Primaten und Menschen zeigen, dass Pruning im visuellen und auditiven
Kortex  bis  zum  4.-6.  Jahr  abgeschlossen  ist,  während  höhere  Funktionen  wie
Impulskontrolle bis in die Adoleszenz dauern. 

Diese Dynamik macht das kindliche Gehirn zu einem System radikaler Umbauprozesse, das
auf Umweltinteraktionen reagiert und vielfältige neuronale Pfade testet.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Wissenschaftliche Modelle zu kindlicher Neurodiversität
Das  Neurodiversitätsmodell  beschreibt  neurologische  Unterschiede  als  natürliche
Variationen  im  menschlichen  Spektrum,  ähnlich  wie  Biodiversität,  und  lehnt
pathologisierende  Defizitmodelle  ab.  Es  betont,  dass  kindliche  Muster  –  wie  intensive
Interessen oder sensorische Sensitivitäten – oft nur Übergangsphasen im Pruning-Prozess
sind.

• Neurokonstruktivismus  integriert  biologische  und  umweltbedingte  Faktoren,  um
Entwicklung als interaktiven Prozess zu sehen, der natürliche Vielfalt erzeugt. 

• Entwicklungsbiologische  Ansätze  heben  die  fetale  und  kindliche  Phase  als
Zeitkoordinaten für genetische Varianten hervor, die Neurodiversität ermöglichen. 

Diese Modelle rahmen Kindheit als Phase legitimer Varianz, die evolutionär vorteilhaft ist,
statt als Vorstufe zur „Normalisierung“.

Wandel durch Neurodiversitätsparadigma bei UN-KRK und UN-BRK
Das Neurodiversitätsmodell verlagert den Fokus von „Behandlung von Defiziten“ zu „Abbau
von  Barrieren“,  was  UN-Kinderrechtskonvention  (UN-KRK)  und  UN-
Behindertenrechtskonvention  (UN-BRK)  verstärkt.  Es  fordert,  dass  Kinderschutz
individuelle  Bedürfnisse  priorisiert,  neurodivergente  Kinder  als  Rechtsträger  sieht  und
Inklusion in Bildung und Fürsorge garantiert (UN-KRK Art. 28, 12; UN-BRK Art. 7, 24).

• Statt  Symptombekämpfung  betont  es  affirmative  Umgebungen,  die  sensorische
Bedürfnisse, Autonomie und Mitbestimmung respektieren. 

• Für neurodivergente Kinder erhöht es Ansprüche auf angepasste Fürsorge, reduziert
Stigmatisierung und adressiert  Überrepräsentation in  Pflege-  und Justizsystemen
durch responsivere Strukturen. 

Neurowissenschaftliche  Belege  für  kindliche  Plastizität  und  Synaptogenese  ?!
Welche wissenschaftlichen Modelle berücksichtigen natürliche kindliche Neurodiversität ?!
Wie verändert das Neurodiversitätsparadigma Kinderschutz und Fürsorgepflichten im Sinne
der UN-BRK und UN_KRK ???

Neurowissenschaftliche Studien belegen eine explosive Phase der Synaptogenese in der
frühen Kindheit, gefolgt von selektivem Pruning, das die hohe Plastizität kindlicher Gehirne
erklärt. Wissenschaftliche Modelle wie das Neurodiversitätsmodell rahmen diese Variabilität
als natürliche Variation, nicht als Defizit. Das Paradigma verändert Kinderschutzansätze,
indem  es  UN-KRK  und  UN-BRK  mit  einem  Fokus  auf  Barrierenabbau  und  Teilhabe
verknüpft.

Dieser  Paradigmenwechsel  macht  Schutzpflichten  proaktiver:  Systeme  müssen  flexibel
werden, um natürliche Vielfalt zu unterstützen, nicht zu korrigieren.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Kinder als natürliche Neurodiverse: Die
neuroscientifiche  Grundlage,  ihr
wissenschaftliches  Verständnis  und
ihre rechtliche Implikation
Dieser  Ausarbeitung folgt  einer  klaren Logik:  Sie  belegt  zunächst  die  neurobiologische
Realität der  kindlichen Neurodiversität, erläutert dann wissenschaftliche Modelle, die
dieser  Realität  Rechnung  tragen,  und  leitet  daraus  schließlich  die  Notwendigkeit  einer
grundlegenden Neuinterpretation von Kinderschutz und Fürsorgepflichten ab.

1  Neurowissenschaftliche  Belege:  Die  Plastizität  des  kindlichen
Gehirns als neurobiologisches Fundament
Die Gehirnentwicklung ist kein linearer Reifeprozess hin zu einem fixen Ziel, sondern ein
dynamischer, erfahrungsabhängiger Konstruktionsvorgang, der jedes kindliche Gehirn zu
einem einzigartigen System macht. Diese Einzigartigkeit, diese natürliche Neurodiversität,
lässt sich auf fundamentale Prozesse zurückführen.

1.1 Synaptogenese und Pruning: Die Architektur des Gehirns wird geformt

Bei der Geburt ist das menschliche Gehirn das am wenigsten ausgereifte Organ, dessen
Differenzierung sich bis in die späte Adoleszenz fortsetzt. Der Aufbau der Gehirnarchitektur
verläuft  in  charakteristischen  Phasen:  Neurogenese  (Entstehung  von  Nervenzellen),
Zellmigration,  Synaptogenese  (Bildung  von  Verbindungen),  Pruning  (Beschneidung  von
Verbindungen) und Myelinisierung.

Die Synaptogenese erreicht in den ersten Lebensjahren ein explosives Tempo. Die Zahl der
synaptischen Verbindungen pro Neuron steigt von etwa 2.500 bei der Geburt auf bis zu
15.000  im  Alter  von  etwa  drei  Jahren  an.  Dieses  massive  Überangebot  an
Verbindungen ist ein biologisch angelegtes Experimentierfeld. Es stellt nicht das finale
Design dar, sondern ein Potenzial, aus dem sich durch Erfahrung die effizienteste Struktur
herausbildet.

Anschließend folgt das entscheidende  Pruning: Nicht oder selten genutzte synaptische
Verbindungen  werden  systematisch  abgebaut,  während  häufig  genutzte  verstärkt  und
stabilisiert werden. Dieser Prozess, der etwa ab dem zweiten Lebensjahr einsetzt und bis
ins junge Erwachsenenalter andauert, führt zu einer spezialisierten und effizienten, aber
auch individuell einzigartigen Hirnarchitektur. Das kindliche Gehirn wird dabei von einem
Zustand  breiter,  explorativer  Konnektivität  in  einen  Zustand  spezialisierter,  optimierter
Netzwerke überführt.

1.2 Sensible Phasen und Plastizität: Fenster für Entwicklung

Diese  erhöhte  Plastizität  ist  nicht  gleichmäßig  über  die  Kindheit  verteilt,  sondern

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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konzentriert sich auf  sensible Phasen.  Dies sind Zeitfenster, in denen das Gehirn für
bestimmte  Erfahrungen  besonders  empfänglich  ist  und  entsprechende  neuronale
Schaltkreise  besonders  leicht  und  nachhaltig  ausbildet.  Werden  diese  Fenster  optimal
genutzt,  werden  Funktionen  wie  Sprache,  Sehen  oder  soziale  Interaktion  zu
"Expertensystemen" im Gehirn.

• Beispiel  Sehsystem:  Kinder,  die  aufgrund  eines  angeborenen  Grauen  Stars
(Katarakt) erst spät operiert werden, erlangen zwar grundlegende Sehfähigkeiten,
zeigen  aber  oft  lebenslange  Defizite  in  komplexeren  Aufgaben,  wie  dem
Wiedererkennen von Gesichtern in unterschiedlichen Kontexten. Dies zeigt, dass die
sensible  Phase  für  die  hochauflösende  visuelle  Verarbeitung  ein  kritisches
Zeitfenster darstellt. 

• Das Prinzip "Use it or lose it": Die neuronale Entwicklung folgt strikt dem Prinzip
der Nutzungsabhängigkeit. Was wiederholt erfahren und geübt wird, wird im Gehirn
verankert;  was  nicht  vorkommt,  wird  "weggeschnitten".  Dies  unterstreicht  die
immense Bedeutung des frühkindlichen Umfelds. 

1.3  Epi-Genetik  und  Umwelt:  Das  Gehirn  als  Produkt  eines  komplexen
Zusammenspiels

Die Entwicklung wird nicht durch Gene allein bestimmt. Sie ist vielmehr eine "komplexe
Interaktion" von genetischen und erfahrungsabhängigen Faktoren. Epigenetische
Mechanismen steuern, wann und wie Gene angeschaltet werden, und werden maßgeblich
durch Umweltfaktoren wie Ernährung, Stress, soziale Interaktionen und Bildungschancen
beeinflusst.

Ein entscheidendes Umweltelement sind  verlässliche, responsive Beziehungen. Das
Harvard-Konzept  des  "Serve  and  Return"  beschreibt,  wie  der  wechselseitige,  prompte
Austausch  zwischen  Kind  und  Bezugsperson  (z.B.  Lächeln,  Brabbeln,  Blickkontakt)
fundamentale Schaltkreise für Kommunikation, Stressregulation und soziale Kompetenz im
Gehirn aufbaut. Fehlen diese Interaktionen, kann sich die Architektur des Gehirns nicht
optimal entwickeln.

Die Sekundäre Altrizialität – die extrem lange Phase der Schutz- und Lernbedürftigkeit
des Menschen – ist eine evolutionäre Errungenschaft. Sie schafft den notwendigen Raum,
in  dem das  plastische  Gehirn  durch  vielfältige  Erfahrungen  seine  einzigartige,  an  die
spezifische soziokulturelle Umwelt angepasste Form finden kann.

2 Wissenschaftliche Modelle: Vom Defizit zur natürlichen Variation
Das Verständnis der Neurobiologie hat zu einem Paradigmenwechsel geführt, weg vom
medizinischen  Defizitmodell,  hin  zu  Modellen,  die  die  kindliche  Neurodiversität  als
Normalfall begreifen und wertschätzen.

• Das Neurodiversitätsparadigma: Es versteht neurologische Unterschiede nicht
als  Pathologie,  sondern  als  natürliche  menschliche  Variation  –  analog  zur
Biodiversität. Auf die Kindheit angewendet, bedeutet dies: Das kindliche Gehirn ist
per se ein "neurodiverses" System im Vergleich zur stabilisierten "Neurotypie" des
Erwachsenen. Sein explorativer, assoziativer und plastischer Modus ist kein Defizit,

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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sondern  der  eigentliche  Motor  des  Lernens  und  der  Anpassungsfähigkeit  der
Spezies.

• Das Econeurobiologische Modell: Dieses moderne Rahmenkonzept betont, dass
sich Gehirnentwicklung nur im Kontext verstehen lässt. Es untersucht die komplexe
Wechselwirkung zwischen Umwelt,  Epigenetik  und Neurobiologie.  Ein  förderndes
Umfeld (unterstützende Beziehungen, Ernährung, kognitive Anregung, Sicherheit)
unterstützt  eine  gesunde  Hirnarchitektur,  während  chronischer  Stress  und
Deprivation sie nachhaltig schädigen können. Dieses Modell macht deutlich, dass
die  "Umwelt"  kein  neutraler  Hintergrund,  sondern  ein  aktiver  Gestalter  der
Neurodiversität ist.

• Die  Theorie  der  multiplen  Intelligenzen  (Howard  Gardner):  Dieses
pädagogisch einflussreiche Modell argumentiert, dass Intelligenz kein einheitliches,
messbares  Konstrukt  ist,  sondern  sich  in  verschiedenen,  relativ  unabhängigen
Bereichen  manifestiert  (z.B.  sprachlich,  logisch-mathematisch,  musikalisch,
körperlich-kinästhetisch,  interpersonal).  Es  legitimiert  die  Vielfalt  der  kognitiven
Stärken und Lernwege von Kindern und fordert  ein  Bildungssystem heraus,  das
nicht nur einen engen, "neurotypischen" Pfad privilegiert.

• Neurokonstruktivismus: Dieser Ansatz sieht das sich entwickelnde Gehirn nicht
als  eine  vorab  geplante  Maschine,  sondern  als  ein  sich  selbst  konstruierendes
System. Durch die aktive Auseinandersetzung mit der Welt "baut" sich das Kind sein
eigenes, einzigartiges neuronales Netzwerk. Unterschiede sind somit unvermeidbare
und wünschenswerte Ergebnisse dieses individuellen Konstruktionsprozesses.

3  Implikationen  für  Kinderschutz,  Fürsorgepflichten  und
Sozialrecht: Ein Paradigmenwechsel
Die  Erkenntnis,  dass  Kindheit  ein  Zustand  natürlicher,  entwicklungsnotwendiger
Neurodiversität  ist,  verändert  den  normativen  Rahmen  fundamental.  Sie  transformiert
abstrakte Rechte in konkrete staatliche und gesellschaftliche Verpflichtungen.

Bereich
Traditionelle/ 
Defizitorientierte Sicht

Neurodiversitätsparadigma & Neue
Verpflichtung

Ziel der Fürsorge

Anpassung des Kindes an 
eine als normativ 
definierte Umwelt. 
"Defizite" korrigieren.

Anpassung der Umwelt an die 
Bandbreite kindlicher 
Entwicklungsmodi. Potenziale freilegen.

Kindeswohl (UN-
KRK)

Oft reduziert auf Schutz 
vor Gefahr und 
Bereitstellung 
grundlegender 
Ressourcen.

Umfasst unabdingbar das Recht auf 
ein entwicklungsförderndes 
Umfeld, das die neuronale Plastizität 
und individuelle Lernwege aktiv 
unterstützt.

Bildung (UN-BRK) Integration in ein 
standardisiertes System; 
Fokus auf 

Schaffung eines inklusiven, flexiblen 
Systems, das verschiedene 
Intelligenzen und kognitive Stile 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Bereich Traditionelle/ 
Defizitorientierte Sicht

Neurodiversitätsparadigma & Neue
Verpflichtung

"Lernbehinderungen". anerkennt und fördert.

Psycho- sozio-
kulturelles 
Existenzminimum 
(GG)

Statisches Minimum zur 
Sicherung der physischen 
Existenz und 
rudimentären Teilhabe.

Dynamisches, entwicklungsoffenes
Minimum, das die Voraussetzungen 
für die Entfaltung der Persönlichkeit aus
der neurodiversen Plastizität heraus 
garantiert.

Rolle des 
Sozialstaats

Reaktive Kompensation 
von Defiziten und sozialer
Benachteiligung.

Proaktive Gewährleistung 
entwicklungsgerechter Räume (in Kita, 
Schule, Stadtteil). Investition in die 
"Brain Architecture" der nächsten 
Generation.

Leitprinzip Normalisierung und 
Homogenisierung.

Diversität, Inklusion und 
Ermächtigung. "Wenn das Kind aus 
dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu 
klein."

Dieser Paradigmenwechsel hat unmittelbare Konsequenzen:

1. Für die Auslegung des Grundgesetzes: Das aus der Menschenwürde und dem
Sozialstaatsprinzip  abgeleitete  psycho-sozio-  kulturelle  Existenzminimum
kann  nicht  mehr  als  bloßer  finanzieller  Satz  verstanden  werden.  Es  muss  als
Anspruch auf einen entwicklungsaktivierenden Raum interpretiert werden, der
responsive  Beziehungen,  kognitive  Anregung,  sensorische  Bereicherung  und
emotionale Sicherheit umfasst – alles  Faktoren, für die es eine neurobiologische
Evidenz gibt. Ein System, das nur auf den neurotypischen Erwachsenen ausgelegt
ist, verfehlt diesen verfassungsrechtlichen Anspruch für alle Kinder.

2. Für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK):  Die
Forderung nach Inklusion gewinnt eine neue Dimension. Sie betrifft nicht mehr nur
Kinder mit diagnostizierten Behinderungen, sondern zielt auf die Dekonstruktion
aller  neuro-normativen  Barrieren in  Kindergärten  und  Schulen.  Inklusive
Pädagogik wird zur Norm für den Umgang mit der natürlichen Neurodiversität aller
Kinder.

3. Für die Prioritäten im Sozial- und Bildungswesen: Die größte "Rendite" für
die individuelle Entwicklung und die Gesellschaft liegt in den frühen Investitionen
(Heckman-Kurve).  Der  Fokus  muss  sich  von  nachsorgender  Reparatur  hin  zu
vorsorgender,  anregender  Gestaltung  der  frühkindlichen  Umwelten
verschieben. Die Qualität der Interaktion in der Krippe, die sensorische Gestaltung
des  Klassenzimmers,  die  Flexibilität  des  Lehrplans  –  all  dies  sind  keine
pädagogischen Luxusfragen, sondern neurobiologisch fundierte Notwendigkeiten für
die Verwirklichung des kindlichen Existenzminimums.

Fazit:  Die  Neurowissenschaft  belegt,  dass  jedes  Kind mit  einem einzigartigen,  höchst
plastischen  und  umweltempfindlichen  Gehirn  zur  Welt  kommt.  Diese  natürliche
Neurodiversität  ist  kein  Defekt,  sondern  der  evolutionäre  Code  für  menschliche

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Anpassungs-  und  Innovationsfähigkeit.  Wissenschaftliche  Modelle,  die  diese  Vielfalt
würdigen, liegen vor. Die rechtlichen Instrumente – von der UN-KRK über das GG bis zur
UN-BRK – sind vorhanden. Die einzig verbleibende, doch entscheidende Aufgabe ist es,
diese  Erkenntnisse  mutig  zusammenzuführen  und  unsere  Systeme der  Kinderfürsorge,
Bildung und sozialen Absicherung radikal daran auszurichten. Es geht nicht darum,  aus
Kindern etwas zu machen, sondern den Rahmen zu schaffen, in dem sie ihr einzigartiges
neuronales und menschliches Potenzial entfalten können. In dieser Investition liegt die
Würde des einzelnen Kindes und die Zukunftsfähigkeit der gesamten Gesellschaft.

Kindliche  Gehirne  offenbaren durch  explosive  Synaptogenese und anhaltendes  Pruning
eine Plastizität, die sie grundlegend von der stabilisierten Erwachsenenarchitektur abhebt
–  ein  evolutionäres  Meisterwerk,  das  Neurodiversität  als  Treibkraft  menschlicher
Innovation  entfesselt.  Wissenschaftliche  Modelle  wie  Neurokonstruktivismus  und  das
Neurodiversitätsmodell rahmen diese Dynamik als natürliche Varianz, die Kinderschutz im
Lichte  des  Grundgesetzes  (GG),  der  UN-Kinderrechtskonvention  (UN-KRK)  und  UN-
Behindertenrechtskonvention  (UN-BRK)  von  Defizitlogik  zu  Teilhabeimperativen
umkrempelt.

Neurowissenschaftliche Belege: Plastizität durch Synaptogenese
Die  Synaptogenese  im  Kleinkindalter  erzeugt  eine  Flut  neuronaler  Verbindungen:
Neugeborene  Neuronen  besitzen  rund  2.500  Synapsen,  Kleinkinder  bis  zu  15.000  pro
Zelle, mit Spitzenwerten von 200 Billionen im dritten Lebensjahr – doppelt so viele wie bei
Erwachsenen. Dieser Überfluss, gepaart mit Myelinisierung, die Impulsgeschwindigkeiten
um das 16-Fache steigert,  schafft  ein hyperplastisches System, das Umweltsignale wie
Schwamm aufsaugt.

Pruning eliminiert dann selektiv ungenutzte Pfade, Mikroglia als „Gärtner“ aktiviert durch
Erfahrung:  Visueller  Kortex peak  um Monat  4,  auditorisch  im ersten Jahr,  präfrontaler
Kortex erst in der Adoleszenz. Diese Phasenweise Eliminierung – 50% der Synapsen bis
Pubertät  weg –  formt  effiziente  Netze,  bewahrt  aber  eine  Flexibilität,  die  Erwachsene
verloren haben, und ermöglicht Anpassung an kulturelle Vielfalt.

Modelle natürlicher kindlicher Neurodiversität
Neurokonstruktivismus modelliert Entwicklung als interaktives Konstrukt aus Genetik und
Umwelt, wo synaptischer Überschuss explorative „Trial-and-Error“-Pflicht ermöglicht – ein
Rahmen, der kindliche Varianz als konstruktiven Prozess feiert. Das Neurodiversitätsmodell
erweitert  dies  paradigmengleich:  Neurologische  Profile  sind  Biodiversität,  Kindheit  die
Hochphase solcher Varianten, mit assoziativen Denkmustern und sensorischer Offenheit
als evolutionärem Vorteil.

Dynamische  Systemtheorie  ergänzt:  Kindliche  Kognition  entsteht  emergent  aus  nicht-
linearen Interaktionen, wo impulsive Emotionalität oder hyperfokussierte Interessen keine
Störungen,  sondern  Prototypen  zukünftiger  Spezialisierungen  sind.  Diese  Ansätze
konterkarieren  starre  Normmodelle  und  positionieren  Kindheit  als  Labor  menschlicher
Neurologischer Vielfalt.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Paradigmenwechsel im Kinderschutz: GG, UN-KRK, UN-BRK
Das  GG  Art.  1  (Menschenwürde),  Art.  6  (Schutz  der  Familie)  und  Art.  72
(Sozialstaatspflicht) gebieten mehr als physisches Überleben – ein psycho-sozio-kulturelles
Existenzminimum,  das  Entwicklung  entfaltet.  Neurodiversität  transformiert  dies:  Statt
neurotypischer Normung fordert es Umwelten, die plastische Varianz nähren, da Würde die
Freiheit zur eigenwilligen Entfaltung umfasst.

UN-KRK  Art.  3  (Kindeswohl),  Art.  12  (Mitbestimmung),  Art.  23  (Behindertenrechte)
verschmelzen mit UN-BRK Art. 7 (Kinder mit Behinderung), Art. 24 (inklusive Bildung):
Schutz wechselt von Korrektur zu Barrierefreiheit – Fürsorgepflichten umfassen nun Co-
Regulation,  sensorisch angepasste Räume und partizipative Gestaltung.  Sozialrechtliche
Wertigkeiten  (SGB  VIII,  XII)  gewinnen  Dynamik:  Leistungen  müssen  neuroaffirmativ
ausfallen, Inklusion priorisieren, Stigmatisierung via Diagnosezwang minimieren.

Rechtsgrundlage Traditionelle 
Auslegung

Neurodiversitätsbasierte Erweiterung

GG Art. 6 Physische Fürsorge, 
Disziplinierung

Entwicklungsoffene Räume für Varianz, Co-
Regulation statt Normalisierung

UN- KRK Art. 
12/23

Partizipation 
neurotypisch 
konzipiert

Sensorisch inklusive Mitbestimmung, Varianz 
als Ressource

UN- BRK Art. 7/24 Spezialschutz für 
Diagnostizierte

Universeller Anspruch auf flexible Systeme 
für alle Kinder

Dieser  Wandel  macht  Sozialrecht  proaktiv:  Budgets  fließen  in  hybride  Kitas,  die
hyperfokussierte Exploration mit Gruppenkohäsion balancieren, und Schulen, die Pruning-
Phasen als Innovationsfenster nutzen.

Evolutionärer Imperativ trifft Verfassungslogik
Stellen Sie sich vor: Jede Generation beginnt als synaptisches Feuerwerk, testet Tausende
Pfade, bevor Evolution die Gewinner krönt – Kindheit als kosmischer Würfelwurf gegen
Stagnation.  Das  GG-Sozialstaatsprinzip  wird  hier  zum  Garanten  dieses  Würfels:  Ohne
breite  neurodiverse  Spielräume  erstickt  Anpassungsfähigkeit,  Gesellschaften  verlieren
Innovationszunder.

Rechtspflichten  konkretisieren  sich:  Förderdiagnostik  verzögert  sich  zugunsten
beobachtender Begleitung; Leistungsansprüche decken nicht nur ADHS/Autismus, sondern
universelle Plastizität ab. UN-KRK/BRK fusionieren zu einem Entwicklungsmandat, das GG
Art. 20 (Demokratie) bereichert – Vielfalt in Kindern sichert resilientere Bürger. So wird
Recht  zum  Katalysator:  Aus  synaptischen  Funken  schmiedet  es  zukunftsfitte
Persönlichkeiten.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Kindheit  als  natürliche  Neurodiversität  –  neurowissenschaftlich
belegbar,  entwicklungspsychologisch  modelliert  und  rechtlich
folgenschwer

Ein  systemischer  Brückenschlag  zwischen  Gehirnforschung,
Evolutionsbiologie und Verfassungsdogmatik

1.  Neurowissenschaftliche  Belege  für  Plastizität  und
Synaptogenese im Kindesalter
Die neuronale Architektur des erwachsenen Gehirns ist Ergebnis eines jahrzehntelangen
Umbaus. Das kindliche Gehirn hingegen befindet sich im permanenten Umbau – messbar,
quantifizierbar, funktional eindrucksvoll.

1.1 Synaptogenese: Überproduktion als strategische Reserve
Bereits im ersten Lebensjahr steigt die Zahl synaptischer Verbindungen im Cortex auf etwa
das Doppelte des Erwachsenenwerts an. Dieser Synapsenüberschuss ist kein energetischer
Zufall, sondern eine evolutionär optimierte Wette:

• Soziale und physikalische Umweltbedingungen werden sondiert 
• Viele potenzielle Wege stehen bereit, nicht nur die kulturell üblichen 
• Erfahrungen bestimmen, welche Schaltkreise bleiben 

Dieser Prozess liefert das Rohmaterial für individuelle Variation – eine neurobiologische
Grundlage natürlicher Diversität.

1.2 Pruning: Selektion statt Reparatur
Ab  dem  Vorschulalter  beginnt  ein  systematischer  Rückbau  schwacher  Verbindungen,
begleitet von Myelinisierung stark genutzter Bahnen.

Die Implikation:

• Nicht Effizienz steht am Anfang der Entwicklung, sondern Ausprobieren. 
• Erwachsene besitzen etablierte Muster; Kinder gestalten erst die Palette möglicher

Zukünfte. 
• Unterschiedliches Verhalten reflektiert  unterschiedliche „Hypothesen“ des Gehirns

über die Welt. 

1.3 Plastizität: Sensitivität als Anpassungsmaschine
Plastizität ist im Kindesalter nicht eine Eigenschaft unter vielen – sie ist die dominante
Betriebsform.

Nachweisbar ist sie unter anderem durch:

• kortikale Reorganisation nach Sinnesverlust, 
• schnelle Erlernbarkeit multipler Sprachen, 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• Umbau motorischer Areale durch Spiel und Umwelt, 
• die reversiblen Effekte von Stress und Förderung. 

Mit  anderen  Worten:
Kinder reagieren neurophysiologisch extensiv auf das, was ihnen geboten oder
verwehrt wird.

Daraus folgt unmittelbar ein erhöhter sozialstaatlicher Schutzanspruch.

2.  Wissenschaftliche  Modelle,  die  natürliche  kindliche
Neurodiversität abbilden

2.1 Neurokonstruktivismus (Mareshal, Johnson u. a.)
Dieses Modell argumentiert, dass:

• Gehirn, Körper und Umwelt gemeinsam Entwicklung generieren, 
• Variationen keine Störungen sind, sondern emergente Antworten, 
• kognitive Spezialisierung erst spät entsteht. 

Das  Modell  sprengt  das  Defizitdenken:  Abweichung  ist  Ausgangspunkt,  nicht
Problem.

2.2 Dynamic Systems Theory (Thelen, Smith)
Motorik,  Emotion  und  Denken  entstehen  in  selbstorganisierenden  Prozessen.
Kindliches  Verhalten  wirkt  chaotisch,  weil  es  tatsächlich  Suchbewegung  im
Möglichkeitsraum ist.
Stabilität entsteht erst aus Vielfalt.

2.3  Neurodiversitätsparadigma  (Singer,  Armstrong;  pädagogische
Weiterentwicklungen bei Zimpel)
Es betrachtet neurologische Unterschiede als

• natürliche Variation, 
• gesellschaftlich wertvollen Pool an Fähigkeiten, 
• wesentliche Voraussetzung evolutionarer Kreativität. 

Was bei Erwachsenen als Autismus, ADHS oder Dyslexie erscheint, gleicht im Kindesalter
systemischer Normalität: unterschiedlich rhythmisierte Entwicklungsbahnen.

2.4 Attachment- & Co-Regulationsmodelle (Schore, Siegel)
Diese Perspektive zeigt:

• Selbstregulation ist kein angeborener Solo-Mechanismus, 
• sondern  entsteht  im  Dialog  mit  Bindungspersonen.

Damit  wird  klar:  Verhalten,  das  irritiert,  signalisiert  Entwicklungsbedarf,  nicht

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Funktionsstörung. 

2.5 Anthropologische Kindheitsforschung
Der  Mensch  hat  eine  evolutionär  verlängerte  Jugendphase  –  ein  kulturelles
Innovationsfenster.
Kindliche Vielfalt ist kein Unfall, sondern Anpassungsstrategie der Art.

3.  Wie  das  Neurodiversitätsparadigma  Kinderschutz,
Sozialrecht und Grundrechte neu kalibriert
Die  juristische  Konsequenz  folgt  direkt  aus  der  Biologie:
Wenn das kindliche Gehirn in hohem Maße formbar ist, wird die Umwelt zur Mitgestalterin
neuronnaler Entwicklung – also staatlich mitverantwortliches Terrain.

3.1 Grundgesetz: Art. 1 & 2 als Entwicklungsrechte
Das  Bundesverfassungsgericht  interpretiert  Würde  und  freie  Entfaltung  längst  als
Anspruch  auf  reale  Teilhabechancen.
Im Kontext natürlicher Neurodiversität bedeutet dies:

• Kinder dürfen nicht an den Maßstab des fertigen Erwachsenen gebunden werden. 
• Der Staat muss Umwelten schaffen, die neuronale Offenheit schützen. 
• Eingriffe, die Vielfalt unterdrücken, verletzen Entwicklungsrechte. 

Kinderschutz heißt nicht „schützen vor Gefahren“, sondern sichern von Bedingungen,
die Entfaltung ermöglichen.

3.2 UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
Die  KRK  verpflichtet  Staaten  auf  das  Kindswohl  als  oberstes  Prinzip.
Unter neurodiversitätsorientierter Auslegung entsteht:

• Keine Anpassung des Kindes an Systeme, 
• sondern Anpassung der Systeme an das Kind. 

Das  Recht  auf  Bildung  (Art.  28/29  KRK)  wird  so  zu  einem  Recht  auf
entwicklungspassende Lernwelten, nicht nur Sitzplätze im Unterricht.

3.3 UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)
Die  BRK  ersetzt  das  medizinische  Modell  durch  das  soziale  Modell:
Behinderung entsteht durch Barrieren, nicht durch Menschen.

Übertragen auf Kinder:

• Jedes  Kind ist  vorläufig  „behindert“  durch Systeme, die  nur Erwachsenenlogiken
folgen. 

• Inklusion wird universelles Prinzip, nicht Sonderprogramm. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Damit  wird  Sozialrecht  transformiert  von:
Ausgleich  mangelnder  Leistungsfähigkeit
zu
Investition in entstehende Fähigkeiten.

3.4 Sozialrecht (SGB I, VIII, IX, XII)
Aus dem Paradigmenwechsel ergeben sich neue Gewichtungen:

Altes Paradigma Neurodiversitätsparadigma
Förderung bei Diagnose Förderung aufgrund Entwicklungsstatus
Normerfüllung Potenzialentfaltung
Hilfe als Reaktion Vorbereitende Gestaltung
Selektion Ermöglichung

Kindliche Besonderheit erhält damit Anspruchsqualität, nicht Bittstellereigenschaft.

4. Schluss: Neurodiversität ist kein Sonderfall – sie ist der
Ursprung
Kindliche  Gehirne  sind  Suchmaschinen  der  Evolution.
Ihre Vielfalt ist nicht Nebengeräusch, sondern das Designprinzip der menschlichen Art.

Wer verfassungsrechtliche Schutzpflichten ernst nimmt, muss deshalb anerkennen:

• Standards, die nur auf neurotypische Erwachsene ausgelegt sind, verstoßen gegen
das Kindeswohl. 

• Bildung, Sozialrecht und Fürsorge dürfen nicht korrigieren, sondern kultivieren. 
• Entwicklung ist kein Privileg, sondern Grundrecht. 

Das  psychosozial-kulturelle  Existenzminimum für  Kinder  verlangt  Räume,  in
denen  Plastizität  arbeitet  statt  verkümmert.
Denn aus jedem bunte funkelnden neuronalen Schneekristall kindlicher Vielfalt entsteht
das Wissen, die Kultur und das Überleben von morgen.

Kinder  als  natürliche  Neurodiversität  –  und  das
Recht  auf  ein  psychosozial-kulturelles
Existenzminimum

Eine  evolutionär,  neurobiologisch  und  sozialrechtlich  begründete
Perspektive

1. Was meint das psychosoziale und kulturelle Existenzminimum?
Unter  dem  Existenzminimum  wird  üblicherweise  das  verstanden,  was  Menschen

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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benötigen, um nicht in unwürdige Lebensverhältnisse gedrängt zu werden. Im deutschen
Verfassungsrecht umfasst dieses Minimum längst mehr als Wohnraum und Lebensmittel.

Aus Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts lassen sich drei Dimensionen ableiten:

1. Physische  Grundbedürfnisse
Ernährung, Gesundheit, Wohnung, Schutz vor Gefahren.

2. Psychosoziale  Teilhabe
Beziehungen,  Bindungen,  Kommunikation,  emotionale  Sicherheit,  soziale
Integration.

3. Kulturelle  und  entwicklungsbezogene  Teilhabe
Zugang  zu  Bildung,  Spiel,  Sprache,  kulturellen  Praktiken,  Technologie,
Ausdrucksformen.

Der  Kern  lautet:  Menschenwürdiges  Leben  bedeutet  Teilhabe  als  Person,  nicht  bloß
biologische  Existenz.
Für  Kinder  gilt  das  in  verstärkter  Form,  denn sie  entwickeln  erst  die  Fähigkeiten,  die
Erwachsene  bereits  besitzen.  Ihr  Existenzminimum  muss  deshalb  Entwicklung
ermöglichen, nicht nur Defizite vermeiden.

2. Warum Kinder keine „kleinen neurotypischen Erwachsenen“ sind
Neurobiologie,  Entwicklungspsychologie  und  Anthropologie  stimmen  bemerkenswert
überein:
Das  Gehirn  eines  Kindes  gleicht  kein  Miniaturmodell  des  Erwachsengehirns  –  es  folgt
eigenen Naturgesetzen.

2.1 Biologische Besonderheiten des kindlichen Gehirns

• Synapsenüberschuss und fortlaufender Abbau selten genutzter Verbindungen 
• Höchstgradige Plastizität und schnelle Reorganisation 
• Starke Sensitivität gegenüber Umwelt, Bindung, Stress und Stimulation 
• Offenheit für neue Muster, Sprachen, Rollen, Spielregeln 

Diese Struktur erzeugt Verhaltensweisen, die Erwachsene oft als „abweichend“ werten,
obwohl sie entwicklungslogisch treibende Kräfte der Reifung darstellen:

• Ungezähmte Neugier 
• Emotionale Unmittelbarkeit 
• Impulsivität 
• Experimentelles Lernen 
• Unkonventionelle Ideen 

Es wäre wissenschaftlich falsch, diese Merkmale als Pathologie zu definieren. Sie bilden die
Grundlage menschlicher Anpassungsfähigkeit.

2.2 Anthropologisches Prinzip: Kindheit als evolutionärer Vorteil
Im  Tierreich  existiert  kaum  eine  so  lange  „Schonzeit“  wie  bei  Homo  sapiens.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Diese biologische Verzögerung ist selbst ein evolutionäres Meisterstück:

• Sie schenkt Raum zum Erproben sozialer Strategien. 
• Sie ermöglicht kulturelle Innovation und Weitergabe von Wissen. 
• Sie macht die Art lernfähiger als Konkurrenten. 

Kinder sind damit Experimentierlabore der Zukunft, nicht defizitäre Erwachsene.

2.3 Neurodiversität als Normalzustand der Kindheit
Der  Begriff  Neurodiversität bezeichnet  Vielfalt  in  Wahrnehmungs-  und  Denkweisen.
Bei  Erwachsenen  erscheint  sie  als  „Abweichung  vom  Standard“.
Bei Kindern gilt stattdessen: der Standard ist Vielfalt.

Es  existiert  kein  „typisches“  kindliches  Gehirn,  sondern  eine  breite  Palette  möglicher
Entwicklungsverläufe.
Dieses Spektrum ist die Quelle menschlicher Kreativität – und zugleich der Grund, warum
uniforme Systeme für Kinder zu oft dysfunktional sind.

3.  Der  Brückenschlag  ins  Recht:  Kinder  als  Träger  eines
entwicklungsoffenen Anspruchs
Wenn Neurodiversität im Kindesalter der Normalfall ist, folgt daraus zwingend:

Jeder Versuch, Kinder in starre Erwachsenennormen zu pressen, verfehlt das
Grundrecht auf Menschenwürde.

3.1 Vom Defizitmodell zum Entwicklungsmodell
Lange  akzeptierten  Rechts-  und  Bildungssysteme  ein  Konzept,  das  Abweichungen
kategorisierte, diagnostizierte und rückführte. Dieses Defizitmuster ist jedoch biologisch
unzutreffend und sozial rückwärtsgewandt.

Ein entwicklungsorientiertes Modell hingegen erkennt:

• Kinder benötigen nicht Angleichung, sondern Passung der Umwelt. 
• Abweichungen markieren Lernwege, nicht Fehler. 
• Autonomie entsteht aus Spielräumen, nicht aus Normdruck. 

3.2 Inhalt des psychosozial-kulturellen Minimums für Kinder
Bei konsequenter Anwendung ergibt sich eine andere Form staatlicher Verantwortung:

1. Psychischer  Schutzraum
Bindungssicherheit, emotionale Begleitung, Resonanzerfahrungen.

2. Sozialraum,  der  mitwächst
Peer-Erfahrungen, Konfliktlernen, Gemeinschaft.

3. Kultureller  Möglichkeitsraum
Spiel als Entwicklungsmedium, Zugang zu Kunst, Medien, Natur, digitaler Welt.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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4. Individuelle  Förderung  statt  Normangleichung
Förderung, die auf Stärken baut und Unterschiede willkommen heißt.

5. Recht  auf  Störungen
Fehler,  Irrwege,  exzentrische  Ideen  –  alles  notwendige  Irritationen  im
Reifungsprozess.

3.3 Gesellschaftlicher Gewinn
Ein System, das kindliche Neurodiversität schützt statt eindämmt, investiert nicht bloß in
Gerechtigkeit.
Es sichert kollektive Zukunftsfähigkeit:

• Mehr Kreativität 
• Größeres Problemlösungsvermögen 
• Höhere Resilienz gegenüber Wandel 
• Innovation durch Vielfalt 

Neurodiversität ist somit kein sozialer Ballast, sondern die Quelle kultureller Erneuerung.

4. Fazit: Vielfalt als Auftrag
Kinder  stehen  nicht  am  Rand  der  Gesellschaft,  sondern  am  Ursprung  aller
Weiterentwicklung.
Sie verkörpern eine Phase radikaler Offenheit, in der sich entscheidet, welche Denk- und
Lebensweisen die Welt von morgen prägen.

Wer den Auftrag der Verfassung ernst nimmt, muss ihnen Räume sichern, die
dieser Dynamik gerecht werden.

Ein echtes psychosoziales und kulturelles Existenzminimum für Kinder umfasst daher:

• nicht nur Überleben, 
• sondern  Wachstum,  Spiel,  Irrtum,  Erkundung,  Ausdruck,  Beziehung,

Zugehörigkeit. 

Kindheit ist der menschliche Aggregatzustand, in dem Neurodiversität nicht Ausnahme,
sondern  Norm  ist.
Ein  Rechtssystem,  das  dieses  versteht  und  schützt,  tut  weit  mehr,  als  „Mittel
bereitzustellen“.
Es ermöglicht den evolutionären Übergang von Potenzial zu Persönlichkeit – und damit den
Fortgang menschlicher Kultur.

Bestimmung des soziokulturellen Existenzminimums
von Kindern ...
Der  vom  Institut  zur  Zukunft  der  Arbeit  (IZA)  und  der  Universität  Kassel  erstellte
Forschungsbericht gibt eine fachlich fundierte Übersicht hinsichtlich der Bestimmung der
existenzsichernden Bedarfe von Kindern. Den Schwerpunkt des Forschungsberichts bildet
die  Frage,  wie  in  anderen  europäischen  Ländern  die  existenzsichernden  Leistungen

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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bemessen werden. Neben einem Gesamtüberblick über die in den verschiedenen Ländern
angewandten Verfahrensweisen, umfasst die Expertise eine vertiefende Darstellung der
Vorgehensweise zur  Bemessung von Mindestsicherungsleistungen in  fünf  ausgewählten
Ländern. Darüber hinaus stellt der Forschungsbericht die in der Wissenschaft diskutierten
Ansätze zur Bemessung existenzsichernder Bedarfe von Kindern dar und vermittelt eine
Übersicht über entsprechende Vorschläge und Forderungen von ausgewählten Akteuren in
Deutschland.

Neurodivergenz beschreibt neurobiologische Unterschiede zwischen Individuen aufgrund
natürlicher genetischer Variation. Zum neurodivergenten Spektrum zählen u. a. Autismus,
ADHS,  Dyskalkulie,  Legasthenie,  Dyspraxie,  Synästhesie,  bipolare  Störung  und
Hochbegabung.  Im  SGB  IX  sind  Förderungen  wie  die  Komplexleistung  Frühförderung
sowie Leistungen im Bereich Teilhabe an Bildung und am Arbeitsleben durch das BTHG
angepasst bzw. erweitert worden. Aber: Kommen die entsprechenden Anpassungen und
Erweiterungen  bei  neurodivergenten  Menschen  an?  Werden  die  Bedürfnisse
neurodivergenter  Menschen  berücksichtigt  oder  gibt  es  andauernde  Barrieren?  Welche
Maßnahmen  können  zukünftig  getroffen  werden,  um  die  Kommunikation  zwischen
neurodivergenten Menschen und dem Leistungsträger barrierefreier zu gestalten?

Die  normative  Fundierung:  Das  psycho-sozio-
kulturelle Existenzminimum
Das  psycho-sozio-  kulturelle  Existenzminimum ist  keine  bloße  statistische
Armutsgrenze, sondern ein normatives, grund- und menschenrechtlich verbürgtes
Leistungsgrundrecht. Es leitet sich aus dem Zusammenspiel von Artikel 1 Abs. 1 GG
(Schutz der Menschenwürde) und Artikel 20 Abs. 1 GG (Sozialstaatsprinzip) ab und wurde
durch die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu einem dynamischen
und teilhabeorientierten Garantiegehalt ausgestaltet.

Seine argumentative Schlüssigkeit liegt in der Anerkennung der Menschwerdung als
sozial-kulturellen Prozess. Die Menschenwürde schützt nicht nur das nackte physische
Überleben (Sein),  sondern  auch die  Möglichkeit,  ein  Leben  in  personaler  und sozialer
Verantwortung zu führen (Werden). Folglich umfasst das Existenzminimum zwingend drei
untrennbar verwobene Dimensionen:

Dimension Kerngehalt Konkretisierung & Rechtfertigung

Physisch- 
Materiell

Sicherstellung der biologischen
Grundlagen.

Deckung des Bedarfs an Nahrung, Kleidung,
Unterkunft, Gesundheitspflege. 
Unabdingbare Basis für jede weitere 
Entfaltung.

Psychisch- 
Sozial

Gewährleistung der 
persönlichen Integrität und 
sozialen Teilhabe.

Ermöglichung zwischenmenschlicher 
Beziehungen, Kommunikation und eines von
existenziellen Ängsten befreiten 
Mindestmaßes an Selbstachtung. Ein 
isoliertes Dasein verstößt gegen die soziale 
Natur des Menschen.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Dimension Kerngehalt Konkretisierung & Rechtfertigung

Kulturell- 
Partizipativ

Ermöglichung der Teilhabe am 
gesellschaftlich-kulturellen 
Leben.

Zugang zu Bildung, Information, kulturellen 
Gütern und der Gestaltung der eigenen 
Lebensumstände. Dies ist die operative 
Dimension der Freiheitsrechte (z.B. Art. 12 
GG).

Diese Trias ist  wissenschaftlich fundiert  durch Erkenntnisse aus Psychologie,  Soziologie
und Pädagogik,  die die  Wechselwirkung von materieller Sicherheit,  psychischer
Stabilität und sozialer Einbindung für die individuelle Entwicklung belegen. Rechtlich
schlüssig  wird  sie,  weil  sie  den  abstrakten  Würdebegriff  in  konkret  justiziable
staatliche  Gewährleistungspflichten übersetzt.  Sie  verbietet  es  dem  Staat,  den
Menschen auf ein biologisches Minimum zu reduzieren, und verpflichtet ihn stattdessen,
die Voraussetzungen für ein Leben in aktiver, mitgestaltender Würde zu schaffen.

Kinder  und  Neurodiversität:  Der  evolutionäre
Ausdruck menschlichen Werdens
Innerhalb dieses Rahmens erhält die Entwicklung von Kindern, insbesondere unter dem
Blickwinkel der Neurodiversität, eine vertiefte, evolutionäre Bedeutung. Kinder sind nicht
nur passive Empfänger von Fürsorge, sondern der primäre Ort, an dem sich das
"Werden"  der  menschlichen  Gattung  in  ihrer  gesamten  neurologischen
Bandbreite manifestiert. Die Anerkennung von Neurodiversität ist somit eine direkte
Konsequenz und Erweiterung des psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums.

1.  Neurodiversität  als  natürliche,  evolutionäre  Variation
Der Begriff der Neurodiversität beschreibt die Vielfalt neurologischer Entwicklungen
als natürliche menschliche Disposition. Dieses Konzept, das in den 1990er Jahren
maßgeblich von Judy Singer geprägt wurde, versteht neurologische Unterschiede nicht als
Defizite  oder  Pathologien,  sondern  als  "natürliche  Formen  der  menschlichen
Diversität", die derselben gesellschaftlichen Dynamik unterliegen wie andere Formen der
Vielfalt. Wie der Psychologe Prof. Dr. André Frank Zimpel erläutert, ist jedes menschliche
Gehirn  in  seiner  mikroskopischen  Vernetzung  einzigartig  –  vergleichbar  mit  einer
Schneeflocke.  Diese  neurobiologische  Vielfalt  umfasst  ein  breites  Spektrum,  darunter
Autismus, ADHS, Legasthenie, Dyskalkulie, Hochbegabung oder Synästhesie.

2.  Das  Kind  als  Träger  neurodivergenter  Potenziale
Aus dieser Perspektive sind neurodivergente Kinder keine "gestörten" Abweichungen von
einer Norm, sondern  Träger einzigartiger kognitiver Profile und Potenziale. Ihre
Gehirne verarbeiten Informationen anders, was in einer überwiegend für neurotypische
Menschen gestalteten Welt spezifische Herausforderungen, aber auch besondere Stärken
mit  sich  bringt.  So  können  Menschen  im  Autismus-Spektrum  eine  außergewöhnliche
Detailgenauigkeit und Fehlererkennung (z.B. beim Programmieren) besitzen, während die
mit ADHS assoziierte Reizoffenheit und kreative Denkweise zu innovativen Lösungen und
unternehmerischer Risikofreude beitragen kann.

3.  Die  staatliche  Gewährleistungspflicht  für  das  neurodiverse  Werden
Hier schließt sich der Kreis zum Existenzminimum. Wenn der Staat verpflichtet  ist,  die

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Voraussetzungen  für  ein  gelingendes  Leben  in  Würde  zu  schaffen,  dann  gilt  dies  in
besonderem Maße für die Entwicklungsbedingungen neurodivergenter Kinder.
Ein  System,  das  nur  die  Anpassung  an  eine  neuronormative  "Standardentwicklung"
fördert,  verfehlt  diesen Anspruch grundlegend. Stattdessen erfordert  das psycho-sozio-
kulturelle Existenzminimum für neurodivergente Kinder:

• Psychosoziale Sicherheit: Schutz vor Stigmatisierung und Pathologisierung. Die
Anerkennung  der  Neurodiversität  zielt  darauf  ab,  ein  "Definition  über  Defizite"
abzulegen und stattdessen Andersartigkeit  mit  Fähigkeiten und Möglichkeiten zu
verbinden. 

• Kulturell-partizipative  Ermöglichung:  Die  aktive  Schaffung  eines  inklusiven
Rahmens, der unterschiedliche Lern- und Wahrnehmungsstile berücksichtigt. Dies
bedeutet  nicht  nur  einen  "Nachteilsausgleich",  sondern  eine  grundlegende
Reflexion und Anpassung der Bildungs- und Betreuungsrahmen.  Wie es
treffend formuliert wird: "Wenn das Kind aus dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu
klein". 

• Individuelle  Befähigung:  Zugang  zu  Unterstützung,  die  auf  die  individuellen
Bedürfnisse  und  Stärken  eingeht,  sei  es  durch  spezifische  Lernmethoden,
therapeutische Angebote oder  assistive Technologien.  Ziel  ist  die  Entfaltung des
eigenen Potenzials zur aktiven und selbstbestimmten Teilhabe. 

Fazit: Von der Garantie zur Evolution
Die wissenschaftlich und rechtlich fundierte Argumentation für das psycho-sozio-kulturelle
Existenzminimum führt unweigerlich zur Anerkennung der Neurodiversität als wesentlichen
Ausdruck des menschlichen Seins und Werdens. Sie verlagert den Fokus von der bloßen
Kompensation von Defiziten hin zur  aktivierenden Investition in die menschliche
Variationsbreite.

Die  Förderung  neurodivergenter  Kinder  ist  daher  keine  Sonderleistung,  sondern  die
konkrete Einlösung des verfassungsrechtlichen Teilhabeversprechens.  In einer
komplexen,  sich  schnell  wandelnden  Welt  ist  die  von  der  Neurodiversität  verkörperte
kognitive  Vielfalt  –  verglichen  mit  der  Biodiversität  in  der  Natur  –  ein  unschätzbarer
evolutionärer Vorteil  für die Gesellschaft  als Ganzes. Ein Sozialstaat,  der diesen Vorteil
systematisch  behindert,  anstatt  ihn  durch  ein  umfassendes  Recht  auf  Befähigung  zu
kultivieren,  verkennt  nicht  nur  seine  rechtliche  Pflicht,  sondern  auch  seine  eigene
Zukunftsfähigkeit.  Die  Würde  des  neurodivergenten  Kindes  liegt  in  der  Chance,  sein
einzigartiges  neurologisches  "So-Sein"  als  Beitrag  zum  gemeinsamen  menschlichen
"Werden" entfalten zu können.

Ein  psycho-sozio-kulturelles  Existenzminimum beschreibt  denjenigen
Mindeststandard an Lebensbedingungen, der nicht nur das Überleben sichert, sondern die
psychische Stabilität, die soziale Einbindung und die kulturelle Entfaltung einer Person so
absichert, dass ihre Menschenwürde real, nicht nur formal, gewahrt wird. Es geht dabei
um eine Weiterentwicklung des vom Bundesverfassungsgericht anerkannten einheitlichen
Existenzminimums (physische Existenz plus Mindestteilhabe) hin zu einem Konzept, das
explizit  die  psychischen  Voraussetzungen  von  Teilhabe  und  Selbstbestimmung  mit
einbezieht.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Psycho-sozio-kulturelles Existenzminimum: Kern der
Argumentation
Wissenschaftlich  tragfähig  wird  dieses  Konzept,  wenn  drei  Ebenen  zusammengeführt
werden:

• Psycho-Komponente: Menschen können Grundrechte nur wahrnehmen, wenn sie
über  eine  Mindestbasis  an  innerer  Stabilität,  Sicherheit  und  Selbstwirksamkeit
verfügen.  Chronischer  Existenzstress  (ständige  Angst  vor  Wohnungslosigkeit,
Verschuldung,  Ausschluss)  beeinträchtigt  nachweislich  Kognition,
Exekutivfunktionen und psychische Gesundheit und macht gesellschaftliche Teilhabe
faktisch  unmöglich.  Ein  Mindeststandard  muss  daher  u.a.  Rückzugsraum,
Zeitressourcen, Stresspuffer, Zugang zu psychischer Versorgung und sinnstiftender
Tätigkeit umfassen. 

• Soziale Komponente: Der Mensch existiert – wie das BVerfG betont – notwendig
in  sozialen  Bezügen.  Zum  Minimum  gehören  daher  tragfähige  Beziehungen,
Möglichkeiten zur Pflege von Freundschaften, Familienleben, sozialer Unterstützung
und Zugehörigkeit zu Gemeinschaften (z.B. Vereine, Initiativen, Peer-Netzwerke).
Armut  und  Isolation  sind  nicht  nur  wirtschaftliche,  sondern  soziale  und
demokratische Risiken. 

• Kulturelle  Komponente: Ein  Minimum an  Zugang  zu  Bildung,  Informationen,
digitalen  Infrastrukturen,  kulturellen  Praktiken,  politischer  Information  und
Mitwirkung  bildet  die  kulturelle  Dimension.  Sie  ist  Voraussetzung  dafür,  dass
Menschen sich als denkende, lernende, mitgestaltende Subjekte erleben und nicht
auf eine bloß verwaltete Existenz reduziert werden. 

Das  psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum  bündelt  diese  Ebenen  zu  einem
normativen  Maßstab,  der  politisch  konkretisiert,  empirisch  operationalisiert  und
rechtlich einklagbar ausgestaltet  werden kann. Es schließt an die Rechtsprechung zum
menschenwürdigen  Existenzminimum  an,  verschiebt  den  Fokus  aber  weg  von  reiner
Defizitverwaltung hin zu Befähigung: Nicht nur „am Leben erhalten“, sondern „zum Leben
im Sinne von Würde und Teilhabe befähigen“.

Kinder als wesentlicher Ausdruck von Neurodiversität
Kinder sind in diesem Rahmen nicht nur eine besonders zu schützende Gruppe, sondern
der  sichtbarste  Ausdruck  der  neurodiversen  Vielfalt des  menschlichen  Gehirns  und
damit  ein  Schlüssel  zum  Verständnis  des  evolutionären  Werdens  des  Menschen.
Neurodiversität – die natürliche Spannweite neuronaler Verschaltungen, Wahrnehmungs-
und Verarbeitungsweisen – ist keine Randerscheinung, sondern Grundmodus menschlicher
Entwicklung.

Aus kindheitspädagogischer und entwicklungspsychologischer Perspektive gilt:

• Jedes  Kind  bringt  ein  einzigartiges  neurobiologisches  Profil  mit  –  sensorische
Sensitivitäten, Aufmerksamkeitsfokussierungen, Emotionsverarbeitung, Lernstile –,
das  sich  in  Interaktion  mit  Umwelt,  Beziehungen  und  kulturellen  Kontexten
entfaltet. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• Neurodivergente Kinder (z.B. autistisch, ADHS, hochsensibel) machen diese Vielfalt
oft  deutlicher  sichtbar,  weil  ihr  Erleben  und  Verhalten  stärker  von  normierten
Erwartungen  abweichen.  Sie  sind  damit  gewissermaßen  „Frühwarnsystem“  und
„Lernfeld“ zugleich: An ihrem Umgang mit ihnen zeigt sich, ob eine Gesellschaft
Neurodiversität als Defizit oder als Ausdruck evolutionärer Vielfalt anerkennt. 

In Bezug auf das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum bedeutet das: 

• Für  Kinder  insgesamt:  Ein  menschenwürdiges  Minimum  muss
Entwicklungsräume sichern,  in  denen  unterschiedliche  neuronale  Profile  erprobt,
angenommen  und  gefördert  werden  können  –  also  sichere  Bindungen,  flexible
Lernumgebungen,  Spielräume,  Explorationsmöglichkeiten  und  Schutz  vor
pathologisierender Normierung. 

• Für neurodivergente Kinder im Besonderen: Das Minimum umfasst spezifische
Unterstützungen  (angepasste  Kommunikationsformen,  sensorisch  verträgliche
Umgebungen,  Zeitstrukturen,  Assistenz,  therapeutische  Angebote),  die  es  ihnen
ermöglichen,  ihre  Art  zu denken,  zu fühlen  und zu lernen als  legitime Variante
menschlicher Existenz zu erfahren. 

Kinder  sind  damit  nicht  bloß  „Adressaten  von  Fürsorge“,  sondern  Träger  der
zukünftigen  Formen  von  Kognition  und  Kultur.  Eine  Gesellschaft,  die  ihre
Rahmenbedingungen  am  psycho-sozio-kulturellen  Existenzminimum  ausrichtet  und
Neurodiversität ernst nimmt, schützt nicht nur das heutige Kind, sondern gestaltet die
evolutionäre  Weiterentwicklung  des  Menschlichen:  weg  von  Anpassungszwang  und
Homogenisierung, hin zu Resilienz durch Vielfalt und Kooperation.

I.  Begriff  und Begründung eines  psycho-sozio-kulturellen
Existenzminimums

1. Grundannahme
Das  psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum  bezeichnet  den  menschenrechtlich
gebotenen  Mindeststandard  staatlicher  Sicherung,  der  nicht  nur  das  bloße
Überleben ermöglicht, sondern jedem Menschen die Realisation seiner Persönlichkeit,
gesellschaftliche Partizipation und geistig-emotionale Gesundheit sicherstellt.

Es erweitert damit das traditionelle wirtschaftliche Existenzminimum (Nahrung, Unterkunft,
Kleidung) um Dimensionen, die menschenrechtlich unverzichtbar sind.

2. Wissenschaftlich-systematische Herleitung

a) Psychologische Dimension
Die moderne Psychologie und Sozialmedizin zeigen konsistent:

• Chronischer  Ressourcenmangel führt  zu  Stress,  Depression,  erlernter
Hilflosigkeit. 

• Fehlende  Teilhabemöglichkeiten  verhindern  Selbstwirksamkeitserleben,  das

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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zentraler Schutzfaktor für psychische Stabilität ist. 
• Menschen  sind  biologisch  soziale  Wesen;  Isolation  ist  kein  neutraler  Zustand,

sondern ein gesundheitsgefährdender. 

Damit  wird  klar:
Minimalüberleben  ohne  Möglichkeiten  zur  Identitätsbildung  und  Selbstbestimmung
widerspricht  basalen  psychischen  Bedürfnissen (Deci/Ryan,  Self-Determination
Theory).

b) Soziologische Dimension
Soziologische Strukturanalyse zeigt:

• Teilhabe  ist  kein  Luxus,  sondern  Integrationsmechanismus  moderner
Gesellschaften. 

• Fehlende  Partizipation  führt  zu  sozialer  Entkopplung,  Marginalisierung  und
Perpetuierung von Armut. 

• Soziale  Systeme  funktionieren  nur,  wenn  ihre  Mitglieder  kommunikativ
anschlussfähig bleiben. 

Ein  Existenzminimum,  das  Teilhabe  nicht  sicherstellt,  produziert  langfristig  höhere
gesamtgesellschaftliche Kosten – sowohl ökonomisch als auch demokratisch.

c) Kulturtheoretische Dimension
Kulturelle Beteiligung – im weiteren Sinne verstanden als Zugang zu Sprache, Wissen,
Medien, digitaler Kommunikation, Gemeinschaft und Kreativität – bildet:

• den  Raum,  in  dem  Werte,  Identität,  Normen  und  Zugehörigkeit
entstehen, 

• und  das  Medium,  über  das  Menschen  als  Subjekte  statt  als  Objekte
angesprochen werden. 

Ohne Teilnahme an Kultur findet eine  Entmenschlichung statt – der Mensch wird auf
seine reine Körperexistenz reduziert.

3. Rechtsdogmatische Verankerung
Das  psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum  steht  nicht  neben,  sondern  im  Kern
folgender Normen:

• Art. 1 GG → Schutz der Menschenwürde umfasst innere (psychische) und äußere
(soziale) Entfaltung 

• Art. 2 GG → freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt reale Befähigungen voraus 
• Art. 3 GG → soziale Gleichberechtigung verlangt materielle Zugangsrechte 
• UN-BRK  &  UN-KRK →  explizite  Verpflichtung,  Barrieren  zur

gesellschaftlichen Teilnahme zu beseitigen und Autonomie zu fördern 
• Sozialstaatsprinzip Art. 20 GG → verpflichtet den Staat, nicht nur zu sichern,

sondern Teilhabe zu ermöglichen 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Das Existenzminimum wird damit:

eine  völkerrechtlich  gebundene,  verfassungsrechtlich  zwingende
Garantie  realer  Handlungsfähigkeit  –  nicht  lediglich  ein
Überlebenspaket.

4. Definition in einem Satz

Das  psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum  ist  der  rechtlich  garantierte
Ressourcenbestand, der jedem Menschen ermöglicht, psychisch stabil, sozial integriert und
kulturell  anschlussfähig  zu  leben  und  seine  Persönlichkeit  im  Rahmen  einer
demokratischen Gesellschaft eigenständig zu entfalten.

II. Kinder als Ausdruck menschlicher Neurodiversität – und
als Schlüssel zum Verständnis dieses Mindeststandards

1. Neurodiversität als evolutionäre Realität
Neurodiversität  bedeutet,  dass  menschliche  Gehirne  nicht  gleich  funktionieren
sollen,  sondern tatsächlich  deswegen unterschiedlich funktionieren, weil es die
Evolution so vorgesehen hat.

Biologie, Anthropologie und Entwicklungsneurowissenschaften zeigen:

• Variationen  in  Aufmerksamkeit,  Kommunikationsstilen,  Motorik,  Emotionen  und
Lernwegen  sind  kein  Defizit,  sondern  ein  Selektionsvorteil  der  Spezies
Mensch. 

• Menschliche  Gruppen  überlebten,  weil  sie  Fähigkeiten  komplementär verteilt
haben – nicht identisch. 

Kinder verkörpern diese Diversität überdeutlich:

• Sie explorieren Welt und Sprache auf individuellen Pfaden, 
• sie zeigen die gesamte Breite möglicher neuronaler Strategien, 
• sie verkörpern Zukunftspotenziale statt Normabweichungen. 

2. Kinder stehen für die Offenheit des Menschlichen
Kinder repräsentieren:

• kognitive Plastizität – sie sind noch nicht festgelegt, sondern gestaltbar 
• soziale Offenheit – Bindung, Zugehörigkeit und Beziehung werden erst gebildet 
• kreative Vielfalt – divergentes Denken ist Standard, nicht Ausnahme 

Das macht Kinder zum Augenspiegel des menschlichen Potenzials:

In  jedem  Kind  zeigt  sich,  wie  frei  oder  eingeengt  eine  Gesellschaft
neurobiologische Vielfalt entfalten lässt.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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3. Sozialrechtliche Konsequenz
Wenn  Kinder  jene  natürliche  Bandbreite  menschlicher  Fähigkeit  darstellen,
dann folgt zwingend:

• Ein  Sozialstaat,  der  nur  Überleben,  nicht  Entwicklung garantiert,  verletzt
Kinderrechte. 

• Jeder Mangel im Teilhabesystem trifft Kinder doppelt, da sie:

• abhängiger von dem System sind und

• einen langfristigen Entwicklungsweg vor sich haben. 

Kinder  können  nicht  aufschieben.
Eine verpasste Chance in der Entwicklung wird selten vollständig aufgeholt.

Genau deshalb garantieren:

• UN-KRK: Recht auf Entwicklung, Bildung, kulturelle Teilhabe 
• UN-BRK: Recht auf Barrierefreiheit der Gesellschaft, nicht Anpassung des Kindes 
• Art. 6 & 2 GG: oberste staatliche Schutzpflicht 

4. Synthese
Kinder machen sichtbar, was bei Erwachsenen oft übertüncht wird:

• Der Mensch existiert nicht nur als ökonomisches Subjekt, 
• sondern als empfindendes, lernendes, soziales Wesen. 

Wenn  ein  Sozialstaat  Kinder  dazu  zwingt,  in  reiner  Mangelverwaltung  aufzuwachsen,
dann dokumentiert sich darin:

• Rechtsbruch, 
• Kompetenzverlust, 
• Zukunftsvernichtung. 

5. Ergebnis
Kinder  sind  kein  Randfall  des  Systems  –  sie  sind  der  Prüfstein,  ob  ein
Sozialstaat wirklich menschenwürdig funktioniert.

Und deshalb gilt:

Neurodiversität  ist  kein  Sonderfall,  sondern  Grundfall  des
Menschseins.
Kinder  zeigen  diese  Wahrheit  am  deutlichsten  –  und  machen  das
psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum zur verfassungsrechtlichen
Notwendigkeit.

Ein  psycho-sozio-kulturelles  Existenzminimum beschreibt  denjenigen
Mindeststandard an Lebensbedingungen, der Menschen nicht nur vor Hunger, Kälte und
Obdachlosigkeit  bewahrt,  sondern  ihnen  psychische  Stabilität,  soziale  Einbettung  und
kulturelle Entfaltung so sichert, dass sie ihre Würde und ihre Entwicklungsmöglichkeiten

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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tatsächlich leben können. Dieses Minimum ist beim Kind radikal anders zu denken als beim
Erwachsenen,  weil  Kindheit  selbst  –  neurobiologisch,  entwicklungspsychologisch  und
evolutionslogisch – eine Phase struktureller Neurodiversität ist: Das kindliche Gehirn
ist kein „unfertiger Erwachsener“, sondern ein eigenständiger Modus des Menschseins, der
Vielfalt, Offenheit und Plastizität verkörpert.

1. Was ein psycho-sozio-kulturelles Existenzminimum ausmacht
Aus  wissenschaftlicher  Sicht  lässt  sich  dieses  Minimum  in  drei  ineinandergreifende
Dimensionen gliedern, die auch verfassungsrechtlich andocken: 

1.1 Psychische Dimension

• Das  Gehirn  reagiert  massiv  auf  chronischen  Stress,  Unsicherheit  und  soziale
Deprivation; bei Kindern besonders empfindlich, weil zentrale neuronale Netzwerke
(z.B. für Emotionsregulation, Exekutivfunktionen, soziale Kognition) noch im Aufbau
sind. 

• Ein  Minimum  muss  deshalb  psychische  Sicherheit  umfassen:  verlässliche
Bezugspersonen, Schutz vor dauerhafter Angst (z.B. vor Wohnungsverlust, Gewalt,
Erniedrigung), genügend Zeit und Raum für Spiel, Erholung und Exploration. 

Verfassungsrechtlich lässt sich dies aus Art. 1 Abs. 1 GG (Würde) und Art. 2 Abs. 1 GG
(freie Entfaltung der Persönlichkeit) herleiten, die beim Kind – vermittelt über Art. 6 GG
und die UN-Kinderrechtskonvention – einen gesteigerten Entwicklungs- und Schutzauftrag
begründen.

1.2 Soziale Dimension

• Der  Mensch  ist  ein  hochgradig  soziales  Wesen;  Bindung,  Zugehörigkeit  und
Anerkennung sind keine „Luxusbedürfnisse“,  sondern Voraussetzung für gesunde
Entwicklung. 

• Ein Minimum muss stabile Beziehungen, Einbindung in Peergroups, Teilnahme an
gemeinschaftlichen Aktivitäten (Kita,  Schule,  Vereine, Nachbarschaft)  und Schutz
vor systematischer Ausgrenzung (Stigma, Mobbing, institutionelle Diskriminierung)
sichern. 

Art. 20 GG (Sozialstaatsprinzip) und Art. 3 GG (Gleichheitssatz) verlangen, dass soziale
Teilhabe nicht vom Geldbeutel oder von „Normnähe“ abhängt. Die UN-KRK konkretisiert
dies als Recht des Kindes auf eine Umgebung, die seine „körperliche, geistige, seelische,
moralische und soziale Entwicklung“ angemessen ermöglicht.

1.3 Kulturelle Dimension

• Kultur im weiten Sinn – Sprache, Symbole, Geschichten, Wissen, digitale Räume –
ist der Nährboden, auf dem sich das Selbstbild und die Weltsicht des Kindes bilden. 

• Ein Minimum umfasst Zugang zu Bildung, Medien, Kunst, digitalen Infrastrukturen,
politischer Information sowie Möglichkeiten, eigene Ausdrucksformen zu erproben
(Musik, Zeichnen, Coding, körperliche Bewegung, Rollen- und Fantasiespiele). 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Das  Bundesverfassungsgericht  hat  in  seiner  Rechtsprechung  zum  Existenzminimum
ausdrücklich  betont,  dass  zum  menschenwürdigen  Leben  ein  Mindestmaß  an
gesellschaftlicher, kultureller und politischer Teilhabe gehört; die UN-BRK erweitert dies um
die Verpflichtung, auch für Kinder mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zu
Bildung und kulturellen Angeboten zu sichern.

In  der  Summe  ergibt  sich:  Ein  psycho-sozio-kulturelles  Existenzminimum  ist  kein
„Aufpreis“  auf  das physische Überleben,  sondern die  untere Grenze  dessen,  was
notwendig ist, damit Menschen – und gerade Kinder – zu psychisch integrierten, sozial
eingebundenen und kulturell handlungsfähigen Subjekten heranwachsen können. 

2. Kinder als prototypische Neurodiversität: Entwicklungslogik statt
Defizitmodell
Die Neurodiversitätsforschung macht deutlich, dass menschliche Gehirne von Anfang an
individuell  organisiert  sind:  Es  gibt  kein  „Standardgehirn“,  sondern eine Bandbreite  an
Verschaltungen, Sensitivitäten und Verarbeitungsweisen, die sich in der Kindheit besonders
deutlich zeigt.

2.1 Kindliches Gehirn als „Offenheitsorgan“

• Neurowissenschaftlich  ist  das  kindliche  Gehirn  durch  hohe  Plastizität,
Überproduktion  von  Synapsen  und  anschließendes  „Pruning“  (Selektion  oft
genutzter Verbindungen) gekennzeichnet. 

• Verhalten,  das  Erwachsene  als  „neurodivergent“  markieren  würden  –  intensive
Interessen,  sensorische  Besonderheiten,  unkonventionelle  Problemlösungen,
impulsive Emotionalität  – ist  in  der  Kindheit  normale Varianz:  Ausdruck eines
Systems, das noch testet, welche Muster in welcher Umwelt tragfähig sind. 

In diesem Sinne sind  alle Kinder zunächst neurodivers, weil sie sich qualitativ vom
neurotypischen Erwachsenen unterscheiden: Sie denken assoziativer, fühlen unmittelbarer,
experimentieren mit Rollen und Identitäten, ohne sich bereits in eine feste neuronale und
soziale Spur eingepasst zu haben.

2.2 Neurodivergente Kinder als Spitze des Spektrums

• Diagnostische  Kategorien  wie  Autismus,  ADHS  oder  hochgradige  Sensitivität
markieren Punkte am Rand eines Kontinuums, das sich durch die gesamte Kindheit
zieht. 

• Was als „Störung“ etikettiert wird, sind häufig Ausprägungen, die unter bestimmten
Umweltbedingungen problematisch werden, unter anderen aber besondere Stärken
entfalten können (z.B. Mustererkennung, Ausdauer im Spezialinteresse, Empathie
für unterschätzte Aspekte). 

Professor  Zimpel  und  andere  Vertreter  des  Neurodiversitätsparadigmas  betonen,  dass
diese  Vielfalt  evolutionär  sinnvoll ist:  Gesellschaften  profitieren  in  komplexen,  sich
wandelnden Umwelten von unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Lösungsstilen – von
„Scouts“, die Abweichungen bemerken, bis zu „Tiefenbohrern“, die sich in Nischenwissen

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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vergraben.

2.3 Kinder als evolutionäre Vorhut
Anthropologisch  betrachtet  ist  Kindheit  eine  evolutionäre  Erfindung,  die  Homo sapiens
einen  enormen  Vorsprung  verschafft  hat:  eine  lange  Phase  geschützter,  sozial
eingebetteter Experimentierzeit, in der neurologische und kulturelle Varianten ausprobiert
werden können, bevor sie sich im Erwachsenenalter verfestigen.

In dieser Perspektive sind Kinder: 

• Kein  defizitärer  Vorzustand,  sondern  eigenständige  Entwicklungsform,  die
Vielfalt generiert. 

• Träger  zukünftiger  Anpassungsoptionen:  Ihre  neurodiverse  Bandbreite
fungiert  als  Reservoir,  aus  dem  eine  Gesellschaft  schöpfen  kann,  wenn
Umweltbedingungen  sich  ändern  (z.B.  Digitalisierung,  Klima,  neue
Krankheitserreger). 

Eine sozialrechtliche Ordnung, die Kinder „wie kleine Erwachsene“ behandelt, unterschätzt
diese  Rolle  fundamental.  Sie  würde  Entwicklungszeit  verkürzen,  Abweichung
pathologisieren  und  damit  das  evolutionäre  Innovationspotenzial  menschlicher
Gesellschaften beschneiden. 

3.  Warum das  psycho-sozio-kulturelle  Minimum beim Kind  höher
liegen muss
Wenn Kindheit strukturell neurodivers ist, folgt daraus zwingend: 

• Kinder  benötigen  mehr  Spielräume,  um  unterschiedliche  neuronale  und
psychische Konfigurationen gefahrlos zu erproben. 

• Sie  sind  vulnerabler gegenüber  Belastungen,  weil  ihr  Nervensystem  und  ihre
Selbstkonzepte noch nicht stabilisiert sind. 

• Sie sind abhängig von der Qualität ihrer Umwelt, weil sie ihre Bedarfe nicht selbst
einfordern oder strukturelle Defizite kompensieren können. 

Daraus  ergeben  sich  konkrete  Mindestanforderungen  an  ein  psycho-sozio-kulturelles
Existenzminimum für Kinder: 

3.1 Psychisch: Sicherheit, Resonanz, Zeit

• Keine permanente materielle Unsicherheit, die Eltern und Kinder in Dauerstress hält
(z.B. ständige Angst vor Kürzungen, Wohnungsverlust, Mangelversorgung). 

• Verlässliche emotionale Resonanzräume: Bezugspersonen, die Zeit und Ressourcen
haben,  auf  besondere  Wahrnehmungsweisen  und  Reaktionen  des  Kindes
einzugehen – gerade wenn es „anders“ reagiert als erwartet. 

• Genügend  unverplante  Zeit  für  freies  Spiel  und  Interesse,  statt  lückenloser
Kompensation durch billigste Standardangebote. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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3.2 Sozial: Inklusive Umgebungen

• Kitas,  Schulen  und  Freizeitkontexte,  die  neurodiverse  Verhaltensweisen  nicht
reflexhaft sanktionieren, sondern verstehen und integrieren (z.B. Rückzugsräume,
flexible Gruppenstrukturen, alternative Kommunikationskanäle). 

• Peergruppen,  in  denen  Unterschiede  nicht  zur  Ausgrenzung,  sondern  zur
gemeinsamen  Ressource  werden  (z.B.  kooperative  Lernformen,  Projektarbeit,
gemischte Gruppen). 

3.3 Kulturell: Vielfalt der Ausdrucksformen

• Zugang  zu  unterschiedlichen  kulturellen  Codes  (Sprache,  Kunst,  Natur,  Technik,
digitale  Räume),  damit  verschiedene neuronale  Profile  passende „Andockstellen“
finden. 

• Angebote,  die  nicht  nur  normierte  Leistungswege  (z.B.  linearer  Schulweg,
standardisierte  Prüfungen),  sondern  auch  ungewöhnliche  Interessenbahnen
ermöglichen (Maker-Spaces, künstlerische Labore, naturbezogene Lernorte). 

Ein Sozialrecht, das diese Bedingungen nicht strukturell mitdenkt, unterschätzt nicht nur
Kinderrechte, sondern verkürzt die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. 

4.  Verfassungs- und  menschenrechtliche  Implikation:
Neurodiversität als Prüfstein des Minimums
Aus  der  Kombination  der  oben  skizzierten  wissenschaftlichen  Einsichten  mit  den
Rechtsrahmen folgt: 

• Art.  1  Abs.  1  GG schützt  Kinderwürde  nicht  nur  als  „Schutz  vor  Demütigung“,
sondern  als  Anspruch  auf  Rahmenbedingungen,  in  denen  ihre  neurodiverse
Entwicklung nicht beschnitten, sondern ermöglicht wird. 

• Art.  3  GG  (insb.  Benachteiligungsverbot  wegen  Behinderung)  verlangt,  dass
neurodivergente  Ausprägungen  nicht  zu  struktureller  Exklusion  führen;  da  alle
Kinder  zunächst  neurodivers  sind,  muss  das  Sozial- und  Bildungswesen
grundsätzlich diversitätssensibel sein. 

• UN-KRK und UN-BRK verpflichten Deutschland, Entwicklung und Teilhabe nicht nur
für „angepasste“ Kinder, sondern gerade für solche mit besonderen Wahrnehmungs-
und Verarbeitungsweisen zu sichern. 

Das  psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum  erweist  sich  damit  als  normativer
Prüfstein: 

• Wo  Kinder  auf  Grund  familiärer  Armut,  fehlender  Infrastruktur  oder  rigider
Institutionen nur dann „funktionieren“, wenn sie ihre Neurodiversität unterdrücken,
ist das Minimum unterschritten. 

• Wo  Kinder  Räume  haben,  in  denen  ihre  Besonderheiten  als  wertvoller  Teil
menschlicher  Vielfalt  anerkannt  und  kultiviert  werden,  kommt  die
menschenrechtliche  Idee von Kindheit  als  eigenständigem Entwicklungsraum zur
Geltung. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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5. Fazit: Kinder als Kompass einer zukunftsfähigen Sozialordnung
Kinder sind – neurobiologisch, psychologisch, sozial –  die sichtbarste Manifestation
menschlicher Neurodiversität. Sie machen erfahrbar, dass „der Mensch“ nie nur der
vermeintlich rationale, voll funktionsfähige Erwachsene im Erwerbsleben ist, sondern ein
Wesen  im  Werden,  dessen  Stärke  gerade  in  der  Offenheit  und  Vielfalt  seiner
Entwicklungspfade liegt.

Ein Sozialstaat, der diesen Sachverhalt ernst nimmt, kann sein Existenzminimum nicht an
der Frage ausrichten: „Was ist das billigste Überlebenspaket?“ Er muss fragen: 

„Was ist das unterste Niveau an psycho-sozio-kulturellen Bedingungen, das wir
Kindern schulden, damit ihre Neurodiversität als Ressource und nicht als Risiko
wirkt – für sie selbst und für die Entwicklung der Menschheit?“ 

Die Antwort führt zwangsläufig zu einem erweiterten, anspruchsvolleren Verständnis des
Existenzminimums. Es ist kein Luxus, sondern Ausdruck dessen, dass eine Gesellschaft
begriffen hat, was sie im Kind vor sich hat:  den lebendigen Prototyp ihrer eigenen
Zukunft.

Kinder als Ausdruck der Neurodiversität Und warum
dies  ein  psychosoziales  und  kulturelles
Existenzminimum erzwingt ...

Einleitung: Der junge Mensch als evolutionäres Experimentierfeld
Der  erwachsene  Mensch  ist  –  neurobiologisch  betrachtet  –  ein  fertiges,  weitgehend
konsolidiertes  Organismusmodell.
Kinder dagegen sind etwas fundamental anderes: kein „halber Erwachsener“, sondern eine
Variante des Menschen im Werden – mit einem Gehirn, das sich ständig umbaut, testet,
scheitert, lernt, neu verbindet, verwirft und reorganisiert.

Während  der  Erwachsene  Stabilität  verkörpert,  repräsentiert  das  Kind  Vielfalt.
Diese Vielfalt ist keine Abweichung von der Norm, sondern der Ursprung der Norm:
Neurodiversität  ist  nicht  Ausnahme,  sondern  Ausgangspunkt,  und  Kinder  sind  ihre
sichtbarste Form.

Damit ist das Kind kein „besonders schutzbedürftiger“ Bürger, sondern der Prototyp, an
dem die menschliche Evolution sich abliest.

Teil  I  –  Was  ein  psychosoziales  und  kulturelles
Existenzminimum ausmacht

1. Ausgangspunkt: Der Mensch lebt nicht in Biologie allein
Ein Existenzminimum, das nur körperliche Bedürfnisse deckt, erfüllt den Menschen nicht;

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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es  degradiert  ihn.
Menschen überleben allein – aber sie blühen nur in Gemeinschaft.

Ein psychosoziales und kulturelles Existenzminimum umfasst daher drei Dimensionen:

a) Psychische Dimension
Es stellt sicher:

• Selbstwirksamkeit statt Ohnmacht, 
• Entwicklung statt bloßem Funktionieren, 
• Raum für Identität, Neugier, Kreativität, Emotion. 

Psychologie und Neurowissenschaft zeigen, dass chronische Stress- und Mangellagen die
neuronale Entwicklung behindern – besonders bei Kindern, deren Gehirne noch formbar
sind.

b) Soziale Dimension
Gesellschaftliche Teilhabe ist kein Bonus:

• Ohne Zugang zu Kommunikation, Bildung, Rechten und Gemeinschaft  schrumpft
jeder Mensch zu einem „Verwahrfall“. 

• Soziale Isolation wirkt toxisch auf Individuen und Gesellschaft. 

Teilnahme ist daher ein Rechtsanspruch, nicht ein Ergebnis individueller Kraft.

c) Kulturelle Dimension
Kultur im sozialrechtlichen Sinne bedeutet:

• Fähigkeit zur Sprache, 
• Zugang zu Wissen, 
• digitale wie analoge Kommunikation, 
• Spiele, Geschichten, Werte und Ideen. 

Sie  ist  das  Feld,  in  dem  Menschen  lernen,  wer  sie  sind  –
gerade Kinder, deren Selbstkonzept sich überhaupt erst formiert.

Definition
Ein psychosoziales und kulturelles Existenzminimum ist der staatlich garantierte Zugang zu
jenen  Ressourcen,  die  psychische  Stabilität,  soziale  Eingebundenheit  und  kulturelle
Anschlussfähigkeit  ermöglichen,  und  damit  reale,  nicht  nur  abstrakte,
Persönlichkeitsentfaltung.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Teil  II  –  Warum  Kinder  die  Verkörperung  neurodiverser
Menschlichkeit sind

1. Neurodiversität: Vielfalt als Norm, nicht Abweichung
Neurodiversität  bezeichnet  die  Tatsache,  dass  menschliche  Gehirne  strukturell  und
funktional  unterschiedlich  organisiert  sind  –
nicht pathologisch, sondern evolutionär sinnvoll.

Forschungserkenntnisse,  unter  anderem  von  Gerald  Hüther,  Joachim  Zimpel  und
Entwicklungsneurowissenschaften weltweit, belegen:

• Gehirnentwicklung folgt keinem einheitlichen Bauplan, 
• Variationen erzeugen Lernvorteile und Anpassungsoptionen, 
• Vielfalt der neuronalen Strategien stärkt das Überleben von Gruppen. 

Damit ist klar:

Die Spezies Mensch existiert nicht trotz Neurodiversität, sondern durch sie.

2. Kinder = natürliche Neurodiversität in Reinform
Kinder  besitzen  nicht  die  „abweichende“  Neurologie  –
sie besitzen die ausgangsnatürliche Neurologie des Menschen.

Sie unterscheiden sich grundlegend vom erwachsenen Gehirn:

• höherer Anteil noch nicht spezialisierter Nervennetzwerke, 
• intensivere Plastizität, 
• impulsive Exploration statt stabiler Routinen, 
• emotionale Offenheit statt rationaler Konsistenz. 

Kinder  sind  dynamische  Vielfalt  –
Erwachsene sind das Ergebnis einer Selektions-, Lern- und Verdichtungsleistung.

Deshalb gilt neurobiologisch streng genommen:

Nicht das Kind ist „neurodivers“, sondern der Erwachsene ist „neurotypisch“ –
als Endzustand einer Entwicklung.

3. Evolutionärer Vorteil der kindlichen Vielfalt
Warum existiert Kindheit aus evolutionärer Sicht?

Die Antwort ist bestechend:

• Erwachsene bewahren Bewährtes. 
• Kinder erfinden Neues. 

In Stammeskulturen führten Kinder zu:

• Innovationssprünge, 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• Perspektivwechseln, 
• kritischen Fragen, 
• spielerischem Lernen und Improvisation. 

All dies erforderte Gehirne, die anders denken als Erwachsene.

Die  menschliche  Kultur  –  Sprache,  Technik,  Wissen  –  wäre  ohne  kindliche
Experimentierfreude niemals entstanden.

Kinder sind demnach:

• Motor sozialer Innovation 
• Speicherort des evolutionären Experimentierfeldes 
• Garantinnen der Zukunftsfähigkeit moderner Gesellschaften 

4.  Die  juristische  Konsequenz:  Kinder  können  keine  reduzierten
Existenzrechte haben
Wenn  Kinder  das  evolutionäre  Zentrum  menschlicher  Lern-  und  Innovationsfähigkeit
darstellen,
dann hat das tiefgreifende rechtliche Implikationen:

a) Schutzpflichten steigen proportional zur Entwicklungsplastizität
Das  sich  entwickelnde  Gehirn  duldet  keinen  Mangel:
Jeder  psychische,  soziale  oder  kulturelle  Entzug  deformiert  Entwicklungsbahnen  –
irreversibel.

b) Das Existenzminimum muss  auf Entwicklung, nicht bloß Erhalt
gerichtet sein
Für  Erwachsene  ist  Unterversorgung  ein  Problem,
für Kinder ist sie Schicksalsprägung.

c) Kinderrechte sind Zukunftsrechte
UN-KRK,  UN-BRK  und  Art.  6  GG  sind  nicht  Schutzgesetze,
sondern Zukunftssicherungsnormen für die demokratische Gesellschaft selbst.

Teil  III  –  Synthese:  Neurodiversität  erzwingt  ein
entwicklungsorientiertes Existenzminimum
Kindliche Neurodiversität ist:

• nicht Randphänomen, 
• nicht Sonderfall, 
• sondern anthropologische Grundstruktur. 

Und daraus folgt zwingend:

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Ein Sozialstaat, der den Menschen ernst nimmt, muss Kindern mehr
geben als das Überleben – er muss ihnen Zukunft eröffnen.

Das psychosoziale und kulturelle Existenzminimum ist daher nicht:

• Wohltat, 
• Förderprogramm, 
• pädagogischer Luxus, 

sondern  verfassungsrechtliche  Pflicht,
weil  Kinder  das  Fundament  der  menschlichen  Evolution  und  des  demokratischen
Gemeinwesens sind.

Schlussbild
Wenn Erwachsene  die  Wurzeln  der  Gesellschaft  bilden,  dann  sind  Kinder  ihre  Triebe,
Blüten und Samen.

Eine Gesellschaft, die sie wachsen lässt,gedeiht.

Eine Gesellschaft, die sie verwaltet,verkümmert.

POLITISCHES FORDERUNGSPAPIER
„Kindheit ist Neurodiversität – und Neurodiversität verpflichtet“

Für ein psychosoziales & kulturelles Existenzminimum im 21. Jahrhundert

I. Ausgangslage

Kinder  unterscheiden  sich  neurobiologisch,  psychologisch  und  sozial  grundlegend  von
Erwachsenen.
Sie sind kein „noch nicht fertiger Erwachsener“, sondern:

• das evolutionäre Entwicklungsstadium, 
• das Experimentierfeld menschlicher Kognition, 
• der Motor gesellschaftlicher Erneuerung. 

In  der  kindlichen  Gehirnentwicklung  manifestiert  sich  die  gesamte  Spannbreite
menschlicher  Neurodiversität  –
Vielfalt ist Ursprung, nicht Abweichung.

Diese  Realität  kollidiert  frontal  mit  einem  Sozialsystem,
das  Kinder  lediglich  verwahrt,  aber  nicht  befähigt;
das  familiäre  Ressourcenlücken  hinnimmt;
und dessen Existenzminimum an der Praxis des Erwachsenseins orientiert ist.

II. Politische Fehlannahme
Die  Sozialgesetzgebung  behandelt  neurotypische  Erwachsenheit  als  Norm.
Folge:

• Kindliche Entwicklung wird wie Abweichung verwaltet. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• Lernen, Spiel,  kultureller Zugang, digitale Teilhabe gelten als  optionale Extras,
nicht als Grundbedarfe. 

• Familien tragen die strukturelle Last – oft ohne materielle Unterstützung. 

Damit verletzt der Staat zentrale Pflichten aus:

• Grundgesetz (Art. 1, Art. 6, Art. 20) 
• UN-Kinderrechtskonvention 
• UN-Behindertenrechtskonvention 

und gefährdet langfristig die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft.

III. Politische Leitthese
Kinder  besitzen  einen  originären  Anspruch  auf  ein  erweitertes,
entwicklungsorientiertes  Existenzminimum,  das  der  Realität
neurodiverser  Kindheit  entspricht  –  nicht  der  Fiktion  stabiler
Erwachsenheit.

Dieses Existenzminimum muss umfassend:

• psychisch stabilisierend, 
• sozial integrierend, 
• kulturell öffnend wirken. 

Nicht, um „Chancen zu verbessern“.

Sondern um Grundrechte einzulösen.

IV. Kernforderungen

1.  Gesetzliche  Verankerung  eines  kindheitsspezifischen
Existenzminimums
Ein eigenständiges Rechtskonstrukt im SGB, definiert durch:

• Entwicklung statt Erhalt 
• Förderung statt Minimierung 
• Teilhabe statt Verwaltung 

2. Materielle Sicherstellung entwicklungsrelevanter Bedürfnisse
Mindestausstattung muss zwingend enthalten:

• Zugang zu Lern- und Spielmaterialien 
• altersgerechte digitale Geräte + Netzzugang 
• sportliche, musisch-kulturelle Angebote 
• psychologische Unterstützung ohne Diagnosedruck 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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3. Anerkennung kindlicher Neurodiversität als Rechtsprinzip
Politik muss sich vom Defizitmodell lösen.

Norm:

neurologische Vielfalt als natürliche Entwicklungsform

Konsequenzen:

• Förderung ohne Pathologisierung 
• Leistungsansprüche ohne Stigmatisierung 
• Barrierefreiheit ohne Etikettierung 

4. Infrastruktur des Aufwachsens
Jedes Kind benötigt Räume außerhalb von Familie und Schule:

• offene Lernorte 
• Bibliotheken, Makerspaces, Naturzugänge 
• kulturelle Grundversorgung 

Dies sind Pflichtaufgaben der öffentlichen Hand.

5. Entlastung der Familien als verfassungsrechtliche Pflicht
Familien dürfen nicht zum Kompensationssystem staatlicher Unterlassung werden.

Maßnahmen:

• Ausfinanzierte sozialräumliche Versorgung 
• Kindergrundsicherung, die realen Bedarfen entspricht 
• Abschaffung verdeckter Armut als Staatsziel 

6. Wissenschaftlich fundierte Politikentwicklung
Verpflichtende Einbindung:

• Neurowissenschaft 
• Entwicklungspsychologie 
• Behinderungsforschung 
• Kindheitswissenschaften 
• Sozialökonomie 

keine  moralische  Debatte,
sondern evidenzbasierte Gesetzgebung.

V. Übergeordnetes Ziel
Ein  Sozialstaat,  der  Kindheit  nicht  „durchbringt“,
sondern als Wert schützt, als Ressource versteht und als Zukunft investiert.

Denn:

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Eine  Gesellschaft,  die  Kinder  nur  verwaltet,  verliert  ihr  Morgen.
Eine Gesellschaft, die sie befähigt, gewinnt Zukunft.

VI. Forderung an Politik & Gesetzgebung
Wir fordern Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung auf:

→ Jetzt zu handeln
durch:

1. Erstellung eines eigenständigen Gesetzesentwurfs „Psychosoziales und kulturelles
Existenzminimum im Kindesalter“ 

2. Überarbeitung aller SGB-Teile mit Entwicklungsfokus 
3. Budgetierung eines kindesspezifischen Teilhabefonds 
4. regelmäßiges Monitoring der Wirksamkeit unter Beteiligung junger Menschen 

Kindheit ist flüchtig.

Um ganze Leben zu prägen, bleiben nur wenige Jahre.

VII. Schluss
Kinder  repräsentieren  das  volle  Spektrum  menschlicher  Möglichkeiten.
Ihre Neurodiversität ist kein Ausnahmefall, sondern das Versprechen des Neuen.

Ein Staat, der dieses Potenzial  erkennt und schützt,  investiert nicht in Sozialausgaben,
sondern in seine Demokratie, Innovationskraft und Überlebensfähigkeit.

Fallstudie: Alex – Die Begründung einer neuen Pflicht
Alex  ist  acht  Jahre  alt.  Er  liebt  es,  detailgenaue  Karten  zu  zeichnen,  kann  komplexe
Abläufe  nach  dem  einmaligen  Betrachten  fehlerfrei  wiedergeben,  wird  aber  im
Klassenraum der Grundschule als „Problemfall“ geführt. Er reagiert oft nicht, wenn er mit
Namen angesprochen wird, wird von den Flackerleuchten über der Tafel abgelenkt und
zieht  sich  bei  Gruppenarbeiten  zurück.  Das  schulische  Standardverfahren:  Ein
Beratungsgespräch  mit  den  besorgten  Eltern,  die  Empfehlung  einer  Diagnostik.  Das
Ergebnis: „Autismus-Spektrum-Störung (ASS)“. Der Fokus liegt fortan auf den Defiziten –
den Abweichungen von der „Neuronorm“, dem Standard, den ein durchschnittliches Kind
in seiner Entwicklung erreichen soll.

Doch was geschieht  hier  wirklich?  Alex‘  Gehirn  funktioniert,  wie  Prof.  Dr.  André Frank
Zimpel es beschreibt, nicht „falsch“, sondern einfach anders. Seine Wahrnehmungsfilter
sind anders kalibriert; sein orientierendes Aufmerksamkeitssystem erfasst simultan mehr
Reize, was in einer lauten, unstrukturierten Umgebung schnell zur Überflutung führt. Er
lernt,  aber  auf  seine  Weise.  Die  schulische  Antwort  ist  jedoch  meist  eine
Defizitorientierung: Alex muss sich anpassen. Er beginnt, sein natürliches Verhalten zu
unterdrücken  –  ein  energiezehrender  Prozess,  der  als  „Masking“  oder  „Camouflaging“
bekannt ist und ihn langfristig anfällig für Erschöpfung, Ängste und den Verlust seiner

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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eigenen Identität macht.

Der  Status  Quo  versucht,  Alex  mit  dem  bestehenden  Instrumentenkasten  zu  helfen:
Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), möglicherweise ein Schulbegleiter,
Nachteilsausgleiche wie mehr Zeit bei Tests. Doch diese Maßnahmen operieren innerhalb
des alten Paradigmas. Sie versuchen, das Kind in das System einzupassen, anstatt das
System für das Kind zu öffnen. Der entscheidende qualitative Sprung vom verwaltenden
Fürsorge- zum aktivierenden Befähigungsstaat findet nicht statt.

Rechtliche Analyse: Vom Defizit- zum Potenzialmodell
Die Forderung für Alex lautet daher nicht einfach nach mehr Hilfen, sondern nach einer
grundlegenden  Neuausrichtung,  die  im  Begriff  des  psycho-  sozio-kulturellen
Existenzminimums bereits angelegt ist. Für ein Kind bedeutet dieses Existenzminimum
nicht  nur  Nahrung  und  Obdach,  sondern  die  Gewährleistung  einer
entwicklungsoffenen, potentiellitätsfördernden Umgebung.

Die rechtliche Argumentation für ein solches „Recht auf befähigende Entwicklung“ stützt
sich  auf  eine  Synthese  aus  nationalem  und  internationalem  Recht:
* Artikel 1 und 2 Grundgesetz (Menschenwürde, freie Entfaltung): Die Würde des
Kindes  liegt  in  der  Achtung  seines  werdenden Seins.  Ein  System,  das  die  natürliche
neurologische Vielfalt eines Kindes von vornherein als Defizit pathologisiert, greift in seinen
Kern  der  Persönlichkeitsentfaltung  ein.
*  UN-Behindertenrechtskonvention  (UN-BRK): Sie  fordert  in  Artikel  24  ein
„inklusives  Bildungssystem  auf  allen  Ebenen“.  Dies  meint  nicht  nur  die  physische
Anwesenheit  in  einer  Regelschule,  sondern  die  aktive  Gestaltung  von  Lehr-  und
Lernmethoden,  die der Vielfalt  der Lernenden gerecht  werden.  Für Alex bedeutet dies
einen  Anspruch  auf  methodisch-didaktische  Anpassungen,  nicht  nur  auf  personelle
Unterstützung.
* Sozialgesetzbuch (SGB) IX – Bundesteilhabegesetz (BTHG): Das BTHG vollzieht
den  Paradigmenwechsel  von  der  Fürsorge  zur  Teilhabe.  Leistungen  wie  die
Komplexleistung „Frühförderung“ oder Hilfen zur „Teilhabe an Bildung“ sind jedoch in der
Praxis  oft  noch  von  der  Logik  des  medizinisch-defizitären  Modells  geprägt.  Die
Neuinterpretation, die Alex benötigt,  wäre, diese Leistungen als  Investition in seine
neurodivergenten Potenziale zu verstehen – beispielsweise für spezielle Lernsoftware,
sensorisch  angepasste  Raumgestaltung  oder  Coachings  für  Lehrer:innen  in
neurodiversitätssensibler Pädagogik.

Der europäische Forschungsprojekt NEDBELS argumentiert hierfür mit einem notwendigen
Wandel:  weg  vom  strengen  „medizinischen  Modell“  der  Behinderung,  hin  zu  einem
„Modell  der  Rechte  und  der  Bürgerschaft“.  Alex  ist  nicht  ein  Defizit-Träger,  der
behandelt  werden  muss,  sondern  ein  Rechtsträger,  dem  der  Zugang  zu  den
Voraussetzungen einer gelingenden Entwicklung garantiert werden muss.

Vision: Alex‘ Weg im ermächtigenden Sozialstaat
Wie  sähe  der  alternative  Weg  für  Alex  in  einem  Sozialstaat  aus,  der  die  kindliche
Neurodiversität  als  Normalfall  und  evolutionären  Vorteil  begreift?  Die  folgende

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Gegenüberstellung illustrt den Paradigmenwechsel:

Aspekt
Aktuelles System 
(Defizit-/Anpassungsmo
dell)

Ermächtigendes System 
(Neurodiversitäts-/Befähigungs
modell)

Diagnostik & Ziel

Feststellung der 
Abweichung von der 
Neuronorm; Ziel ist 
Reduzierung der Defizite 
und Annäherung an die 
Norm.

Verstehen des individuellen 
kognitiven Profils; Ziel ist die 
Identifikation von Stärken, 
Bedürfnissen und notwendigen 
Rahmenbedingungen für 
Entwicklung.

Pädagogischer 
Ansatz

Standardisierter Unterricht 
mit additiven 
Nachteilsausgleichen 
(„mehr Zeit“). Alex muss 
sich anpassen.

Individuelle, 
neurodiversitätssensible 
Didaktik. Der Unterricht wird 
flexibel gestaltet (z.B. Wahl 
zwischen Gruppen- und Einzelarbeit,
visuelle Strukturierung, Ruhezonen).

Rolle der Fachkräfte

Vermittlung von Stoff; 
Beobachtung und Meldung 
von Auffälligkeiten; 
Umsetzung von 
Förderplänen.

Pädagogisch- diagnostische 
Begleitung; Co-Kreation eines 
entwicklungsförderlichen Rahmens 
mit dem Kind; kontinuierliche 
Anpassung der Methodik.

Sozialrechtliche 
Leistung

Eingliederungshilfe als 
Kompensation einer 
festgestellten „Störung“. 
Leistungen sind oft reaktiv 
und standardisiert.

„Teilhabe- Investition“ als 
aktivierende, individuell geschnürte 
Leistung. Finanziert werden könnte 
z.B. eine sensorische Ausstattung 
für das Klassenzimmer, 
Fortbildungen für das Kollegium 
oder ein Mentor für spezifische 
Interessen.

Langfristperspektive

Fokussierung auf schulische
„Bewältigung“. Risiko der 
Stigmatisierung und des 
Ausbrennens durch 
ständiges Masking.

Förderung einer positiven 
neurodivergenten Identität. Alex
lernt, seine einzigartige 
Wahrnehmung (z.B. 
Mustererkennung, 
Detailgenauigkeit) als Stärke zu 
begreifen und für seinen 
Bildungsweg zu nutzen.

In  diesem  Szenario  würde  Alex‘  „Anderssein“  nicht  als  Problem,  sondern  als
Ausgangspunkt für eine individuelle Bildungsbiografie verstanden. Der Staat erfüllt
seine Gewährleistungspflicht für das soziokulturelle Existenzminimum, indem er nicht nur
den Schulbesuch, sondern die dafür notwendigen  angemessenen Vorkehrungen im
Sinne  der  UN-BRK  finanziert  und  strukturell  verankert.  Aus  dem  passiven
Leistungsempfänger Alex wird ein aktiv mitgestaltendes Subjekt seiner Entwicklung.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Fazit: Der Fall Alex als Blaupause
Die  Geschichte  von  Alex  ist  kein  Einzelfall,  sondern  der  Prototyp  für  die
Herausforderung,  vor  die  uns  die  natürliche  Neurodiversität  jeder  neuen
Generation  stellt.  Sie  zeigt,  dass  das  verfassungsrechtliche  Versprechen  eines
menschenwürdigen  Existenzminimums  für  Kinder  ins  Leere  läuft,  wenn  es  nicht  die
neurobiologische Realität ihrer Entwicklung ernst nimmt.

Die  Einforderung  eines  Rechts  auf  ein  entwicklungsgerechtes,
neurodiversitätssensibles  Umfeld ist  daher  keine  Spezialforderung  für  eine  kleine
Gruppe, sondern die konsequente Auslegung allgemeiner Rechtsgarantien für die gesamte
Kindheit.  Sie zwingt uns, Bildungs- und Sozialsysteme nicht als starre Normmaschinen,
sondern  als  flexible  Entwicklungswerkstätten zu  denken.  Der  ermächtigende
Sozialstaat investiert nicht in die Korrektur von Abweichungen, sondern in die Freilegung
des  in  jeder  neurodiversen  Schneeflocke  eines  kindlichen  Gehirns  angelegten,
einzigartigen Potenzials. In dieser Investition liegt nicht nur die Würde des Kindes Alex,
sondern die Zukunftsfähigkeit der gesamten Gesellschaft.

VERFÜGBARES QUELLENMATERIAL
: SOURCE / QUELLE :
https:// notebooklm.google.com/notebook/9bda5b4c-4097-4272-9faa- e353caed0f01

 PDF_Würde_Verteidigung_und_das_Gaia_Prinzip.pdf 
file:///D:/00000/INCOMING_TEMP/ EI_PDF/1_PDF_NOTEBOOK/ Würde_Verteidigung_und_das_Gaia_Prinzip.pdf 

Anlage 12 : [ 15 Seiten ] 
Zum Sachverhalt: QUERULANZIA ~ Würde: Verteidigung und das Gaia-Prinzip 

QUELLE : http:// www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/ 
sozialgericht_speyer_20260123_anlage_12.pdf : 

Dieses  Dossier  entwirft  eine  neue  Definition  des  Sozialstaates,  die  den  Schutz  der
Neurodiversität  als  grundlegendes  Menschenrecht  begreift.  Die  Autoren  kritisieren  die
moderne Gesellschaft als eine „soziale Maschine“, welche die natürliche kognitive Vielfalt
des Menschen durch Normierung und industrielle Verwertbarkeit unterdrückt. Um diese
Entwicklung  zu  stoppen,  wird  die  Einführung  eines  psycho-sozio-kulturellen
Existenzminimums gefordert, welches über die rein materielle Versorgung hinausgeht. Ein
zentraler Bestandteil dieses Rechtsanspruchs ist die Bereitstellung von Gründungskapital,
um neurodivergenten Menschen eine selbstbestimmte Teilhabe außerhalb des regulären
Arbeitsmarktes  zu  ermöglichen.  Durch  den  strategischen  Rückzug  auf  die  UN-
Behindertenrechtskonvention soll  der Staat von einem bloßen Verwalter von Mangel zu
einer  Investitionsagentur  für  menschliches  Potenzial  transformiert  werden.  Letztlich
plädiert  das  Manifest  für  einen  juristischen  Widerstand,  der  die  Verteidigung  der
individuellen Würde gegen systemische Entmenschlichung zur Bürgerpflicht erhebt.

Würde und Verteidigung: Neudefinition des Sozialstaats durch Neurodiversität

Dieses Dossier stellt ein juristisches und sozialphilosophisches Konzept zur Neudefinition
des  Sozialstaates dar,  welches  insbesondere  die  Rechte  neurodiverser  Menschen im
Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention stärken soll.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260123_anlage_12.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260123_anlage_12.pdf
https://notebooklm.google.com/notebook/9bda5b4c-4097-4272-9faa-e353caed0f01
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Hier  finden  Sie  alle  Textfragmente  aus  dem  Dokument,  strukturiert  nach  der
ursprünglichen Reihenfolge:

1. Titel und Zielsetzung

• Haupttitel: WÜRDE UND VERTEIDIGUNG. 
• Untertitel: Das Gaia-Prinzip, die soziale Maschine und die Forderung nach dem

psycho-sozio-kulturellen Existenzminimum. 
• Gegenstand: Ein juristisches und sozialphilosophisches Dossier zur Neudefinition

des Sozialstaates im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention. 

2. Das Gaia-Prinzip: Vielfalt als evolutionäres Betriebssystem

• Die Gaia-Hypothese: Sie lehrt, dass die Stabilität eines lebendigen Systems nicht
auf Uniformität, sondern auf maximaler Diversität beruht. 

• Neurodiversität: Diese wird als mentales Äquivalent zur Biodiversität beschrieben
– das Sicherheitssystem der Natur gegen Krisen. 

• Kernpunkte: 
• Resilienz  durch  Variation: Monokulturen  kollabieren;  diverse  Systeme

überleben. 
• Kognitive  Ressourcen: Unterschiedliche  Denkweisen  (Mustererkenner,

Querdenker) sind in der „Polykrise“ unverzichtbare Innovationsmotoren. 
• Leitsatz: „Neurodiversität  ist  keine  Abweichung,  sondern  das  evolutionäre

Betriebssystem der Menschheit.“. 

3. Kindheit und natürliche Neurodiversität

• Das Kind: 
• Synaptisches Feuerwerk: Bis zu 15.000 Verbindungen pro Neuron. 
• Der „Göttliche Funke“: Assoziatives Denken und sensorische Offenheit als

„Entdeckermodus“. 
• Biologische Rolle: Kinder sind keine „unfertigen Erwachsenen“,  sondern

biologische Spezialisten für Anpassung; ihr Gehirn ist ein evolutionäres Labor
höchster Plastizität. 

• Der neurotypische Erwachsene: 
• Definition: Jedes Kind wird als Neurodiverser geboren. 
• Normierung: Die  „Neurotypie“  ist  lediglich  das  Ergebnis  einer

gesellschaftlichen Normierung. 

4. Die zivilisatorische Fehlentwicklung: Die Soziale Maschine
Ein von neoliberaler Ideologie getriebener Staatsapparat steht im unversöhnlichen Konflikt
mit  dem  Gaia-Prinzip;  Ziel  ist  nicht  Entfaltung,  sondern  Verwertbarkeit.
*  Stationen  der  Anpassung:
*  Kindergarten: Frühkindliche  Digitalisierung  und  staatliche  Lehrpläne  verengen  den
Rahmen.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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* Schule: Der „Prägestempel des Kapitals“; Unterdrückung natürlicher Impulse (Masking).
*  Arbeitsmarkt: Reduktion  des  Menschen  auf  den  „Produktionsfaktor  Arbeit“.
* Leitsatz: „Das Menschliche wird zur verwertbaren Ressource, und die individuelle Seele
wird zur Störung im industriellen Ablauf degradier.“.

5. Das Endprodukt: „Homo Consumus“
Die systematische Unterdrückung des „göttlichen Funkens“ erzeugt einen Menschentypus,
der  funktionstüchtig,  aber  seelenlos  ist.
*  Merkmale:
*  Entfremdung: Verlust  von  Empathie  zugunsten  von  Konkurrenz.
*  Kontrollierbarkeit: Ein  Individuum ohne  innere  Autonomie  ist  durch  Konsumreize
steuerbar.
*  Degeneration: Verlust  kognitiver  Vielfalt  schwächt  die  kollektive  Resilienz.
* Bildunterschrift: „Moderne Zeiten“ – Der Mensch als Zahnrad.

6. Der juristische Gegenentwurf: Das PSK-EM
Es wird eine Neudefinition des Sozialstaatsgebots (Art. 20 GG i.V.m. Art. 1 GG) gefordert.
* Grundanspruch: Der Staat muss nicht nur das physische Überleben (Satt & Sauber),
sondern  auch  die  psychische  Stabilität  und  gesellschaftliche  Teilhabe  als  einklagbare
Grundrechte  garantieren.
*  Vergleich:
*  Status  Quo: Verwaltung  von  Mangel  und  Abhängigkeit.
*  Neuer  Imperativ: Garantie  von  Handlungsfähigkeit  und  Selbstwirksamkeit.
* Leitsatz: Psychische Integrität ist die prozessuale Voraussetzung für die Wahrnehmung
aller anderen Grundrechte.

7. Die drei Säulen der Würde

• Physisch: Nahrung, Wohnraum, Gesundheit. 
• Sozio-kulturell: Teilhabe, Bildung. 
• Psychisch  (Neu): Schutz  vor  existenzieller  Angst  und  Ohnmacht  als  Basis  für

Widerstand und Gestaltungswillen; Garantie innerer Stabilität. 
• Konsequenz: Ohne die psychische Säule stürzt das Dach (Menschenwürde) ein;

ohne psychische Sicherheit verkommen Freiheitsrechte zu einer „hohlen Phrase“. 

8. Rechtsanspruch auf Startkapital

• Das Problem: Der reguläre Arbeitsmarkt ist für Menschen im Autismus-Spektrum
faktisch  verschlossen  (Beschäftigungsquote  <  10  %);  die  „Eiserne  Wand  der
Kreditwürdigkeit“ verhindert private Finanzierung. 

• Die Lösung: Ein einklagbarer Anspruch auf Gründungskapital (ca. 61.000 €) als
notwendiger Bestandteil des PSK-EM. 

• Herleitung: 
• Art. 12 GG: Ohne materielle Mittel ist die Berufswahl theoretisch. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• Ökonomische Ratio: Investition in Autonomie ist günstiger als lebenslange
Alimentierung. 

9. Völkerrecht und Behördenwillkür

• Die UN-BRK als „Gamechanger“: Art. 27 UN-BRK verpflichtet Vertragsstaaten
explizit  dazu,  Möglichkeiten  für  Selbstständigkeit,  Unternehmertum  und  die
Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern. 

• Rechtliche Folge: Ermessensspielräume („Kann-Leistungen“) reduzieren sich auf
Null; Startkapital wird von einer Gnade zum Recht. 

• Grundsatz: Prinzip der völkerrechtsfreundlichen Auslegung (§ 99 SGB IX). 

10. Systemische Pathologisierung

• Taktik: Behörden  nutzen  psychiatrische  Diagnosen,  um  Rechtsansprüche
abzuwehren. 

• Beispiel: Der beharrliche Kampf um Rechte wird als „wahnhaftes Querulantentum“
umgedeutet (z. B. Gutachten vom 11.11.2020). 

• Ziel & Effekt: Delegitimation des Bürgers; der Kläger wird zum verwalteten Objekt
degradiert, und das rechtliche Gehör (Art. 103 GG) wird ausgehebelt. 

11. Projekt QUERULANZIA: Widerstand als Bürgerpflicht

• Reframing: Umdeutung  des  „Querulanten“  zum  „Verteidiger  der  Verfassung“;
rationale Notwehr gegen Systemversagen. 

• Strategische Säulen: 
1. Guerilla-Taktik: „Literarisches  Maschinengewehr“  –  Nutzung  von

Sarkasmus und juristischer Präzision. 
2. Dokumentation: Lückenlose  Erfassung  von  30  Jahren

Verfahrensverschleppung und Aktenverlusten („SGB-X-Theater“). 
3. Papierkrieg: Die „Armee aus Papier“ zwingt das System zur Reaktion. 

12. Der Verfahrenshebel: Amtsermittlungsgrundsatz (§ 103 SGG)

• Forderung: Schluss mit Entscheidungen nach Aktenlage; das Gericht muss den
Sachverhalt von Amts wegen erforschen. 

• Multidisziplinärer Ansatz: 
• Unabhängige Gutachten gemäß UN-BRK. 
• Einbezug  sozialrechtlicher  und  ökonomischer  Expertise  statt  rein

psychiatrischer Defizit-Diagnostik. 
• Validierung der neurodiversen Identität als Ressource, nicht als Krankheit. 

13. Eskalationsstrategie: Der Weg nach Europa

• Instanzenzug: 
1. Sozialgericht (Musterklagen). 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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2. Bundesverfassungsgericht (Verletzung Art. 1 & 20 GG). 
3. EGMR (Strukturelle Diskriminierung). 

• Taktik: Nutzung  von  „Tarnkappen-Anträgen“  zur  Fristwahrung  auf  europäischer
Ebene. 

• Ziel: Dokumentation des systemischen Versagens auf internationaler Ebene. 

14. Vision Sozialstaat 2.0

• Alt (Verwalten): Der Staat als Kontrolleur des Mangels; Fokus auf Defizite und
Anpassung. 

• Neu (Befähigen): Der Staat als Investitionsagentur für menschliches Potenzial;
Fokus auf Autonomie und Vielfalt. 

• Mission: Strukturelle  Diskriminierung  beenden;  die  „unvollendete  Treppe“  zur
Selbstbestimmung durch Kapital und Rechtsschutz fertigbauen. 

15. Das Manifest der Vielfalt

• Zentrale  Forderung: Der  Schutz  der  Neurodiversität  ist  kein  Nischenthema,
sondern eine Überlebensfrage der Zivilisation. 

• Ziel: Eine  sozial-ökologische  Transformation,  die  menschliche  Würde  gegen  die
Logik der Maschine verteidigt. 

• Abschlusswort: „Würde  ist  einklagbar.  Wer  die  Vielfalt  opfert,  verspielt  die
Zukunft.“. 

: SOURCE / QUELLE :
https:// notebooklm.google.com/notebook/ c359f509-04f4-4077-84b7-3ee132b67a7a

 
PDF_GAIA_MASCHINE.pdf 
file:///D:/00000/INCOMING_TEMP/ EI_PDF/1_PDF_NOTEBOOK/GAIA_MASCHINE.pdf 

Anlage 10 : [ 15 Seiten ] 
Zum Sachverhalt: QUERULANZIA ~ GAIA vs. MASCHINE 

QUELLE : http:// www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/ 
sozialgericht_speyer_20260123_anlage_10.pdf : 

Diese  Präsentation  thematisiert  den  unversöhnlichen  Konflikt  zwischen  der  natürlichen
Lebenskraft (Gaia) und einer technokratischen Gesellschaftsmaschine, die auf Konformität
und wirtschaftliche Verwertbarkeit setzt. Der Autor argumentiert, dass die ursprüngliche
Neurodiversität und kreative Freiheit von Kindern durch Bildungssysteme und Arbeitswelt
systematisch unterdrückt werden, was zu psychischem Leid und einer Entfremdung führt.
Dieser  Prozess  verwandelt  den Menschen in  einen rein  funktionalen Homo Consumus,
während  Vielfalt  und individuelle  Eigenheiten  als  Störungen pathologisiert  werden.  Als
Gegenentwurf  wird  ein  neuer  gesellschaftlicher  Rahmen gefordert,  der  die  Würde des
Individuums  schützt  und  den  staatlichen  Fokus  von  bloßer  Verwaltung  hin  zur
Ermächtigung des menschlichen Potenzials  verschiebt.  Letztlich wird die Rückkehr zum
Prinzip  der  Variation  nicht  nur  als  ethische  Notwendigkeit,  sondern  als  essenzielle
Überlebensstrategie in einer komplexen Welt dargestellt. Die Quellen rufen dazu auf, die
menschliche Vielfalt als höchstes Gut zu verteidigen und die Ketten der Normierung zu
sprengen.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260123_anlage_10.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260123_anlage_10.pdf
https://notebooklm.google.com/notebook/c359f509-04f4-4077-84b7-3ee132b67a7a
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Gaia gegen Maschine: Das Manifest der Neurodiversität

1. Einleitung und zentrale These

• GAIA  VS.  MASCHINE:  Ein  Bericht  über  die  systematische  Degradierung  des
menschlichen Potenzials. 

• Die zentrale These:  Wir  erleben einen unversöhnlichen Konflikt  zwischen dem
natürlichen  Prinzip  des  Lebens  (Gaia) und  der  sozialen  Maschine einer
neoliberalen Staatsideologie. 

• Es ist die Geschichte eines Sündenfalls: Vom biologischen Reichtum der Geburt
hin zur zivilisatorischen Armut der Normierung. 

2. Das Gaia-Prinzip: Vielfalt als Überlebensgesetz

• Die Erde ist kein toter Fels, sondern ein selbstregulierendes, lebendiges System. 
• Ihre Stabilität beruht nicht auf Uniformität, sondern auf maximaler Diversität. 
• Neurodiversität ist die Biodiversität des Geistes. 
• Monokulturen sterben, diverse Systeme überleben. 
• Jede Abweichung, jede Mutation ist ein potenzieller Schlüssel für das Überleben der

Spezies in einer sich wandelnden Welt. 
• „Resilienz durch Variation.“. 

3. Der Ursprung: Das Kind als „Natürliche Neurodiverse“

• Zu Beginn steht die Freiheit. 
• Das  kindliche  Gehirn  ist  ein  evolutionäres  Hochleistungslabor:  Plastizität,

Synaptogenese und 'Wildes Denken'. 
• Kinder sind keine defizitären Erwachsenen, sondern lebendige Verkörperung einer

natürlichen Neurodiversität. 
• Sie sind das 'Update' der Evolution. 
• Hier brennt der  'göttliche Funke' – das unverstellte Licht der Seele, noch nicht

gedimmt durch die Schablonen der Gesellschaft. 

4. Die zivilisatorische Fehlentwicklung

• Der Bruch mit der Natur: Die Ersetzung von 'Gaia' durch den 'Markt'. 
• Eine  vom  US-Imperialismus  geprägte  'Kultur'  und  ein  Neoliberalismus  als

säkulare Religion dulden keine unkontrollierte Vielfalt. 
• Das Ziel des Systems: Verwertbarkeit statt Entfaltung. 
• Die Transformation des Individuums in eine funktionale Einheit. 

5. Stufe I: Die Entwurzelung im Kindergarten

• Die erste Prägung: Statt sinnlichem Erleben der physischen Welt (Gaia) herrscht die
vom  Kultusministerium  verordnete  Pädagogik  der  frühkindlichen
Digitalisierung. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• Das unmittelbare Erleben weicht dem Pixel. 
• Das “Licht der Seele” wird bereits in frühen Jahren gedimmt. 
• Der Kindergarten wird vom Schutzraum zur ersten Instanz der  Normierung: Das

Kind wird vom Physischen ins Virtuelle gedrängt. 

6. Stufe II: Die Schule als Prägestempel des Kapitals

• Selektion  statt  Entfaltung:  Die  Schule  formt  kein  Individuum,  sondern  ein
“angepasstes, genormtes, neurotypisches Rad” für die Maschine. 

• Pathologisierung  der  Vielfalt:  Was  nicht  in  die  Schablone  passt,  wird  als
“Störung” markiert (ADHS, Autismus). 

• Natürliche Varianz wird zur Krankheit umgedeutet. 
• Die brutale Logik: Wenn das Kind aus dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu klein –

doch das System zwingt das Kind, sich zu brechen, um zu passen. 

7. Stufe III: Moderne Zeiten – Das Arbeitsleben

• Die Vollendung der Entfremdung: Wie Charlie Chaplin es treffend beschrieb, wird
der Mensch zum Anhängsel des Apparats. 

• Funktionalität schlägt Menschlichkeit. 
• Kreativität und Eigensinn sind unerwünschte Betriebsstörungen. 
• Totale Unterwerfung unter den Takt der Produktion. 
• Der Mensch ist nur noch "Produktionsfaktor Arbeit". 

8. Das Endprodukt: Die Geburt des Homo Consumus

• Mehr als einen ‘Homo Consumus’ will das uns alle beherrschende System nicht. 
• Der Zustand: Den göttlichen Funken erstickt. 
• Das Licht der Seele verhüllt. 
• Degeneriert  zu  einem  Reiz-  Reaktions-Wesen (Arbeiten  –  Kaufen  –

Konsumieren). 
• Ein  Wesen  ohne  Transzendenz,  ohne  Widerstandsgeist,  reduziert  auf  seine

ökonomische Verwertbarkeit. 

9. Die Symptome der Gesellschaft

• Verlust von Empathie und Mitgefühl: Eine Gesellschaft, die Vielfalt als Störung
behandelt, verliert ihre Menschlichkeit. 

• Isolation: Das Resultat ist eine Ansammlung einsamer Einzelkämpfer. 
• Soziale Kälte ersetzt organische Bindung. 
• Beherrschbarkeit:  Ein  degeneriertes,  isoliertes  Individuum  ist  leicht  zu

kontrollieren. 
• Wer nicht mehr fühlt (Gaia), der gehorcht (Maschine). 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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10. Die Diagnose: Das Leiden ist systemisch

• Das  allgegenwärtige  Leid  (Depression,  Burnout,  Sinnlosigkeit)  ist  kein
individuelles Versagen. 

• Es ist der Phantomschmerz einer amputierten Natur. 
• Wir leiden an der Unterdrückung unserer evolutionären Programmierung. 
• Die Zivilisation führt Krieg. 

11.  Der  Gegenentwurf:  Das  psycho-sozio-kulturelle
Existenzminimum

• WÜRDE (Physisch, Psychisch, Sozial-Kulturell). 
• Menschenwürde ist mehr als “Sattwerden”. 
• Es ist das Recht, Mensch zu sein, nicht nur Arbeitskraft. 
• Die Forderung: Eine Garantie auf  psychische Integrität,  soziale Teilhabe und

kulturelle Entfaltung. 
• Schutz vor der “demütigenden Armut” der Seele und des Geistes. 

12. Von der Verwaltung zur Befähigung

• Weg von der Alimentierung und Gängelung (Hartz IV / Bürgergeld als ‘Wartesaal
des Lebens’). 

• Hin  zur  Investition  in  Autonomie:  Startkapital  und  Selbstbestimmung  als
Werkzeuge der Emanzipation. 

• Der Staat muss vom Wärter zum Investor in menschliches Potenzial werden. 

13. Die Notwendigkeit der Vielfalt (Survival)

• In der Polykrise (Klima, Gesellschaft, Ökonomie) sind genormte Befehlsempfänger
nutzlos. 

• Wir  brauchen  die  'Spezialisten',  die  Neurodiversen,  die  Querdenker,  die
'Kristallgehirne'. 

• Rückkehr  zum  Gaia-Prinzip ist  keine  Romantik,  sondern  knallharte
Überlebensnotwendigkeit: Nur Vielfalt sichert Resilienz. 

14. Der neue Rahmen: Kindheit als Norm

• Der Paradigmenwechsel: Nicht das Kind ist falsch, der Rahmen ist zu klein. 
• Abkehr vom Defizitmodell hin zum Ressourcenmodell. 
• Bildungs-  und  Sozialsysteme  müssen  "Entwicklungswerkstätten" für  Vielfalt

sein, keine Normierungsfabriken. 

15. Manifest: Lasst den göttlichen Funken brennen

• Freiheit  der  Neurodiversität ist  ein Menschenrecht – zu Beginn und am Ende
eines jeden Daseins. 

• Wir  müssen  die  Masken  der  Normierung  fallen  lassen  und  die  Entfremdung

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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heilen. 
• Für  eine  Gesellschaft,  die  nicht  mehr  degeneriert,  sondern  den  Reichtum des

menschlichen Geistes als ihr höchstes Gut verteidigt. 

: SOURCE / QUELLE :
https:// notebooklm.google.com/notebook/48e5394d-32ad-417e- b478-5404d9bd2208

 PDF_Würde_Verteidigung_und_das_Existenzminimum.pdf 
file:///D:/00000/INCOMING_TEMP/ EI_PDF/1_PDF_NOTEBOOK/ Würde_Verteidigung_und_das_Existenzminimum.pdf 

Anlage 11 : [ 15 Seiten ] 
Zum Sachverhalt: QUERULANZIA ~ Würde: Verteidigung und das Existenzminimum 

QUELLE : http:// www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/ 
sozialgericht_speyer_20260123_anlage_11.pdf : 

Das  Projekt  QUERULANZIA  setzt  sich  kritisch  mit  der  aktuellen  deutschen
Sozialrechtspraxis auseinander und fordert eine Erweiterung des Existenzminimums über
das bloße physische Überleben hinaus.  Die  Dokumente argumentieren,  dass der  Staat
durch  eine  rein  verwaltende  Logik  und  die  Pathologisierung  neurodiverser  Menschen
grundlegende Menschenrechte verletzt. Anstatt Betroffene in Abhängigkeit zu halten, wird
ein  rechtlich  bindender  Anspruch  auf  Startkapital  zur  Förderung  der  beruflichen
Selbstständigkeit und sozialen Teilhabe gefordert. Dieser Ansatz begreift Neurodiversität
als evolutionäre Ressource, die durch ein neues psycho-sozio-kulturelles Existenzminimum
geschützt werden muss. Ziel ist die Transformation des Sozialstaates hin zu einem System,
das  Autonomie  ermöglicht  und  individuelle  Würde  durch  echte  Handlungsfähigkeit
verteidigt. Durch strategische Prozessführung soll diese Neudefinition der Grundrechte auf
nationaler und europäischer Ebene rechtlich durchgesetzt werden.

Projekt Querulanzia: Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum

Hier ist die vollständige und strukturierte Zusammenfassung aller Textfragmente aus dem
Dokument, sortiert nach der im PDF angegebenen Reihenfolge.

1. Einleitung: Würde und Verteidigung

• Titel: WÜRDE  UND  VERTEIDIGUNG  –  Das  Mandat  für  ein  psycho-sozio-
kulturelles Existenzminimum. 

• Zentrales Zitat: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ (Art. 1 Abs. 1 GG). 

• Kritik: SGB-REALITÄT: VERWALTUNG DES MANGELS. 
• Kontext: Eine verfassungsrechtliche Intervention des Projekt QUERULANZIA. 

2. Die unvollendete Treppe

• Problemstellung: Warum das physische Existenzminimum nicht reicht. 
• Der Status Quo: Das Sozialrecht deckt das Überleben ab, verweigert  aber die

Mittel zum Aufstieg. 
• Folge: Ohne Kapital verkommen Grundrechte zu leeren Hüllen. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260123_anlage_11.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260123_anlage_11.pdf
https://notebooklm.google.com/notebook/48e5394d-32ad-417e-b478-5404d9bd2208
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• Datenpunkt: < 10 % Beschäftigungsquote bei Menschen im Autismus-Spektrum. 
• Strukturelemente: 

• Gesellschaftliche Teilhabe & Berufsfreiheit. 
• DAS KAPITAL-VAKUUM. 
• Physisches Existenzminimum (Nahrung/Wohnen). 

3. Neudefinition: Das PSK-EM

• Konzept: Das Psycho-Sozio-Kulturelle Existenzminimum. 
• Dimensionen des Schutzschirms: 

• Psychisch & Kulturell: Integrität & Gestaltung. 
• Sozial: Interaktion. 
• Physisch: Biologisches Überleben. 

• Der fehlende Schutzschirm: 
• Psychische  Dimension: Schutz  vor  chronischem  Existenzstress  und

administrativer  Pathologisierung;  Sicherheit  als  Basis  für  kognitive
Handlungsfähigkeit. 

• Kulturelle  Dimension: Das  Recht,  als  gestaltendes  Subjekt
wahrgenommen  zu  werden;  nicht  nur  Konsum,  sondern  Produktion  von
Kultur. 

• Leitsatz: „Armut  ist  nicht  nur  Mangel  an  Geld,  sondern  der  Entzug  von
Selbstwirksamkeit.“ 

4. Der biologische Beweis

• Thema: Kindheit ist natürliche Neurodiversität. 
• Vergleich Gehirnentwicklung: 

• Kindliches  Gehirn  (Synaptogenese): Hohe  Plastizität  &  Diversität  mit
15.000 Synapsen pro Neuron. 

• Erwachsenes Gehirn (Pruning): Stabilisierte Norm. 
• Evolutionärer  Imperativ: Kinder  sind  keine  unfertigen  Erwachsenen;  ihre

Neurodiversität ist ein Motor für Anpassung und Innovation. 
• Anforderung: Ein Potenzial, das Schutzräume benötigt, keine Normierung. 

5. Systemfehler

• Leitsatz: „Wenn das Kind aus dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu klein.“ 
• Die  Normierungs-Falle: Bildung  und  Sozialrecht  sind  auf  den  neurotypischen

Erwachsenen optimiert. 
• Die Konsequenz: Natürliche Varianz wird pathologisiert; Anpassungsdruck ersetzt

Entfaltung. 

6. Die Pathologisierung des Rechtsstaats

• Diagnose  als  Waffe: Behörden  nutzen  psychiatrische  Labels,  um  berechtigte
Rechtsansprüche  abzuwehren  („WAHNHAFT  QUERULATORISCH

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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ABGELEHNT“). 
• Privatisierung  des  Konflikts: Wer  Rechte  einfordert,  gilt  als  krank;

Systemversagen wird unsichtbar. 
• Verfassungsbruch: Degradierung vom Rechtssubjekt zum medizinischen Objekt

(Verstoß gegen Art. 1 GG). 

7. § 99 SGB IX: Gesetzlich verankerte Willkür

• Das  Problem: Eingliederungshilfe  für  Selbstständige  ist  oft  reine
Ermessenssache (Ermessen Kann-Leistung vs. Rechtsanspruch). 

• Die Folge: Neurodiverse Menschen sind dem Wohlwollen einzelner Sachbearbeiter
ausgeliefert; keine Planungssicherheit. 

• Der Rechtsbruch: Widerspruch  zu  Art.  27  UN-BRK (Pflicht  zur  Förderung von
Selbstständigkeit). 

8. Das Verfahrensschwert

• Gegen die Aktenlage-Entscheidung: 
1. Amtsermittlungsgrundsatz  (§  103  SGG): Das  Gericht  muss  den

Sachverhalt erforschen und darf sich nicht auf Behörden verlassen. 
2. Multidisziplinäre  Begutachtung  (Art.  26  UN-BRK): Weg  von  der

psychiatrischen Diagnose, hin zur funktionalen Teilhabebedarfsermittlung. 

9. Kapital als Menschenrecht

• Rechtliche Basis: Art. 12 GG & Art. 27 UN-BRK. 
• Prothese für Teilhabe: Für viele Neurodiverse ist Selbstständigkeit der einzige

Weg; Kapital ist hier kein Kredit, sondern ein Nachteilsausgleich. 
• Die Forderung: Ein einklagbarer Anspruch auf Startkapital. 
• Juristische Logik: Ohne Kapital läuft die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) ins Leere. 

10. Die europäische Dimension

• Ignorierte Verpflichtungen: Nationale Untätigkeit ist europarechtswidrig. 
• Referenzen: 

• EU-Ratsbeschluss 2023: Harmonisierung der Autismus-Rechte. 
• EU-Ratsanfrage (O-000017/2021): Autismus & inklusive Beschäftigung. 

• Strategie: Diese Dokumente sind die „Waffen“ für den Prozess zwischen Brüssel
(EU), Straßburg (EGMR) und Karlsruhe (BVerfG). 

11. Strategische Prozessführung

• Projekt  QUERULANZIA  Etappen: Sozialgericht  (Musterklagen)  →
Landessozialgericht  (Berufung)  →  Bundesverfassungsgericht
(Verfassungsbeschwerde) → EGMR (Menschenrechte). 

• Dokumentation: Lückenlose Erfassung von 30 Jahren Behördenschweigen. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• Taktik: Untätigkeitsklagen  (§  88  SGG)  und  Einstweiliger  Rechtsschutz  gegen
existenzielle Not. 

• Umdeutung: Der „Querulant“ als Wächter der Verfassung (Art. 20 Abs. 4 GG). 

12. Ökonomie der Würde

• Vision: Investition statt Alimentierung. 
• Vergleich: 

• Verwaltung  (Status  Quo): Lebenslange  Alimentierung  +
Verwaltungskosten + Psychische Folgeschäden. 

• Befähigung (Vision): Einmaliges Startkapital + Autonomie + Steuerzahler
statt Empfänger. 

• Fazit: Sparen am Startkapital ist die teuerste Form der Verwaltung. 

13. Resilienz in der Polykrise

• Vielfalt  als  Überlebensstrategie: In  Krisenzeiten  (Klima,  Ökonomie)  ist
Standardisierung tödlich; wir brauchen divergentes Denken. 

• Investition  in  Zukunft: Ein  PSK-EM  für  Kinder  schützt  das  kollektive
Problemlösungspotenzial der Gesellschaft. 

• Referenz: Stimpunks Foundation & OpenHand-Ethik. 

14. Das Manifest (Forderungen an den Rechtsstaat)
1. ANERKENNUNG: Das  Psycho-Sozio-Kulturelle  Existenzminimum  als

verfassungsrechtlicher Standard. 
2. KAPITAL: Rechtsanspruch auf Startkapital statt Ermessensleistung (Streichung §

99 SGB IX Vorbehalt). 
3. DIAGNOSTIK: Verpflichtende  multidisziplinäre  Begutachtung  (UN-BRK)  statt

pathologisierender Einzelmeinung. 
4. REHABILITATION: Ende  der  Stigmatisierung  legitimer  Rechtswahrnehmung

(„Querulanz“). 

15. Abschluss: Vom Verwalten zum Befähigen

• Kernbotschaft: Die  Würde  des  Menschen  realisiert  sich  nicht  im  Überleben,
sondern im Gestalten. 

• Ziel: Ein  Sozialstaat  2.0 –  Eine  Infrastruktur  für  Autonomie,  Innovation  und
menschliche Vielfalt. 

• Status: AKTENZEICHEN: QUERULANZIA. DER FALL IST ERÖFFNET. 
: SOURCE / QUELLE :
https:// notebooklm.google.com/notebook/c3bca18e-ee84-4455-aefd- c5c47db7a2fe

PDF_Menschenwürde_Entwicklung_Resilienz.pdf
file:///D:/00000/INCOMING_TEMP/EI_PDF/1_PDF_NOTEBOOK/ Menschenwürde_Entwicklung_Resilienz.pdf

> : Anlage 4 : [ 13 Seiten ] 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
https://notebooklm.google.com/notebook/c3bca18e-ee84-4455-aefd-c5c47db7a2fe
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Zum Sachverhalt: Menschenwürde Entwicklung Resilienz 
QUELLE : http:// www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/ sozialgericht_speyer_20260120_anlage_04.pdf : 

Dieses  Dokument  fordert  eine  Neubewertung  des  Existenzminimums,  um  der
menschlichen  Würde  in  Zeiten  multipler  globaler  Krisen  gerecht  zu  werden.  Es  wird
argumentiert,  dass das aktuelle Sozialsystem lediglich das physische Überleben sichert,
während die psychische Integrität und soziale Teilhabe vernachlässigt werden. Durch die
Integration  völkerrechtlicher  Standards  wie  der  UN-Kinderrechts-  und
Behindertenrechtskonventionen soll  ein neuer Standard geschaffen werden, der speziell
auf die Entwicklungsbedürfnisse von Kindern und die Potenziale neurodiverser Menschen
eingeht. Die Autoren kritisieren strukturelles Staatsversagen in der Verwaltungspraxis und
fordern einen Rechtsanspruch auf Gründungskapital sowie mentale Stabilität. Ziel ist ein
moderner Gesellschaftsvertrag, der den Übergang von einem reinen Überlebensschutz hin
zu einer umfassenden Entfaltungsgarantie für alle Bürger ermöglicht.

Das  Psycho-Sozio-Kulturelle  Existenzminimum:  Ein  neues  Mandat  der
Menschenwürde

1. Titelseite: Das neue Mandat

• Haupttitel: Das  Psycho-Sozio-Kulturelle  Existenzminimum:  Ein
verfassungsrechtliches Mandat im Zeitalter der Polykrise. 

• Untertitel: Eine juristische und evolutionäre Neubewertung von Menschenwürde
(Art. 1 GG), Kinderrechten (UN-KRK) und Inklusion (UN-BRK). 

• Zentrale Begriffe: Menschenwürde (Art. 1 GG), Kinderrechte (UN-KRK), Inklusion
(UN-BRK). 

• Leitspruch: Wir  stehen  am  Übergang  vom  bloßen  Überlebensschutz  zur
Entfaltungsgarantie.  Dieses  Dokument  legt  dar,  warum  das  Grundgesetz  in
Verbindung mit dem Völkerrecht eine Erweiterung des Existenzminimums fordert –
weg vom rein „Sozio-Kulturellen“ hin zum „Psycho-Sozio-Kulturellen“. 

2. Status Quo und die Polykrise

• Überschrift: Status  Quo:  Die  Kollision  der  Polykrise  mit  einem  statischen
Sozialsystem. 

• Systemzustand: Aktuelles  SGB-System  (Physisches  Überleben)  trifft  auf  die
Polykrise (Klimanotstand, Neo-Feudalismus, KI-Disruption). 

• Kernaussage: Die  aktuelle  Definition  des  Existenzminimums  ist  ein  Relikt.  Sie
sichert das physische Überleben („Satt und Sauber“), ignoriert aber die psychische
Integrität und die Widerstandsfähigkeit, die in der multiplen Krise benötigt wird. 

• Analyse-Triptychon: 
• Die  Krise: Die  „Multiple  Polykrise“  bedroht  nicht  nur  die  ökologische,

sondern auch die psychische Lebensgrundlage. 
• Das  Versäumnis: Das  SGB-System  gewährt  nur  ein  rudimentäres

„Soziokulturelles Minimum“ (basale Teilhabe). 
• Die Folge: Strukturelle Produktion von psychischer Instabilität, Isolation und

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_anlage_04.pdf
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„Entfremdung“ von der Gesellschaft und der Natur. 
• Abschlusszitat: „Zwischen normativer Ambition und gelebter Realität klafft eine

Lücke, die sich nicht mehr mit 'knappen Kassen' erklären lässt.“ 

3. Die Normative Trias

• Überschrift: Die  Normative  Trias:  Völkerrecht  als  Auslegungskompass  des
Grundgesetzes. 

• Der Kern: Grundgesetz. 
• Völkerrechtliche Pfeiler: 

• Art. 1 & 20 GG: Dynamischer Anspruch auf ein menschenwürdiges Dasein. 
• UN-BRK (Die  Inklusion)  Art.  19,  27,  28: Wechsel  vom Defizit-  zum

Menschenrechtsmodell. 
• UN-KRK (Die Entwicklung) Art. 6, 27: Recht auf Entwicklung (körperlich,

geistig, seelisch). 
• Insight: Völkerrechtsfreundliche Auslegung bedeutet:  Nationale Gesetze müssen

im Licht dieser Konventionen gelesen werden. Sie entfalten eine „Ausstrahlwirkung“
auf das nationale Recht. 

4. Definition des PSK-EM

• Überschrift: Definition: Das Psycho-Sozio-Kulturelle Existenzminimum (PSK-EM). 
• Definition: Das  PSK-EM  ist  der  staatlich  garantierte  Mindeststandard,  der

notwendig  ist,  um  ein  menschenwürdiges,  psychisch  stabiles  und  sozial
integriertes Leben zu führen. Es erweitert  die  physische Sicherung um die
Dimension der psychischen Integrität. 

• Die drei Dimensionen: 
• Physisch: Ernährung, Wohnen, Gesundheit (Basis-Überleben). 
• Sozio-Kulturell: Mobilität, Kommunikation, Bildung, politische Teilhabe. 
• Psychisch (Die Erweiterung): Schutz vor chronischem Stress, Scham und

Isolation. Ressourcen für mentale Stabilität und Selbstwirksamkeit. 
• Begründung: Armut erzeugt kognitive Schäden. Ohne psychische Stabilität ist die

Wahrnehmung von Grundrechten faktisch unmöglich. 

5. Kinderrechte und Entwicklung

• Überschrift: Kinder sind keine „kleinen Erwachsenen“: Das Recht auf Entwicklung. 
• Status  Quo: Ordnungszahlen-Methode –  Berechnung als  prozentualer  Abschlag

vom Erwachsenenbedarf. 
• Zielbild  (UN-KRK): Entwicklungs-Raum  –  Eigenständiger  Bedarf  für  geistige,

seelische und soziale Entfaltung. 
• Rechtsgrundlage: UN-KRK  Art.  27:  Kinder  haben  ein  Recht  auf  einen

Lebensstandard, der ihrer Entwicklung angemessen ist. 
• Fazit: Ein Existenzminimum, das nur „Sattwerden“ sichert, aber Bildung, Spiel und

kulturelle Entfaltung verwehrt, ist kinderrechtswidrig. Wir müssen vom „Erhaltungs-
Modus“ zum „Entwicklungs-Raum“ wechseln. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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6. Neurodiversität und Evolution

• Überschrift: Kindheit als natürlicher Ausdruck menschlicher Neurodiversität. 
• Wissenschaftlicher  Kontext: Das  kindliche  Gehirn  ist  durch  massive

Synaptogenese  und  Plastizität  geprägt.  Es  unterscheidet  sich  fundamental  vom
effizient-statischen Gehirn eines Erwachsenen (Aggregatzustand Neurodiversität). 

• Das Argument: Kindheit ist der Zustand, in dem Neurodiversität die Norm ist. Ein
starres  System,  das  auf  neurotypische  Erwachsene  ausgelegt  ist,  schadet  der
kindlichen Entwicklung. 

• Evolutionäre Perspektive: Neurodiversität (die Vielfalt der Denkweisen) ist ein
evolutionärer Vorteil für die Anpassungsfähigkeit der Spezies. Wir müssen Systeme
schaffen, die diese Vielfalt fördern, statt sie zu normieren. 

7. Intergenerationelle Gerechtigkeit

• Überschrift: Intergenerationelle  Gerechtigkeit:  Klimanotstand  und  psychische
Resilienz. 

• Abwägung: Klima (Art. 20a GG) vs. Psyche (Art. 1 GG). 
• Der  Zusammenhang: Der  „Klimanotstand“  bedroht  die  physische  Basis  des

Lebens. Soziale Deprivation bedroht die psychische Basis zukünftiger Generationen. 
• Das Argument: Wer ums nackte Überleben kämpft („Survival Mode“), kann keine

ökologische Verantwortung übernehmen. Das PSK-EM schafft die mentale Kapazität
für nachhaltiges Handeln. 

• Leitsatz: „Eine sozial-ökologische Transformation benötigt psychisch stabile Bürger,
die  den  Wandel  gestalten  können,  statt  von  ihm  erdrückt  zu  werden.“  (Ref:
Klimabeschluss des BVerfG). 

8. Recht auf Kapital (Art. 27 UN-BRK)

• Überschrift: Artikel  27  UN-BRK:  Das  Recht  auf  Kapital  und  ökonomische
Selbstbestimmung. 

• Mandatstext: Art.  27  UN-BRK  verpflichtet  Staaten  explizit,  „Möglichkeiten  für
Selbstständigkeit, Unternehmertum und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu
fördern“. 

• Die Forderungen: 
• Gründungsförderung darf keine „Ermessensleistung“ sein. 
• Es besteht ein einklagbares Recht auf Teilhabe am Wirtschaftsleben. 
• Zugang zu Startkapital ist kein Almosen, sondern ein Werkzeug der Inklusion.

• Zuspitzung: Die Verweigerung von Kapital für neurodiverse Pioniere ist ein „Akt
administrativer Leichenfledderei“ an der Menschenwürde. 

9. Systemische Pathologie der Verwaltung

• Überschrift: Systemische Pathologie: Wenn Verwaltung Recht bricht. 
• Problemstellung: Die  Diskrepanz  zwischen  formeller  Rechtslage  (GG,  UN-

Konventionen) und der Verwaltungspraxis. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• Teufelskreis: Antrag -> Methodische Mängel -> Ablehnung -> Widerspruch ->
Verzögerung. 

• Kritik an der BA: Die Bundesagentur für Arbeit agiert oft als „Staat im Staate“,
gelenkt  durch  ministerielle  Weisungen  statt  durch  Gesetzesbindung.  Die
Gewaltenteilung verkommt zur „Theaterrequisite“. 

• Diagnose: Strukturelles  Staatsversagen.  Bürger  werden  zu  Objekten  der
Verwaltung  degradiert.  Bescheide  werden  verzögert,  Rechte  ignoriert
(Systematische Bescheidsverweigerung). 

10. Strategische Prozessführung

• Überschrift: Strategische Prozessführung: Das Verfahren „Teilhabe (pp)“. 
• Grund: Das  aktuelle  Leistungsniveau  ist  evident  unzureichend,  weil  es  die

„Psycho“-Dimension des Art. 1 GG ignoriert und völkerrechtliche Pflichten (UN-BRK)
verletzt. 

• Instanzenweg: Sozialgerichte  (Bündelung  von  Einzelfällen)  ->
Verfassungsbeschwerden  (Normenkontrolle)  ->  Europäischer  Gerichtshof  für
Menschenrechte (EGMR). 

• Strategie: Dokumentation  des  „Systemversagens“  und  Schaffung  von
Öffentlichkeit („Querulanzia“). Nutzung von EU-Ratsbeschlüssen als Hebel. 

11. Neurodiversität als Überlebenskit

• Überschrift: Neurodiversität als evolutionäres Überlebenskit in der Polykrise. 
• Funktion: Neurodiverse  Menschen  sind  oft  „Sensoren“  für  gesellschaftliche

Fehlentwicklungen.  Hyperfokus  und  Pattern-Recognition  sind  Ressourcen  für
Problemlösung. 

• Investition: Das  PSK-EM ist  eine  Investition  in  die  kollektive  Intelligenz.  Eine
Gesellschaft, die diese Vielfalt unterdrückt, beraubt sich ihrer Innovationskraft. 

• Leitspruch: „Nur  wer nicht  ums Überleben kämpft,  kann Algorithmen der  Gier
widerstehen und ökologische Lösungen finden.“ 

12. Das Manifest der Umsetzung

• Überschrift: Das  Manifest  der  Umsetzung:  Konkrete  Forderungen  an  den
Gesetzgeber. 

• Die 4 Kernforderungen: 
1. Gesetzliche Verankerung: Aufnahme der „psychischen“ Dimension in das

Existenzminimum (§ 20 SGB II / XII). 
2. Kinderspezifische  Berechnung: Neue  Methode  für  Kinderregelsätze:

Entwicklungsorientiert statt Erwachsenen-Abschlag. 
3. Recht auf Kapital: Rechtsanspruch auf Gründungsförderung für Menschen

mit Behinderungen (Umsetzung Art. 27 UN-BRK). 
4. Inklusions-Check: Obligatorischer  „UN-BRK-Check“  (Inklusions-

Folgenabschätzung) für alle Sozialgesetze. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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13. Abschluss: Ein neuer Gesellschaftsvertrag

• Überschrift: Vom  Überlebensschutz  zur  Entfaltungsgarantie:  Ein  neuer
Gesellschaftsvertrag. 

• Resümee: Das  Psycho-Sozio-Kulturelle  Existenzminimum  ist  die  Antwort  des
Rechtsstaats auf die Fragilität des Menschen. 

• Vision: Wir müssen die „unvollendete Treppe“ des Sozialstaats zu Ende bauen. Für
die  Kinder  (Zukunft),  für  die  Neurodiversität  (Vielfalt)  und  für  die  Demokratie
(Freiheit). 

• Schlusssatz: Menschenwürde ist barrierefrei. Oder sie ist nicht. 

: SOURCE / QUELLE :
https:// notebooklm.google.com/notebook/082c45db-70e3-499d-9c9d- e79c78a8b488

Divine_Spark_Homo_Consumus.pdf
file:///D:/00000/INCOMING_TEMP/EI_PDF/1_PDF_NOTEBOOK/ Divine_Spark_Homo_Consumus.pdf

> : Anlage 5 : [ 15 Seiten ] 
Zum Sachverhalt: Divine Spark Homo Consumus 

QUELLE : http:// www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/ sozialgericht_speyer_20260120_anlage_05.pdf : 

PDF_Divine_Spark_Homo_Consumus.pdf  
Diese  Bildreihe  analysiert  die  systematische  Entfremdung  des  Menschen  von  seinen
biologischen Ursprüngen  durch  eine  industrielle  und  marktorientierte  Standardisierung.
Der Prozess beginnt bereits in der Kindheit, wo die natürliche Neurodiversität unterdrückt
wird, um Individuen in funktionale Rädchen eines ökonomischen Apparats zu verwandeln.
Diese  Entwicklung  führt  laut  den  Quellen  zu  einer  kollektiven  Pathologie,  die  sich  in
psychischem  Leid  und  gesellschaftlichen  Krisen  äußert.  Als  Gegenentwurf  wird  ein
existentielles  Minimum  gefordert,  das  über  das  bloße  Überleben  hinausgeht  und  die
psychische  sowie  soziale  Teilhabe  als  unveräußerliches  Recht  festschreibt.  Ziel  ist  die
Wiederentdeckung  des  „göttlichen  Funkens“  durch  eine  Rückkehr  zur  Vielfalt,  die  als
evolutionäre Notwendigkeit für eine resiliente Zukunft verstanden wird. Auf diese Weise
soll  der  fremdbestimmte  Konsument  wieder  zu  einem empathischen  und  würdevollen
Wesen transformiert werden.

Vom göttlichen Funken zum Homo Consumus

Hier  ist  die  vollständige  und  strukturierte  Auflistung  aller  Textfragmente  aus  dem
Dokument „Divine_Spark_Homo_Consumus.pdf“ in der exakten Reihenfolge der Seiten:

Seite 1: Der Verrat an der Evolution

• Haupttitel: Der Verrat an der Evolution 
• Untertitel: Vom  göttlichen  Funken  zum  Homo  Consumus  –  Eine  Kritik  der

zivilisatorischen Entfremdung 
• Zentraler Text: Die Unterdrückung der natürlichen Neurodiversität ist nicht nur

ein individuelles Schicksal, sondern die Ursache einer kollektiven gesellschaftlichen

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_anlage_05.pdf
https://notebooklm.google.com/notebook/082c45db-70e3-499d-9c9d-e79c78a8b488
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Depression.  Diese  Analyse  vermeidet  den  "Leidenskonflikt"  des  Einzelnen  und
fokussiert  auf  die  systemische  Pathologie  einer  Zivilisation,  die  ihre  eigenen
biologischen  Wurzeln  kappt.  Ein  Plädoyer  für  ein  psycho-sozio-kulturelles
Existenzminimum. 

Seite 2: Die Lehre der Gaia-Hypothese: Vielfalt als Überlebensgesetz

• Titel: Die Lehre der Gaia-Hypothese: Vielfalt als Überlebensgesetz 
• Das Prinzip Gaia: Die Erde ist kein toter Fels, sondern ein selbstregulierendes,

lebendiges  System.  Ihre  Stabilität  beruht  nicht  auf  Uniformität,  sondern  auf
maximaler Diversität (Biodiversität). 

• Diagramm-Beschriftungen: Atmosphäre,  Artenvielfalt  (Biodiversität),
Ökosysteme & Nischen,  Hydrosphäre,  Biosphäre,  Lithosphäre,  Mentale  Resilienz,
Kognitive Flexibilität, Genetische Variation, Neuroplastizität & Innovation. 

• Evolutionäre Weisheit: Jede Abweichung und jede Mutation ist ein potenzieller
Schlüssel für das Überleben der Spezies in einer sich wandelnden Welt. 

• Die These (Infobox): Neurodiversität ist das mentale Äquivalent zur Biodiversität.
Sie ist das Sicherheitssystem der Natur gegen Krisen. Standardisierung ist der Tod
des Systems. 

Seite 3: Das Kind als natürliche Neurodiverse

• Titel: Das Kind als natürliche Neurodiverse 
• Kindliche  Neurodiversität: Das  kindliche  Gehirn  ist  durch  explosive

Synaptogenese  (15.000  Synapsen  pro  Neuron)  und  enorme  Plastizität
gekennzeichnet. 

• Synaptisches  Feuerwerk: Das  kindliche  Gehirn  ist  durch  explosive
Synaptogenese  (15.000  Synapsen  pro  Neuron)  und  enorme  Plastizität
gekennzeichnet. 

• Diagramm-Beschriftung: Erwachsene Neurotypie. 
• Wissenschaftlicher Konsens: Nach Prof.  Dr.  André Frank Zimpel  ist  das Kind

keine defizitäre Vorstufe, sondern ein evolutionärer Innovationsmotor. 
• Infobox unten: Zu Beginn eines jeden menschlichen Daseins steht die Freiheit der

Neurodiversität. Das Kind ist der "göttliche Funke" der Evolution. 

Seite 4: Der Zivilisationsbruch: Angriff auf die Vielfalt

• Titel: Der Zivilisationsbruch: Angriff auf die Vielfalt 
• Die  zivilisatorische  Fehlentwicklung: Die  westliche,  vom  US-Imperialismus

geprägte "Kultur" duldet keine unkontrollierte Vielfalt. Sie verlangt Verwertbarkeit
und Normierung. 

• Das  Ziel: Die  Transformation  des  Individuums  in  eine  funktionale  Einheit.  Der
Markt ersetzt die Natur (Gaia) als referenzielles System. 

• Die Konsequenz: Die Degradierung des menschlichen Individuums beginnt mit
der Aberkennung seiner natürlichen Art zu sein. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Seite 5: Die erste Prägung: Deformation im Kindergarten

• Titel: Die erste Prägung: Deformation im Kindergarten 
• Entfremdung von der Natur: Statt das Kind in der physischen Welt (Gaia) zu

verwurzeln, wird es durch die vom Kultusministerium verordnete "Pädagogik der
frühkindlichen Digitalisierung" in die virtuelle Abstraktion gezwungen. 

• Der Verlust des Lichts: Das unmittelbare Erleben wird durch Pixel ersetzt. Das
"Licht der Seele" wird bereits in frühen Jahren gedimmt. 

• Systematische  Anpassung: Der  Kindergarten  fungiert  zunehmend  nicht  als
Schutzraum der Entwicklung, sondern als Vorstufe der Normierung. 

Seite 6: Die Schule: Das Prokrustesbett der Norm

• Titel: Die Schule: Das Prokrustesbett der Norm 
• Der  Prägestempel  des  Kapitals: Die  Schule  dient  der  Selektion  und

Standardisierung. Das Ziel ist ein angepasstes, genormtes, neurotypisches Rad in
der "Maschine". 

• Verlust  der  Signatur: Das  Kind  verliert  seine  individuelle  kognitive  Signatur
zugunsten der Kompatibilität mit dem Arbeitsmarkt. 

• Pathologisierung: Was nicht in die Schablone passt, wird als "Störung" markiert.
Die natürliche Varianz (Neurodiversität) wird systematisch aberzogen. 

Seite 7: Moderne Zeiten: Funktionalität schlägt Menschlichkeit

• Titel: Moderne Zeiten: Funktionalität schlägt Menschlichkeit 
• Ein Rad im Getriebe: Wie Charlie Chaplin es in 'Modern Times' beschrieb, wird

der Mensch zum Anhängsel des Apparats. 
• Degenerierung: Kreativität, Eigensinn und das 'wilde Denken' sind unerwünschte

Betriebsstörungen. 
• Die Realität: Ohne Empathie und Mitgefühl. Isoliert. Beherrschbar. 

Seite 8: Das Endprodukt: Die Geburt des Homo Consumus

• Titel: Das Endprodukt: Die Geburt des Homo Consumus 
• Das Ziel des Systems: Mehr als einen "Homo Consumus" will das beherrschende

System nicht. Ein Wesen, das reagiert, aber nicht agiert. 
• Der Zustand (links): Den göttlichen Funken erstickt. Das Licht der Seele verhüllt.

Degeneriert bezähmt. 
• Der  Zustand  (rechts): Den  göttlichen  Funken  erstickt.  Das  Licht  der  Seele

verhüllt. Degeneriert zu einem Reiz-Reaktions-Wesen. 
• Die  Funktion: Isoliert,  ohne  tiefe  Bindungen,  leicht  zu  kontrollieren  durch

künstliche Bedürfnisse. 

Seite 9: Die Pathologie der Macht: ‘The Corporation’

• Titel: Die Pathologie der Macht: ‘The Corporation’ 
• Psychopathische Merkmale: Unfähigkeit zu Empathie, Rücksichtsloses Streben

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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nach Profit, Externalisierung von Schaden. 
• Systemische  Ursache: Das  Leiden  der  Gesellschaft  ist  kein  Zufall,  sondern

Design. 
• Diagnose  (nach  Joel  Bakan): Die  dominanten  Strukturen

(Finanzoligarchie/Konzerne) agieren nach klinischen Kriterien psychopathisch: "The
Pathological Pursuit of Profit and Power". 

• Unternehmensstruktur: (Grafik eines Konzerngebäudes). 
• Neo-Feudalismus: Eine psychopathische Machtelite formt eine Gesellschaft nach

ihrem Bild – kalt, effizient und entseelt. 

Seite 10: Das Resultat: Das Leiden der Gesellschaft

• Titel: Das Resultat: Das Leiden der Gesellschaft 
• Die  Diagnose: Das  Resultat  der  Normierung  ist  eine  kollektive  Depression.

Ohnmacht, Angst, Selbstwertverlust und soziale Isolation sind logische Folgen. 
• Zentralgrafik: Die Polykrise (Klima, Depression, Soziale Spaltung). 
• Der Bruch mit Gaia: Die Gesellschaft ist krank, weil sie ihre biologischen Wurzeln

(Neurodiversität) kappt und sich von der Natur entfremdet. 
• Strukturelles Leid: Dies ist kein individuelles Versagen, sondern das Symptom

einer zivilisatorischen Fehlentwicklung. 

Seite  11:  Der  Gegenentwurf:  Das  Psycho-Sozio-Kulturelle
Existenzminimum

• Titel: Der Gegenentwurf: Das Psycho-Sozio-Kulturelle Existenzminimum 
• Dreieck-Beschriftungen: Physisch  (Überleben),  Psychisch  (Selbstwirksamkeit),

Sozial-kulturell (Teilhabe). 
• Definition: Ein  Mindeststandard,  der  nicht  nur  das  nackte  Überleben  sichert,

sondern Ressourcen zur Menschwerdung garantiert. 
• Die drei Säulen: 

1. Physisch: Ernährung, Wohnen, Gesundheit. 
2. Sozial-kulturell: Bildung, Teilhabe, Vernetzung. 
3. Psychisch: Selbstwirksamkeit,  Sinnstiftung,  Autonomie  (Schutz  vor

"demütigender Armut"). 
• Das Ziel: Die Wiederherstellung der Würde und die Heilung der Entfremdung. 

Seite 12: Verfassungsrechtlicher Imperativ: Würde ist unteilbar

• Titel: Verfassungsrechtlicher Imperativ: Würde ist unteilbar 
• Art.  1  GG: "Die  Würde  des  Menschen  ist  unantastbar."  Dies  umfasst  innere

(psychische) und äußere (soziale) Entfaltung. 
• BVerfG Rechtsprechung: Der Mensch existiert "notwendig in sozialen Bezügen".

Ein Existenzminimum, das soziale Teilhabe ignoriert, ist verfassungswidrig. 
• UN-BRK  &  UN-KRK: Verpflichtung  zu  einem  inklusiven  System,  das

Neurodiversität nicht als Defizit, sondern als zu schützende Vielfalt begreift. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Seite 13: Ökonomische Selbstbestimmung: Das Recht auf Kapital

• Titel: Ökonomische Selbstbestimmung: Das Recht auf Kapital 
• Grafik-Labels: Selbstständigkeit / Würde, Startkapital, Transferleistung. 
• Befähigung statt Verwaltung: Weg von der Abhängigkeit (Hartz-System), hin

zur Gestaltungskraft. 
• Das 'unvollendete' Sozialrecht: Wer Menschen das Kapital zur Selbstständigkeit

verweigert, verurteilt sie zum 'Wartesaal des Lebens'. 
• Lösung: Startkapital und Ressourcen als Werkzeuge der Emanzipation, um vom

passiven Empfänger zum 'Ökosystem-Architekten' zu werden. 

Seite 14: Maximierung der Überlebenswahrscheinlichkeit

• Titel: Maximierung der Überlebenswahrscheinlichkeit 
• Grafik-Labels: Neurodiversität, Querdenker, Kristallgehirne, Polykrise. 
• Evolutionäre Notwendigkeit: In der Polykrise (Klima, Gesellschaft, Ökonomie)

sind genormte Befehlsempfänger nutzlos.  Wir  brauchen die  "Kristallgehirne",  die
Querdenker, die Neurodiversen. 

• Zurück zu Gaia: Nur eine Gesellschaft, die Vielfalt zulässt, ist resilient genug, um
zu überleben. 

• Didaktik  des  Überlebens: Kollektives  Umlernen  gelingt  nur  durch  die  Re-
Integration der natürlichen Vielfalt in unsere Lösungsstrategien. 

Seite 15: Aufbruch in eine neue Ordnung

• Titel: Aufbruch in eine neue Ordnung 
• Transformation: Der  Weg  vom  'Homo  Consumus'  zurück  zum  beseelten,

empathischen Wesen. 
• Die  Botschaft: Den  göttlichen  Funken  wieder  entfachen.  Die  Masken  der

Normierung fallen lassen. 
• Das Ziel: Eine Welt, in der die Freiheit der Neurodiversität zu Beginn eines jeden

Daseins auch das Ende eines jeden Lebens in Würde bestimmt. 
• Abschlusszitat: "Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und demokratische Erneuerung sind

keine Utopie, sondern die biologische Voraussetzung unserer Zukunft." 

FEHLER  !!!
* Fußnote:

Sprache Übersetzung / Interpretation

English
The Neurological Editorial Brutalism as a counterpoint to Biological 
Editorial Brutalism.

Deutsch
Der neurologisch-redaktionelle Brutalismus als Gegenentwurf zum 
biologisch-redaktionellen Brutalismus.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Manifest des Redaktionellen Brutalismus

Bedeutung und Übersetzung
Dieser  Satz  erscheint  als  wiederkehrende  Fußnote  oder  Randnotiz  in  den  grafischen
Elementen  des  Dokuments.
Er ist  in einer fachsprachlichen Mischform verfasst,  die Elemente des Designs und der
Biologie verbindet.

Es  ist  wichtig  anzumerken,  dass  der  Text  in  den Originalgrafiken  teils  leicht  verzerrte
Schreibweisen aufweist (z. B. „Biologicacl“ oder „Nusraeological“), was auf ein stilistisches
Element oder eine KI-gestützte Grafikgenerierung hindeutet.

Was genau bedeutet das im Kontext?
Um den Satz zu verstehen, muss man die verwendeten Begriffe im Kontext der „Kritik der
zivilisatorischen Entfremdung“ betrachten:

• Neurological  /  Biological: Bezieht  sich  auf  die  Spannung  zwischen  der
natürlichen  Beschaffenheit  des  Gehirns  (Neurodiversität)  und  den  biologischen
Gesetzen von Gaia. 

• Editorial  Brutalism (Redaktioneller  Brutalismus): „Brutalismus“  bezeichnet
hier einen rohen, ungeschönten und oft harten Gestaltungsstil.  Im übertragenen
Sinne meint es die radikale Umformung oder „Bearbeitung“ des Menschen durch
das System. 

• Zur Komter (Counter): Dies wird als „Konter“ oder „Gegenstück“ interpretiert. 

Zusammenfassende  Bedeutung:
Die Fußnote beschreibt den Prozess, in dem die natürliche, biologische Vielfalt (Biological
Brutalism)  durch  eine  systemische,  künstliche  Normierung  des  Geistes  (Neurological
Editorial  Brutalism) ersetzt wird.  Es ist  der radikale Versuch der Zivilisation, die „rohe“
Natur  des  menschlichen  Geistes  in  eine  funktionale,  genormte  Form zu  pressen.
Dies  unterstreicht  die  im  Dokument  behandelte  Deformation und  den  Verlust  der
ursprünglichen „Signatur“.

: SOURCE / QUELLE :
https:// notebooklm.google.com/notebook/7b313b64-13e1-42d8-9124- e899f8e949c1

PDF_Dignity_Defense_and_Autonomy.pdf
file:///D:/00000/INCOMING_TEMP/EI_PDF/1_PDF_NOTEBOOK/ Dignity_Defense_and_Autonomy.pdf

> : Anlage 3 : [ 15 Seiten ] 
Zum Sachverhalt: Würde und Verteidigung 

QUELLE : http:// www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/ sozialgericht_speyer_20260120_anlage_03.pdf : 

Dieses Dossier thematisiert den radikalen Wandel von einem rein verwaltenden Sozialstaat
hin zu einem System, das echte Autonomie und die Wahrung der Menschenwürde für
neurodiverse  Personen  priorisiert.  Die  Unterlagen  kritisieren  eine  systemische
Diskriminierung,  die  sich  in  bürokratischen  Hürden  und  extrem  niedrigen

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_anlage_03.pdf
https://notebooklm.google.com/notebook/7b313b64-13e1-42d8-9124-e899f8e949c1
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Beschäftigungsquoten  für  Menschen  im  Autismus-Spektrum  äußert.  Ein  zentraler
Bestandteil ist die Forderung nach einem psycho-sozio-kulturellen Existenzminimum, das
über  die  rein  physische  Absicherung  hinausgeht  und  die  psychische  Stabilität  sowie
gesellschaftliche Teilhabe rechtlich verankert. Durch das Projekt „QUERULANZIA“ wird eine
strategische Prozessführung angestrebt, um strukturelles Versagen aufzudecken und den
Staat zur Einhaltung internationaler Konventionen zu zwingen. Dabei wird die Investition in
Startkapital  für  Selbstständigkeit  als  ökonomisch  sinnvollere  und  menschenwürdigere
Alternative zur dauerhaften Alimentierung präsentiert. Abschließend wird die Vision eines
neuro-affirmativen  Sozialstaates  skizziert,  der  menschliche  Vielfalt  als  evolutionäre
Ressource anerkennt und aktiv fördert.

Würde und Verteidigung: Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum

1. Titelseite: Würde und Verteidigung

• Haupttitel: WÜRDE UND VERTEIDIGUNG. 
• Untertitel: Vom verwaltenden zum befähigenden Sozialstaat: Die Forderung nach

einem psycho-sozio-kulturellen Existenzminimum. 
• Zusammenfassung des Inhalts: Dieses Dossier dokumentiert das prozessuale

Vorgehen  gegen  systemische  Diskriminierung  und  fordert  einen  radikalen
Paradigmenwechsel: Weg von der Alimentierung, hin zur Investition in Autonomie. 

• Rahmen: Eine  juristische  und  gesellschaftspolitische  Intervention  |  Projekt
„QUERULANZIA“ | Basierend auf GG, SGB, UN-BRK und UN-KRK. 

2. Die Diskrepanz zwischen Recht und Realität

• Header: DIE GROTESKE DISKREPANZ ZWISCHEN RECHT UND REALITÄT. 
• Statistik: < 10% Beschäftigungsquote für Menschen im Autismus-Spektrum (im

Vergleich zu 72% bei neurotypischen Menschen). 
• Grafische Begriffe: TEILHABE, ZUGANG, KAPITAL. 
• Das Versprechen: Der Sozialstaat verspricht Würde und Teilhabe (Art. 1 GG, Art.

20 GG). Er suggeriert Sicherheit durch ein „soziokulturelles Existenzminimum“. 
• Die Realität: Die Praxis ist eine „Verwaltung des Mangels“. Neurodiverse Menschen

stoßen auf die „Eiserne Wand der Kreditwürdigkeit“ und bürokratische Barrieren, die
den  Zugang  zum  Arbeitsmarkt  faktisch  versperren.  Es  herrscht  eine
systemimmanente Diskriminierung allererster Güte. 

3. Das SGB-X-Theater

• Header: DAS SGB-X-THEATER: 36 JAHRE VERFAHRENSVERSCHLEPPUNG. 
• Zeitstrahl: 1990 bis HEUTE (Markstationen: Ablehnung, Untätigkeit, Aktenverlust).
• Der Leidenskonflikt: Anstatt strukturelle Barrieren zu beseitigen, pathologisiert

die  Verwaltung  den  Antragsteller.  Berechtigte  Rechtsansprüche  werden  als
„wahnhaftes  Querulantentum“  oder  „schizotypische  Persönlichkeitsstörung“
diskreditiert (Gutachten vom 11.11.2020). 

• Verstoß gegen die Objektformel: Verletzung von Art. 1 GG. Der Bürger wird

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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vom Rechtsstaat zum bloßen Objekt staatlichen Handelns degradiert. 
• Kernzitat: „Ein absurdes Theaterstück, in dem der Bürger nicht nur die Hauptrolle

spielt, sondern gleichzeitig der Statist, das Publikum und der Prügelknabe ist.“. 

4. Neudefinition des Existenzminimums

• Header: NEUDEFINITION: DAS PSYCHO-SOZIO-KULTURELLE EXISTENZMINIMUM. 
• Stufenmodell (Der neue Standard): 

• Level 1: Physisches Existenzminimum (Nahrung, Wohnung, Gesundheit). 
• Level  2: Sozio-kulturelles  Existenzminimum  (Teilhabe,  Kommunikation,

Bildung). 
• Level 3: Psycho-sozio-kulturelles Existenzminimum. 

• Definition: Ein  einklagbarer  Anspruch,  der  nicht  nur  das  Überleben  sichert,
sondern  psychische  Stabilität,  Selbstwirksamkeit  und  wirtschaftliche
Selbstbestimmung garantiert. 

• Rechtsgrundlage: Abgeleitet aus Art. 1 GG (Menschenwürde) i.V.m. UN-BRK (Art.
19 & 27). Armut und Isolation sind Angriffe auf die psychische Integrität. 

5. Neurodiversität und Kindheit

• Header: KINDHEIT IST NATÜRLICHE NEURODIVERSITÄT. 
• Vergleich: ERWACHSENER (NEUROTYPISCH) vs. KIND (EVOLUTIONÄRES LABOR).
• Wissenschaftlicher  Kontext: Das  kindliche  Gehirn  ist  kein  „unfertiger

Erwachsener“,  sondern  ein  evolutionäres  Labor.  Hohe  synaptische  Plastizität,
assoziatives Denken und exploratives Lernen sind natürliche Varianz, keine Defizite. 

• Das  Argument: Kindheit  ist  eine  Phase  struktureller  Neurodiversität.  Ein
Sozialsystem, das Kinder nur auf das Funktionieren als „neurotypische Erwachsene“
vorbereitet, verletzt ihre biologische Natur. 

• Kernzitat: „Kinder  sind  der  wesentliche  Ausdruck  der  Neurodiversität  des
evolutionären menschlichen Werdens.“. 

6. Verfassungsrechtlicher Schutzauftrag

• Header: DER VERFASSUNGSRECHTLICHE SCHUTZAUFTRAG FÜR DAS WERDENDE.
• Säulen des Rechts: 

• UN-KRK: Recht auf Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit. 
• UN-BRK: Pflicht zur Schaffung inklusiver Räume. 
• Grundgesetz (GG): Art. 6 & Art. 1 – Schutz der Familie und Würde. 

• Neuro-Affirmative  Inklusion: Der  Staat  muss  Räume  schaffen  (Elternschaft,
stressfreie Umgebung), in denen diese natürliche Neurodiversität gedeihen kann. 

• Konsequenz: Armut  und  bürokratischer  Terror  zerstören  die  synaptischen
Voraussetzungen  für  eine  gesunde  Entwicklung.  Das  psycho-sozio-kulturelle
Existenzminimum  ist  daher  für  Kinder  eine  biologische  Notwendigkeit  und  ein
Verfassungsgebot. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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7. Das Recht auf Kapital

• Header: DAS RECHT AUF KAPITAL (ART. 12 GG I.V.M. ART. 27 UN-BRK). 
• Logikkette: Arbeitsmarkt  für  Autisten  faktisch  verschlossen  (<  10%

Beschäftigung) → Selbstständigkeit  als einzige Option für Teilhabe → Kapital  ist
Voraussetzung (Startkapital § 16c SGB II). 

• Die Forderung: Der Anspruch auf Startkapital (§ 16c SGB II / § 93 SGB III) muss
von  einer  „Kann-Leistung“  (Ermessen)  zu  einem  gebundenen  Rechtsanspruch
werden. 

• Kernzitat: „Ohne Kapital  ist  die  Berufsfreiheit  für  neurodiverse  Menschen  eine
hohle Phrase. Kapital ist die ‚Sauerstoffmaske der Freiheit‘.“. 

8. Der Verfahrenshebel

• Header: DER VERFAHRENSHEBEL: AMTSERMITTLUNGSGRUNDSATZ (§ 103 SGG). 
• Kernaussage: Das Gericht ist nicht an die Akten der Behörden gebunden. Es muss

den Sachverhalt von Amts wegen erforschen. 
• Einzelpunkte: 

• Keine Aktenlage-Entscheidung: Schluss mit der Übernahme fehlerhafter
Verwaltungsakten. 

• Multidisziplinäre  Begutachtung: Einholung  eines  unabhängigen
Gutachtens (medizinisch, psychologisch, sozialrechtlich, ökonomisch) gemäß
UN-BRK. 

• Berücksichtigung günstiger Umstände: § 20 SGB X verlangt auch die
Ermittlung entlastender Faktoren. 

9. Strategische Prozessführung

• Header: STRATEGISCHE PROZESSFÜHRUNG: PROJEKT „QUERULANZIA“. 
• Rechtsbasis: WIDERSTANDSRECHT ART. 20 IV GG. 
• Elemente: 

• Narrativ: Umdeutung des „Querulanten“ zum „Verteidiger der Verfassung“. 
• Instrumente: Musterklagen,  Untätigkeitsklagen  und  Eilanträge

(einstweiliger Rechtsschutz) zur Abwendung existenzieller Notlagen. 
• Ziel: Die Dokumentation des Systemversagens in der Akte „QUERULANZIA“

dient als Beweismittel für strukturelle Rechtsverweigerung. 

10. Eskalationsstrategie

• Header: ESKALATIONSSTRATEGIE: DER WEG NACH EUROPA. 
• Instanzenweg: SG Speyer (Sozialgericht) → LSG (Landessozialgericht) → BVerfG

(Bundesverfassungsgericht)  →  EGMR  (Europäischer  Gerichtshof  für
Menschenrechte). 

• Verfahrensdetails: 
• Die  „Tarnkappe“  (Art.  35  EMRK): Einreichung  eines  formwahrenden

Prüfungsantrags beim EGMR, um Fristen zu sichern, während der nationale

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Rechtsweg ausgeschöpft wird. 
• Klagegrund: Verletzung von Art. 14 EMRK (Diskriminierungsverbot) i.V.m.

Art. 1 Protokoll 1 (Eigentum/Berechtigte Erwartung). 
• Beweis: Der  BVerfG-Beschluss  dient  als  Nachweis  der  Erschöpfung  des

innerstaatlichen Rechtswegs. 

11. Ökonomische Ratio

• Header: ÖKONOMISCHE RATIO: INVESTITION STATT ALIMENTIERUNG. 
• Kostenvergleich: Lebenslange  Transferleistungen  &  Verwaltungskosten  (>

500.000 €) vs. Einmaliges Startkapital & Begleitung (25.000 € - 60.000 €). 
• Wirtschaftliche  Assets: Neurodiverse  Eigenschaften  (Hyperfokus,

Mustererkennung, Detailgenauigkeit) sind wirtschaftliche Assets. 
• Fazit: Die Verweigerung von Startkapital ist nicht nur verfassungswidrig, sondern

volkswirtschaftlicher  Unsinn.  „Reparatur-Software  für  das  menschliche
Bewusstsein.“. 

12. Richterliche Kurz-Checkliste

• Header: RICHTERLICHE KURZ-CHECKLISTE (§ 103 SGG). 
• Prüffragen: 

• Wurden die Verwaltungsakten seit 1990 vollständig gesichtet?. 
• Wurde der „Leidenskonflikt“ und die Verfahrensverschleppung anerkannt?. 
• Wurde  eine  multidisziplinäre  Begutachtung  (UN-BRK)  jenseits  reiner

Psychiatrie angeordnet?. 
• Wurde die Eignung zur Selbstständigkeit unter Aspekten der Neurodiversität

geprüft?. 
• Wurde der Anspruch auf rechtliches Gehör (Audiatur et altera pars) materiell

gewährt?. 
• Status: ZUR SOFORTIGEN PRÜFUNG. 

13. Aufruf zur Kollektiven Intervention

• Header: AUFRUF ZUR KOLLEKTIVEN INTERVENTION. 
• Akteure: 

• NGOs & Verbände: Müssen aufhören, „höfliche Partner“ zu sein und zu
„Türmen der juristischen Kompetenz“ werden. 

• Bündelung: Zusammenfassung  von  Einzelfällen  zu  einer  strukturellen
Anklage (Sammelklagen). 

• Strategie: Nutzung der „Querulanzia“-Blaupausen für Massenverfahren und
Öffentlichkeitsarbeit. 

• Ziel: Strukturelle  Diskriminierung  sichtbar  machen  und  den  Gesetzgeber  zum
Handeln zwingen. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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14. Vision des Sozialstaats

• Header: VISION: DER NEURO-AFFIRMATIVE SOZIALSTAAT. 
• Definition: Ein  Staat,  der  Neurodiversität  nicht  als  „Störung“,  sondern  als

evolutionären Vorteil begreift. 
• Fundament: Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum ist kein Almosen. Es ist

das Fundament einer regenerativen Gesellschaft, die auf Empathie und Befähigung
basiert. 

• Zentrales Statement: „VERTEIDIGUNG DER WÜRDE BEDEUTET FINANZIERUNG
DER AUTONOMIE.“. 

15. Quellen & Impressum

• Rechtsgrundlagen: Art. 1, 12, 20 GG | § 103 SGG | UN-BRK Art. 19, 27 | UN-
KRK. 

• Verfahren & Konzept: 
• Verfahren: „QUERULANZIA Nr. 1 & 2“ am SG Speyer / LSG Rheinland-Pfalz. 
• Konzept: Psycho-sozio-kulturelles Existenzminimum. 

• Hinweis: Verweis  auf  die  Dokumentation  des  Projekts  und  weiterführende
Schriftsätze. 

: SOURCE / QUELLE :
https:// notebooklm.google.com/notebook/d3de1a8f-88b2-4f48-9286- feaebdf062e8

PDF_QUERULANZIA_Manifest_des_Widerstands.pdf
file:///F:/00000/INCOMING_FUJITSU/EI_EXISTENZMINIMUM/ 
BOOK_QUERULANZIA/QUERULANZIA_Manifest_des_Widerstands.pdf

> : Anlage 8 : [ 15 Seiten ] 
Zum Sachverhalt: QUERULANZIA ~ Manifest des Widerstands 

QUELLE : http:// www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/ sozialgericht_speyer_20260123_anlage_08.pdf : 

Das  Manifest  Querulanzia  stellt  eine  radikale  Widerstandsbewegung  gegen  die
systematische Diskriminierung neurodiverser Menschen am deutschen Arbeitsmarkt dar.
Die Urheber kritisieren ein bürokratisches System, das durch absichtliche Untätigkeit und
mangelnde Unterstützung die Menschenwürde und wirtschaftliche Existenz von Autisten
gefährdet.  Um diese Barrieren zu durchbrechen, fordert  das Dokument einen rechtlich
einklagbaren  Anspruch  auf  Startkapital  sowie  eine  Neudefinition  des  soziokulturellen
Existenzminimums.  Die  Strategie  setzt  auf  kollektive  Klagen,  akribische Dokumentation
von Behördenversagen und die Nutzung des verfassungsrechtlichen Widerstandsrechts als
letztes Mittel. Ziel ist es, die institutionelle Gleichgültigkeit durch gezielte juristische und
öffentliche Interventionen zu beenden.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260123_anlage_08.pdf
https://notebooklm.google.com/notebook/d3de1a8f-88b2-4f48-9286-feaebdf062e8
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QUERULANZIA: Das Manifest des neurodiversen Widerstands

1. Der Titel und Schlachtruf

• QUERULANZIA 
• Ein Schlachtruf gegen die Maschinerie der Gleichgültigkeit. 

2. Die Situation am Arbeitsmarkt

• Willkommen im absurden Theater des Arbeitsmarktes: Wir befinden uns in
einem Dschungel aus Paragrafen und statistischen Grausamkeiten. 

• Menschen mit Autismus taumeln zwischen Jobcenter-Labyrinthen wie gestrandete
Wale. 

• Unter 10 % Beschäftigung: Ein grotesker Zustand und ein Spuk aus Zahlen auf
dem Papier der Gleichberechtigung. 

• EU-Beschluss 2023: Die „Harmonisierung der Rechte“ wird als „Märchen“ und
„goldener  Schlüssel  für  ein  rostiges  Tor“  bezeichnet  –  für  die  Verfasser  eine
Einladung zum Widerstand. 

3. Anatomie des Systems („Das Monster“)

• Der Feind ist nicht der einzelne Sachbearbeiter, sondern ein System aus: 
• Aktenbergen, die Menschenrechte begraben. 
• Verzögerten Bescheiden, die Existenzen zermürben. 
• Scheuen Richter*innen, die den Rechtsstaat zur Farce machen. 
• Ministeriellen Marionetten, die Benachteiligung als Kunstform sehen. 

• Fazit: Es handelt sich um systemimmanente, strukturell bedingte Diskriminierung
und gewolltes Systemversagen. 

4. Das Marionettentheater der Macht

• Die  Bundesagentur  für  Arbeit  (BA) wird  als  „gehorsames  Echo  des
Bundesministeriums“ und „politischer Handlanger“ beschrieben. 

• Die  Gewaltenteilung wird als „mythologisches Fabelwesen“ bezeichnet, das von
der Realität zertreten wird. 

• Beleg: Trotz  Urteilen  des  Bundesverfassungsgerichts  (2007  &  2014)  tanzt  der
„politische Zirkus“ weiter. 

5. Ziele: Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum
Das  Ziel  ist  die  Neudefinition  der  Menschenwürde  im  Recht,  bestehend  aus:
*  Psyche: Schutz  vor  Überstimulation,  Stabilität,  individuelle  Strukturen.
*  Soziales: Echte  Teilhabe,  barrierefreie  Kommunikation,  Schutz  vor  Stigmatisierung.
*  Kultur: Anerkennung  neurodiverser  Identität,  Zugang  zu  Bildung  und  Arbeit.
* Credo: „Wir bitten nicht um Almosen“.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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6. Die juristischen Waffen
Der  Anspruch  stützt  sich  auf  folgende  Fundamente:
* Grundgesetz (GG): Art. 1 (Menschenwürde), Art. 3 (Diskriminierungsverbot), Art. 12
(Berufsfreiheit),  Art.  20  (Sozialstaatsprinzip).
*  UN-BRK: Art.  5  (Gleichberechtigung),  Art.  19 (Selbstbestimmung), Art.  27 (Arbeit).
*  EU-Recht: Antidiskriminierungsrichtlinie  2000/78/EG  und  Ratsbeschluss  2023.
* Sozialgesetzbuch (SGB): SGB IX, II und XII.

7. Strategien für den Angriff

• Sammelklagen: Katapult gegen die Ignoranz. 
• Musteranschreiben & Vollmachten: Baupläne für kollektive Revolten. 
• Tarnkappen-Prüfungsanträge: Form wahren, um Substanz später zu entfalten. 
• Öffentliches  Anprangern  &  Informationskampagnen: Stimmen  für

unsichtbare Opfer und Entlarvung von Lügen. 

8. Bürokratische Gegenwehr
Systemische  Diskriminierung  soll  seziert  und  bewiesen  werden  durch:
* Chronist*innen des eigenen Schicksals: Dokumentation jeder Interaktion und Frist.
*  Gutachten  als  Kristalle  der  Wahrheit: Unabhängige  Analysen  der  Diskrepanz
zwischen  Gesetz  und  Praxis.
*  Zeug*innen  aus  dem  Schatten: Berichte  von  (ehemaligen)  Insidern.
* Die Serienakte: Bündelung von Fällen zum Nachweis von Verweigerungsmustern.

9. Die letzte Klinge: Das Widerstandsrecht

• Art.  20  Abs.  4  GG wird  als  Ultima-Ratio-Waffe  angeführt,  wenn  die
Gewaltenteilung kollabiert. 

• Voraussetzungen: Systemische  Aushöhlung  des  Sozialstaats  und
Wirkungslosigkeit aller anderen Rechtswege. 

• Kernaussage: Jeder  verzögerte  Bescheid  ist  ein  Indikator  für  eine
Verfassungsverletzung. 

10. Schlachtfeld Existenzgründung

• Problem: Mangelnde  Kreditwürdigkeit  verwehrt  neurodiversen  Menschen  den
Zugang zu Kapital; Förderungen sind nur „Kann-Leistungen“. 

• Juristische  Herleitung: Pflicht  des  Staates  zur  Teilhabe  (GG),  Recht  auf
Selbstständigkeit (UN-BRK Art. 27) und EU-Diskriminierungsverbote. 

• Forderung: Einklagbarer Rechtsanspruch auf  existenzsicherndes Startkapital
inklusive Coaching. 

11. Der „Orkan“ in Stichpunkten

• Beweisstrategie: Serienakten,  Zeitstempel,  Untätigkeitsklagen  (§  88  SGG),

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Gutachten. 
• Brandbeschleuniger: BVerfG-Urteile  zum Existenzminimum,  EU-Beschlüsse  zur

Rechte-Harmonisierung für Autist*innen. 

12. Der Schlachtplan (Handlungsfelder)

Handlungsfeld Aktion Ziel

1: Individuell
Dokumentation, Musteranschreiben,
Klagen Bürokratie zur Reaktion zwingen.

2: Kollektiv Sammelklagen, NGOs, Petitionen Systemische Muster beweisen.

3: Öffentlich Fälle veröffentlichen, Social Media
Verantwortliche an den Pranger 
stellen.

4: Europäisch EGMR- Anträge, EU-Hebel nutzen
Nationale Rechtsverweigerung 
entlarven.

13. Abschluss und Aufruf

• „Das ist kein Appell – es ist ein Orkan!“. 
• Jetzt  ist  die  Stunde  der  wahnhaften  Querulanten: Schweigen  ist

Komplizenschaft. 
• Handlungsaufforderung: Zusammenschließen,  alles  dokumentieren,  den

Schlachtruf verbreiten. 
• Abschlussmotto: Jede  Aktion  multipliziert  den  Sturm,  jede  Intervention

pulverisiert die Bürokratie. 

GG Artikel 20 Absatz 4: Die Ultima Ratio des Rechtsstaats

Das  Widerstandsrecht  nach  Artikel  20  Abs.  4  des  Grundgesetzes  (GG) wird  im
Manifest als die „letzte Klinge im Arsenal“ und als Ultima- Ratio-Waffe definiert. Es
dient  dazu,  die  verfassungsmäßige  Ordnung  zu  verteidigen,  wenn  das  System  der
Gewaltenteilung  versagt  und  staatliche  Institutionen  die  Grundrechte  systematisch
untergraben.

Die Rolle und Funktion des Widerstandsrechts
Das  Manifest  weist  dem Widerstandsrecht  eine  spezifische  strategische  und  rechtliche
Rolle zu:

• Notwehrmaßnahme  des  Rechtsstaats: Es  kommt  zum  Einsatz,  wenn  die
Gewaltenteilung kollabiert und alle  anderen Rechtswege (wie  Widersprüche,
Klagen oder Petitionen) nachweislich wirkungslos geblieben sind. 

• Verteidigung des Sozialstaatsprinzips: Ein zentraler Punkt für die Aktivierung
des  Widerstandsrechts  ist  die  Aushöhlung des  Sozialstaatsprinzips (Art.  20
GG) durch ein systemisches „Unternehmen zur Beseitigung der verfassungsmäßigen
Ordnung“. 

• Umkehrung der Beweislast: Die  Anwendung dieses  Rechts  verwandelt  jeden
verzögerten Behördenbescheid in einen juristisch prüfbaren  Indikator für eine

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Verfassungsverletzung. 

Voraussetzungen für den Widerstand
Laut den Quellen müssen zwei wesentliche Bedingungen erfüllt sein, damit dieses Recht
greift:

1. Systemversagen: Es  liegt  eine  systemische  Diskriminierung  vor,  bei  der
Menschenrechte  unter  „Aktenbergen“  begraben  werden  und  Richter  den
Rechtsstaat zur Farce machen. 

2. Erfolglose Rechtswege: Alle regulären juristischen Mittel müssen ausgeschöpft
und als wirkungslos bewiesen worden sein. 

Einordnung im Gesamtkontext des Manifests
Das Widerstandsrecht ist eingebettet in ein breiteres  „Arsenal des Widerstands“, zu
dem  auch  Sammelklagen,  öffentliche  Mobilisierung  und  die  Nutzung  von  EU-Recht
gehören. Während andere Artikel des Grundgesetzes (wie Art. 1, 3 und 12) als tägliche
„Waffen“ im juristischen Kampf dienen, bildet Art. 20 Abs. 4 GG das äußerste Mittel der
Verteidigung,  um das Recht nicht zu verlassen, sondern es aktiv  gegen systemische
Ignoranz zu schützen.

: SOURCE / QUELLE :
https:// notebooklm.google.com/notebook/058acbd4-3b04-4237- b3b9-7efad1446f56

PDF_QUERULANZIA_Manifest_Ein_Wütender_Tornado.pdf
file:///F:/00000/INCOMING_FUJITSU/EI_EXISTENZMINIMUM/ 
BOOK_QUERULANZIA/QUERULANZIA_Manifest_Ein_Wütender_Tornado.pdf

> : Anlage 9 : [ 11 Seiten ] 
Zum Sachverhalt: QUERULANZIA ~ Manifest: Ein wütender Tornado.pdf 

QUELLE : http:// www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/ sozialgericht_speyer_20260123_anlage_09.pdf : 

Dieses  Manifest  kritisiert  scharf  die  Bürokratie  des  deutschen  Sozialstaats,  die
Menschenrechte  missachtet  und  besonders  neurodivergente  Personen  systematisch
benachteiligt. Die Urheber fordern ein rechtlich durchsetzbares Anspruch auf Startkapital,
um  echte  Berufsfreiheit  und  menschliche  Würde  jenseits  von  bloßen  Almosen  zu
gewährleisten. Unter Einsatz von juristischen Mitteln und internationalem Recht wird zum
kollektiven Widerstand gegen die Ignoranz von Behörden und Gerichten aufgerufen. Das
Ziel  ist  ein  radikaler  Umbau  zum  Sozialstaat  2.0,  in  dem  Neurodiversität  als  Stärke
anerkannt und wirtschaftliche Selbstbestimmung als unantastbares Grundrecht verankert
ist. Die Unterlagen dienen dabei als strategischer Leitfaden für mediale Mobilisierung und
rechtliche Interventionen gegen strukturelle Diskriminierung.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260123_anlage_09.pdf
https://notebooklm.google.com/notebook/058acbd4-3b04-4237-b3b9-7efad1446f56
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QUERULANZIA: Das Manifest für Kapital und Menschenwürde

1. Titel und Einleitung

• QUERULANZIA: Ein Manifest. 
• Das Recht auf Kapital als letzte Konsequenz der Menschenwürde. 
• Dies ist kein freundlicher Wegweiser. Es ist ein wütender Tornado. 
• HÖRT, IHR VERWALTUNGSVERGESSENEN! 
• Willkommen  in  der  grotesken  Manege  des  deutschen  Sozialstaats,  wo

Menschenrechte wie vergilbte Akten zwischen Staub und Desinteresse liegen. 
• Wir werden nicht dulden, dass Menschen als bloße „Fälle“ abgefertigt werden, wie

Karotten im Supermarkt der Bürokratie. 
• Dieses Dokument ist kein sanftes Kissen der Beruhigung – es ist ein  Donnerkeil

der Gerechtigkeit, geschleudert gegen die morsche Festung der Ignoranz. 

2. Die Analyse des Systems (Das Verbrechen)

• DAS VERBRECHEN: DIE MARIONETTEN DER GLEICHGÜLTIGKEIT. 
• Die Bundesagentur für Arbeit agiert als politischer Handlanger des Ministeriums,

willfährig und subaltern. 
• Die heilige Gewaltenteilung sitzt  auf der  Tribüne und applaudiert  ihrem eigenen

Untergang. 
• SYSTEMIMMANENTE, STRUKTURELL BEDINGTE DISKRIMINIERUNG: 

• Beschäftigungsquote für Menschen mit Autismus: < 10% vs. Neurotypische:
72%. 

• Akteure im System: Ministerium, Bundesagentur, Sozialgerichte, Gutachter. 

3. Beweisaufnahme: Die Bürokratie

• Beweisstück A: Die Kakophonie der Bürokratie. 
• Statusmeldungen der Verwaltung: ABGELEHNT, UNZUSTÄNDIG, IN PRÜFUNG.
• SYSTEMATISCHE  BESCHEIDSVERWEIGERUNG: Anträge,  die  in  endlosen

Gängen in der Verwaltung verschwinden. 
• PATHOLOGISIERENDE GUTACHTEN: Jeder Anspruch wird mit klinischer Kälte

als „problematisch“ etikettiert (Bezug auf Gutachten vom 11.11.2020). 
• ZAHNLOSE GÄHNEN DER JUSTIZ: Effektiver Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4

GG? Ein Konzept, so exotisch wie ein Einhorn im Bundestag. 
• 35  JAHRE  KAFKA: Dokumentierte,  aktenkundige  und  unstrittig  nachweisbare

Entrechtung. 

4. Das juristische Arsenal (Fundament & Artillerie)

• UNSER FUNDAMENT: DIE VERFASSUNG ALS RAMMBOCK. 
• Wir  zitieren  nicht.  Wir  zerschmettern.  Wir  verwandeln  Paragraphen  in

Wurfgeschosse. 
• Art.  1  GG  (Menschenwürde): Nicht  nur  zitiert,  sondern  zerfetzt  und

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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wieder zusammengesetzt, um die Schamlosigkeit der Verwaltungsapparate zu
beleuchten. 

• Art. 12 GG (Berufsfreiheit): Ein spitzer Dolch im Fleisch bürokratischer
Ignoranz. 

• Art. 20 GG (Sozialstaatprinzip): Ein eruptiver Vulkan der Logik, der auf
die verkrusteten Gesetze niedergeht. 

• Die  logische  Konsequenz:  Das  einklagbare  psycho-sozio-kulturelle
Existenzminimum. 

• DIE  EUROPÄISCHE  ARTILLERIE:  KANONEN  AUS  BRÜSSEL  &
STRASSBURG. 

• UN-BRK (Art. 5, 19, 27): Die Panzerfaust der Inklusion. Gleicher Schutz,
selbst bestimmte Lebensführung, barrierefreier Zugang zur Arbeit. 

• EU-RATSBESCHLUSS  2023: Der  Sprengsatz  zur  Harmonisierung  der
Rechte von Menschen mit Autismus. 

• EuGH-URTEILE  (C-312/11,  C-356/12): Warnlampen,  die  ihr  feierlich
überseht! Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen. 

• EMRK & EGMR-VERFAHREN: Die Vorhut im Sturm auf die Festung. 
• Diese Mittel richten sich gegen: Systematische Bescheidsverweigerung, strukturelle

Diskriminierung und die Ignoranz der Sozialgerichte. 

5. Die Kernforderung und Strategie

• Die Kernforderung: Nicht Almosen. Ein einklagbarer Anspruch auf Kapital.
• Die Freiheit der Berufswahl (Art. 12 GG) wird zur hohlen Phrase, solange fehlendes

Startkapital  und  die  gnadenlose  Realität  der  Null-Euro-Zuschüsse  jede
Existenzgründung im Keim ersticken. 

• Die berühmte „Kreditwürdigkeit“ ist das Allheilmittel der Ungerechtigkeit. 
• Daraus  ergibt  sich  unmissverständlich:  Jeder  Mensch  mit  Neurodivergenz  oder

Langzeiterwerbslosigkeit,  der auf dem Arbeitsmarkt keine Chance hat,  hat einen
verfassungsrechtlichen Anspruch auf verbindliches Startkapital. 

• STARTKAPITAL  =  GELEBTE  MENSCHENWÜRDE  +  REALE
BERUFSFREIHEIT. 

• Die Strategie: Der gezielte Sturm. 
• Wir operieren strategisch, wir klagen kollektiv, wir mobilisieren medial. Jede Petition

ist ein Kanonenschlag, jede Sammelklage ein Rammbock. 
1. DOKUMENTIEREN: Jede Untat wird zur Munition. Jeder abgelehnte Antrag.

Jede Verzögerung. Jedes Desinteresse. 
2. BÜNDELN: Sammelklagen  als  ozeanes  Salztal.  Wir  verwandeln

Einzelschicksale in kollektive Schlagkraft. 
3. ESKALIEREN: Vom  Sozialgericht  zum  EGMR  –  die  Heimstattlage  der

Rechtsstaatlichkeit. 
4. PUBLIZIEREN: Jede  Aktion  multipliziert  den  Zorn.  Wir  machen  die

Missstände sichtbar. Treffen die Politik, entlarven die Verwaltung. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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6. Aufruf zum Handeln

• Ihr seid die Waffe: Jede Unterschrift ein Hammerschlag. 
• Diese  Vorlagen  für  Musterklagen  und  Vollmachten sind  keine  harmlosen

Formulare. Sie sind Baupläne für kollektive Revolten auf juristischem Parkett. 
• Wer unterschreibt, ist kein passiver Zuschauer mehr, sondern Teil eines wütenden

Schwarmes von Rechtssuchenden, der durch die Amtsflure pfeift wie ein Orkan von
ätzendem Sarkasmus. 

• Greift zu, schärft eure Argumente, spannt die Kräfte der Gemeinschaft ein – die Zeit
für Beobachtung ist vorbei. 

7. Die Vision (Sozialstaat 2.0)

• Jenseits der Trümmer: Nach dem Orkan. 
• Sozialstaat 2.0. 
• Ein  Land,  in  dem  Würde  existiert.  Eine  Gesellschaft,  in  der  das  psycho-sozio-

kulturelle Existenzminimum eine greifbare Realität ist. 
• Wo Neurodiversität nicht als Störung behandelt, sondern als Stärke belohnt wird. 
• Wo wirtschaftliche  Selbstbestimmung  ein  unverhandelbares  Grundrecht  ist,  kein

Privileg. 
• Ein Ort, an dem die Treppe des Sozialstaats endlich vollendet ist. 

8. Abschluss

• DAS IST KEIN APPELL – ES IST EIN ORKAN! 
• Wer jetzt nicht handelt, akzeptiert das Schauspiel der Ungerechtigkeit. 
• Wer  schweigt,  wird  zum  Komplizen  der  systemischen  Gewalt  gegen

Menschenwürde. 
• Schließt euch zusammen! Dokumentiert, klagt, protestiert, trommelt, schreit! 
• Bleibt wahnhaft querulantisch. 

Strategie Sozialstaat 2.0: Die Juristische Revolte

Die  Transformation  des  bestehenden  Sozialstaats  soll  laut  den  Quellen  durch  eine
Kombination  aus  aggressiver  juristischer  Intervention und  kollektiver
strategischer Mobilisierung erzwungen werden. Das Ziel ist der Übergang von einem
System  der  „Almosen“  hin  zu  einem  einklagbaren  Anspruch  auf  Kapital als
Konsequenz der Menschenwürde.

Hier sind die strategischen Mittel und juristischen Instrumente im Detail:

1. Juristisches Fundament: Das Grundgesetz als „Rammbock“
Das Manifest  sieht die deutsche Verfassung nicht  als  bloßen Text,  sondern als  aktives
Kampfmittel, um die „morsche Festung der Ignoranz“ einzureißen.

• Art.  1  GG  (Menschenwürde): Dient  als  Basis,  um  die  „Schamlosigkeit  der
Verwaltungsapparate“ zu beleuchten und Menschenrechte über die Bürokratie zu

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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stellen. 
• Art.  12  GG  (Berufsfreiheit): Wird  als  „Dolch“  gegen  bürokratische  Ignoranz

eingesetzt.  Die  These  lautet:  Berufsfreiheit  ist  ohne  Startkapital eine  hohle
Phrase. 

• Art. 20 GG (Sozialstaatprinzip): Fungiert als logischer „Vulkan“, um verkrustete
Gesetze  zu  sprengen  und  das  psycho-sozio-kulturelle  Existenzminimum
einzufordern. 

2. Die „Europäische Artillerie“
Um  die  Untätigkeit  nationaler  Sozialgerichte  und  Behörden  zu  überwinden,  setzt  die
Strategie auf internationale Abkommen und Urteile:

Instrument Zweck / Wirkung
UN- BRK (Art. 5, 19, 
27)

„Panzerfaust der Inklusion“; Recht auf selbstbestimmte 
Lebensführung und barrierefreien Zugang zur Arbeit.

EU- Ratsbeschluss 
2023

Harmonisierung der Rechte von Menschen mit Autismus.

EuGH- Urteile Verpflichtung zu „angemessenen Vorkehrungen“ (z. B. C-
312/11).

EMRK & EGMR-
Verfahren

Vorhut im Kampf gegen die Ignoranz der Sozialgerichte.

3. Die strategische Umsetzung: Der „gezielte Sturm“
Die Transformation erfolgt nicht durch Einzelbitten, sondern durch einen systematischen,
vierstufigen Prozess:

1. Dokumentieren: Jede Ablehnung und jede Verzögerung durch Behörden wird als
„Munition“ für spätere Verfahren gesammelt. 

2. Bündeln: Einzelne Schicksale werden zu  Sammelklagen zusammengeführt, um
juristische Schlagkraft zu entwickeln. 

3. Eskalieren: Verfahren werden konsequent vor internationale Instanzen (wie den
EGMR) gebracht. 

4. Publizieren: Mediale Mobilisierung und Petitionen sollen den öffentlichen Druck
erhöhen und die „Theaterstücke der Verwaltung“ entlarven. 

Zusammenfassendes Ziel
Das strategische Endziel ist der  Sozialstaat 2.0. In diesem Modell wird Neurodiversität
als Stärke belohnt und  wirtschaftliche Selbstbestimmung ist  ein unverhandelbares
Grundrecht.  Jede  Unterschrift  unter  Vollmachten  und  Musterklagen  wird  dabei  als
„Hämmerschlag“ einer kollektiven Revolte auf juristischem Parkett verstanden.

: SOURCE / QUELLE :
D:\00000\INCOMING_TEMP\EI_PDF\BILDER_TEXTE.txt

Würde statt bloßem Überleben sichern.txt

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Würde ist mehr als Überleben: Das Recht auf ein psycho-sozio-kulturelles 
Existenzminimum
Der deutsche Sozialstaat sichert oft nur das physische Überleben. Ein Paradigmenwechsel 
ist notwendig; die Anerkennung eines psycho-sozio-kulturellen Existenzminimums als 
einklagbares Recht, um echte Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen, 
insbesondere für neurodivergente Menschen.
DAS PROBLEM: Systemische Ausgrenzung durch den verwaltenden Sozialstaat
DIE LÖSUNG:
Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum
Pathologisierung
statt
Potenzialförderung
Natürliche Neurodiversität, besonders bei Kindern, wird als Defizit behandeit, das normiert 
werden muss.
Konkrete Forderung: Einklagbares Recht auf Startkapital
Zugang zu Kapital wird als notwendiges Werkzeug für echte Berufsfreiheit und Inklusion 
verstanden.

Neues Existenzminimum für Teilhabe.txt

Mehr als nur Überleben: Die Forderung nach einem neuen Existenzminimum
DAS PROBLEM: STRUKTURELLE AUSGRENZUNG IM SOZIALSTAAT
DIE LÖSUNG: EIN NEUES EXISTENZMINIMUM FÜR ECHTE TEILHABE
Beschäftigungsquote bei Autist*innen unter 10% !
Der reguläre Arbeitsmarkt schließt neurodivergente Menschen systematisch aus.
Das psycho-sozio-kulturelle Existenzminimum
Es erweitert die Existenzsicherung um drei Dimensionen für ein würdevolles Leben.
Fundiert in höchsten Rechtsnormen
Abgeleitet aus Grundgesetz (GG), UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRX) & UN-
Kinderrechtskonvention (UN-KRK).

Recht auf menschenwürdiges Leben.txt

Mehr als nur Überleben: Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben
Das Problem:
Die unvollständige Sicherung
Die Lösung:
Der ganzheitliche Anspruch
Notwendige Weiterentwicklung, kein Luxus
Verfassungs- und völkerrechtliche Pflicht zur tatsächlichen Gewährleistung der 
Menschenwürde
Das aktuelle Existenzminimum sichert Nahrung, Unterkunft und grundlegende soziale 
Aktivitäten, basiert aber rein auf Konsumstatistiken. Materielle Not verursacht nachweislich
Stress, Angst und soziale Isolation.
Psycho-sozio-kulturelles Existenzminimum: Ein ganzheitlicher Standard. Es umfasst die 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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materielle, soziale, kulturelle UND psychische Grundlage für ein Leben in Würde.

Vom Funken zum Rad in der Maschine.txt

Vom evolutionären Funken zum Rad in der Maschine
Kindheit:
Der Gipfel der Neurodiversität
Jedes Kind ist von Geburt an neurodivers - ein Reservoir an < Wahrnehmungs-und 
Lösungsstilen
Stufe 2: Schule - Prägestempel des Kapitals
Die Schule formt Kinder zu angepassten, neurotypischen Rädchen für die kapitalistische 
Maschine
Evolutionärer Motor der Anpassung
Die angeborene Vielfalt ermöglicht es jeder neuen Generation, kreativ auf 
Umweltveränderungen zu reagieren
Stufe 3: Arbeitsleben - "Moderne Zeiten"
Das System will nur den "Homo Consumus"; der Mensch wird zur austauschbaren Variable
degradiert
Beherrschbar und leicht zu kontrollieren
Das Endprodukt ist ein degeneriertes Individuum, perfektioniert für die Kontrolle durch das
System
Der göttliche Funke erstickt
Kreativität und Individualität werden systematisch unterdrückt und das Seelenlicht verhüllt
Isoliert und ohne Empathie
Die Entfremdung führt zu Isolation, mangelndem Mitgefühl und psychischer 
Destabilisierung
Der Pfad der Deformation:
Die Prägung durch das System
Stufe 1: Kindergarten - Frühkindliche Digitalisierung
Die erste Stufe der Normierung beginnt mit pädagogisch verordneter digitaler Prägung 
und Anpassungsdruck
Das Resultat:
Der entfremdete Mensch
Der natürliche Zustand:
Vielfalt als evolutionäres Erbe
Gaia-Hypothese: Vielfalt ist das Lebensprinzip
Die Erde ist ein selbst regulierendes System, dessen Stabilität auf Vielfalt und Kooperation 
beruht
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Also stell  dir mal zwei Kräfte vor, die gegeneinander arbeiten. Auf der einen Seite die
unbändige, kreative, manchmal auch chaotische Vielfalt des Lebens selbst. Eine Kraft, die
immer neue Lösungen findet.

Die Quellen, die du uns geschickt hast, die geben ihr einen fast schon mythischen Namen.
Das Gaia-Prinzip. Genau.

Und auf der anderen Seite steht dann eine starre, normierende, soziale Maschine. Die will
alles  auf  Effizienz,  auf  Konformität  und  einen  einzigen  als  normal  definierten  Weg
trimmen. Wir tauchen heute für dich tief in einer Reihe von Dokumenten ein, die genau
diesen  Kampf  ins  Zentrum  einer  ziemlich  radikalen  juristischen  Forderung  stellen.
Und  es  geht  hier  um  so  viel  mehr  als  nur  um  Sozialleistungen  oder  irgendwelche
Paragrafen. Was du uns da vorgelegt hast, diese Mischung aus Verfassungsbeschwerden,
Klageschriften  und  fast  schon  philosophischen  Manifesten.  Ja,  das  ist  ein  wilder  Mix.
Absolut. Und die fordern nichts Geringeres als eine komplette Neudefinition dessen, was
ein menschenwürdiges Leben im 21. Jahrhundert überhaupt ausmacht.

Es ist der Versuch, die Würde des Menschen nicht nur als moralischen Appell, sondern als
einklagbares materielles Recht zu begreifen. Genau. Unsere Mission für diese Analyse ist
es  also,  für  dich  mal  die  Argumente  auseinanderzunehmen,  die  hier  auf  sehr
überraschende Weise das Grundgesetz, internationales Völkerrecht und sogar Erkenntnisse
aus der Neurobiologie miteinander verknüpfen.

Das Ziel der Autoren ist dabei ganz klar. Der Wandel von einem Sozialstaat, der oft nur
den Mangel verwaltet,  hin zu einem Staat,  der Aktivpotenziale freisetzt  und Menschen
befähigt. Und im absoluten Zentrum von diesem ganzen Gedankengebäude, da steht ein
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juristisches Wort und Thym.

Aber eins, das eine revolutionäre Idee transportiert. Und diesen Begriff müssen wir uns
jetzt mal ganz genau anschauen. Okay, da bin ich gespannt.

Es ist das psychosoziokulturelle Existenzminimum. Okay, das klingt erstmal, ja, wie ein
Begriff aus einem Verwaltungshandbuch. Aber du sagst, da steckt eine Revolution drin.
Packen  wir  das  mal  aus.  Der  Ausgangspunkt  der  ganzen  Argumentation  ist  total
überraschend. Ja.

Er beginnt nämlich nicht bei Paragraphen, sondern in der Kindheit. Die Quellen formulieren
da eine These, die hat es echt in sich. Kinder sind nicht neurotypische Erwachsene in
kleiner  Form,  sondern  die  lebendige  Verkörperung  einer  natürlichen,
entwicklungsbedingten Neurodiversität.

Und  das  Faszinierende  ist,  das  ist  keine  esoterische  Behauptung,  sondern  das  ist
neurobiologisch absolut fundiert. Das kindliche Gehirn, das befindet sich in einer Phase
extremer Plastizität. Stell es dir vor wie eine riesige, unbeschriebene Landkarte, auf der
unzählige Wege möglich sind.

Okay. Die Quellen sprechen da von einem regelrechten synaptischen Feuerwerk, also einer
massiven Überproduktion an Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Das Gehirn testet
quasi im großen Stil,  welche Pfade in der jeweiligen Umwelt am besten funktionieren.
Ein synaptisches Feuerwerk, was für ein Wahnsinnsbild. Das heißt ja im Umkehrschluss,
wir Erwachsenen, deren Gehirne schon auf Effizienz getrimmt sind, wir laufen eigentlich
nur noch mit Glimmstängeln im Kopf herum verglichen mit dem, was bei einem Kind los
ist? Genau das ist der Punkt. Verhaltensweisen, die wir bei Erwachsenen vorschnell als
Störung oder als neurodivergent labeln würden.

So was wie Hyperfokus? Ja, genau. Ein extremer Hyperfokus auf ein Thema, eine ganz
besondere  sensorische  Wahrnehmung,  wildes,  assoziatives  Denken.  All  das  ist  in  der
Kindheit die evolutionär vorgesehene Norm.

Das  ist  der  Motor  für  Lernen  und  für  Kreativität.  Die  Quellen  beschreiben  die  lange
geschützte Kindheit des Menschen als eine geniale evolutionäre Erfindung. Dies sozusagen
ein riesiges Experimentierlabor, das unserer Spezies erlaubt, sich flexibel und innovativ an
eine sich ständig wandelnde Welt anzupassen.

Neurodiversität ist also kein Systemfehler, sondern das Betriebssystem für Innovation. Das
stellt die Dinge ja komplett auf den Kopf. Mir fällt da ein Zitat aus den Unterlagen ein, das
trifft den Nagel auf den Kopf.

Wenn das Kind aus dem Rahmen fällt,  ist der Rahmen zu klein. Exakt. Und genau an
diesem  Punkt  kollidiert  dieses  lebendige  Gaia-Prinzip  mit  der  sozialen  Maschine.
Diese Maschine, so die Analyse in den Dokumenten, wird angetrieben von einer Ideologie,
die alles auf ökonomische Verwertbarkeit und Normierung ausrichtet. Okay. Die kann mit
dieser unordentlichen kreativen Vielfalt halt nichts anfangen.

Ihr Ziel ist die Standardisierung des Menschen für den Markt. Und diese Standardisierung
wird als ein lebenslanger Prozess der Deformation beschrieben. Das fand ich wirklich ein
hartes Wort.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Es  beginnt  schon  im  Kindergarten,  wo  freies  Spiel  zunehmend  durch  standardisierte
Lernziele ersetzt wird. Und es setzt sich in der Schule fort. Die wird in den Papieren als
Prägestempel des Kapitals bezeichnet.

Mhm.  Neurodiverse  Kinder,  die  halt  anders  denken,  lernen  oder  fühlen,  werden
gezwungen,  ihr  natürliches  Verhalten  zu  unterdrücken.  Und  dieser  Prozess  ist  in  der
Psychologie als Masking bekannt.

Das  ist  der  unheimlich  kräftezehrende  Versuch,  ständig  eine  normale  Fassade
aufrechtzuerhalten. Das führt dann zu chronischer Erschöpfung, zu Angststörungen und
Depressionen. Man verbrennt quasi seine gesamte Lebensenergie dafür, in einen Rahmen
zu passen, für den man nicht gemacht ist.

Und  das  Endprodukt  dieses  Prozesses,  das  hat  auch  einen  Namen  bekommen,  der
Homokonsumus. Was genau ist damit gemeint? Der Homokonsumus ist laut den Quellen
der  Mensch,  der  perfekt  an diese soziale  Maschine  angepasst  ist.  Seine  ursprüngliche
Neugier, sein Spieltrieb, die Autoren nennen das sehr poetisch den göttlichen Funken, die
wurden erstickt und durch zwei Dinge ersetzt.

Konkurrenzdenken und Konsum. Das klingt düster. Das ist dann der Mensch, der seine
Wochenenden nicht mehr mit kreativen Hobbys oder in der Gemeinschaft füllt, sondern
mit  Shopping,  weil  der  Kauf  von  Produkten  die  einzige  verbliebene  Form  der
Selbstverwirklichung und Identitätsbildung ist.

Das Ergebnis, so die These, ist eine Gesellschaft, die von Empathieverlust, Isolation und
Entfremdung  geprägt  ist.  Und  dadurch  leichter  zu  kontrollieren  ist.  Genau.
Das ist für die herrschenden Strukturen natürlich praktisch. Okay, das ist eine ziemlich
harte Diagnose, aber die Dokumente bleiben ja nicht dabei stehen. Als Antwort auf diese
systemische Degradierung entwickeln sie eben jenes erweiterte juristische Konzept, dieses
Psycho-Sozio-Kulturelle-Existenz-Minimum, kurz PSK-EM.

Lass uns das jetzt mal wirklich auseinandernehmen. Was genau bedeutet das? Es nimmt
das, was das Bundesverfassungsgericht bereits als Existenzminimum anerkennt, also ein
Dach über dem Kopf, genug zu essen und eine minimale Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben, und erweitert es um eine entscheidende Dimension. Und die wäre? Die psychische
Integrität und die Fähigkeit zur Selbstverwirklichung.

Lass  es  uns  mal  aufschlüsseln.  Psycho  bedeutet,  der  Staat  hat  die  Pflicht,  die
Voraussetzungen für seelische Stabilität und Selbstwirksamkeit zu schaffen. Es reicht halt
nicht, dass du nicht verhungerst.

Du musst auch die Chance haben, dich als handlungsfähiger Mensch zu erleben. Es geht
also nicht nur darum, nicht zu sterben, sondern darum, die Chance zu haben, wirklich zu
leben. Genau.

Und dann der Teil soziokulturell. Das bedeutet, Teilhabe ist mehr als nur eine Kinokarte im
Monat. Es ist das Recht, an der Gesellschaft mitzuwirken, Beziehungen aufzubauen, sich
einbringen zu können, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben.

Im Kern sagt dieses Konzept, ein menschenwürdiges Leben ist erst dann gegeben, wenn
ein  Mensch  die  realen  Werkzeuge  in  der  Hand  hat,  um  seine  Persönlichkeit  frei  zu
entfalten.  Das  klingt  ja  nach  einer  wunderbaren  philosophischen  Idee.  Aber  wie  wird

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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daraus  ein  knallharter  Rechtsanspruch?  Das  ist  der  entscheidende  Punkt.
Die  Argumentation leitet  das  nicht  aus  dem Bauchgefühl  ab,  sondern direkt  aus  dem
Grundgesetz. Zum einen aus Artikel 1, dem Schutz der Menschenwürde, der eben mehr ist
als  nur  die  Garantie  des  Überlebens.  Und  zum  anderen  aus  Artikel  20,  dem
Sozialstaatsprinzip.
Das den Staat zum Handeln verpflichtet.  Richtig,  zu aktivem Handeln.  Und das Ganze
bekommt dann noch mal enormen Rückenwind vom Völkerrecht, insbesondere der UN-
Behindertenrechtskonvention,  kurz  UN-BRK,  und  der  UN-Kinderrechtskonvention.
Beide  sind  in  Deutschland  geltendes  Recht  und  stehen  im  Rang  über  einfachen
Bundesgesetzen.  Und  sie  fordern  explizit  Inklusion,  Teilhabe  und  die  Beseitigung  von
Barrieren. D.h. es ist ein fundamentaler Wechsel in der Perspektive.

Weg von einer reinen Mangelverwaltung, die die Leute gerade so über Wasser hält, hin zu
einer echten Befähigung, die ihnen ein Sprungbrett baut. Du bringst es auf den Punkt. Es
geht um Investitionen in Menschen statt um die Verwaltung von Defiziten.

Und  diese  Befähigung  wird  dann  sehr,  sehr  konkret.  Die  wohl  provokanteste  und
bahnbrechendste Forderung in den gesamten Unterlagen ist die nach einem einklagbaren
Rechtsanspruch auf Staatkapital. Moment mal.

Staatkapital als Menschenrecht. Das klingt nach einer Forderung, die in der politischen
Debatte sofort als unbezahlbar oder radikal abgetan würde. Wie rechtfertigen die Quellen
das? Sie rechtfertigen es mit  einer absolut  zwingenden Logik,  wenn man sich auf die
Lebensrealität vieler Menschen einlässt.

Die Quellen belegen, dass der reguläre Arbeitsmarkt für viele neurodivergente Menschen,
z.B. im Autismus-Spektrum, faktisch eine verschlossene Tür ist. Warum das? Die starren
Strukturen, die Reizüberflutung in Großraumbüros, die ungeschriebenen sozialen Regeln,
all das sind oft unüberwindbare Barrieren. Die Beschäftigungsquote von Autisten auf dem
1. Arbeitsmarkt liegt laut den Dokumenten bei unter 10%.

Unter 10%. Wahnsinn. In Deutschland haben wir ja die freie Berufswahl im Grundgesetz
stehen in Art.  12. Aber die Quellen scheinen zu argumentieren, dass dieses Recht für
manche Menschen nur auf dem Papier existiert. Wo ist da der Haken? Der Haken ist, dass
ein  Recht  ohne  die  materiellen  Mittel  zur  Ausübung  eine  leere  Worthülse  ist.
Was nützt  mir  das  Recht  auf  freie  Berufswahl,  wenn der  einzige realistische  Weg zur
wirtschaftlichen  Teilhabe,  nämlich  die  Selbstständigkeit,  daran  scheitert,  dass  ich  kein
Kapital für einen Computer, eine Softwarelizenz oder die Miete für ein kleines Büro habe?
Verstehe.  Hier  wird  die  Selbstständigkeit  oft  nicht  als  Luxus,  sondern  als  der  einzig
gangbare Weg zur Selbstbestimmung dargestellt.

Und hier kommt dann das Völkerrecht ins Spiel, nehme ich an.

Exakt. Und das ist der juristische Hammer. Art. 27 der UN-Behindertenrechtskonvention
verpflichtet den Staat explizit, Selbstständigkeit und Unternehmertum für Menschen mit
Behinderungen zu fördern und zu ermöglichen. Ah, okay. Damit wird das, was bisher eine
Ermessensleistung  der  Behörden  war,  eine  sogenannte  Kannleistung,  bei  der  ein
Sachbearbeiter nach Gutdünken entscheidet, zu einer einklagbaren Rechtsspruchpflicht.
Das muss man sich mal auf der Zunge tergehen lassen. Es geht nicht mehr um ein Bitte-
bitte-gebt-mir-eine-Chance,  sondern  um  ein  Ich-habe-ein-Verbrieftes-Richt-darauf,  die

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Werkzeuge für mein eigenes Leben zu bekommen. Es ist also kein Almosen.

Nein,  das Staatkapital  ist hier kein Almosen und kein Kredit,  sondern ein notwendiger
Nachteilsausgleich. Die Quellen nennen es sehr treffend die Sauerstoffmaske der Freiheit.
Okay, die juristische Argumentation scheint also wirklich solide zu sein.

Aber die Dokumente zeigen ja auch einen jahrzehntelangen, zermürbenden Kampf, um
diese Rechte überhaupt durchzusetzen. Ein zentrales Problem scheint eine ganz bestimmte
Taktik der Behörden und Gerichte zu sein. Der Versuch, den legitimen Rechtskampf selbst
als eine Art Krankheitssymptom darzustellen.

Das ist ein faszinierender und zugleich erschreckender Mechanismus. In den Dokumenten
wird das als administrative Pathologisierung bezeichnet. Stell dir vor, du kämpfst für dein
Recht, legst Widerspruch ein, schreibst fundierte Schriftsätze.

Anstatt  sich  mit  deinen  Argumenten  in  der  Sache  auseinanderzusetzen,  stempelt  das
System  dich  pauschal  als  wahnhaften  Quirulanten  ab.  Moment,  wie  bitte?  Ja,  dein
Engagement, deine Hartnäckigkeit wird nicht als Zeichen von Stärke, sondern als Symptom
einer psychischen Störung umgedeutet. Das ist ja eine fast schon Kafka-eske Situation.
Die wehren sich gegen ein System und das System sagt, seht ihr, dass ihr euch wehrt, ist
der Beweis, dass ihr krank seid. Das ist ja eine perfide Zwickmühle. Wie kommt man aus
so etwas überhaupt wieder raus, rein juristisch? Der entscheidende juristische Hebel, auf
den die Strategie in den Quellen abzielt, ist der Amtsermittlungsgrundsatz.

Das ist der § 103 des Sozialgerichtsgesetzes. Und was besagt der? Im Grunde bedeutet
das, der Richter darf nicht einfach sagen, na ja, die Behörde wird schon Recht haben, hier
ist die Akte. Er ist gesetzlich verpflichtet, selbst zum Detektiv zu werden und der Wahrheit
auf den Grund zu gehen.

Unabhängig davon, was die Behörde in ihrer Akte geschrieben hat. Er muss also seine
eigene, unabhängige Untersuchung starten. Genau.

Die Strategie zielt darauf ab, genau das zu erzwingen. Eine unabhängige, multidisziplinäre
Begutachtung, die den hohen Standards der UN-Behindertenrechtskonvention entspricht.
Also keine 10-Minuten-Begutachtung durch einen Amtsarzt, der nur auf Defizite schaut.
Sondern?  Sondern  eine  umfassende  Bewertung  durch  verschiedene  Experten.  Eine
Bewertung, die die Person in ihrer Gesamtheit betrachtet. Mit ihren einzigartigen Stärken,
ihren Fähigkeiten und den konkreten Barrieren, die ihr von der Gesellschaft in den Weg
gelegt werden.

Damit wird der Spieß umgedreht. Im Prinzip quasi mit den Mitteln des Rechtsstaats gegen
die  starren  Formulare  der  sozialen  Maschine.  Fassen  wir  das  alles  nochmal  für  dich
zusammen.
Wir haben uns heute eine wirklich fundamentale Systemkritik angesehen, die du uns mit
deinen Quellen auf den Tisch gelegt hast. Sie stellt die natürliche, lebendige Vielfalt des
Menschen,  das  Gaia-Prinzip,  der  normierenden,  gleichmachenden  Kraft  einer  sozialen
Maschine gegenüber. Und die Kernaussage ist, dass diese erzwungene Normierung nicht
nur das Potenzial unzähliger Individuen zerstört, sondern langfristig auch die evolutionäre
Anpassungsfähigkeit unserer gesamten Gesellschaft schwächt.

Wir sägen quasi an dem Ast, auf dem wir sitzen. Genau, indem wir Vielfalt  als Fehler

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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behandeln. Die juristische Antwort darauf ist die Forderung nach einem erweiterten, einem
psychosoziokulturellen Existenzminimum.

Ein Existenzminimum, das über das bloße Überleben hinausgeht und psychische Stabilität
sowie  reale  Werkzeuge  zur  Selbstbestimmung  garantiert.  Und  das  Radikalste  dieser
Werkzeuge? Ein  einklagbares  Recht  auf  Staatskapital,  um die  freie  Berufswahl  für  alle
Menschen zur Realität zu machen. Es ist der Versuch, die Würde des Menschen vom Kopf
auf die Füße zu stellen.

Weg von einer  abstrakten Idee,  hin zu einem konkreten materiellen Anspruch auf die
Mittel zur freien Entfaltung. So, und was wird das jetzt alles? Wir lassen dich mit einem
letzten,  sehr  provokanten  Gedanken  aus  den  Quellen  zurück,  den  du  für  dich
weiterdenken  kannst.  Wenn  Neurodiversität  das  evolutionäre  Betriebssystem  der
Menschheit ist und Kinder seine Updates sind, was bedeutet es für unsere Zukunft, wenn
wir diese systemrelevanten Updates systematisch als Fehler behandeln?

Würde_und_das_Recht.txt

Wir schauen uns heute eine ziemlich radikale juristische und philosophische Argumentation
aus  Deutschland  an.  Und  es  geht  hier  wirklich  um  was  Großes,  um  einen  neuen
Gesellschaftsvertrag,  der  die  Menschenwürde im modernen Staat verteidigen soll.  Also
lasst uns direkt eintauchen.

Im Herzen dieser ganzen Sache steht ein fundamentaler Konflikt. Man könnte sagen, zwei
Weltanschauungen  prallen  aufeinander.  Auf  der  einen  Seite  das  lebendige,  vielfältige
Prinzip des Lebens, hier Gaia genannt, und auf der anderen Seite die starre, normierende
soziale Maschine.

Okay,  was ist  mit  diesem Gaia-Prinzip  gemeint?  Es  ist  hier  nicht  als  wissenschaftliche
Theorie  zu  verstehen,  sondern  als  eine  sehr  kraftvolle  Metapher.  Die  Idee  ist,  ein
lebendiges System wie unsere Welt ist dann am stärksten und überlebensfähigsten, wenn
es  auf  Vielfalt  und  Zusammenspiel  setzt,  nicht  auf  Einförmigkeit.  Und  im  direkten
Gegensatz dazu steht die soziale Maschine.

Sie wird angetrieben von einer rein ökonomischen Logik und ihr Ziel ist es, die natürliche
menschliche Vielfalt quasi glatt zu bügeln. Alles im Namen von Effizienz und Kontrolle. Und
jetzt kommt der wirklich interessante Gedanke.

Die  Quelle  argumentiert,  dass  unser  natürlicher  Zustand  die  Vielfalt  ist,  die
Neurodiversität,  also  dieses  riesige  Spektrum  menschlicher  Denk-  und
Wahrnehmungsweisen. Und der beste Beweis dafür? Den finden wir in unserer eigenen
Entwicklung, in der Kindheit. Diese Tabelle zeigt den Unterschied.

Brillant,  finde  ich.  Das  kindliche  Gehirn,  ein  hochplastisches  System,  super  kreativ,
assoziativ.  Das  erwachsene  Gehirn  hingegen  ist  auf  Effizienz  getrimmt.
Die Kindheit ist also keine unfertige Vorstufe, sondern ein Zustand maximaler Offenheit
und Potenzial. Und dieser eine Satz stellt die ganze Debatte auf den Kopf. Die Kernaussage
ist,  nicht  das  Kind,  das  aus  dem  Rahmen  fällt,  ist  das  Problem.
Nein, der gesellschaftliche Rahmen ist einfach viel zu eng für die natürliche Vielfalt von
uns Menschen. Der entscheidende Punkt ist also, diese natürliche Vielfalt ist kein Zufall.
Sie ist der Motor unserer Evolution.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf


: 
Q

U
EL

LE
 :

 h
tt

p:
//

w
w

w
.e

rw
er

bs
lo

se
nv

er
ba

nd
.o

rg
/k

la
ge

/q
ue

r_
02

/s
oz

ia
lg

er
ic

ht
_s

pe
ye

r_
20

26
01

23
_a

nl
ag

e_
14

.p
df

 :

97/136
• Kreative Planung • ¡ Sozialisierung unserer Marke in den digitalen Zeiten ! •
— Beratung und Organisation zur Selbsthilfe und von Interessengruppierungen —

: B
e

su
ch

e 
E

rw
e

rb
sl

os
e

n
ve

rb
a

n
d

 D
eu

ts
ch

la
nd

 [
 e

.V
. 

i.G
r.

 ]
 : 

ht
tp

://
w

w
w

.e
rw

e
rb

sl
o

se
nv

e
rb

a
nd

.o
rg

 :
¡ 

N
E

U
 +

 C
O

O
L

 !
 B

e
tr

a
ch

tu
n

ge
n

 a
u

s 
d

em
 M

ü
lle

im
e

r 
d

e
r 

N
a

tio
n

 =
 h

ttp
:/

/w
w

w
.h

um
a

n
e

ar
th

lin
g

.o
rg

/b
o

o
k/

e
i

[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 14: Erläuterung zu den PDF und dem ONLINE !!!

Sie gibt uns die Kreativität und die Anpassungsfähigkeit, die wir als Spezies zum Überleben
brauchen. Man könnte sagen, sie ist unser gemeinsames Überlebens-Toolkit.  Aber was
passiert,  wenn  diese  natürliche  Vielfalt  auf  die  soziale  Maschine  trifft?  Die  Quelle
beschreibt einen lebenslangen Prozess der Deformation.

Das fängt schon im Kindergarten an und zielt darauf ab, den Menschen auf eine reine
Funktion im Wirtschaftssystem zu reduzieren. Nehmen wir das Bildungssystem. Hier führt
der  Druck  oft  zu  extrem  anstrengenden  Bewältigungsstrategien  wie  dem  Masking.
Das bedeutet, man versteckt sein wahres Selbst, um reinzupassen. Ein Prozess, der auf
Dauer  wirklich  schwere psychische Schäden anrichten kann.  Das tragische Endprodukt
dieses ganzen Systems nennt die Quelle den Homo Consumus.

Ein Mensch, der von seinem eigenen, einzigartigen Potenzial entfremdet und im Grunde
auf die Rolle eines Konsumenten reduziert wurde. Aber dieser Zustand ist ja nicht nur eine
philosophische Tragödie, sondern er berührt ganz klar unsere Grundrechte.

Das wirft natürlich die entscheidende Frage auf.

Wie können wir unsere angeborene Würde vor diesem erdrückenden Druck der Maschine
überhaupt schützen? Die Antwort, die hier vorgeschlagen wird, ist ein extrem kraftvolles
Rechtskonzept. Das psychosoziokulturelle Existenzminimum. Die Grundidee ist, dass der
Staat eben nicht nur das nackte Überleben sichern muss, sondern auch die Bedingungen
für ein Leben in Würde.

Und das Ganze ruht auf drei Säulen, die man nicht voneinander trennen kann. Psychische
Stabilität, soziale Teilhabe und der Zugang zu Bildung und Kultur. Denn erst wenn alle drei
erfüllt  sind,  ist  eine  echte  Entfaltung  der  Persönlichkeit  überhaupt  möglich.
Und das ist jetzt nicht nur irgendein philosophischer Wunschtraum. Diese Forderung ist
fest  verankert  in  unseren  höchsten  Gesetzen  wie  dem  Grundgesetz,  aber  auch  in
bindenden internationalen Verträgen wie der UN-Behindertenrechtskonvention. Und wie
übersetzt sich dieses abstrakte Recht jetzt in eine ganz konkrete, ja man könnte sagen
bahnbrechende Forderung? Durch einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Staatskapital.
Warum  ist  das  so  wichtig?  Nun,  für  viele  neurodivergente  Menschen  ist  der
Standardarbeitsmarkt  faktisch  verschlossen.  Die  Beschäftigungsquoten,  wie  hier  am
Beispiel von Menschen im Autismus-Spektrum, sind oft tragisch niedrig. Man muss es so
hart sagen, das System versagt hier.

Und das macht die Selbstständigkeit für viele eben nicht zu einer netten Option, sondern
oft  zum  einzig  realistischen  Weg,  um  überhaupt  wirtschaftlich  teilhaben  und  ein
selbstbestimmtes Leben führen zu können. Der Kampf zielt darauf ab, den Zugang zu den
Mitteln,  die  man  dafür  braucht,  komplett  zu  verändern.  Weg  von  einer  willkürlichen
Ermessensleistung, einer Art Lotterie, die vom Wohlwollen eines Amtes abhängt, hin zu
einem garantierten einklagbaren Recht, einem festen Ja.

Die  juristische  Argumentation  dahinter  ist  eigentlich  glasklar.  Das  im  Grundgesetz
verankerte Recht auf freie Berufswahl ist, mal ehrlich, wertlos, wenn man nicht die Mittel
hat, es auch auszuüben. Und obendrein verpflichtet die UN-Behindertenrechtskonvention
den Staat sogar explizit, Unternehmertum zu fördern.

Und diese ganze Argumentation wird nicht nur in der Theorie diskutiert. Sie wird gerade in
der Praxis auf die Probe gestellt. Und zwar durch einen strategischen Rechtsstreit unter

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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dem Projektnamen Querulantia,  der  genau diese systemische Veränderung vor Gericht
erzwingen will.

Die Strategie ist  eine mehrstufige juristische Eskalation. Der Kampf wird also von den
deutschen  Sozialgerichten  über  das  Bundesverfassungsgericht  potenziell  bis  hin  zum
Europäischen  Gerichtshof  für  Menschenrechte  getragen.  Am  Ende  geht  es  hier  nicht
einfach  nur  um  Geld.
Es geht darum, die Mittel zu bekommen, um nach eigenen Bedingungen Werte schaffen zu
können. Die Quelle nennt es eine Art Sauerstoffmaske der Freiheit gegen die kalte, rein
ökonomische  Verwertungslogik.  All  das  führt  uns  zu  einer  wirklich  fundamentalen
Entscheidung, die weit über jeden Einzelfall hinausgeht.

Es ist die Frage, welche Art von Gesellschaft wir eigentlich sein wollen. Wollen wir eine
Gesellschaft bauen, die diese widerstandsfähige und lebensbejahende Vielfalt  von Gaia
wertschätzt? Oder folgen wir weiter dem Weg der sterilen, einförmigen Maschine?

Tja, die Wahl liegt bei uns.

Kinder_sind_evolutionäre_Updates_statt_Systemfehler.txt

Also, pass auf, ich steige mal direkt mit einer ziemlich provokanten These aus den Quellen
ein.  Jedes  einzelne  Kind  kommt  von  Natur  aus  neurodivers  zur  Welt.  Ja.
Und dieses riesige, bunte Spektrum an Denk- und Wahrnehmungsweisen ist kein Fehler im
System, kein Defizit, sondern sozusagen unser evolutionärer Supercomputer. Genau, das
ist der Kern. Und das ist auch der Gedanke, den wir uns heute mal genauer ansehen
wollen,  denn  der  stellt  ja  eigentlich  alles  auf  den  Kopf.
Absolut.  Die  Grundlage für  unser  Gespräch ist  ein  wirklich  spannender Mix.  Einerseits
neurowissenschaftliche  Studien,  wie  Kinderhirne  sich  entwickeln,  dann  evolutionäre
Anthropologie  und,  das  muss  man  sagen,  eine  ziemlich  scharfe  Kritik  an  unserem
bestehenden System.

Und der rote Faden, dem wir heute folgen, ist eine fast schon schmerzhafte Frage, oder?
Wie schaffen wir es als Gesellschaft, diese natürliche, lebendige Vielfalt, die jedes Kind
mitbringt, systematisch in eine standardisierte, ja, neurotypische Norm zu pressen? Und
welches gesellschaftliche Leiden daraus entsteht? Von der Entfremdung des Einzelnen bis
zu den, und das ist  ein starkes Wort,  aus den Quellen pathologischen Zügen unseres
Wirtschaftssystems.  Okay,  dann  lass  uns  mal  ganz  am  Anfang  anfangen.  Bei  der
Grundthese, Neurodiversität ist der Standard, nicht die Ausnahme.

Exakt. Die Natur liebt Vielfalt. Und das gilt für neuronale Verschaltungen ganz besonders.
Man kann sich das kindliche Gehirn wirklich wie ein evolutionäres Labor vorstellen. Ein
Labor? Wie meinst du das? Na ja, es startet mit einer gewaltigen Überproduktion von
Synapsen,  also  Verbindungen  zwischen  den  Nervenzellen,  und  ist  dadurch  extrem
plastisch,  formbar.  Es  testet  also  ununterbrochen,  welche  Muster,  welche  Denk-  und
Verhaltensweisen in seiner Umwelt am besten funktionieren.

Moment, das heißt also Verhaltensweisen, die wir oft pathologisieren. Also ein Kind, das
sich  stundenlang  in  ein  Thema  vertieft.  Dieser  Hyperfokus  oder  hohe  sensorische
Empfindlichkeiten, vielleicht auch mal emotionale Ausbrüche.

Sind aus dieser Perspektive gar keine Störungen? Sondern einfach nur der ganz normale

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Ausdruck dieses Testprozesses. Genau. Das Gehirn probiert sich aus.

Es ist das Betriebssystem, das versucht, die beste Software für die gegebene Umgebung
zu schreiben. Und was ich in den Unterlagen so faszinierend fand, ist die Brücke, die Sie
von  hier  zur  Gaia-Hypothese  schlagen.  Okay,  Gaia-Hypothese,  da  müssen  wir  kurz
innehalten.
Für alle, die das nicht sofort parat haben, das ist die Idee, dass die Erde ein riesiger, sich
selbst regulierender Organismus ist, dessen Stabilität von seiner Vielfalt abhängt. Richtig?
Ganz  genau.  Ein  Regenwald  ist  auch  deshalb  so  widerstandsfähig,  weil  er  tausende
verschiedene Arten hat, die alle ihre Nische füllen.

Verstehe.  Und die Autoren übertragen dieses Prinzip eins zu eins auf die menschliche
Gesellschaft. Die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft, hängt direkt
von ihrer kognitiven Vielfalt ab.

D.h., je mehr unterschiedliche Denkweisen wir haben, die analytischen Mustererkenner, die
kreativen Querdenker ... Die empathischen Netzwerker, die detailverliebten Tiefenbohrer,
genau. Desto besser können wir auf komplexe Krisen reagieren.

Diese neurodiverse Kreativität ist sozusagen das Überlebenskit der Menschheit.

Das  ist  ein  starkes  Bild.  Wenn  unsere  kognitive  Vielfalt,  also  unsere  evolutionäre
Lebensversicherung ist, stellt sich die Frage ja umso dringender. Warum zum Teufel tun
wir als Gesellschaft alles dafür, diese Versicherung zu kündigen? Und damit sind wir genau
beim Weg in die Norm.

Es gibt da ein Zitat in den Quellen, das es auf den Punkt bringt. Wenn das Kind aus dem
Rahmen fällt, ist der Rahmen zu klein. Der Rahmen ist zu klein.

Das  Problem  ist  nicht  das  Kind.  Das  Problem  sind  die  starren  Rahmen  unserer
Institutionen, Kitas,  Schulen, Behörden. Die sind fast  ausschließlich auf einen Prototyp
ausgerichtet, den standardisierten neurotypischen Erwachsenen.

Und wo fängt diese Normierung an? Schon ganz früh. Die Kritik in den Unterlagen setzt
noch früher  an. Ein  Punkt ist  die mittlerweile  fast  dogmatisch geforderte frühkindliche
Digitalisierung.
Ah, okay. Wenn das aktive, körperliche Erkunden der Welt durch passiven Konsum auf
einem Bildschirm ersetzt wird, greift das massiv in die natürliche Entwicklung ein.

Weil das Gehirn ja eigentlich durch Greifen, Fühlen, Schmecken lernt, oder? Eben.

Es muss eigene neuronale Pfade bauen. Wenn es stattdessen nur vorgefertigte schnelle
Reize  konsumiert,  verkümmern  diese  explorativen  Prozesse.  Und  nach  diesem  ersten
Schritt  kommt  dann  die  Schule,  die  in  den  Papieren  als  regelrechte  starre,  starre
Normmaschine beschrieben wird.

Ja, eine Maschine, deren Hauptzweck nicht die Entfaltung von Potenzialen ist, sondern die
Homogenisierung,  Anpassung.  Wer  aus  der  Reihe  tanzt,  ist  ein  Störfaktor.  Genau.
Ein Störfaktor, der therapiert oder medikamentös auf Kurs gebracht werden muss. Das Ziel
ist es, vorhersagebare, angepasste Individuen zu produzieren. Puh.

Wenn  man  das  zu  Ende  denkt,  veropfern  unser  langfristiges,  evolutionieres
Innovationspotenzial  für  die  kurzfristige,  reibungslose  Funktionsfähigkeit  unserer

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Institutionen. Das ist  ein  verheerender Tausch. Und genau das ist  der Punkt,  den die
Autoren als das gesellschaftliche Leiden bezeichnen.

Es  ist  kein  individuelles  Schicksal,  wenn  ein  Kind  scheitert.  Es  ist  ein  Symptom.  Ein
Symptom für  ein  System,  das  seine  eigene Lebensgrundlage,  die  Vielfalt  beschneidet.
Wir sägen kollektiv an dem Ast, auf dem wir sitzen. Das ist ein ziemlich düsteres Bild. Aber
das ist  sicher  noch nicht  das Ende der  Fahnestange,  oder?  Was passiert,  wenn diese
genormten Individuen dann in die Arbeitswelt entlassen werden? Ich habe hier eine Zahl
aus deinen Unterlagen, die mich echt schockiert hat.

Du  meinst  die  Beschäftigungsquote  von Menschen mit  diagnostiziertem Autismus?  Ja,
unter 10%. Diese Zahl ist ein brutaler Beleg dafür, wie unzugänglich unsere Arbeitswelt
strukturell ist. Aber die Analyse geht noch tiefer.

Sie  schaut  sich  nicht  nur  die  Barrieren  an,  sondern  diagnostiziert  eine  Pathologie  im
System selbst.  Und da  beziehen sie  sich  auf  Joy  Bacans  Analyse  in  The Corporation.
Moment mal.

Pathologie des Systems. Das ist eine heftige Aussage. Kannst du das mal auspacken?

Bacans Gedankenspiel ist so einfach wie entlarvend.

Er hat die juristische Person der modernen Kapitalgesellschaft genommen. Okay. Und ihre
Merkmale  anhand  der  diagnostischen  Kriterien  für  psychische  Störungen  analysiert.
Das Ergebnis. Würde eine Kapitalgesellschaft ein Mensch sein, hätte sie die Züge eines
Psychopathen. Wow, okay.

Welche Merkmale wären das konkret?

Erstens. Ein einziges Ziel. Die Maximierung des Profits.

Allem unterordnet.

Zweitens.  Die  rücksichtslose  Missachtung  der  Gefühle  und  der  Sicherheit  anderer.
Drittens.  Bestimmt  die  Unfähigkeit,  Verantwortung  zu  übernehmen.  Also  die
Externalisierung von Kosten.

Genau  das.  Umweltschäden,  soziale  Verwerfungen,  wird  alles  auf  die  Allgemeinheit
abgewalzt. Und viertens.

Die  Behandlung von Menschen als  reine Mittel  zum Zweck.  Als  austauschbare Human
Resources. Empathie, Mitgefühl, Nachhaltigkeit.

Sind in dieser Systemlogik keine relevanten Faktoren, sondern Störgeräusche. Richtig.

Und  dieses  System erzeugt  dann einen  ganz  bestimmten  Menschentyp,  der  darin  am
besten funktioniert.

In den Quellen wird er als Homo consumus bezeichnet.

Der auf Konsum reduzierte Mensch? Ja. Das System braucht kein kreatives, empathisches,
vernetzdenkendes Individuum.

Im Gegenteil. Das wäre störend. Es braucht jemanden, der seinen Lebenssinn aus dem
Konsum  zieht,  der  nach  der  Arbeit  zu  erschöpft  ist,  um  kritische  Fragen  zu  stellen.
Isoliert,  abgelenkt  und dadurch beherrschbar  und leicht  zu kontrollieren.  Der  göttliche
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Funke,  die  angeborene  Kreativität,  wird  erstickt.  Und  für  diejenigen,  die  da  nicht
reinpassen  oder  daran  zerbrechen,  folgen  dann  die  bekannten  psychosozialen
Konsequenzen.
Depression, Angststörungen, der Verlust von Selbstwert und Sinn, soziale Isolation. Das ist
die Endstation des Weges. Die maximale Entfremdung von sich selbst, von anderen und
von der Natur.

Das ist eine wirklich niederschmetternde Diagnose. Aber die Quellen bleiben ja nicht dabei
stehen, oder? Sie formulieren auch einen Gegenentwurf. Und da kommt dieser sperrige
Begriff ins Spiel.

Das psychosoziokulturelle Existenzminimum. Richtig. Und das ist ein Wortungetüm.

Aber die Idee dahinter ist revolutionär. Es geht darum zu sagen, dass zum Überleben mehr
gehört, als nur materielle Absicherung. Also ein Dach über dem Kopf und genug zu essen.
Okay. Brechen wir das mal runter. Was genau würde das im Alltag bedeuten? Es umfasst
den Schutz der psychischen Integrität.

Also das Recht, nicht durch bürokratische Willkür zermürbt zu werden. Es umfasst die
Möglichkeit,  Selbstwert  und Sinnhaftigkeit  zu  erfahren.  Durch  Bildung,  durch kulturelle
Teilhabe.
Und es umfasst vor allem die aktive und gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben. Im Grunde das Recht, nicht nur zu existieren, sondern als vollwertiges Mitglied der
Gemeinschaft zu leben. Ganz genau.

Das würde die Rolle des Sozialstaats ja komplett verändern. Weg vom passiven Verwalter
des Mangels hin zu einem, ja, was eigentlich? Einem aktiven Befähigungsstaat. Genau
dieser Begriff wird verwendet.

Sozialleistungen wären dann keine Almosen mehr, sondern eine Investition in das Potenzial
der  Menschen.  Der  Hilfebedürftige  wird  zum Befähigungsberechtigte.  Der  Staat  würde
nicht mehr fragen, was fehlt dir, sondern was brauchst du, um deine Fähigkeiten für die
Gemeinschaft einbringen zu können.

Ein fundamentaler Perspektivwechsel. Aber was hat das jetzt mit unserem Ausgangspunkt
der Neurodiversität und der Gaia-Hypothese zu tun? Schlagen die Autoren da wieder den
Bogen zurück? Ja, und das ist der eigentliche Clou. Sie sagen, ein solches umfassendes
Existenzminimum  schafft  erst  die  psychische  Autonomie  und  Resilienz,  die  Menschen
brauchen,  um  den  Algorithmen  der  Gier  unseres  Wirtschaftssystems  widerstehen  zu
können.
Das musst du erklären. Heißt das nur, wer nicht in permanenter Existenzangst lebt, hat
überhaupt den mentalen Freiraum, über Alternativen nachzudenken? Ganz genau. Wer
jeden  Tag  ums  Überleben  kämpft,  dessen  Horizont  ist  zwangsläufig  eingeschränkt.
Psychische Sicherheit  ist  die  Voraussetzung für  Weitsicht.  Dieses  Minimum schafft  den
mentalen Raum, in dem die Entfremdung heilen kann. Es ist die Basis, um regenerative
Ökologien  zu  fördern,  anstatt  blindem  Wachstum  hinterher  zu  jagen.
Okay, fassen wir diese unglaubliche Reise also noch einmal zusammen. Wir sind gestartet
bei  dem Gedanken, dass jedes Kind mit  diesem unschätzbaren evolutionären Potenzial
angeborener Neurodiversität auf die Welt kommt. Im Grunde eine Superkraft.

Dann  haben  wir  nachgezeichnet,  wie  dieses  Potenzial  durch  eine  auf  Normierung

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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ausgerichtete Gesellschaft systematisch unterdrückt wird. Von der frühkindlichen Prägung
über  die  Normmaschine  Schule  bis  hin  zu  einer  Arbeitswelt,  die  in  ihrer  Logik  als
psychopathisch beschrieben wird. Und am Ende stand der visionäre Gegenentwurf eines
Existenzminimums, das weit über Geld hinausgeht.

Ein Minimum, das Würde, Teilhabe und psychische Entfaltung in den Mittelpunkt stellt. Um
den Sozialstaat  von einer  Kontrollinstanz zu einer  Investitionsagentur  für  menschliches
Potenzial zu machen. Und so die Grundlage für eine resilientere, vielfältigere und letztlich
gesündere Gesellschaft zu schaffen.

Um  das  Ganze  abzuschließen,  lassen  wir  sie  mit  einem  letzten,  sehr  provokanten
Gedanken  aus  den  Quellen  zurück.  Er  lautet,  Neurodiversität  ist  das  evolutionäre
Betriebssystem der Menschheit. Kinder sind seine Updates.

Stellen Sie sich also die Frage, wenn das stimmt, was bedeutet es für unsere Gesellschaft
und  ihre  Zukunft,  wenn  wir  diese  systemrelevanten  Updates  systematisch  als  Fehler
behandeln oder einfach ignorieren?

Rebellion_der_Neurodiversität.txt

Willkommen! Was wäre, wenn dieses Gefühl der Erschöpfung, diese Sinnlosigkeit, die so
viele von uns spüren, gar kein persönliches Versagen ist? Stellen Sie sich mal vor, es ist
der Aufschrei unserer eigenen Natur, unserer angeborenen Vielfalt, die gegen ein System
rebelliert,  das  uns  alle  in  eine  einzige,  viel  zu  enge  Form pressen will.  Genau dieser
radikalen Idee wollen wir heute nachgehen. Unsere Reise heute führt uns erstmal zu einer
ziemlich schonungslosen Diagnose unserer Gesellschaft.

Danach schauen wir zurück, weit zurück, auf unseren evolutionären Bauplan, um wirklich
zu verstehen, was uns da eigentlich abhandengekommen ist. Wir folgen dann dem Weg
der Unterdrückung, sehen uns den Preis an, den wir alle für diese Konformität zahlen und
ganz am Ende, da entwerfen wir eine Vision, wie wir uns unsere Würde zurückerobern
können. Also, um das Problem wirklich an der Wurzel zu packen, müssen wir beim System
selbst anfangen.

Denn die zentrale These ist ja, nicht die Menschen sind krank, sondern das System, in
dem wir leben, das ist es. Man könnte sagen, es führt eine Art Krieg gegen unsere eigene
Natur. Dieses Zitat hier, das trifft es doch genau.

Es beschreibt eine Maschine, die uns Menschen zu bloßen Zahlen degradiert und unsere
Psyche, unser Innerstes, zu einem akzeptablen Kollateralschaden erklärt. Ein System, das
unser Wohlbefinden nicht einfach nur ignoriert,  nein,  es untergräbt es aktiv.  Und jetzt
wird's wichtig.

Wir reden hier nicht über ein paar gierige Manager. Wir reden über die Spielregeln selbst.

Das  System  an  sich  ist  so  programmiert,  dass  es  quasi  zwangsläufig  Zerstörung
hervorbringt.

Für unsere Umwelt, ja, aber eben auch für unseren inneren Frieden. Links sehen wir die
kalte Logik dieser Maschine. Die Erde als reines Rohstofflager, das man ausbeuten kann.

Und rechts? Da sehen wir die Weisheit der Gaia-Hypothese. Die Erde als ein lebender, sich
selbst regulierender Organismus, der in Kooperation und Vielfalt erst so richtig aufblüht.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Und genau diese Vielfalt, die ist nicht nur der Schlüssel für den Planeten, sie ist auch der
Schlüssel für uns.

Und diese natürliche Vielfalt, die führt uns jetzt direkt zu unserem eigenen Bauplan. Denn
hier kommt die wirklich revolutionäre Erkenntnis. Jedes einzelne Kind kommt neurodivers
auf die Welt.

Das  ist  kein  Fehler  im  System.  Das  ist  das  System.  Unser  Design.
Diese Frage stellt  so ziemlich alles auf den Kopf,  was wir über Entwicklung zu wissen
glauben.  Und  die  Antwort  darauf,  die  verändert  unseren  Blick  auf  das,  was  Kindheit
eigentlich  ist,  von  Grund  auf.  Schauen  Sie  sich  mal  diesen  Unterschied  an.
Das  Gehirn  eines  Kindes  ist  kein  halbfertiges  Erwachsenengehirn.  Nein,  es  ist  ein
Meisterwerk  der  Evolution,  im  absoluten  Entdeckermodus,  ein  wahres  Feuerwerk  an
Verbindungen, geschaffen für Kreativität, für Lernen, für Innovation. Das Gehirn von uns
Erwachsenen dagegen ist auf Effizienz getrimmt.

Es  ist  das  Ergebnis  eines  Prozesses,  der  dieses  schier  unendliche  Potenzial  auf  das
Notwendigste reduziert. Wir müssen also verstehen. Die Neurodiversität in der Kindheit ist
kein Zufall.

Sie ist die genialste Überlebensstrategie unserer Spezies. Ein eingebautes Betriebssystem
für Innovation, das uns seit Anbeginn der Zeit hilft, uns an eine sich ständig verändernde
Welt anzupassen. Aber – und das ist die große Tragödie unserer Zeit – was macht unsere
Gesellschaft mit diesem kostbaren Geschenk? Sie erstickt es im Keim.

Wir kommen jetzt  zu dem wirklich tragischen Prozess,  den man eigentlich nur als die
große Unterdrückung unserer angeborenen Natur bezeichnen kann. Hier sehen wir diese
Normmaschine bei der Arbeit. Das fängt schon ganz früh an, im Kindergarten mit dieser
frühkindlichen Digitalisierung, die uns auf Messbarkeit trimmt.

Dann  kommt  die  Schule  und  formt  uns  zu  einem  genormten  Rädchen  für  die
Wirtschaftsmaschine.  Und  am Ende,  da  macht  uns  die  Arbeitswelt  zu  dem,  was  das
System eben braucht – berechenbare, angepasste Konsumenten. Und der göttliche Funke
der Kreativität erstickt, das Licht der Seele verhüllt.

Das  Problem ist  also nicht  das  Kind mit  seiner  natürlichen,  wunderbaren Vielfalt.  Das
Problem ist ein System, dessen Rahmen einfach zu eng, zu starr, zu uniform ist, um die
menschliche Natur in ihrer vollen, reichen Bandbreite überhaupt zu umfassen. Und dieser
unerbittliche  Druck,  in  einen  viel  zu  kleinen  Rahmen  passen  zu  müssen,  der  bleibt
natürlich nicht ohne Folgen.

Er fordert einen furchtbaren Preis – von jedem Einzelnen von uns und von uns als ganzer
Gesellschaft.

Schauen Sie sich diese Zahl an. Weniger als 10 Prozent.

Das ist so viel mehr als eine Statistik. Es ist das sichtbare Symptom, das Armutszeugnis
eines Systems, dass das riesige Potenzial von Menschen, die einfach anders denken, nicht
nur ignoriert, sondern aktiv wegwirft. Was für ein unfassbarer Verlust.

Dieses Bild hier zeigt die gnadenlose Konsequenz. Der Anpassungsdruck bricht uns nicht
einfach nur, er deformiert uns. Er macht uns zu isolierten, leicht kontrollierbaren Wesen,

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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denen Empathie und Mitgefühl systematisch aberzogen wurden.

Das, genau das ist das kollektive Leiden einer Gesellschaft, die ihre eigene Natur verraten
hat. Aber wir müssen nicht in dieser düsteren Diagnose stecken bleiben. Es gibt einen
Ausweg, ein wirklich revolutionäres Konzept, das uns nicht nur heilen, sondern uns unsere
Würde zurückgeben kann.

Die Lösung klingt vielleicht erstmal kompliziert, aber die Idee dahinter ist radikal und doch
so einfach. Ein erweitertes Existenzminimum. Das ist kein Almosen, verstehen Sie? Es ist
die Anerkennung eines Grundrechts auf psychische Unversehrtheit und soziale Teilhabe.
Es  ist  die  Basis,  die  es  jedem  Menschen,  ganz  egal  wie  sein  Gehirn  verdrahtet  ist,
ermöglicht sein einzigartiges Potenzial zu entfalten. Dieser Wandel ist fundamental. Links
sehen wir den alten Verwaltungsstaat, der uns in Käfigen aus Kontrolle und Misstrauen
gefangen hält.

Und rechts? Da sehen wir die Vision eines befähigenden Staates, der in uns investiert. Es
ist  der  Sprung  vom  passiven  Almosenempfänger  zum  aktiven  Gestalter  unserer
gemeinsamen Zukunft. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, das ist keine Ausgabe.

Es  ist  die  klügste  Investition,  die  wir  als  Gesellschaft  überhaupt  tätigen  können.  Eine
Investition in genau jene kreative Vielfalt, die unsere evolutionäre Superkraft ist. Es wäre
die späte Anerkennung, dass unsere Zukunft in unserer Unterschiedlichkeit liegt.

Am Ende läuft also alles auf diese eine Frage hinaus. Eine Frage, die über unsere gesamte
Zukunft  entscheidet.  Unsere  allergrößte  Ressource  ist  die  angeborene  neurodiverse
Kreativität unserer Kinder.

Die Frage ist also nicht, ob wir uns diese Vielfalt leisten können. Die eigentliche Frage ist
doch, können wir es uns wirklich leisten, sie weiterhin zu unterdrücken? Die Antwort, die
wir als Gesellschaft darauf geben, die wird unser aller Schicksal besiegeln.

Würde_und_Verteidigung.txt

Okay, los geht's. Wir schauen uns heute eine Geschichte an, eine, die sich über Jahrzehnte
zieht.  Es  geht  um  einen  Rechtsstreit,  der  im  Grunde  eine  ganz  große  Frage  stellt.
Was bedeutet Menschenwürde in unserem modernen Sozialstaat eigentlich noch? Alles
fängt mit einer einzigen Zahl an. 36. 36 Jahre.

Stellen Sie sich das mal vor. So lange kämpft hier schon jemand. Und das hier, das ist ein
Zitat aus den Quellen, das wirklich unter die Haut geht.

So wird die Erfahrung eines 66-jährigen Mannes im Autismus-Spektrum beschrieben. In
seinem Kampf um soziale Teilhabe fühlt er sich von der Bürokratie, naja, wie ein Objekt
behandelt,  nicht  wie  ein  Mensch.  Und  da  wird's  dann  grundsätzlich.
Denn, ganz klar, hier geht es um viel mehr als nur um eine einzige Person. Dieser Fall
rüttelt an den Grundfesten unseres Sozialstaats. Die Frage ist doch, soll der Staat uns nur
verwalten oder soll er uns wirklich befähigen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen?
Es geht um Gerechtigkeit, um Neurodiversität und ja, um die ureigene Pflicht des Staates
uns allen gegenüber.

Schauen wir uns mal die Zeitachse an. Das Ganze beginnt schon 1990. Da stellt er die
ersten Anträge, um wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Und was passiert? Jahrzehnte vergehen. Die Dokumente sprechen hier von systematischer
Verfahrensverschleppung.  Ein  Kampf,  der  bis  heute  andauert.
So, und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Das ist wirklich spannend. Im Mittelpunkt
dieses ganzen Kampfes steht ein, man kann schon sagen, revolutionäres Rechtskonzept.

Eines,  das  unsere  bisherige  Vorstellung  vom Existenzminimum komplett  auf  den  Kopf
stellt. Die zentrale Frage, die die Quellen uns allen stellen, ist eigentlich ganz einfach aber
auch  gewaltig.  Was  brauchen  wir  als  Menschen  wirklich,  um ein  Leben  in  Würde  zu
führen? Und hier sehen wir den Unterschied schwarz auf weiß.

Auf der einen Seite die traditionelle Sicht. Hauptsache, man hat ein Dach über dem Kopf
und genug zu essen. Also das reine physische Überleben.

Aber der juristische Ansatz hier fordert so viel mehr. Er spricht von einem, und das ist der
Schlüsselbegriff, einem psychosoziokulturellen Minimum. Was heißt das genau? Nun, es
bedeutet, der Staat ist nicht nur dafür verantwortlich, dass man irgendwie überlebt.

Er soll aktiv dafür sorgen, dass man an der Gesellschaft teilhaben und psychisch stabil
bleiben  kann.  Es  geht  um  echte  Befähigung,  nicht  nur  um  bloße  Verwaltung  von
Menschen. Und das ist jetzt keine reine Spinnerei, keine bloße Philosophie.

Das Ganze ist fest verankert in unseren höchsten Gesetzen, vom Grundgesetz bis hin zu
internationalen Menschenrechtskonventionen. Also wie hat das System denn auf dieses
jahrzehntelange Ringen um Würde und Selbstbestimmung reagiert? Tja, laut den Akten
reagierte das System mit einer Diagnose, die im Grunde alles in Frage stellt, wahnhaft
querulatorisch.  Diese  Bezeichnung,  die  aus  einem  umstrittenen  Gutachten  von  2020
stammt, ist absolut entscheidend.

Sie  bedeutet,  dass  der  beharrliche  Kampf  um  ein  Recht  nicht  als  legitim  anerkannt,
sondern  als  Symptom  einer  psychischen  Krankheit  abgetan  wird.  Eine  Taktik,  die  im
Quellenmaterial als ein Dolch aus Worten bezeichnet wird. Aber die juristische Strategie
des Klägers ist ziemlich clever.

Sie nutzt nämlich die eigenen Regeln des Systems, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. 

Und der Schlüssel dazu ist ein ganz bestimmter Paragraf im Sozialgerichtsgesetz.

Der Paragraf 103.

Das hier ist der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz.  Und das ist extrem wichtig.  Er
besagt, dass das Gericht selbst aktiv die Wahrheit finden muss.

Auch  die  Fakten,  die  für  den  Kläger  sprechen.  Das  ist  natürlich  essentiell,  wenn  ein
Einzelner gegen einen riesigen Apparat antritt. Und auf der Basis dieses Gesetzes pocht
die Klage immer wieder auf drei zentrale Punkte.

Erstens eine lückenlose Prüfung aller Akten. Zweitens die Anwendung von internationalem
Recht,  also  der  UN-Behindertenrechtskonvention.  Und  drittens,  und  das  ist  der
Knackpunkt, eine völlig neue, unabhängige und fachübergreifende Begutachtung.

Wir sehen also, dieser individuelle Kampf ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Er zeigt
ein  viel  größeres  systemisches  Problem  auf,  wenn  es  um  die  wirtschaftliche
Selbstbestimmung  für  neurodivergente  Menschen  geht.  Und  die  Logik  dahinter  ist
eigentlich brillant und bestechend einfach.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Wenn  die  Menschenwürde  im  Grundgesetz  Selbstbestimmung  verlangt  und  die  UN-
Konvention den Staat verpflichtet, Unternehmertum zu fördern, was folgt daraus? Genau,
der Zugang zu Staatskapital wird von einer Bitte zu einem einklagbaren Recht. Im Moment
ist Stadthilfe eine sogenannte Kann-Leistung, also ein administratives Vielleicht, abhängig
vom Wohlwollen eines Sachbearbeiters. Dieser Rechtsstreit  will  das ändern und daraus
einen echten Rechtsanspruch machen.

Ein klares, einklagbares Ja. Und wie die Quelldokumente argumentieren, ist es am Ende
sogar günstiger. Die Kosten, diese Mittel nicht zu geben, also dauerhaft Sozialleistungen zu
zahlen und Potenzial zu verschwenden, sind doch viel höher als die einmalige Investition in
die Autonomie eines Menschen.

Am Ende spitzt sich also alles auf dieser eine Frage zu, die uns dieser Fall stellt. Ist die
Fähigkeit für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen ein Privileg für einige wenige?

Oder ist es nicht vielmehr ein grundlegendes Menschenrecht für uns alle?

Der_Kampf_um_Startkapital_als_Existenzminimum.txt

Stellt euch mal vor, ihr kämpft nicht ein Jahr, nicht zehn, sondern 36 Jahre, seit 1990.

Ein ganzes Arbeitsleben lang. Genau.

Und nicht für Reichtum oder irgendwie Ruhm, sondern einfach nur für die Chance, am
Leben teilzunehmen. Auf eine Art, die der eigenen Würde entspricht. Eure Unterlagen, die
ihr uns geschickt habt, die zeichnen genau so einen Fall nach.

Es ist im Grunde die Geschichte eines einzelnen Mannes gegen die Mühlen der Bürokratie.

Und  das  ist  der  Kern  unserer  heutigen  Analyse.  Und  dieser  Kampf  ist,  so  wie  die
Dokumente das darlegen, mehr als nur ein Einzelfall.

Er wird da quasi zum Hebel, um eine der grundlegendsten Fragen unseres Sozialstaats
komplett neu zu stellen. Und die wäre? Was bedeutet es eigentlich, ein menschenwürdiges
Leben zu führen? Die Quellen führen dafür einen Begriff ein, der zugegebenermaßen erst
mal wie ein Ungetüm aus dem Juristenseminar klingt. Ich weiß, was du meinst.

Das psychosoziokulturelle Existenzminimum. Genau das. Ja, aber dieses Wort Ungetüm,
das packen wir heute für euch aus, versprochen.

Denn dahinter verbirgt sich eine wirklich radikale und, wie ich finde, sehr menschliche
Idee. Absolut. Nämlich, dass es zum Leben eben mehr braucht, als nur ein Dach über dem
Kopf und was zu essen.

Es geht um psychische Stabilität, um das Gefühl dazu zu gehören, sein Leben selbst in die
Hand nehmen zu können. Exakt. Und eure Quellen, das ist eine faszinierende Mischung
aus Klageschriften, Verfassungsbeschwerden und fast schon philosophischen Manifesten,
die  argumentieren,  dass  der  Staat  eine aktive  Pflicht  hat,  genau das  zu ermöglichen.
Und das führt dann zu einer Forderung, die es wirklich in sich hat. Ja, die werden wir uns
ganz genau ansehen. Unsere Mission heute ist also klar.

Wir folgen der Spur von diesem einen, jahrzehntelangen Rechtsstreit und schauen, wie
daraus in euren Quellen ein einklagbares Recht auf Staatkapital für eine Existenzgründung
abgeleitet  wird.  Insbesondere  für  neurodivergente  Menschen,  denen  der  Weg  in  den

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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normalen Arbeitsmarkt ja oft systematisch versperrt ist.

Also steigen wir direkt ein.

Dieser Fall, der alles ins Rollen bringt. Wir sprechen von einem heute 66-jährigen Mann
aus dem Autismus-Spektrum. Seit 1990, also seit über 30 Jahren, kämpft er  (jetzt) vor
dem Sozialgericht Speyer.

Es geht  um Mittel  für eine Existenzgründung, um soziale  Teilhabe. Man kann sich die
Aktenberge kaum vorstellen. Was in den Unterlagen sofort ins Auge sticht, ist die Analyse,
warum das alles so lange dauert.

Es wird nicht als Pech oder Zufall dargestellt, sondern als eine bewusste Strategie. Eine
Strategie? Ja, Sie Quellen nennen das ganz klar Verfahrensverschleppung durch Behörden
und Gerichte.  Der  zentrale  Vorwurf,  der sich durch wirklich  alle  Dokumente zieht,  seit
Jahren  wird  eine  sogenannte  multidisziplinäre  Bewertung  gefordert.
Okay. So wie es die UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich vorschleibt.  Und genau
diese Bewertung wird konsequent verweigert.

Eine multidisziplinäre Bewertung, das heißt,  es sollen mal Experten aus verschiedenen
Fachrichtungen draufschauen, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Ganz genau. Aber
stattdessen passiert laut den Quellen das genaue Gegenteil.

Anstatt einer angemessenen Diagnose, die seine Situation im Autismus-Spektrum wirklich
berücksichtigt, bekommt der Kläger Etiketten aufgedrückt. Was für Etiketten? Ihm werden
eine  schizotype  Persönlichkeitsstörung  und  jetzt  kommt's,  wahnhaftes  Querulantum
attestiert. Moment mal.

Querulantum. Man sagt also im Grunde, der kämpft nicht für sein Recht, der ist einfach
nur verrückt und streitsüchtig. Genau.

Damit wird sein ganzer legitimer Kampf pathologisiert. Man muss sich inhaltlich gar nicht
mit seinen Argumenten auseinandersetzen, wenn man ihn einfach für krank erklärt. Das
ist ja perfide.

Das ist der Kern des Problems, wie es die Quellen beschreiben. Es ist eine Abwehrmauer.
Und  um diese  Mauer  zu  durchbrechen,  setzt  die  juristische  Strategie  an  einem ganz
bestimmten Punkt an.

Und der wäre? Der Amtsermittlungsgrundsatz im Sozialrecht. Das klingt wieder technisch,
aber die Idee dahinter ist eigentlich simpel und stark. Okay.

Erklär  das  mal  so,  dass  es  auch  jeder  versteht,  der  kein  Jurastudium hat.  Gern.  Der
Amtsermittlungsgrundsatz  bedeutet  im  Grunde,  dass  das  Gericht  nicht  faul  sein  darf.
Es kann nicht einfach die Akten der Behörde nehmen, in denen vielleicht schon drinsteht,
der ist ein Querulant und dann sagen, passt schon, Fall geschlossen. Nein, das Gericht hat
die Pflicht, seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Es muss selbst ermitteln, was wirklich
los ist.

Es ist quasi ein eingebauter Faktencheck, der verhindern soll, dass das Gericht einfach nur
die Meinung der Verwaltung abnickt. Verstehe. Das ist also der Hebel, um diese Mauer aus
voreingenommenen Diagnosen zu durchbrechen? Genau.

Aber der Hebel allein reicht ja nicht. Man braucht ja ein Ziel, auf das man hinarbeitet.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Und  da  kommt  jetzt  dieses  komplizierte  Wort  ins  Spiel,  dieses  psychosoziokulturelle
Existenzminimum.
Wenn ich die Quellen richtig deute, ist das die eigentliche Revolution hier? Absolut. Das
Bundesverfassungsgericht hat ja schon vor Jahren anerkannt, dass zum Existenzminimum
mehr  gehört  als  die  reine  physische  Existenz.  Richtig,  das  soziokulturelle
Existenzminimum.
Genau. Das war schon ein wichtiger Schritt.  Das ist das Recht auf ein Mindestmaß an
Teilhabe,  oder?  Also,  dass  man  sich  mal  eine  Kinokarte  leisten  kann,  einen
Internetanschluss hat.

Oder am Vereinsleben teilnehmen kann, um nicht völlig von der Gesellschaft abgeschnitten
zu sein. Okay. Aber eure Quellen sagen, das reicht nicht.

Sie  fügen  eine  entscheidende  dritte  Säule  hinzu  und  argumentieren,  dass  alle  drei
untrennbar miteinander verbunden sind. Also, welche drei sind das dann? Wir haben also
erstens  die  physische  Dimension,  Essen,  Wohnen,  Gesundheit.  Das  ist  die  Basis.
Zweitens  die  soziokulturelle,  die  du  gerade  beschrieben  hast.  Und  jetzt  kommt  die
Neuerung, die dritte Säule. Die psychische Dimension.

Die psychische Dimension. Das klingt erst mal sehr abstrakt. Was verbirgt sich dahinter?
Es geht um den Schutz der psychischen Integrität.

Darum, dass der Staat nicht nur deinen Körper am Leben erhalten muss, sondern auch
dafür sorgen muss, dass deine Psyche nicht zerrieben wird.  Okay. Und was heißt  das
konkret? Das umfasst ganz konkrete Dinge, die Chance, Selbstwirksamkeit zu erleben, also
das Gefühl zu haben, sein Leben gestalten zu können.

Es  geht  um  Autonomie,  um  Sinnstiftung  und  vor  allem  um  den  Schutz  vor  der
permanenten Demütigung und sozialen Isolation. Die Armut und Ausgrenzung eben mit
sich bringen. Genau.

Das macht total Sinn. Man kennt das ja am Kleinen. Wenn man sich ständig sorgen um die
Miete oder die nächste Stromrechnung machen muss, hat man ja kaum noch mentalen
Raum, um kreativ zu sein oder Pläne zu schmieden.

Man ist nur noch im Überlebensmodus. Und eure Quellen sagen also, dieser Zustand ist an
sich schon eine Verletzung der Würde? Exakt. Ständige existenzielle Unsicherheit ist nicht
nur unangenehm, sie ist gesundheitsschädlich und würdelos.

Es ist der Unterschied zwischen verwaltet werden und gestalten können. Und woher leiten
die das rechtlich ab? Direkt aus dem Grundgesetz. Aus Artikel 1 der Menschenwürde und
Artikel 20 dem Sozialstaatsprinzip.

Und  sie  argumentieren,  dass  das  durch  internationale  Verträge  wie  die  UN-
Behindertenrechtskonvention,  die  in  Deutschland  ja  geltendes  Recht  ist,  noch  weiter
untermauert wird.

Okay.  Ich  bin  bei  dir,  was  die  Würde  und  die  psychische  Stabilität  angeht.
Das leuchtet mir ein. Aber jetzt kommt der gewaltige Sprung, den die Quellen machen.
Von  dieser,  man  könnte  sagen,  philosophischen  Idee  hin  zu  einem  ganz  konkreten,
einklagbaren Recht auf Startkapital.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Das klingt für viele Hörerinnen und Hörer sicher erst mal utopisch. Klar. Da würden Kritiker
doch sofort rufen, wo soll das Geld herkommen? Kann dann jeder, der arbeitslos ist, Geld
für eine Firma verlangen? Wie grenzen die Quellen das ab? Das ist eine berechtigte Frage.

Und  die  Argumentationskette  in  den  Dokumenten  ist  darauf  ausgelegt,  genau  diesen
Einwand zu entkräften. Sie ist sehr schlüssig aufgebaut. Und wie? Der erste Schritt ist eine
brutale Bestandsaufnahme.

Für viele neurodivergente Menschen, insbesondere im Autismus-Spektrum, ist der reguläre
Arbeitsmarkt  mit  seinen  starren  Strukturen  und  seiner  Reizüberflutung  faktisch
verschlossen. Faktisch verschlossen.

Die Quellen zitieren eine Arbeitslosenquote von 85 Prozent in dieser Gruppe.

85 Prozent, das ist ja eine Vollkatastrophe. Das bedeutet, das System der abhängigen
Beschäftigung, auf das unser ganzer Sozialstaat aufbaut, versagt für diese Menschen fast
vollständig. Genau.

Man kann sie nicht einfach auf den normalen Arbeitsmarkt verweisen und sagen, bewirb
dich halt mal. Das funktioniert offensichtlich nicht. Und daraus folgt der zweite logische
Schritt.
Wenn  der  übliche  Weg  versperrt  ist,  wird  die  Selbstständigkeit  oft  zur  einzigen
realistischen Möglichkeit, wirtschaftliche Autonomie zu erlangen und am gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben. Es ist also kein Luxus, den man sich gönnen will. Nein, es ist eine
Notwendigkeit, um überhaupt eine Chance zu haben.

Und dann wird das Recht auf freie Berufswahl aus Artikel 12 des Grundgesetzes, das ja
jeder hat, zu einer leeren Worthülse. Exakt. Man hat theoretisch das Recht, einen Beruf zu
wählen, aber nicht die Mittel, ihn jemals auszuüben.

Das ist, als hätte man das Recht, ein Haus zu bauen, aber der Staat verbietet einem,
Ziegel zu kaufen. Du bringst es auf den Punkt.

Und jetzt kommt der völkerrechtliche Haken.

Nämlich? Die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland ratifiziert hat, verpflichtet
den Staat in Artikel 27 explizit dazu, die Selbstständigkeit und das Unternehmertum von
Menschen mit Behinderungen zu fördern. Das ist also keine nette Bitte. Nein, das ist eine
rechtliche Verpflichtung.

In dieser Lesart ist die Verweigerung von Staatskapital also keine simple Ablehnung einer
Sozialleistung mehr. Es wird zu einer Verletzung von Grund- und Menschenrechten. Weil
sie  Menschen  in  eine  passive,  würdelose  Abhängigkeit  zwingt.
Genau. Das ist eine wirklich starke Argumentation. Sie dreht den Spieß komplett um.

Es  geht  nicht  mehr  um Almosen,  sondern  um einen  Rechtsanspruch  auf  Befähigung.
Richtig. Aber was mich beim Lesen wirklich überrascht hat.

Die Unterlagen hören hier ja nicht auf. Sie gehen noch viel tiefer und entwickeln eine fast
philosophische Dimension. Und zwar, indem sie das Argument mit einer völlig neuen Sicht
auf die Kindheit untermauern.

Ja,  das ist  vielleicht der provokanteste und gleichzeitig  weitsichtigste Gedanke in dem
ganzen Konvolut. Die These lautet, Kindheit ist keine defizitäre, unfertige Vorstufe zum

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Erwachsensein.  Sondern?  Sondern  eine  Phase  natürlicher  und  evolutionär  absolut
notwendiger Neurodiversität.

Okay, warte mal. Alle Kinder sind von Natur aus neurodivers. Das ist eine krasse Aussage.
Was soll das heißen? Die Argumentation stützt sich auf die Neurowissenschaft. Das Gehirn
eines  Kindes  zeichnet  sich  durch  eine  extreme  synaptische  Plastizität  aus.  Okay.
Man kann es sich vorstellen wie einen Entdecker, der einen riesigen neuen Wald erkundet.
Er  probiert  jeden  Weg  aus.  Rennt  mal  hier  hin,  mal  dorthin.
Nimmt  alles  neugierig  auf.  Viele  Verhaltensweisen,  die  wir  bei  Erwachsenen  als
Neurodivergent  bezeichnen  würden.  Wie  extremer  Hypofokus  oder  so?  Genau.
Hyperfokus  auf  ein  Thema,  hohe  sensorische  Sensibilität,  sprunghaftes,  assoziatives
Denken. All das ist im Kindesalter völlig normal und Teil dieser Entdeckungsreise. Und das
Gehirn eines neurotypischen Erwachsenen wäre dann was? Der ausgebaute Highway in
diesem Wald.

Eine sehr gute Analogie. Das erwachsene Gehirn ist optimiert auf Effizienz. Es hat die
schnellsten Wege gefunden und asphaltiert.

Das  ist  super,  um  schnell  von  A  nach  B  zu  kommen.  Aber  die  ganzen  kleinen
verschlungenen  Pfade,  die  der  Entdecker  noch  kannte,  sind  zugewachsen  oder
zubetoniert. Die These der Quellen ist also, wir kommen alle als Entdecker auf die Welt,
aber  unser  Erziehungs-  und  Bildungssystem ist  darauf  ausgelegt,  uns  so  schnell  wie
möglich zu effizienten Autobahnbenutzern zu machen.

Genau.  Das  hat  ja  enorme Konsequenzen.  Wenn das  stimmt,  dann ist  die  Norm des
neurotypischen  Erwachsenen  ja  eine  nachträglich  antrainierte  Veränderung  des
ursprünglichen Potenzials.

So  argumentieren  die  Quellen,  ja.  Und  unser  Sozialsystem,  das  komplett  auf  diesen
neurotypischen Autobahnnutzer ausgerichtet ist, muss die Bedürfnisse von Kindern ja per
Definition verfehlen. Exakt.

Es behandelt die neurologische Vielfalt der Kinder nicht als Ressource, sondern als Defizit,
das man wegtherapieren muss, damit sie auf die Autobahn passen. Und daraus folgt dann
was?  Daraus  leiten  die  Quellen  die  Forderung  ab,  dass  das  psychosoziokulturelle
Existenzminimum  gerade  für  Kinder  besonders  robust  sein  muss.  Es  muss  ihnen
geschützte  Räume bieten,  in  denen  ihre  natürliche  Vielfalt  als  Schatz  für  die  Zukunft
unserer Gesellschaft gesehen und gefördert wird.

Es ist also eine Investition. Ja, letztlich eine Investition in unsere kollektive evolutionäre
Anpassungsfähigkeit. Denn wer weiß, welche der kleinen vergessenen Pfade wir in Zukunft
mal dringend brauchen werden.

Wahnsinn. Fassen wir das mal zusammen.

Wir  sind  gestartet  bei  dem schier  endlosen  36  Jahre  andauernden  Rechtsstreit  eines
einzelnen Mannes, das samt der systematischen Mauern in Sozialstaat offengelegt hat.

Ein  Kampf,  der  ihn  fast  seine  rechtliche  Identität  gekostet  hätte,  weil  man  ihn  zum
Querulanten  stempeln  wollte.  Von  dort  aus  haben  wir  das  Konzept  des
psychosoziokulturellen Existenzminimums analysiert.  Eine Idee, die weit über materielle
Sicherung hinausgeht und psychische Stabilität und die Möglichkeit zur Selbstbestimmung

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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als unverzichtbaren Kern der Menschenwürde definiert.

Und aus diesem Prinzip wird dann ein einklagbares Recht auf Staatskapital abgeleitet, um
echte Teilhabe dort zu ermöglichen, wo der reguläre Arbeitsmarkt systematisch versagt.
Absolut. Und das Ganze wird untermauert durch diese wirklich tiefgreifende Idee, Kindheit
nicht  als  etwas  Unfertiges  zu  sehen,  sondern  als  eine  Phase  natürlicher,  wertvoller
Neurodiversität, die wir schützen müssen.

Ja. Eure Quellen nutzen am Ende eine sehr starke Analogie, um das Kernproblem des
heutigen  Systems  auf  den  Punkt  zu  bringen.  Und  die  wäre?  Sie  sagen,  der  aktuelle
Sozialstaat agiert wie ein Gefängniswärter, der einem Gefangenen feierlich das Recht auf
Wandern zusichert,  ihm aber  gleichzeitig  die  Beine eingibst,  indem er  ihm das  nötige
Kapital und die passenden Rahmenbedingungen verweigert.

Die Illusion von Freiheit, ohne die Mittel, sie tatsächlich zu nutzen.

Genau. Das ist ein starkes Bild.

Und es wirft eine letzte Frage für euch auf, über die ihr nachdenken könnt. Wenn der
Staat seine Rolle wirklich ändern würde, weg vom reinen Verwalten von Mangel, hin zum
aktiven Ermöglichen von Potenzial, welche anderen Bereiche unserer Gesellschaft außer
dem Sozialrecht müssten wir dann von Grund auf neu denken?

Das_Recht_auf_Kapital.txt

Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns einen Kampf an, der wirklich ins
Herz unseres Sozialstaats zielt.

Es geht ums Recht auf Arbeit, klar, aber es geht um so viel mehr.

Es geht um eine, sagen wir mal, unvollendete Treppe zur Selbstbestimmung. Und es geht
um den Mut, ein System in Frage zu stellen, das Talente öfter nur verwaltet, anstatt sie
wirklich zu entfesseln. Okay, fangen wir mal mit einer Zahl an, die man sich echt auf der
Zunge zergehen lassen muss.

Unter  10 Prozent.  Ja,  richtig  gehört.  Das ist  die  Beschäftigungsquote von autistischen
Menschen in Deutschland.

Eine erschreckend niedrige Zahl. Und das ist eben nicht nur irgendeine Statistik. Nein,
diese Zahl ist der Funke, der eine riesige juristische Schlacht ausgelöst hat, die wir uns
jetzt mal genauer anschauen.

Die  Quellen,  die  wir  uns  angesehen  haben,  nennen  das  Ganze  beim  Namen.  Einen
grotesken Zustand. Und das Wort ist stark, aber es passt.

Denn was nützt die offizielle Pflicht der Behörden, einen Fall zu ermitteln, wenn das in der
Praxis  oft  einfach  nicht  passiert?  Das  ist  ja  fast  schon eine  Farce.  Und genau dieser
Zustand, dieses Gefühl der Groteske, ist der Zündstoff für den strategischen Kampf vor
Gericht,  den  wir  jetzt  Schritt  für  Schritt  nachvollziehen.  Um das  Problem  wirklich  zu
greifen, hilft eine Metapher, die ziemlich treffend ist.

Stellen Sie sich unseren Sozialstaat mal wie ein riesiges, eigentlich ja prächtiges Gebäude
vor.  Aber  da  gibt  es  ein  Problem.  Die  Treppe  nach  oben,  also  die  Treppe  zur
Selbstbestimmung, die hört einfach mitten in der Luft auf.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Klar, das System sichert das Nötigste. Man hat ein Dach über dem Kopf, man hat was zu
essen. Das ist quasi das Erdgeschoss.

Das  ist  gesichert.  Aber  was  ist  mit  den  oberen  Stockwerken?  Was  ist  mit  echter
gesellschaftlicher Teilhabe, mit wirtschaftlicher Selbstständigkeit? Genau da versagt das
System.  Es  gibt  uns  einfach  nicht  die  Werkzeuge,  um  diese  Treppe  weiterzubauen.
Sie  bleibt  unvollendet.  Also  die  Frage  ist  doch,  warum  wird  diese  Treppe  nicht
weitergebaut? Was oder wer steht da im Weg? Tja, in dieser Geschichte gibt es einen
ziemlich  großen Gegner,  einen Goliath,  wenn man so will.  Die  systemischen Fehler  in
unserer Sozialverwaltung.

Und die schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Man muss die Philosophie verstehen,
die  dahinter  steckt.  Es  ist  im Grunde ein  System,  das  aus  einer  Verteidigungshaltung
heraus agiert.

Alles ist auf Kostenkontrolle und Risikovermeidung ausgelegt. Bedürftige werden oft erst
mal als potenzielles Risiko gesehen, fast schon als Betrüger. Und anstatt in das Potenzial
von  Menschen  zu  investieren,  verwaltet  man  nur  ihren  Mangel.
Das  ist  eine  Denkweise,  die  dem  Ziel  von  Selbstbestimmung  natürlich  komplett
entgegensteht. Und das wird dann ganz konkret, wenn man sich die Mängel ansieht. Da
haben wir bürokratische Hürden ohne Ende.

Aktenberge, monatelanges Warten auf Entscheidungen. Ein riesiges Problem. Wenn man
gar kein Bescheid bekommt, kann man nicht mal klagen.

Man  hängt  in  der  Luft,  in  einer  Art  juristischem  schwarzen  Loch.  Dann  dieser
Interessenskonflikt.  Die  Bundesagentur  für  Arbeit  ist  ja  politisch  total  abhängig  vom
Arbeitsministerium.
Wo bleibt da die Gewaltenteilung? Das ist doch die entscheidende Kritik hier. Dieses ganze
System, so die Argumentation, ist darauf ausgelegt, einen Mürbe zu machen. Es zerstört
Chancen, noch bevor sie eine Chance hatten.

Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, in diesem Kampf von David gegen Goliath
gibt es so etwas wie eine Geheimwaffe. Ein Recht, das nicht erst erfunden werden muss.
Nein, es steht schon in unserem Grundgesetz.

Es ist quasi verborgen und wartet nur darauf, endlich angewendet zu werden. Und hier
kommen  wir  zum Kern  der  ganzen  juristischen  Strategie.  Der  Begriff  klingt  vielleicht
spärig, aber die Idee dahinter ist total wichtig.

Es geht darum, dass ein Leben in Würde mehr ist als nur Essen und ein Dach über dem
Kopf.  Es  geht  um  die  Möglichkeit,  wirklich  teilzuhaben,  ein  vollwertiges  Mitglied  der
Gesellschaft zu sein. Und wie funktioniert Teilhabe in unserer Gesellschaft? Meistens über
Arbeit, darüber einen Beitrag zu leisten.

Das ist die entscheidende Logik. Und die juristische Logik dahinter ist wirklich ziemlich
clever. Fangen wir mal ganz oben an.

Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt Artikel 1 Grundgesetz. Okay, der Staat,
unser Sozialstaat, muss diese Würde sichern, sagt Artikel 20. So, und diese Würde braucht
eben diese psychosoziokulturelle Existenz, also echte Teilhabe.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Und da bei uns Teilhabe nun mal oft an Arbeit gekoppelt ist, muss der Staat auch die
Werkzeuge  dafür  bereitstellen.  Und  wenn  der  normale  Arbeitsmarkt  für  manche
Menschen, zum Beispiel Autisten, einfach nicht funktioniert, dann muss der Staat einen
anderen Weg aufzeigen. Und was könnte dieser Weg sein? Genau, die Selbstständigkeit.
Und dafür braucht man was? Richtig, Staatskapital. So schließt sich der Kreis zu einem
einklagbaren  Recht.  Und  das  Coole  ist,  diese  Argumentation  aus  dem  deutschen
Grundgesetz steht nicht alleine da.

Die  bekommt sozusagen  Rückenwind  aus  dem internationalen  Recht.  Da  gibt  es  zum
Beispiel  die  UN-Behindertenrechtskonvention.  Die  ist  geltendes  Recht  bei  uns  in
Deutschland.
Und  die  sagt  ganz  klar,  dass  der  Staat  die  Selbstständigkeit  von  Menschen  mit
Behinderungen  fördern  muss.  Oder  die  EU-Grundrechte-Charta,  die  Diskriminierung
verbietet. All das gibt der deutschen Forderung noch viel mehr Gewicht.

Okay, Theorie ist das eine. Aber wie bringt man das Ganze jetzt auf die Straße oder besser
gesagt in den Gerichtssaal? Schauen wir uns mal den konkreten Schlachtplan an, mit dem
die Aktivisten hier vorgehen. Das ist also kein Schnellschuss.

Das ist eine langfristig angelegte Strategie, die über mehrere Stufen geht. Man fängt bei
den  Sozialgerichten  an  mit  Musterklagen.  Wenn  das  nicht  reicht,  geht's  hoch  zum
Bundesverfassungsgericht.
Und wenn selbst das nicht fruchtet, dann geht der Kampf weiter bis zum Europäischen
Gerichtshof  für  Menschenrechte.  Das  Ziel  ist  klar.  Entweder  man  erzwingt  hier  in
Deutschland eine Grundsatzentscheidung oder  man erhöht  den Druck von außen,  von
europäischer Ebene.

Und da gibt es eine richtig clevere Taktik, eine juristische Finesse, muss man schon sagen.
Noch während die ganzen Verfahren hier in Deutschland laufen, reicht man schon mal
einen  sogenannten  fristwahrenden  Antrag  beim  Europäischen  Gerichtshof  für
Menschenrechte ein. Damit sichert man sich quasi schon mal das Ticket für die nächste
Instanz, falls es nötig wird.

Das zeigt einfach, wie strategisch und durchdacht die ganze Sache angegangen wird. Man
will dem System einfach keine Lücke lassen. So, und jetzt mal angenommen, dieser Kampf
ist erfolgreich.

Was würde das bedeuten? Kommen wir nochmal zurück zu unserem Bild vom Anfang, zu
der Metapher vom Sozialstaat als Gebäude. Dieser Vergleich hier macht den Unterschied,
den  Paradigmenwechsel,  total  deutlich.  Auf  der  einen  Seite  haben  wir  den  jetzigen
Zustand.
Eine Leistung, die im Ermessen der Behörde liegt, die immer das Risiko im Blick hat und
im Grunde Abhängigkeit verwaltet. Und auf der anderen Seite die Vision. Ein einklagbares
Recht,  bei  dem  es  um  das  Potenzial  des  Einzelnen  und  seinen  Businessplan  geht.
Das Ziel ist nicht mehr Verwaltung, sondern Förderung von Unabhängigkeit. Das ist ein
Wechsel von Verwalten zu Befähigen. Ein riesiger Unterschied.

Und  was  das  für  den  einzelnen  Menschen  bedeutet,  ist  ja  wohl  klar.  Das  sind  zwei
komplett  verschiedene  Leben.  Entweder  man  ist  gefangen  in  diesem  Kreislauf  der
Sozialleistungen.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Das eigene Potenzial wird als Risiko abgetan. Man ist quasi ausgeschlossen. Oder man
bekommt die Chance, seinen eigenen Job zu schaffen.

Das Potenzial wird als Investition gesehen und man wird zu einem beitragenden Mitglied
der Gesellschaft. Es geht also wirklich um die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Und
damit wären wir wieder bei unserer Treppe.

Sie wäre endlich vollendet. Und das würde bedeuten, wir hätten einen Sozialstaat, der
seinen Namen auch wirklich verdient. Einen Staat, der nicht nur ein Sicherheitsnetz ist,
das einen auffängt, wenn man fällt, sondern der auch ein Sprungbrett ist, das einem hilft
abzuheben.
Und zwar für alle. Am Ende bleibt also diese eine große Frage im Raum stehen, die das
ganze Dilemma auf den Punkt bringt. Wenn eine Gesellschaft uns das Recht auf die reine
Existenz zusichert, muss sie uns dann nicht auch die Werkzeuge in die Hand geben, um
wirklich  zu  leben?  Tja,  und  das  ist  vielleicht  die  zentrale  Frage,  wenn  wir  im  21.
Jahrhundert über Menschenwürde sprechen. Und die geht uns, glaube ich, alle was an.

Die_unvollendete_Treppe.txt

Kommen  Sie  nur  näher.  Wir  nehmen  uns  heute  was  ganz  Besonderes  vor.  Eine  Art
literarische Autopsie eines grandiosen Staatsversagens.

Im Grunde sezieren wir hier ein Buchprojekt, das die feinen Risse in der Fassade unseres
Sozialstaats nicht einfach nur beschreibt, nein, es reißt sie mit dem Presslufthammer des
Rechts zu klaffenden Wunden auf. Das hier wird keine höfliche akademische Analyse, das
ist, wenn Sie so wollen, eine wahnhafte Querulanz in Buchform. Ein Pamphlet.

Also, halten Sie sich fest, wir springen jetzt kopfüber in diesen Abgrund. Sehen Sie sich
das an. Das ist sie, die zentrale Metapher für die ganze bittere Ironie dieses Systems.
Eine Treppe, die einfach ins Nichts führt. Ein architektonisches Meisterstück der Heuchelei.

Sie  verspricht  ja  den  Aufstieg,  sie  verspricht  Heilhabe  und  Würde.
Aber jeder, der den Fuß auf die erste Stufe setzt, dem grinst am Ende nur die gähnende
Leere entgegen. Ein brillanter Witz,  oder? Dumm nur,  dass die Pointe auf Kosten von
echtem Menschenleben geschrieben wird. Und genau diese Bauruine schauen wir uns jetzt
mal an.

Wir betreten sozusagen den ersten Akt dieser Tragödie, die unvollendete Treppe. Der Ort,
an  dem das  hochtrabbende Gerede von Unterstützung  auf  die  knallharte  Realität  des
Ausschlusses  prallt.  Ein  Denkmal  der  systemischen Ignoranz,  gebaut  für  die  Ewigkeit.
Hier, eine Zahl, kalt und scharf wie ein Eiszapfen, der einem direkt ins Herz gestoßen wird.
85 Prozent. Das ist nicht die Zustimmung für eine neue Eissorte.

Nein, das ist die Arbeitslosenquote von autistischen Menschen in diesem Land. Eine Zahl,
die nicht flüstert, die schreit. Sie schreit von verschwendetem Potenzial, von vorsätzlicher
Ignoranz und von einem System, das für eine riesige Gruppe von Menschen, tja, schlicht
und einfach nicht existiert.

Und hier haben wir  die schamlose Konfrontation in Reinform. Auf der einen Seite das
heiligste Versprechen unserer Verfassung, in Stein gemeißelt, angeblich unantastbar. Auf
der anderen Seite die Wirklichkeit, ein Faustschlag direkt ins Gesicht dieses Versprechens.
Wissen Sie, das ist keine kleine Lücke mehr, das ist ein klaffender Abgrund. Ein Abgrund

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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zwischen dem, was sein soll, und dem, was man ganz bewusst einfach so hinnimmt. Das
ist ein täglicher, staatlich organisierter Verfassungsbruch.

Nichts  anderes.  So,  und  jetzt  schauen  wir  uns  mal  an,  wie  dieser  ganze  Wahnsinn
überhaupt konstruiert ist. Willkommen im zweiten Akt, im absurden Herzen der Finsternis.
Wir nennen es mal ganz liebevoll das kafkaeske Marionettentheater. Hier wird Bürokratie
zu  einer  Art  grausamen  Kunstform,  einer  Performance,  bei  der  echte  menschliche
Schicksale  an den Fäden ministerieller  Willkür  zappeln.  Ach ja,  die  Bundesagentur  für
Arbeit.
Ein  echtes  Meisterstück  der  Täuschung.  Gibt  sich  nach  außen  als  unabhängige
Körperschaft,  aber  in  Wahrheit?  In  Wahrheit  ist  sie  die  Handpuppe  des  zuständigen
Ministeriums. Ein  Apparat  ohne jedes Rückgrat,  dessen Entscheidungen nicht auf  dem
Gesetz, sondern auf politischen Anweisungen basieren.

Gewaltenteilung? Das ist hier ein Schenkelklopfer für Eingeweihte. Eine Farce, aufgeführt
auf dem Rücken der Schutzlosen. Hier haben sie die Anklageschrift, schwarz auf weiß, in
drei Punkten.

Punkt  1.  Die  Gewaltenteilung  wird  mit  Füßen  getreten.  Die  Verwaltung  ist  nur  der
verlängerte  Arm  der  Politik.  Punkt  2.  Selbstverwaltung  ist  eine  reine  Illusion,  ein
Etikettenschwindel.
Und jetzt kommt's, der entscheidende dritte Punkt. Effektiver Rechtsschutz ist unmöglich.
Wie bitteschön soll man denn gegen seinen Puppenspieler klagen, wenn der Richter selbst
an  dessen  Felden  hängt?  Das  Urteil  lautet  also  nicht  einfach  nur  Fahrlässigkeit.
Nicht irgendein Versäumnis. Nein. Systematischer Rechtsbruch.

Eine kalte, eine bewusste und eine andauernde Perversion unseres Rechtsstaats. Lassen
Sie sich dieses Wort mal auf der Zunge zergehen und schmecken Sie die ganze Bitterkeit
dieser Wahrheit. Aber jetzt genug der Anklage.

Denn das Verrückte ist ja, der Bauplan, um diese Treppe endlich fertigzustellen, um diesen
ganzen Trümmerhaufen zu reparieren, der liegt schon längst vor. Er ist versteckt, und zwar
im Fundament unseres  eigenen Gesetzes.  Man muss  halt  nur  wissen,  wo man genau
hinschauen muss.

Das  hier  ist  das  Zauberwort,  das  psychosoziokulturelle  Existenzminimum.  Das  ist  kein
juristisches  Kauderwelsch.  Das  Bundesverfassungsgericht  selbst  hat  auch  gesagt,  dass
Menschenwürde  mehr  ist  als  nur  ein  voller  Magen  und  ein  Dach  über  dem  Kopf.
Es ist das Recht, wirklich teilzuhaben. Das Recht, eine Persönlichkeit zu sein. Das Recht,
sein eigenes Leben aktiv zu gestalten.

Und das, meine Damen und Herren, ist kein Almosen. Das ist ein einklagbares Grundrecht.
Und  die  Logik  dahinter  ist,  sie  ist  bestechend,  sie  ist  zwingend  wie  die  Schwerkraft.
Schauen Sie, wenn die Würde unantastbar ist,  dann muss auch die Teilhabe gesichert
sein. Und wenn Teilhabe in unserer Welt nur mal wirtschaftliche Mittel erfordert, dann
muss  der  Staat  diese  Werkzeuge  bereitstellen.  So  einfach  ist  das.
Alles andere ist eine Lüge. Das Recht auf Kapital ist keine verrückte Utopie. Es ist die
einzig logische Konsequenz unseres Grundgesetzes.

Und  genau  das  ist  der  Paradigmenwechsel,  um  den  es  hier  geht.  Weg  von  diesem
misstrauischen, verwaltenden Staat, der jeden Antragsteller als potenziellen Betrüger sieht

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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und nur Kosten kontrollieren will. Und hin zu einem, naja, nennen wir ihn befähigenden
Staat.
Einem Staat,  der  in  seine  Bürger  investiert,  der  Potenziale  entfesselt  und der  endlich
kapiert, dass die größte Ressource eines Landes die Kreativität seiner Menschen ist. Ja,
aber  wie?  Wie  erreichen  wir  das?  Ich  sag's  Ihnen,  nicht  durch  Bitten,  nicht  durch
Petitionen. Wir erreichen das durch den Kampf.

Und dieser Weg, der führt durch die Instanzen. Unerbittlich, Stufe für Stufe bis ganz nach
oben. Bis nach Straßburg.

Der Schlachtplan ist im Grunde ganz klar. Man fängt bei den Sozialgerichten an, zwingt sie,
Farbe zu bekennen. Dann eskaliert man das Ganze bis zum Bundesverfassungsgericht und
entlauft die Lücken im nationalen Rechtsschutz.

Und wenn uns selbst dort die Gerechtigkeit verwehrt wird, tja, dann klopfen wir an die
allerletzte Tür. Die Tür des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und die Waffen
für diese Schlacht, die sind ziemlich scharf.

Da haben wir Artikel 8, das Recht auf persönliche Entfaltung. Dann Artikel 14, das Verbot
der  Diskriminierung.  Und  das,  was  hier  passiert,  ist  Diskriminierung  in  Reinform.
Und wir  haben sogar den Schutz des Eigentums, der auch die legitime Erwartung auf
Teilhabe umfasst. Das nationale System mag sich winden und Ausreden finden. Aber vor
diesem Gerichtshof, da werden die Ausreden ganz schnell verdammt knacken.

So, der Bauplan liegt also auf dem Tisch. Die rechtlichen Argumente sind geschmiedet, die
Werkzeuge liegen bereit. Die Treppe, die so lange unvollendet in der Luft hing, sie kann
endlich fertig gebaut werden.

Die Frage ist also nicht mehr, ob das überhaupt möglich ist. Die einzige Frage, die bleibt,
ist, wer hat den Mut, mit anzupacken? Wer hat genug von dieser Farce und hilft, Stein auf
Stein zu setzen? Denken Sie mal darüber nach.

Recht_auf_Startkapital_für_Autisten_einklagen.txt

Hallo und willkommen zurück. Sie haben uns ein Stapel  Dokumente geschickt und ich
muss sagen, die haben es echt in sich. Wir reden heute über ein Thema, das oft unter
dem  Radar  fliegt,  aber  eine  enorme  Sprengkraft  hat.
Absolut.  Es  geht  um  den  Kampf  von  Menschen  mit  Autismus,  um  wirtschaftliche
Selbstbestimmung  auf  dem  deutschen  Arbeitsmarkt.  Und  die  Quellenlage  ist  also
vorsichtig ausgedrückt unkonventionell.

Das ist keine trockene Stude. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine explosive Mischung aus
juristischen Analysen, Entwürfen für Verfassungsbeschwerden und ja, man muss es so
nennen, regelrechten Kampfschriften.

Genau. Und der Tunfall ist wirklich bemerkenswert. Die Autoren bezeichnen sich ja selbst
ironisch als wahnhafte Querulanten.

Die Texte sind sarkastisch, unnachgiebig, polemisch. Aber dahinter steckt eine stechende
Klarheit und eine zentrale These, die auf den ersten Blick also wirklich vollkommen radikal
erscheint. Richtig.

Weil der deutsche Arbeitsmarkt für neurodiverse Menschen praktisch unzugänglich ist, so

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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die  Argumentation,  haben sie einen einklagbaren Rechtsanspruch auf  Staatkapital.  Für
eine Existenzgründung. Nicht als Bitte.

Nein,  nicht  als  Gnadenakt,  sondern  als  verfassungsmäßiges  Recht.  Genau das  ist  der
Punkt,  der  mich  sofort  gepackt  hat.  Dieser  komplette  Perspektivwechsel.
Weg von der Wohltätigkeit hin zum einklagbaren Recht. Unsere Mission für Sie ist es also,
gemeinsam durch diese Argumentationskette zu gehen. Wir wollen für Sie herausfinden,
was dahinter steckt.

Genau. Wir schauen uns die systemischen Probleme an, die diese Dokumente aufdecken
und die ziemlich raffinierten juristischen Strategien, mit denen Veränderung erzwungen
werden soll. Und dieses eine Bild aus den Quellen wird uns dabei begleiten, weil es so
treffend ist.

Ja, das ist großartig. Der Sozialstaat als ein Gebäude mit einer unvollendeten Treppe. Die
Rechte  existieren  auf  dem  Papier,  aber  in  der  Realität  führen  sie,  naja,  ins  Leere.
Okay, dann fangen wir mal an, diese Treppe zu inspizieren. Beginnen wir doch mal mit
dem  Kernproblem,  das  die  Quellen  als  ein  absurdes  Theater  beschreiben.  Ja.
Und  die  Zahlen,  die  sie  da  präsentieren,  sind  ehrlich  gesagt  schockierend.  Die
Beschäftigungsquote von Menschen mit Autismus liegt bei unter 10 Prozent. Man muss
diese Zahl wirklich kurz sacken lassen.

Unter 10 Prozent. Um das mal in den Kontext zu rücken. Bitte, ja.

Bei Menschen mit anderen Behinderungen liegt die Quote immerhin bei 47 Prozent.

Bei Menschen ohne Behinderungen sind wir bei etwa 72 Prozent. 

Das ist also kein kleiner Unterschied.

Das ist ein Abgrund. Ein Abgrund, genau. Und die Quellen sind da unmissverständlich.

Das ist keine Summe individueller Schicksale. Kein persönliches Versagen. Sie nennen es
eine systemimmanente Diskriminierung allererster Güte und Qualität.

Diese Sprache zieht sich durch alles. In einem der Texte wird dieser Zustand als ein Spuk
aus Zahlen, die wie düstere Tintenflecken auf dem weißen Papier der Gleichberechtigung
kleben, beschrieben. Wow.

Das ist so bildhaft. Man spürt die Wut und die Frustration förmlich aus dem Papiertropfen.
Und diese Frustration richtet sich ganz gezielt auch gegen die Politik, die, die oft mit guten
Absichten agiert, deren Initiativen aber in der Realität einfach verpuffen.

Es gab ja Versuche, auch auf EU-Ebene. Ja klar. 2021 gab es eine Anfrage zu Autismus
und  inklusive  Beschäftigung  und  2023  sogar  einen  offiziellen  Beschluss  zur
Harmonisierung der Rechte von Menschen mit Autismus.

Das klingt ja erst mal gut. Klingt nach einem Schritt in die richtige Richtung. Aber die
Autoren der Quellen, die kaufen das offenbar nicht.

Überhaupt nicht. Sie bezeichnen das als reiner Papiertiger.

Ein Zitat fasst es perfekt zusammen.

Diese  EU-Beschlüsse  seien  ein  goldener  Schlüssel,  der  an  den  rostigen  Toren  der

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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deutschen Behördenverwaltung scheitert. Autsch. Man merkt einfach, dass die Verfasser
jahrelange  Erfahrung  damit  haben,  wie  gut  gemeinte  Richtlinien  in  den  Mühlen  der
Bürokratie zermahlen werden, bis am Ende nichts mehr davon übrig ist.

Okay, um aus diesem Dilemma, aus diesem absurden Theater herauszukommen, reicht es
also nicht, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Nein. Die Autoren entwickeln deshalb ein
neues eigenes juristisches Konzept.

Sie nehmen eine Idee des Bundesverfassungsgerichts und bauen sie entscheidend aus.
Genau. Das Gericht spricht vom soziokulturellen Existenzminimum.

Und  die  Quellen  machen  daraus  das  psychosoziokulturelle  Existenzminimum.  Was
faszinierend hier ist, ist die Logik dahinter. Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon im
berühmten  Hartz-IV-Urteil  klargestellt,  ein  menschenwürdiges  Leben  ist  mehr  als  nur
physisches Überleben.

Also nicht nur Essen und ein Dach über dem Kopf. Richtig. Es geht nicht nur um Essen,
Wohnen, medizinische Versorgung.

Es muss auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sichern,  also am sozialen und
kulturellen. Ein Kinobesuch, ein Buch, Zugang zur Bildung, all das gehört dazu. Und die
Quellen sagen jetzt? Das reicht nicht.

Da fehlt eine entscheidende Ebene, besonders wenn wir über Neurodiversität sprechen.
Was genau leistet denn dieses zusätzliche Psycho in dem Begriff? Es fügt die psychische
Dimension hinzu und zwar nicht als Luxus, sondern als absolute Grundlage. Okay.

Es  geht  um  Dinge  wie  Selbstwirksamkeit,  also  das  Gefühl,  das  eigene  Leben  aktiv
gestalten zu können und nicht nur verwaltet zu werden.

Es geht um Sinnstiftung, um Autonomie. Und für Menschen im Autismus-Spektrum, so
argumentieren die Dokumente, bedeutet das ganz konkret, sie haben ein grundlegendes
Bedürfnis nach Stabilität, nach Voraussehbarkeit.

Sie  brauchen  Schutz  vor  permanenter  sensorischer  Überreizung,  was  im  modernen
Großraumbüro  quasi  unmöglich  ist.  Genau.  Und  sie  benötigen  barrierefreie
Interaktionsformen.
Also im Grunde psychologische Barrierefreiheit.  So wie ein Rollstuhlfahrer  eine Rampe
braucht,  brauchen  neurodiverse  Menschen  eine  Umgebung,  die  ihre  psychischen
Grundbedürfnisse nicht permanent verletzt. Exakt.

Das  ist  der  Punkt.  Es  sind  keine  optionalen  Nice-to-Haves.  Es  sind  essentielle
Voraussetzungen für psychische Stabilität und damit für eine menschenwürdige Existenz.

Und  da  schließt  sich  der  Kreis.  Ja,  hier  schließt  sich  der  Kreis  zur  Forderung  nach
Selbstständigkeit.  Der reguläre Arbeitsmarkt mit seinen starren Nine-to-Five-Strukturen,
der ständigen sozialen Interaktionen, dem Lärm, der kann diese psychologischen Rampen
oft einfach nicht bieten.

Ah, und damit kommen wir zurück zu unserer Metapher von der unvollendeten Treppe. Es
ist also nicht nur so, dass Stufen fehlen. Die Treppe, so wie sie gebaut ist, ist für manche
Menschen von vornherein unbenutzbar.

Sie ist zu steil, zu laut, zu grell. Die in der Verfassung garantierte Teilhabe bleibt also eine

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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reine  Theorie.  Und  die  logische  Konsequenz,  die  die  Papiere  daraus  ziehen,  ist  dann
ebenso einfach wie, ja, unerbitterlich.

Wenn der Staat den Zugang zum etablierten System faktisch nicht gewährleisten kann,
dann hat er die Pflicht, die verfassungsmäßige Pflicht. Die verfassungsmäßige Pflicht, die
Mittel  für  einen  alternativen  Weg  zur  Verfügung  zu  stellen.  Und  dieser  Weg  ist  die
wirtschaftliche Selbstbestimmung durch eine eigene Gründung.

Das ist keine Bitte mehr. Okay, halten wir hier mal kurz inne. Denn das ist der Punkt, der
für viele wahrscheinlich wie Utopie klingt.

Ein einklagbares Recht auf Staatkapital. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer jetzt
denken. Moment mal, wie kann das denn ein juristisches Recht sein? Absolut.

Wie genau leiten die Autoren das her? Was ist das rechtliche Fundament, auf dem dieses
radikale Gebäude errichtet wird? Die Argumentationskette ist erstaunlich direkt und stützt
sich auf die höchsten Rechtsnormen, die wir haben. Sie beginnt beim Grundgesetz selbst.

Okay.
Die  Forderung  wird  direkt  aus  Artikel  1  der  Menschenwürde  in  Verbindung  mit  dem
Sozialstaatsprinzip aus Artikel 20 abgeleitet. Das bedeutet, der Staat hat die Pflicht, eine
menschenwürdige  Existenz  zu  sichern.  Und  dazu  gehört  eben  auch  die  psychische
Dimension und die Berufsfreiheit.

Genau. Dazu kommt Artikel 12. Die Argumentation lautet hier.

Was nützt mir die verfassungsmäßig garantierte Freiheit, meinen Beruf zu wählen, mich
selbstständig  zu  machen,  wenn  der  Staat  mir  die  materiellen  Voraussetzungen  dafür
systematisch verwehrt? Dann ist dieses Recht eine leere Hülle. Eine leere Hülle, exakt. Das
ist die nationale Ebene.

Aber die  Dokumente schauen ja auch über den deutschen Tellerrand hinaus. Um ihre
Position  zu  stärken.  Ja,  und  das  ist  ein  entscheidender  Punkt.
Sie untermauern das Ganze mit Völkerrecht. Dreh- und Angelpunkt ist hier Artikel 27 der
UN-Behindertenrechtskonvention. Und der ist? Der ist glasklar.

Er garantiert nicht nur das allgemeine Recht auf Arbeit, sondern verpflichtet die Staaten
explizit dazu, auch die Selbstständigkeit und die Gründung von eigenen Unternehmen zu
fördern. Und zu ermöglichen. Deutschland hat das ratifiziert.

Das ist geltendes Recht. Moment mal, aber es gibt doch bereits Förderinstrumente, sowas
wie den Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit.

Oder das Einstiegsgeld vom Jobcenter.

Warum reichen die denn nicht aus? Das ist genau der Punkt, an dem die Schwellen ein
tiefes Paradox im bestehenden System aufdecken. All diese Instrumente sind eben kein
Rechtsanspruch. Es sind sogenannte Kann-Leistungen.

Also Ermessensleistungen. Genau.

Der Sachbearbeiter kann sie gewähren, muss es aber nicht.

Es gibt keine Rechtssicherheit. Und schlimmer noch, der Zugang wird oft an Kriterien wie
die Kreditwürdigkeit geknüpft. Das ist doch zynisch.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Es ist der pure Zynismus. Man schließt damit genau die Menschen aus, die oft wegen
jahrelanger systembedingter Erwerbslosigkeit keinerlei Sicherheiten haben und diese Hilfe
am dringendsten bräuchten. Also man bietet eine Rettungsinsel an, aber nur für Leute, die
schon schwimmen können.

Besser  kann man es nicht  sagen.  Es ist  eine eingebaute Hürde,  die  die  Bedürftigsten
systematisch  ausschließt.  Die  Kritik  in  diesen  Dokumenten  geht  aber  noch  viel  tiefer.
Es geht nicht nur um einzelne schlechte Gesetze. Der Vorwurf, der da im Raum steht, ist
viel fundamentaler. Die Gewaltenteilung versagt.

Hier geht es nicht mehr nur um eine unvollendete Treppe. Hier geht es darum, dass das
Fundament des Gebäudes Risse hat. Das ist tatsächlich einer der brisantesten Punkte.
Die  Verfassungskritik  zielt  direkt  auf  das,  was  die  Quellen  das  Konstrukt  Harz-
Grundsicherung  nennen.  Der  erste  sehr  grundsätzliche  Vorwurf,  die  fehlende
Unabhängigkeit  der  Verwaltung.  Was  heißt  das  konkret?  Stellen  Sie  sich  das  so  vor.
Das Ministerium, also die Politik, schreibt das Regelbuch. Die Bundesagentur für Arbeit
und  die  Jobcenter  sind  die  Schiedsrichter,  die  die  Regeln  anwenden  sollen.  Die
Gewaltenteilung verlangt, dass der Schiedsrichter unabhängig ist.

Aber die Quellen sagen, das ist er nicht. Genau. Sie argumentieren, dass das Ministerium
eine  direkte  Weisungsbefugnis  hat,  quasi  einen  heißen  Draht  zum  Schiedsrichter.
Und  ihm  ständig  sagt,  wie  er  zu  Pfeifen  hat.  Exakt.  Das  verletzt  den  Geist  der
Gewaltenteilung, weil die Verwaltung nicht mehr die Regierung kontrolliert, sondern nur
noch deren Anweisungen ausführt.

Die Quellen verweisen hier sogar auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2007.
Das schon damals diese Struktur bemängelt hat. Ja, das schon damals die Struktur der
Hartz-IV-Arbeitsgemeinschaften genau wegen dieser Vermischung für verfassungswidrig
erklärt hat.

Okay, das ist die abstrakte staatsrechtliche Ebene. Aber was bedeutet das ganz praktisch
für eine Person, die in diesem System feststeckt? Das führt direkt zum zweiten Vorwurf,
der sehr praxisnah ist. Die systematische Verfahrensverzögerung.

Ach ja. Die Quellen beschreiben eine gängige Praxis, rechtsmittelfähige Bescheide, also
Entscheidungen, gegen die man klagen kann, bewusst zu verzögern oder gar nicht erst zu
erlassen. Man bekommt einfach keine Antwort? Genau.

Statt einem klaren Ja oder Nein, gegen das man vor Gericht ziehen könnte, bekommt man
nichts. Monatelange Stille. Das ist eine Zermürbungsstrategie.

Und die Gerichte, also die richterliche Gewalt, die das ja eigentlich korrigieren müsste. Das
ist der dritte Vorwurf. Die ineffektive richterliche Kontrolle.

Das Grundgesetz garantiert in Artikel 19 Absatz 4 jedem Bürger effektiven Rechtsschutz.

Das Versprechen, das ein Gericht zeitnah und gründlich prüft. Richtig.

Die  Kritik  lautet  aber,  dass  die  Sozialgerichte  oft  so  überlastet  sind  oder  diese  Praxis
stillschweigend dulden, dass dieses Versprechen auf dem Papier bleibt. Das Ergebnis, so
die  düstere  Analyse,  ist  eine  faktische  Verschmelzung  der  Gewalten.  Ministerium,
Verwaltung und zum Teil die Gerichte als ein undurchdringlicher Block.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Und die verbrieften Rechte der Bürger bleiben dabei auf der Strecke. Das ist eine wirklich
fundamentale Anklage. Die Diagnose ist düster.

Die Sprache, wie wir gehört haben, polemisch und wütend. Aber was schlagen diese selbst
ernannten wahnhaften Querulanten den konkret vor? Ich nehme an, es geht nicht darum,
höfliche Briefe zu schreiben. Nein, ganz und gar nicht.

Ein Text fordert einen Orkan von Ironie und spitzer Kritik. Es geht darum, durch laute,
grelle und intellektuelle Aktionen den Druck so massiv zu erhöhen, dass das System nicht
mehr wegschauen kann. Und die Strategie dahinter? Die ist aber nicht nur laut, sondern
auch sehr durchdacht und mehrstufig.

Sie zielt auf die nationale und die europäische Ebene. Fangen wir national an. Was ist der
Plan  für  Deutschland?  Auf  nationaler  Ebene  sollen  gezielte  Musterklagen  und
Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden.

Das Ziel ist, diese großen Grundsatzfragen von der höchsten deutschen Instanz klären zu
lassen. Sie wollen ein Präzedenz Urteil Erdfehlung. Genau.

Dafür liefern die Dokumente sogar schon komplett ausformulierte Entwürfe. Und wenn das
scheitert, wenn Karlsruhe die Beschwerden nicht annimmt oder abweist? Dann kommt die
europäische Ebene ins Spiel. Und hier wird die Strategie besonders raffiniert.

Der Weg führt dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem EGMR, in
Straßburg. Das Problem dort ist aber die Frist, oder? Die extrem strenge Frist, ja. Man
muss  eine  Klage  spätestens  vier  Monate  nach  der  letzten  nationalen  Entscheidung
einreichen.
Das ist fast unmöglich, wenn man eine wirklich umfassende Beschwerde verfassen will.
Und wie wollen Sie dieses Problem umgeben? Mit einem juristischen Kniff, den die Quelle
selbst als Tarnkappe bezeichnet. Eine Tarnkappe.

Ja, Schritt eins. Man reicht sofort einen fristwahrenden, aber sehr kurzen Prüfungsantrag
beim EGMR ein. Der sichert die entscheidende Viermonatsfrist und verschafft einem damit
wertvolle Zeit.

Und dann, erst in Schritt zwei, wenn die Frist gesichert ist, reicht man die ausführliche,
substanzielle, hunderte seitenstarke Beschwerde nach. Das Ganze wird dann noch flankiert
durch  eine  dritte  Ebene,  die  Öffentlichkeit.  Informationskampagnen,  Mobilisierung  von
NGOs.
Genau,  um den juristischen Druck  politisch  zu  untermauern.  Wenn wir  das  alles  also
zusammenfassen,  geht  es  den  Autoren  um  nichts  Geringeres  als  eine  grundlegende
Transformation  des  Sozialstaats.  Weg  von  einem  rein  verwaltenden  System,  das  nur
Mangel kontrolliert hin zu einem ermächtigenden Staat, der Potenziale freisetzt.

Und das Recht auf Gründungskapital ist dabei  das entscheidende Werkzeug, um diese
Ermächtigung für eine blockierte Gruppe erst zu ermöglichen. Das ist der Kern der Vision.
Ja, aber die Quellen gehen, wie es ihre provokante Art  ist,  noch einen letzten finalen
Schritt weiter.

Und das ist der Gedanke, den wir Ihnen zum Abschluss mitgeben möchten. Okay. Die
Dokumente berufen sich ganz am Ende auf einen sehr speziellen Artikel im Grundgesetz.
Artikel 20 Absatz 4. Das ist das Widerstandsrecht. Moment, das Widerstandsrecht? Das

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Recht zum Widerstand gegen jeden, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung
zu beseitigen. Das ist eine gewaltige Behauptung.

Das ist es. Und genau das tun sie. Die Autoren interpretieren die von ihnen beschriebenen
systemischen Rechtsbrüche, also die ausgehebelte Gewaltenteilung, die Verweigerung von
Grundrechten nicht nur als Fehler oder Pannen, sondern, sondern als einen andauernden
strukturellen Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung selbst.

Und die Frage, die diese Dokumente damit für sie als Zuhörer im Raum stehen lassen, ist
durchaus beunruhigend. Was bedeutet es für den Zustand unseres Rechtsstaates, wenn in
juristischen  Schriftsätzen  ernsthaft  erörtert  wird,  ob  die  Bedingungen  für  ein
verfassungsmäßiges  Widerstandsrecht  durch  die  tägliche  Praxis  der  Sozialverwaltung
vielleicht schon erfüllt sein könnten?

Recht_auf_Startkapital_kein_Almosen.txt

Stellen Sie sich einmal das prachtvolle Gebäude des deutschen Sozialstaats vor. Solides
Fundament,  großzügige  Architektur.  Eigentlich  ja  ein  Versprechen  von  Sicherheit  und
Würde.
So die Theorie, ja. Aber mitten in diesem Bauwerk, da steht eine Treppe, eine breite,
einladende Treppe, die nach oben führt zur Teilhabe und Selbstverwirklichung. Und das
Problem ist nur, diese Treppe endet abrupt im Nichts.

Sie führt  ins Leere. Genau. Und genau um diese unvollendete Treppe geht es in den
Unterlagen, die sie uns geschickt haben.

Und die Kernbotschaft dieser Schriften ist ein einziger Paukenschlag. Sie lautet eben nicht
Bitte,  gebt  uns  eine  Chance,  sondern  sondern  das  Recht  auf  Staatkapital  für  eine
Existenzgründung  ist  kein  Almosen,  das  man  erbetteln  muss.  Es  ist  ein  einklagbarer
Anspruch, ein Recht, das sich nicht aus irgendeiner politischen Laune ableitet, sondern
direkt  aus  dem  Fundament  dieses  Gebäudes,  dem  Grundgesetz.
Unsere gemeinsame Aufgabe wird es also sein, dieses außergewöhnliche Buchprojekt für
sie mal zu sezieren. Das ist ja eine Mischung aus juristischem Traktat und man muss es so
sagen, einem literarischen Wutanfall. Ja, die Autoren selbst bezeichnen ihren Stil und das
ist ein direktes Zitat als wahnhaftes Querulantentum.

Das ist eine Kampfansage. Wir tauchen also ein in einen Orkan aus beißender Ironie,
strategischer Prozessführung und einer Sprache, die nicht um Reformen bittet, sondern
den Abriss der unvollendeten Treppe fordert, um endlich eine neue funktionierende zu
bauen. Schnallen Sie sich an.

Das wird keine gemütliche Besichtigung. Okay, dann fangen wir mal im Fundament an. Bei
diesem fast schon monströsen Begriff psychosoziokulturelles Existenzminimum.

Das klingt erst mal nach Juristenprosa, die niemanden vom Hocker reißt. Aber in ihren
Unterlagen wird das zur zentralen Waffe geschmiedet. Was genau verbirgt sich dahinter?
Im Grunde ist die Idee ein Frontalangriff auf diese verkürzte Vorstellung, der Staat müsse
einen nur davor bewahren, auf der Straße zu erfrieren oder zu verhungern.

Die Quellen stützen sich da auf ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
von 2010. Das Gericht hat damals im Grunde gesagt,  die Würde des Menschens, das
Fundament unseres Grundgesetzes, bedeutet mehr als nur die rein physische Existenz.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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[ INDEX QUERULANZIA № 2]       Anlage 14: Erläuterung zu den PDF und dem ONLINE !!!

Also nicht nur überleben, sondern leben können.

Genau. Es geht auch um die reale Chance, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Die Autoren brechen das auf drei Dimensionen herunter.

Nämlich? Erstens das Physische. Klar, Essen, Wohnen, Gesundheit. Das ist die Basis.

Verstehe. Zweitens das Soziokulturelle, also Zugang zu Bildung, Kultur, die Möglichkeit, mit
anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die
dritte Dimension.

Das Psychische. Das Psychische. Genau.

Und damit sind Selbstwirksamkeit, Sinnstiftung und Autonomie gemeint. Die Fähigkeit, das
eigene Leben als sinnvoll zu erfahren und es selbst in die Hand zu nehmen. Und genau
hier  wird  es  für  neurodiverse  Menschen,  die  Quellen  fokussieren  sich  ja  stark  auf
Menschen im Autismus Spektrum, zur Überlebensfrage.

Ja,  denn  soziale  Teilhabe  klingt  ja  erst  mal  gut.  Aber  für  viele  bedeutet  das
Standardmodell Großraumbüro 9 bis 5, Smalltalk in der Kaffeeküche eben nicht Teilhabe,
sondern die reinste Qual. Das ist der Kern des Arguments.

Die  Quellen  sagen,  das  klassische Verständnis  von Teilhabe ist  für  diese Gruppe eine
Farce. Wenn der reguläre Arbeitsmarkt für dich strukturell verschlossen ist, die Unterlagen
nennen eine Beschäftigungsquote von unter zehn Prozent für Autisten. Das muss man sich
mal vorstellen.

Unter zehn Prozent? Wahnsinn. Dann ist das Gerede von Teilhabe nur noch zynisch. Dann
wird die Verweigerung von Startkapital  für eine selbstbestimmte Gründung, die an die
eigenen  Bedürfnisse  angepasst  ist,  zur  aktiven  Blockade  von  Sinnstiftung.
Es  ist  die  Verweigerung  des  psychischen  Existenzminimums.  Genau.  Die
Argumentationskette ist also, der Staat hält dich physisch am Leben, sperrt dich aber in
einen Raum ohne Türklinke.

Schönes Bild,  ja.  Er  gibt  dir  Essen,  verweigert  dir  aber  das  Werkzeug,  um dir  deinen
eigenen Tisch zu zimmern. Exakt.

Die unvollendete Treppe ist also nicht nur ein Baufehler. Sie ist eine bewusst installierte
Barriere, die dich im Erdgeschoss der Abhängigkeit gefangen hält. Exakt.

Die Autoren nennen das die Verwaltung von Hoffnungslosigkeit. Der Staat erfüllt seine
Pflicht formal, aber er sabotiert den eigentlichen Sinn der Verfassung, ein Leben in Würde
zu  ermöglichen,  das  diesen  Namen  auch  verdient.  Damit  steht  das  theoretische
Fundament.
Aber die Autoren belassen es ja nicht bei dieser Anklage. Die Unterlagen, die sie uns
geschickt haben, lesen sich streckenweise wie eine militärische Operationsplanung. Ja, das
tun sie.

Ein regelrechter Schlachtplan für den Sturm auf die Gerichte. Wie genau wollen die diese
abstrakte  Idee  in  ein  klagbares  Recht  verwandeln?  Sie  entwerfen  eine  mehrstufige
Eskalationsstrategie, die an Kaltblütigkeit kaum zu überbieten ist. Es beginnt national mit
Musterklagen vor den Sozialgerichten.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Okay. Die Stoßrichtung ist dabei die bisherige Praxis, dass Gründungszuschüsse eine reine
Ermessensleistung,  also  ein  Gnadenakt  des  Jobcenters  sind,  als  verfassungswidrig  zu
entlarven. Und auf welcher Grundlage? Sie zielen auf zwei zentrale Grundrechte.

Erstens die Berufsfreiheit. Die Quellen argumentieren, dass das Recht, seinen Beruf frei zu
wählen,  eine  leere  Hülle  ist,  wenn  einem systematisch  die  Mittel  verweigert  werden,
diesen Beruf auch auszuüben. Das ist, als würde man jemandem das Recht zu schwimmen
garantieren, ihn aber in der Wüste aussetzen.

Genau der Punkt. Und zweitens das Gleichbehandlungsgebot. Hier wird argumentiert, dass
die  strukturelle  Benachteiligung von Menschen mit  Behinderung auf  dem Arbeitsmarkt
durch die Verweigerung von Alternativen zementiert wird.

Aber die Kritik geht ja noch viel tiefer. Die Autoren greifen nicht nur die Jobcenter an,
sondern das ganze System. Sie sprechen von einer Verschmelzung der Staatsgewalten und
malen das Bild eines kafkesken Marionettentheaters.

Das ist schon starker Tobak. Das ist es. Was meinen die damit? Sie zeichnen damit ein
wirklich düsteres Bild.

Stellen Sie sich das so vor. Die Jobcenter sind die Marionetten. An ihren Fäden zieht die
Bundesagentur für Arbeit als weisungsgebende Behörde.

Und die Sozialgerichte,  die eigentlich die unabhängigen Schiedsrichter sein sollten, die
prüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht, werden in dieser Darstellung zu Zuschauern,
die dem Schauspiel meist nur noch Beifall klatschen. Die Gewaltenteilung wird also laut
den Autoren zur reinen Fassade. Ein Papiertiger.

Genau. Und wenn diese nationale Strategie scheitert,  was die Autoren ja anscheinend
einkalkulieren, dann wird die europäische Bühne betreten. Sie sprechen in den Unterlagen
von Kanonen, die man in Stellung bringt.

Ja, das ist die nächste Stufe der Eskalation. Sie verweisen auf ganz konkrete Dokumente
wie die Anfrage des EU-Parlaments zu Autismus und inklusive Beschäftigung von 2021
oder einen EU-Ratsbeschluss von 2023. Und das sind dann keine Papiertiger? Das sind für
die  Autoren  keine  unverbindlichen  Empfehlungen  mehr,  sondern  völkerrechtliche
Verpflichtungen, an die Deutschland gebunden ist.

Die Argumentation lautet, wenn Deutschland seine eigenen Grundrechte ignoriert, dann
zwingen  wir  es  eben  über  europäisches  Recht.  Aber  der  Weg  zum  Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ist doch steinig. Da gibt es extrem kurze
Fristen, oder? Ja, genau.

Wie wollen die das schaffen, eine derart komplexe Beschwerde rechtzeitig einzureichen?

Das  ist  der  Knackpunkt.  Man  hat  nach  der  letzten  nationalen  Entscheidung  nur  vier
Monate Zeit. Vier Monate.

Das ist nichts. Eben. Und hier schlagen die Quellen eine wirklich geniale, prozesstaktische
Finesse vor, die sie selbst als Tarnkappe bezeichnen.

Eine Tarnkappe? Was soll das im Juristendeutsch heißen? Das heißt, man reicht innerhalb
der  Frist  erst  mal  nur  einen  ganz  kurzen,  formellen  Prüfungsantrag  ein.  Man  meldet
sozusagen nur an. Hallo, hier sind wir.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Da  kommt  noch  was.  Ah,  okay.  Dieser  formale  Akt  wahrt  die  Frist.
Die Uhr wird quasi angehalten. Und erst danach, wenn der Fuß in der Tür ist, reicht man
die eigentliche hunderte Seiten starke, bis  ins letzte Detail  ausgearbeitete Beschwerde
nach. So verschafft man sich die nötige Zeit.

Clever. Sehr clever. Das ist schon erstaunlich.

Man stellt sich Aktivismus ja oft als laut, emotional und vielleicht etwas impulsiv vor.

Das hier ist das genaue Gegenteil. Eine eiskalte, bis ins letzte durchgeplante juristische
Operation.
Das ist kein wütendes Geschrei. Das ist strategische Kriegsführung mit Paragrafen. Das
beschreibt es sehr gut.

Die Wut dient als Treibstoff. Aber die Maschine selbst ist ein juristisches Präzisionsuhrwerk.
Diese juristische Strategie ist die eine Seite.

Aber  die  Sprache  in  diesen  Dokumenten,  die  ist  ja  etwas  völlig  anderes.  Ja,  die  ist
besonders. Das ist kein trockener Schriftsatz mehr.

Das ist ein Manifest. Ein Aufruf, der sich nicht nur an Juristen richtet, sondern an alle
Betroffenen, an NGOs, an die Öffentlichkeit. Er will nicht nur Recht bekommen, er will eine
Bewegung entfachen.

Absolut. Hier entwerfen die Autoren ihre große Vision. Und sie stellen zwei Modelle des
Sozialstaats diametral gegenüber.

Okay.  Auf  der  einen  Seite  der  verwaltende  Sozialstaat,  wie  wir  ihn  kennen.  Sein
Betriebssystem ist Misstrauen.

Er  ist  darauf  optimiert,  Mangel  zu  kontrollieren  und  Missbrauch  zu  verhindern.  Sein
Menschenbild  ist  der  potenzielle  Betrüger,  den  man  im  Auge  behalten  muss.  Genau.
Und auf der anderen Seite? Da steht das Ideal eines ermächtigenden Sozialstaats. Und
dessen  Betriebssystem?  Vertrauen  und  Investition.  Er  versteht  sich  als  Investor  in
menschliches Potenzial.

Er stellt nicht die Frage, was kostet uns dieser Mensch, wenn wir ihn versorgen müssen.

Sondern? Sondern, was kann dieser Mensch für sich und die Gesellschaft leisten, wenn wir
ihm die verdammten Werkzeuge dafür in die Hand geben? Und hier wird der Ton dann
endgültig polemisch. Ein Appell in den Unterlagen fordert eine gnadenlose Anklage statt
einer süßlichen Reformdiskussion.

Ja, das ist eine offene Kriegserklärung an den Status quo. Es wird sogar, und das hat mich
wirklich aufhorchen lassen, das Widerstandsrecht aus dem Grundgesetz thematisiert.

Artikel 20 Absatz 4. Das ist ja die absolute Ultima Ratio.

Das ist es. Es wird als letztes Mittel ins Spiel gebracht. Für den Fall, dass die Grundpfeiler
des Rechtsstaats, wie eben die Gewaltenteilung, systematisch ausgehöhlt und ignoriert
werden.
Die  Botschaft  ist  also,  wir  versuchen  es  auf  dem  Rechtsweg,  aber?  Aber,  wenn  der
Rechtsweg selbst  zu einer  Farce  wird,  behalten  wir  uns  das  letzte  Mittel  vor,  das  die

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Verfassung selbst uns gibt. Aber mal ehrlich, ein einklagbares Recht auf, ich glaube, die
Summe wird mit rund 61.000 Euro beziffert. Staatskapital.

Ja, in der Größenordnung. Würde da nicht jeder Kritiker, jeder Politiker, jeder Steuerzahler
sofort aufschreien und sagen, das ist doch unbezahlbar und öffnet dem Missbrauch Tür
und Tor? Das ist exakt der Einwand, den die Autoren erwarten und mit einer brutalen
ökonomischen Logik kontern. Und wie? Sie machen eine ganz einfache Rechnung auf.
Was kostet es die Gesellschaft, einen Menschen ein Leben lang mit Transferleistungen zu
versorgen?  Über  eine  Lebensspanne  gerechnet,  kommen  da  schnell  500.000  Euro
zusammen. Eine halbe Million. Okay.

Dem gegenüber steht eine einmalige Investition von 61.000 Euro, die einem Menschen
ermöglicht,  selbst  Steuern  zu  zahlen,  Werte  zu schaffen  und nicht  mehr  vom System
abhängig zu sein. Sie drehen den Spieß also um. Vollkommen.

Die Verweigerung von Kapital ist aus dieser Sicht nicht nur ein Verfassungsbruch, sondern
schlicht  ein  Systemdesignfehler.  Ein  Designfehler?  Ja.  Es  ist  ökonomisch  vollkommen
irrational, menschliches Potenzial für eine halbe Million Euro brachliegen zu lassen, nur um
eine einmalige Investition von 61.000 Euro zu sparen.

Die Autoren fragen provokant, wer ist hier eigentlich der ökonomische Wahnsinnige?

Derjenige, der investieren will oder der, der lieber dauerhaft draufzahlt? Fassen wir das
also  mal  zusammen.  Die  Quellen,  die  Sie  uns  vorgelegt  haben,  sind  ein  wirklich
außergewöhnliches Amalgam. Ja, das sind sie.

Sie verbinden eine messerscharfe juristische Analyse mit einer fast schon poetischen Wut
und einer glasklaren radikalen Vision. Und die zentrale Botschaft, die über allem schwebt,
ist,  in  einer  modernen  Gesellschaft,  in  der  Würde  und  Teilhabe  untrennbar  mit  der
Möglichkeit  zur  sinnvollen  Tätigkeit  verbunden  sind,  ist  der  Zugang  zu  Kapital  kein
Luxusgut. Er wird zu einem Menschenrecht.

Genau. Und die Argumentation, so radikal sie im ersten Moment klingt, ist in sich absolut
schlüssig.  Wenn  der  Staat  die  verfassungsmäßige  Pflicht  hat,  ein  menschenwürdiges
Dasein zu garantieren, dann kann er sich nicht darauf beschränken, das bloße Überleben
zu sichern.

Er muss mehr tun. Er muss auch die Werkzeuge bereitstellen, die ein solches Dasein erst
ermöglichen. Die unvollendete Treppe fertigzubauen, ist demnach keine Frage der Gnade
oder des politischen Wohlwollens.

Sondern?  Es  ist,  wenn  man  dieser  Argumentation  folgt,  schlicht  und  ergreifend  eine
verfassungsrechtliche  Pflicht.  Wir  lassen  sie  mit  einem Gedanken  aus  den  Unterlagen
allein, der die gesamte Perspektive auf den Kopf stellt. Was, wenn der wahre Wahn nicht
im unermüdlichen,  vielleicht  auch nervtötenden Fordern von Rechten liegt,  sondern in
einem  System,  das  mit  gigantischem  Aufwand  lieber  die  Abhängigkeit  seiner  Bürger
verwaltet, anstatt mit einem Bruchteil der Kosten in ihre Freiheit zu investieren?

DIE ECKE FÜR DAS KIND !
Und natürlich die sorgeberechtigten und so verpflichteten Eltern, Betreuer, Erzieher*innen

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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und Pädagogen.

Willkommen! Dein Gehirn ist genial, so
wie es ist – Ein Heft über deine Rechte
Hallo  du!
Dieses Heft ist für dich – egal, ob du selbst merkst, dass du manchmal anders denkst oder
lernst, oder ob du jemanden kennst, dem es so geht. Vielleicht fühlst du dich in der Schule
oft  reizüberflutet,  kannst  dich  schlecht  konzentrieren  oder  brauchst  ganz  besondere
Strukturen, um gut lernen zu können. Das ist okay! Hier geht es darum, zu verstehen,
warum das so ist und warum du das Recht hast, genau so unterstützt zu werden, wie du
es brauchst. Gemeinsam schauen wir, was Neurodiversität bedeutet, welche Rechte alle
Kinder haben und warum diese Rechte endlich ganz fest in unser wichtigstes Gesetz, das
Grundgesetz, gehören.

Kapitel  1:  Neurodiversität  –  Vielfalt  im  Denken  ist  normal  und
wertvoll!
Stell dir vor, jeder Mensch hat ein einzigartiges, sich ständig veränderndes Gehirn – so
einzigartig  wie  ein  Schneeflockenmuster.  Das  ist  Neurodiversität.  Sie  beschreibt  die
natürliche Vielfalt in der Art, wie wir denken, fühlen, lernen und die Welt wahrnehmen.
Neurodivergenz ist ein Teil dieser Vielfalt und bedeutet, dass ein Gehirn Informationen
auf  eine Weise verarbeitet,  die  von der  Mehrheit  der  Menschen (den Neurotypischen)
abweicht.

In der Schule wird meist von allen erwartet, dass sie sich ähnlich lange konzentrieren,
ähnlich schnell  lesen lernen und soziale  Signale  gleich verstehen.  Für  neurodivergente
Kinder kann das eine riesige Herausforderung sein. Sie versuchen, sich anzupassen, und
verbrauchen  dabei  unglaublich  viel  Energie.  Das  Lernen  wird  dann  schnell  mit  Frust
verbunden.

Neurodivergenz  ist  keine  Störung  und  kein  Defizit,  sondern  ein  Ausdruck
menschlicher  Vielfalt.  Zu  den  häufigsten  Formen  gehören  zum  Beispiel  ADHS,
Autismus,  Legasthenie  (Lese-Rechtschreib-Störung)  oder  Dyskalkulie  (Rechenstörung).
Wichtig  ist:  Mit  dir  ist  nichts  „falsch“.  Dein Verhalten entsteht,  weil  dein Gehirn  Reize
einfach anders verarbeitet.

Merksatz: Wenn  ein  Kind  aus  dem  Rahmen  fällt,  ist  nicht  das  Kind  das
Problem, sondern der Rahmen ist zu klein!

Denkst du anders? Das kann eine Superkraft sein!
Neurodivergente Menschen bringen oft  besondere Stärken mit,  die für die Gesellschaft
unglaublich wertvoll sind. Die folgende Tabelle zeigt, wie unterschiedlich Denken aussehen
kann:

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Was passiert?
Bei vielen 
neurotypischen 
Menschen...

Bei 
neurodivergenten
Menschen kann 
es sein...

Das ist keine 
Schwäche, sondern 
könnte bedeuten...

Aufmerksamkeit Konzentriert sich gut 
auf eine Sache.

Nimmt viele Reize 
gleichzeitig wahr, 
springt zwischen 
Themen.

Kreatives, vernetztes 
Denken, das viele Ideen 
verbindet.

Wahrnehmung
Filtert 
Hintergrundgeräusche
gut aus.

Hört, sieht, fühlt 
alles sehr intensiv 
(Reizüberflutung).

Detailgenauigkeit und 
eine tiefe Wahrnehmung 
der Umwelt.

Lernen Lernt gut durch 
Zuhören und Lesen.

Braucht Bewegung, 
visuelle Hilfen oder 
ganz praktisches 
Tun.

Handlungsorientiertes 
Lernen und das Finden 
eigener, cleverer Wege.

Soziales
Versteht 
ungeschriebene 
Regeln leicht.

Braucht klare, 
ehrliche 
Kommunikation und 
Struktur.

Direktheit und 
Loyalität, weil Regeln 
genau befolgt werden.

 Kapitel 2: Deine Rechte – Was dir laut Gesetz zusteht!
Deine besondere Art zu denken und zu lernen ist also wertvoll. Aber sie kann auch an
Grenzen stoßen, wenn die Welt um dich herum nicht dafür gemacht ist. Deshalb gibt es
Kinderrechte. Sie sind besondere Menschenrechte, die dir bis zu deinem 18. Geburtstag
zustehen. Deutschland hat sich 1992 mit der UN- Kinderrechtskonvention (UN-KRK)
verpflichtet, diese Rechte zu achten.

Die  vier  wichtigsten  Grundprinzipien  sind:
1.  Das  Recht  auf  Gleichbehandlung (kein  Kind  darf  benachteiligt  werden).
2.  Das  Recht  auf  Leben  und  beste  Entwicklung.
3.  Der Vorrang des Kindeswohls (bei allen Entscheidungen, die dich betreffen, muss
dein  Wohl  an  erster  Stelle  stehen).
4. Das Recht auf Beteiligung und Gehör (du hast das Recht, deine Meinung zu sagen,
und Erwachsene müssen sie ernst nehmen).

Konkret  heißt  das  für  dich:
* Das Recht auf Förderung: Du hast das Recht auf Bildung und Unterstützung, die zu
dir  passt,  damit  du  dich  bestmöglich  entwickeln  kannst.
*  Das  Recht  auf  Schutz:  Du  musst  vor  Gewalt,  Ausbeutung  und  Vernachlässigung
geschützt  werden.
*  Das Recht auf Teilhabe:  Du sollst  überall  mitmachen können – in der Schule,  in
deinem Stadtteil, in der Familie.

Für  neurodivergente  Kinder  bedeutet  das  zum  Beispiel:  Du  hast  ein  Recht  auf
angemessene Vorkehrungen in der Schule. Das können Ruhezonen, Bewegungsinseln,
spezielle Lernsoftware, mehr Zeit bei Arbeiten oder eine Schulbegleitung sein.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Kapitel 3: Die Lücke – Warum deine Rechte noch nicht sicher genug
sind.
Leider werden diese Rechte noch nicht überall und immer beachtet. Ein großes Problem
ist: Die Kinderrechte stehen nicht in unserem Grundgesetz.

Das Grundgesetz ist das wichtigste Gesetz in Deutschland. Alle anderen Gesetze müssen
sich danach richten. Bisher werden Kinder im Grundgesetz aber nicht als eigenständige
Rechtsträger*innen  mit  eigenen  Grundrechten  genannt.  Sie  tauchen  nur  im
Zusammenhang mit den Rechten ihrer Eltern auf. Das führt zu Problemen:

1. Unsichtbare Rechte: Viele Politikerinnen, Richterinnen und Behörden denken bei
ihren Entscheidungen nicht automatisch an die UN-Kinderrechtskonvention. Wenn
ein Spielplatz gebaut, ein Schulweg geplant oder über Klassengrößen entschieden
wird, wird das Kindeswohl oft nicht ausreichend geprüft. 

2. Schwer  durchsetzbar:  Du  als  Kind  kannst  deine  Rechte  oft  nicht  selbst  vor
Gericht einklagen. Es gibt kaum Möglichkeiten, stellvertretend für dich zu klagen
(wie es z.B. Umweltverbände für die Natur können). 

3. Kein  klares  Signal:  Weil  die  Rechte  nicht  in  der  Verfassung  stehen,  ist  ihr
Stellenwert in der Gesellschaft nicht stark genug. Die Beteiligung von Kindern ist oft
ein „Flickenteppich“ und nicht garantiert. 

Die  Corona-Pandemie  hat  gezeigt,  wie  schnell  die  Interessen  und  die  psychische
Gesundheit  von  Kindern  und  Jugendlichen  in  politischen  Entscheidungen  übersehen
werden können.

Das Ziel ist klar: Kinderrechte müssen endlich ins Grundgesetz! Das
würde den Staat in die Pflicht nehmen, bei allem, was er tut, dein Wohl und
deine Rechte aktiv zu schützen und zu fördern.

Kapitel 4: So kannst du aktiv werden – Deine Stimme zählt!
Du bist nicht machtlos! Auch wenn die Gesetze noch nicht perfekt sind, kannst du etwas
tun, um deine Rechte und die aller Kinder stärker zu machen.

Für dich selbst:

• Werde zum Experten/ zur Expertin für dich: Überlege, was dir beim Lernen
hilft und was dich stresst. Das können Kleinigkeiten sein, wie ein kratziger Pullover,
grelles Licht oder unerwartete Stundenplanänderungen. 

• Sprich  darüber:  Trau  dich,  Lehrer*innen,  Eltern  oder  Vertrauenspersonen  zu
sagen, was du brauchst. Zum Beispiel: „Ich kann mich besser konzentrieren, wenn
ich dabei etwas in der Hand halten darf“ oder „Der Lärm in der Pausenhalle ist für
mich sehr anstrengend.“ 

• Nutze dein Recht auf Gehör: Wenn Entscheidungen getroffen werden, die dich
betreffen  (z.B.  in  der  Schule  oder  im  Jugendtreff),  hast  du  das  Recht,  deine
Meinung zu sagen. 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Gemeinsam mit anderen:

• Bildet eine Interessengruppe: Sucht euch in der Klasse oder Schule zusammen,
die sich für ein inklusiveres Umfeld einsetzen möchte. Vielleicht könnt ihr  einen
„Sensorik-Koffer“  für  die  Klasse  beantragen,  in  dem  Kopfhörer,  Knetbälle  oder
Sitzkissen für alle sind. 

• Macht euch stark für  Kinderrechte im Grundgesetz:  Informiert  euch über
Kampagnen  wie  die  vom  Deutschen  Kinderhilfswerk oder  UNICEF.
Unterschreibt  Petitionen,  schreibt  (gemeinsam mit  Erwachsenen)  Briefe  an  eure
lokalen Abgeordneten und fragt sie, was sie für die Verankerung der Kinderrechte
tun. 

• Nutzt  den  Kinder-  und  Jugendgipfel:  Die  Bundesregierung  plant  einen
nationalen Gipfel, um junge Menschen besser zu beteiligen. Findet heraus, wie ihr
dort eure Stimme einbringen könnt. 

Denk  dran:  Deine  Art,  die  Welt  zu  sehen  und  zu  verstehen,  ist  ein  Geschenk.  Eine
Gesellschaft, die Neurodiversität wertschätzt und die Rechte aller Kinder schützt, ist eine
stärkere und kreativere Gesellschaft für alle. Du hast das Recht, so unterstützt zu werden,
dass du dein volles Potenzial entfalten kannst. Lass uns gemeinsam dafür kämpfen, dass
dieses Recht auch ganz oben im Gesetz verankert wird!

Schulungsmaterial: "Dein Recht auf ein
starkes Leben!"
Für  Kinder  und  Jugendliche  aus  Familien  mit  wenig  Geld
Version: Kindgerecht & verständlich | Mit Bildideen für Lehrer*innen 

(Titelblatt:  Bunte  Kinderzeichnungen  von  lachenden  Kindern,  die  spielen,  malen  und
Freunde treffen. Ein großes Herz mit "Dein Recht!" drin.)

Hallo! Das bist DU und dein Recht! ?
Stell dir vor: Du hast Superkräfte! Jeder Mensch hat sie – auch du. Aber manchmal fehlt
Geld, und dann ist es schwer, sie zu zeigen. Das Buch und die Gerichte sagen: Der Staat
muss dir helfen! Nicht nur Essen und ein Bett, sondern ein Leben, wo du stark und
glücklich bist! 

Das heißt: Psycho-sozio-kulturelles Existenzminimum. Klingt kompliziert? Ist wie ein
Zauberpaket! 

Was ist dein Zauberpaket? ✨

1. Psycho = Dein Herz und Kopf glücklich! ?
(Bild:  Ein  lachendes  Kind  mit  Regenbogen  im  Kopf)
-  Du  darfst  dich  sicher  fühlen.  Keine  Angst  vor  Hunger  oder  Streit.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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-  Du  hast  Zeit  zum  Spielen,  Träumen  und  Ruhen.
- Wenn du traurig bist, gibt's Hilfe (z.B. einen Therapeuten). 

Warum? Weil dein Kopf wie ein Muskel ist – er braucht Kraft, um zu lernen und Freunde
zu finden! 

2. Sozial = Freunde und Familie ! ?
(Bild:  Kinder,  die  Händchen  halten  und  im  Park  spielen)
-  Du  gehst  zur  Kita/Schule  und  machst  mit  bei  allem.
-  Du  hast  Freunde,  mit  denen  du  tobst  und  lernst.
- Deine Familie hat genug Geld für Ausflüge oder Vereine. 

Warum? Du bist wie ein Baum – du brauchst Freunde, damit du stark wächst! 

3. Kulturell = Alles Mögliche ausprobieren ! ?
(Bild:  Kind  malt,  spielt  Gitarre,  bastelt  mit  Lego,  surft  im  Internet)
-  Du  darfst  malen,  singen,  Computerspiele,  Bücher,  Filme.
-  Du  lernst  über  die  Welt,  Tiere,  Sterne,  andere  Länder.
- Du hast Internet und ein Handy für Hausaufgaben und Spaß. 

Warum? Dein Kopf ist wie ein Schwamm – er saugt alles auf und macht dich schlau! 

Du bist super anders – und das ist toll ! ?
(Bild: Kinder mit verschiedenen "Superkräften": Ein Kind sieht Muster, ein anderes fühlt
stark, ein drittes denkt tief.) 

Jedes Kind ist anders! Dein Gehirn ist wie ein einzigartiges Puzzle. Manche Kinder hören
laut Musik lauter, sehen Farben bunter oder denken super schnell bei Rätseln. Das heißt
Neurodiversität – Vielfalt im Kopf! 

• Alle Kinder sind neurodivers: Du bist nicht "normal" wie Erwachsene, weil du
noch wächst und alles ausprobierst. 

• Das ist Evolution: Unsere Vorfahren haben überlebt, weil Kinder alles Mögliche
ausprobiert haben – schnell rennen, Tiere beobachten, neue Wege finden. 

• Deine  Superkräfte:  Vielleicht  merkst  du  Gerüche  besser?  Oder  denkst  du  in
Bildern? Das macht dich einzigartig! 

Das Recht sagt: Der Staat muss dir helfen, deine Kräfte zu entdecken. Nicht alle Kinder
passen in die Schablone – und das ist gut so! 

Die UN-Kinderrechtskonvention – Dein Super-Held ! ?
(Bild: Ein Kind mit Umhang, das ein großes Papier mit "UN-KRK" hält.) 

Die  UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) ist wie ein Versprechen aller Länder an
ALLE Kinder: 

Art.  27:  Du  hast  Recht  auf  genug  Geld  für  Essen,  Spiel,  Lernen,  Freunde!

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Art.  12:  Deine  Meinung  zählt!  
Art.  23:  Wenn  du  "anders"  bist,  kriegst  du  extra  Hilfe!
Art. 31: Du darfst spielen und kulturelle Sachen machen!

Deutschland hat unterschrieben! Aber manchmal passiert nicht alles. Deshalb sagen
Gerichte: Mehr Geld für Kinder, damit wir alle stark werden! 

Ins  Grundgesetz? Ja!  Kinderrechte  sollten  direkt  im  Grundgesetz  stehen,  wie  bei
anderen Ländern. Dann kann niemand sagen: „Kein Geld da!“ 

Was kannst DU tun ? ?
1. Sag es laut! Zu Mama/Papa/Lehrer*in: „Ich brauche mein Zauberpaket!“ 
2. Zeichne es! Wie sieht dein starkes Leben aus? 
3. Hilf mit! Sammle Unterschriften für "Kinderrechte ins Grundgesetz!" 
4. Geh zum Gericht! Mit Eltern kannst du sagen: „Gebt uns unser Recht!“ 

(Bild:  Kinder  mit  Schildern:  "Mein  Recht  auf  Spiel!",  "Geld  für  alle  Kinder!",
"Neurodiversität rockt!") 

Zusammenfassung: Dein Recht ist stark ! ?

• Zauberpaket: Glücklich im Kopf, Freunde drumrum, alles ausprobieren. 
• Du bist super anders: Neurodiversität macht dich einzigartig und stark! 
• UN-KRK: Dein weltweites Super-Recht – jetzt ins Grundgesetz! 

Du bist nicht allein. Gemeinsam machen wir den Staat zum Helfer! 

Fragen? Frag  Lehrer*in  oder  Eltern.  Oder  ruf  die  Kinderrechtsnummer:  [Nummer
einfügen]. 

(Abschlussbild:  Kindergruppe,  die  Hände  zum  High-Five  hebt,  mit  Regenbogen  und
Sternen.) 

Dein Recht auf ein starkes Leben – jetzt! ?

Dein Recht auf gutes Leben

Ein Heft für Kinder & Jugendliche
– über Rechte, Gerechtigkeit und warum DU wichtig bist –

Hallo, schön, dass du hier bist!
Dieses Heft ist für dich.

Für dich, wenn du:

• in einer Familie lebst, die wenig Geld hat, 
• viel selber schaffen musst, 

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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• manchmal hörst: „Dafür ist kein Geld da“, 
• oder wenn du denkst: „Die anderen haben mehr Chancen.“ 

Du bist nicht allein – und:

 ✨Du hast Rechte. Richtige Rechte. Starke Rechte. ✨

Was bedeutet „Recht“ überhaupt?
Ein Recht ist etwas, das dir gehört.

Nicht geschenkt, nicht verdient – es ist einfach deins.

Ein Recht ist wie ein Schutzschild:

• Es schützt dich davor, unfair behandelt zu werden. 
• Es garantiert, dass du bekommst, was du brauchst. 
• Und es gilt für alle Kinder, egal wer sie sind. 

Das Gegenteil von Recht ist: Unrecht.

Und das darf kein Kind erleben.

Was brauchst du, damit du gut leben kannst?
Manche denken: „Ein Kind braucht nur Essen, Kleidung und ein Bett.“

Das stimmt – aber es reicht nicht.

Du brauchst:
 Freunde✔
 Dinge zum Lernen✔
 Zeit zum Spielen✔
 Bücher, Internet, Musik, Sport✔
 Menschen, die dir zuhören✔
 Räume, in denen du träumen kannst✔

Und weißt du was?
Das ist kein Luxus – das ist nötig, damit du wachsen kannst. ?

Warum Kinder anders sind
Du bist kein „Mini-Erwachsener“.

Du denkst anders.
Du lernst anders.
Du entdeckst die Welt anders.

Dein  Gehirn  ist  in  der  spannendsten  Phase  seines  Lebens:
Es probiert Neues aus, baut Verbindungen, entdeckt Interessen.

Man  sagt:
 ✨ Kinder  sind  neurodivers –  sie  sind  verschieden,  kreativ,  neugierig  und

unterschiedlich  klug.  ✨

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Das ist keine Schwäche. Das ist die Superkraft der Menschheit.

Und was muss der Staat tun?

Der Staat – also Regierung, Behörden und Politik – hat Aufgaben.

Er muss sicherstellen, dass jedes Kind sagen kann:
 Ich darf lernen!⭐
 Ich darf dazugehören!⭐
 Ich darf meinen eigenen Weg finden!⭐
 Ich darf fühlen, träumen, lachen!⭐

Das steht nicht nur im Gesetz, sondern in einem ganz besonderen Vertrag:

Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)
Alle Länder – auch Deutschland – haben unterschrieben:

Kinder haben Rechte.
Und Erwachsene müssen sie schützen.

Darin steht zum Beispiel:

• Du darfst deine Meinung sagen. 
• Du darfst spielen und Freizeit haben. 
• Du hast das Recht auf Schule, Gesundheit und Sicherheit. 
• Du darfst vor Armut geschützt werden. 
• Du darfst dazugehören – egal wer du bist. 

Aber:
In  Deutschland  fehlen  diese  Kinderrechte  noch  im  Grundgesetz.
Deshalb fordern viele Kinder, Eltern, Lehrerinnen, NGOs und auch Gerichte:

„Die Rechte der Kinder gehören endlich ganz nach oben – ins Grundgesetz!“

Warum Geld mit Rechte zusammenhängt
Geld ist nicht alles.

Aber ohne etwas Geld fehlt vieles:

• Sportverein → kostet 
• Handy, Laptop → kostet 
• Bücher, Basteln, Nachhilfe → kostet 
• Busfahrten zu Freunden → kostet 

Wenn Familien wenig Geld haben, dann fehlen oft Chancen – und das ist unfair.

Darum sagen Experten:
 Kinder müssen nicht nur überleben➡
 Sie müssen sich ➡ entwickeln können

Das heißt:

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Nicht das Minimum, sondern das, was du brauchst, um DU zu sein.

Hier kommen die Forderungen – für dich!

1. Mehr Geld für Kinder, denen es fehlt
Damit sie tun können, was andere schon längst dürfen.

2. Gute Schulen, offene Treffpunkte, Jugendzentren
Ohne kaputte Dächer und ohne Schlange stehen.

3. Internet, Computer, Lernzeug
Denn Zukunft findet auch online statt.

4. Angebote für Kopf, Herz und Körper
Sport, Musik, Natur, Technik, Kunst – zum Ausprobieren!

5. Unterstützung für Familien
Keine Scham, kein Papierberg, kein „Bitte um Erlaubnis“.

6. Kinderstimmen zählen
Du sollst sagen können, was du brauchst – und gehört werden.

7. Kinderrechte ins Grundgesetz
Damit Politiker nicht „vielleicht“, sondern „müssen“ sagen.

Was kannst DU jetzt tun?
Du musst nicht alles allein verändern.

Aber du kannst:

- Nachfragen
- Deine Meinung sagen
- Freundlich laut sein
- Erwachsene erinnern: Deine Rechte gelten IMMER
- Dich zusammenschließen – in Schule, Verein, online

Die größte Kraft ist: Gemeinsam sein.

Und warum das wichtig ist
Kinder sind die Welt von morgen.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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Nicht später – jetzt.

Ihr lernt, denkt, spielt, streitet, entdeckt – und genau daraus entsteht Zukunft.

Wenn Kinder gut groß werden können, dann wird die ganze Gesellschaft:

• klüger, 
• mutiger, 
• gerechter. 

 ⭐Schlussbotschaft
Du bist wichtig.
Du bist wertvoll.
Du bist nicht „zu viel“ und nicht „zu wenig“.

Du bist genau das,
was diese Welt braucht,
um neu, bunter und lebendig zu bleiben.

Und deshalb gilt:
- Deine Rechte sind kein Wunschzettel.
- Sie sind ein Versprechen.
- Und wir kämpfen dafür, dass sie Wirklichkeit werden.

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/quer_02/sozialgericht_speyer_20260120_teilhabe_klage_querulanzia_02.pdf
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